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QXII. Hauptstück.
Von den Versorgungsanstalten.

I. Abschnitt.
Von der Pension.

Der Generalität , Stabs - und Ober - Officiere , dann Parteyen.

§. 14 .768.

^E 'uf eine Pension von Seite des Staates haben Anspruch : Alle wohl¬
verdienten Generale , Srabs - und Ober - Offic iere , dann  jene Stabs¬

parteyen , welche Hey den Regimentern , Bataillonen , Corps , den Gene¬
ral - , Militär - und Festung s - C 0 m m an d en , den Monturs - Oekon omie-
Co m Missionen , dem Auditoriate , den Militär - Gestüten , den Beschäl-

und R e m on tirung s - Dep art e m e n ts , dem Thierarz eney - In ftitute , den
Garnisons - Spitälern und sonstigen Militär - Branschen dienen , wenn sie

keine Unter - Officiere und Alters oder sonstiger GebrechenHalber ihre Militär - Dienste ferner
sortznsetzen außer Stande sind.

Z. »4764.
Ob emOfficier außer Stande sey, länger fortzudienen , mithin  realinvalid ist , bleibt

der Beurtheilung einer eigenen , aus den Vorgesetzten des zu Untersuchenden und einem dazu
kompetenten Militär - Arzte zusammen gesetzten Commission (Arbitrirungs - Com¬
mission ) überlassen.

Hierzu gehören , wenn es einen Stabs - Officier betrifft , außer dem Militär - Arzte,
dem respicirenden Feld - Kriegs - Commissäre , dem Brigade - und Divisions - Generale , und

wenn ein Officier vom Hauptmanne abwärts oder eine der Stabsparteyen der Gegenstand
der Untersuchung ist , einschlüssig des Divisions - Generals die Vorbenannten und die Vorge¬
setzten Stabs - Officiere.

Die Arbitrirungs - Commission hat für die Nichtigkeit ihrer Angabe zu haften.
h. 14765.

Die k. k. Generale unterstehen dem Arbitrium  nicht . Der Grad ihrer
Tauglichkeit oder Untauglichkeit zum ferneren Dienste wird vom k. k. Hofkriegsrathe beur-

theilet und bestimmt ; es wäre denn , daß em Arbitrium ausdrücklich vom Hofkriegsrathe an¬
geordnet würde.

Die Unangestellten Generale können auch nicht als wirklich pensio-
nirt  angesehen werden.

tz. 14766.
Bevor das als gänzlich untauglich erklärte Individuum in die normalmäßige Pension

übernommen wird , muß der Arbitrirungs - Befund  durch eine bey dem Landes - Ge¬

neral - Commando erneuert zusammen gesetzte S u perarb itr irung s - Commission
bestätiget scyn . > - - '

WelcheZndividuenauk eine
Militär -Pension Anspruch ma¬
chen können.
Hkth. am -ü. Iän . 771.

6
Wie sich vor dem Anträge

zur Pension überdie Dicnstun«
tauglichkcitzu überzeugen ist.
Hkth. am »3. 2 un. 777.

Generale unterstehen dem
Arbitrium nicht, und wer der¬
selben Tauglichkeit oder Un¬
tauglichkeit zu beurchciien und
zu bestimmen hat.
Hkth. am -j . Nsv . 773.

Durch wen der Arbitrirte
superarbitrirt wird.
Hkth. am 3.Zun . viA, N rozZ.
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Vorgang bey der Arbitrieung
und Supcrarbitrirung.
Hkth. am 3. Feb. 6>4. 6 696.

» , 2i . März8isi.

Bey welchen Individuen die
Pensionirung denr Hofkriegs-
rathc zustevct, uno in welchen
Fällen hierzu die V willigung
von Sr . Majcsteec eingehohlet
werden muff.
Hkth. am - L. Jan . 771.

Auf höhere Eharakrerisirun-
gen ist gleich in LcrTonscrip-
tions - Liste anzutragen.
Hkth. am 27. Aug - 8,8.

In welchen F ällen Regimen¬
ter oosr Corpö auf höhere
Charakterisirungen ->-1 llc»>c>i-ss
keinen Antrag machen dürfen.
Hkth- am y. May 8->o.

Welche Begünstigung den
mit höherem Charakter pensio-
nirten Officieren , wenn sie
sich wieder erhöhte », zu Stat¬
ten kommt.
Hkth . am 9. May 800.

» » 9. Nov . 8 ,3.

Nur Officiere , die in der
Linie gedient haben , können
einer höheren Charakteristrung
bei) ihrer Pensionirung lheil-

haft werden.
Hkth. am y. May 800.

Welche Pension einem mit
höherer Charakteristrung aus
der Dienstleistung getretenen
Officiere gebühret , und wann
auf eine besondere GelLzulage
cingeschritten werden darf.
Hkth. am ö. Lct . 6 i5. l 5634.

» „ 26. Oet . 6 i 5. l 6073.

Pensions - Ausinaff.
Hkth. am 6. Feb . 09°-

» » »6.März 800. 0 2733,

» 2b. Apr . 606. kl. 281.
» » 8. Feb. 609. K Sri.
» » 28. Dec . L, >. I) äryi.
» » 28. May 6 >6.
Pensions - Behandlung der

Stabs » und Ober - Officiere
der Regimenter und Corps
überhaupt und jener der Ar¬
tillerie und der in der Wiener-
Neustädter Akademie Ange¬
stellten ins Besondere.
Hkth . am 3o. Qct . 80b. I. 629- .

» « 2g >Drc , 8 r 0 , i ) ij >b i»

Laß bch der Arbitrirung sowohl, als bey der  Superarbitrirung , mit
aller Strenge vorzugehen sey , darüber bestehen  wie de rhohlt e Befehle.

h. 147(18.
Die Befugniß , einen für dienstuntauglich erklärten Officier  in den Pensions-

Genuß zu setzen , ist vom Hauptmanne oder  Rittmeister abwärts dem k. k.

Hofkriegsrathe überlassen.
In Ansehung der  höheren Grade muß die Bewilligung Seiner Maje¬

stät des Kaisers eingehohlt werden.
§. ' 4 ? by.

In der Rubrik  Anmerkung der Conscriptions - Liste ist allemahl anzuführen , ob

das betreffende Individuum eine  höhere Graduation all lionvres ansuche , und
ob das Regiment oder Corps vorwortlich für ihn emschreite.

h. 14770-
Ein Regiment oder CorpS darf aber für einen in die Pension zu übersetzenden Stabs¬

oder Ober - Officier um die höhere Charakteristrung nicht einschreiten , wenn derselbe nicht

gut und rechtschaffen gedient hat , oder zu der angesuchcen höheren Charge nicht qualificirt,
und solche zu versehen nicht im Stande wäre , wenn ihn seine Lerbesgebrechen , schlechte Ge¬
sundheit , Blessuren oder sein hohes Alter zum Fortdienen nicht hinderten.

Sollten bey einem aus der Dienstleistung tretenden Officiere , nebst den oben erwähnten

physischen , auch moralische oder auf den Dienst Bezug habende Gebrechen obwalten , so Hac

er sich mit dem beygehabten Charakter und der demselben anklebenden Pension zu begnügen.
tz. r 477 ».

Da die höheren Charakterisirungen aä Iionores nichts Anderes als Belohnungen für
die von den Officieren geleisteten Dienste sind , so wird in dem Falle , als ein oder der an¬
dere von diesen acl 1ionore8 höher charakterisirten Officieren nach der Hand sich erhöhten , und
wieder diensttauglich werden sollte , denselben eine höhere Charge mit dem derselben ankle¬
benden Genüsse zugewendet werden.

H. 14772.

Solcher höheren Charakterisirungen dürfen auch nur diejenigen pensionirten Officiere,

welche bey den Linien - Lruvpen und vor dem Feinde dienten , keinesweges aber die bey den
Oekonomie - Commissionen , dem Fuhrwesen und anderen in der Linie nicht dienenden Corps
angestetttea Officiere theilhaft werden . ,

§. ' 4773-

Wird einem solchen Individuum allerhöchsten Ortes die augesuchte höhere Charakterisi-

rung bewilliget , so ist dieses noch kein Grund , daß ihm auch die mit dem höheren Charakter
verbundene Pension , oder bey seiner Wiederanstellung die höheren Diäten gebühren , sondern
es steht ihm in der Regel nur jene Pension zu , welche für den Charakter , mit dem er wäh¬
rend der Dienstleistung bekleidet war , ausgemeffen ist . Doch kann im Falle einer besonderen

Hülfsbedürstigkeit neben der charaktermäßigen Pension auf eine besondere jährliche Geldzu-
lags bey Seiner Majestät eingeschritten werden.

§. »4774.

Für die solcher Gestalt in den Pensions - Stand zu übernehmenden Individuen ist das
Pensions - Ausmaß in dem Tableau  Nr . 1 ersichtlich.

tz. i477 ^ .
Nach diesem Ausmaße werden alle Stabs - und Ober - Officiere , sie mögen zu einem

Corps oder auch zu einem Administrations - Zweige wie immer gehören , behandelt ; nur in

Ansehung der Artillerie haben Seine Majestät die begünstigende Ausnahme zu machen ge¬
ruhet , daß alle als vollkommen dienstuntauglich , mithin realinvalid in den Ruhestand treten¬

den Artillerie - Officiere , -welche stets tadelfrey gedienet haben , den höheren Charakter und
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die höhere Pension um Einen Grad , die Unter - Lieutenants ins Besondere mit dem Ober --
Lieutenants -- Charakter die Pension von 3 oo fl. , und die Oberfeuerwerker mit dem Unter-
Lieutenants - Charakter die Pension von 200 fl. erhalten.

Vom Hauptmanne aufwärts bleibt dis höhere Charakterisirung und das Pensions --
Ausmaß von Fall zu Fall Seiner Majestät Vorbehalten.

Dasselbe gilt auch für die m der Wiener - Neustädter Cadetten - Akademie angeftellten
Stabs - und Ober - Officiere , welche lange und gut gedienet haben.

Die Ober - und Unter - Lieutenants , welche mit besonderem Vorzüge gedienet haben,
werden mir Hauprmanns - Charakter , und zwar die erstem mit 400 fl. , und die letztem nur
3c>o fl. jährlich pensionirt.

h - r47/b.

Die Generale , Stabs - und Ober - Officiere , welche im Felde superarbitrirt werden,
und in die k. k. Erblande zurück kehren müssen , haben während der Reise das Superplus

aus die Pension zur Ergänzung der von jedem vorher bezogenen charaktermäßigen Gage zu
erhalten , wobey jedoch auf die genaue Einhaltung der vorschriftmäßigen täglichen Meilenzahl
gesehen werden muß.

Dieselben erhalten nach dem Austritte aus der wirklichen Dienstleistung die charakter-

mäßigen Pferd - Portionen für die wirklich auf der Streu haltende und die Competenz nicht
übersteigende Anzahl Pferde noch durch 14 Tage.

Behandlung der aus der
Felddienstleistung in den Pen¬
sions - Stand tretenden Gene¬
rale , Stabs - undOber - Ofsi-
ciere.
Hkth .anr >0. Jun . öoH. 1,70 «.

» » r/j . März 8 »3. 0  993.

§- ' 4777 '

Vom General abwärts wird die Pension aus der Pensions - Cassa bezahlt.
§. >4778.

Die in den Pensions - Stand tretenden Officiere sind allemahl vom rsten oder röten

des betreffenden Monathes in diesen Genuß eintreten zu machen , um dadurch die Ausglei¬

chung zwischen Gage und Pension zu vermeiden , und deren Ausrechnung auf Tage zu er¬
leichtern.

tz. 1477c ).

Der in den Pensions - Stand versetzte Officier bleibt fortwährend unter der Militär-
Gerichrsbarkeit , und ist verpflichtet , auf jedesmahlige Vorforderung der Militär - Behörde

vor derselben zu erscheinen , nur tritt er in die geistliche Jurisdiction der Civil - Geistlich¬
keit über.

Aus welcher Cassa die Pen¬
sionen veni General abwärts
bezahlt werden.
Hkth. am 6. März8i9 . v S46.

Don welchem Tage dem
Officiere die Pension anzuwci-
sen ist.
Hkth. am 17. 2 ul. Loi. r, 1937.

Unter welche Jurisdiction
die Pensionisten gehören.
Hkth . am i- Dec . 606. c»42^»-

§. , 4780.
Ueber die Pensions - Bemessung,

» den Verlust des Natural - Quartiers oder des Quartier - Geldes,

» die zahlbare Anweisung der Pensionen bey den Caffen,
» die Ausfertigung der Pensions - Bogen,
» dis Eigenschaften der Pensions - Quittungen,

» die Bestätigung äe Vita et ukieatione , und wer solche zu ertheilen berechtiget ist,
- die Beobachtung bey den Pensions - Anweisungen,

» den Aufenthalt der Pensionisten in Wien oder die Dahin - Uebersiedelung,
» den Anspruch auf die für Wien bewilligten Gratificationen,
» die Pensions - Uebertragungen,
» die Beurlaubung in das Ausland,

» die Pensions - Vorschüsse und deren Hereinbringung,

» die Verfassung der llbications - Tabellen und Anlegung der eigenen Grundbücher,
die Ausfüllung und Einsendung der gedruckten Bogen zum Grundbuchs,

» die Auvweisung des jährlichen Zuwachses und Abganges der Militär - Pensionisten
und derselben Evidenthaltung,

» dre Beobachtung bey der Wiederanstellung eines Militär - Pensionisten,
» die Sistirung der Pension Hey zeitlichen Anstellungen,

Was hinsichtlich ter Pen¬
sionen überhaupt.zu beobach¬
ten ist.
Hkth . am 3o. Nov . 77 >.

» » 4- Nov. 778.
» » 4. 'May 774»
» » 3 , . May 781.
» » 17. Sept . 781.
» » 22. May 78c,.
» » r . März 792.
» » >4- 2 än . 79S. b' -43.
» » 4-März 797 -O l9 »ü.
» » 21 , Apr . 8 c>1.
» » 22. N0V. koi . O I93.
» . », 2». März 3r>3,r i5k>4»
» » 25 .Jän . 8c»4. l - »8b.
» » >b. Feb , 80b, t, 4ä».
» -» >. May 6n6, r , 706.
» » 3o. May 607. 6 2229.
» » »0, Jän . 808. 1, , 38.
» « 2/s. Feb. 60U. I, 645.
» » 28. 2 >m . 6 n9, 6 6 ^6.
» » »7- 2ul . 808. P 2669.
» »» b, Aug . 6o9. 13o2o,
» » 2. Feb - 809. rc »7.
» » 6. Feb . 8 >o. <3>019.
» » I . May .'^c>. 6 3743.

» » 4- März 9 > 1 , v 988.
» >» >-. März 8-1 . 0 945.
>» »> l 9. 2 ul. 6 >>. v 3ot>o.
-» >» »>. Aug . 8,1 , v 3466.
» » ». Oct - 8,1 . 0 394s.
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Htth . a !:r r §. Oct . 811 , v 44 - 6.
» » >4 - F 6. 8 >2. n 619.
>» „ 27 . May 8>3 . r > 2,62.
» » 3o. 2 un . 8 , 3. N 2701.
,» » 2 i - Tep. 8 l 3 .il 661»
,> « S.Marz 8 , 5.v >>4?.
-> » l2. Jun . 3-5. M 612.
,» » 3 . Nov . 3i5 . ll 65ly.
r» » 3 >. Dec - 8l5.
« „ 4. Sep . 8 >ü.
» » >n. Äyr . 817 . 21 1274.
» » i4. 2lug. 816. 1. 5524.

2 « welchen Orten die Mi¬
litär - Pensionisten ihren Auf¬
enthalt zu nehmen haben.
Htth -am 2n.Dec .797- O 12124.

>» >» 22 . Dec .797 . 012296^
» » 4. ^ ep. 8 >6,213398»

Die Negiments - oder Ba¬
taillons - Commanden haben
bey Uebersiedelungs -Gesuchen
der Mititär -Peustonlsten nach
Wien über Sie dießfallsigen
Angaben die Aeuüerung des
Wiener Platz - Eommando 'S
rinzuhohlrn ; ^

ff in welchem Falle denselben
die Pension bey der Wiener
Kriegs -Eassa angewiesen wer¬
den kann ; .

Befugnis ; für die General-
Commanden;

Obliegenheiten der Militär-
unv Stations - Commanden.
Vlth . a« 4- Sept . Sl6.

Ueber die Einziehung der Pension,
» die Erhebung der Pensions - Rückstande von Verstorbenen,
» die Fortdauer der Pension , wenn auch der Officier von einer Privat - Versorgungs¬

anftalt gleichfalls eine Pension bezieht , und
» die Beobachtung für die ckuckieia äeleAata inilitsria inixta

gibt der acht und zwanzigste Abschnitt des zwe y t en Hauptstückes dis n ö-
thige Anleitung.

tz.
Alle jene Pensionisten , welche unbewegliche Güter größerer Gattung besitzen , müssen

in jenen Provinzen , wo sie am stärksten begütert sind ^ ihren Aufenthalt nehmen , die un¬
begüterten aber sollen ihren Wohnsitz in den ihnen am bequemsten scheinenden Provincial-
Städten wählen.

Pensionirrs k. k. geheime Räthe und Kämmerer , in so fern sie nicht eine andere Hof¬
oder Staatsbedienstung bekleiden , können sich von dieser Vorschrift nicht los zählen.

. Nur jene Militär - Pensionisten sind davon ausgenommen , deren Pension sich nicht
über 600 st. beläuft , oder die wegen hohen Alters und vieler Gebrechen darthun , daß sie
sich nicht entfernen können.

Jeder muß sich aber gegen die Superarbitrirungs - Commission ausweisen , ob er daselbst
entweder durch die Unterstützung feiner Anverwandten oder auf irgend eine andere dem Offi-
ciers - Charakter entsprechende Art seine Subsistenz sichere , oder verbessere , widrigen Falls
jedem in der Regel der Aufenthalt in seinem Geburtsorte auf dem Lande anzuweisen ist.

tz. 14782.
Worüber sich die nach Wien übersiedeln wollenden Pensionisten auszuweisen haben,

kommt schon bey der I u b i l a t i 0 n der Beamten  vor.
In so weit keine Gefahr auf dem Verzüge haftet , ist das betreffende Regiments¬

oder Corps - Commando re. verpflichtet , über die dießfallsigen Angaben der in den Pensions-
Stand überrrecenden Officiere die Aeußerung unmittelbar von dem Wiener Platz -Commands

einzuhohlen , welches angewiesen ist , die dießfallsigen Erhebungen auf dem kürzesten Wege
mit Verläßlichkeit einzuleiten / und ein probhältiges Resultat der fragenden Behörde unver¬

züglich mitzutheilen.
tz. 14788.

Nur erst nach dieser erlangten Bestätigung , daß das zu pensionirende Individuum durch
den Aufenthalt in Wien wirklich eine bessere und angemessenere Subsistenz erhält , ist der An¬

trag , daß dasselbe mir seinem Genüsse bey der Wiener Kriegs - Cassa anzuweisen sey , dem k. k.

Hofkriegsrathe mittelst des betreffenden General - Commando ' s vorzulegen , und das Erho¬
bene in der Pensions - Eingabe ausdrücklich zu bemerken.

tz. »4784-

Die Uebertragung der Pensionen der schon pensionirten Officiere von einer Kriegs-
Cassa auf die andere und die Bewilligung der Uebersiedelung der Pensionisten von einer Kriegs-
Caffa auf die andere ist dem wechselseitigen Einvernehmen der General - Commanden anheim

gestellt.
h. 14766.

Den Militär - und Stations - Commanden liegt die gehörige Evidenthaltung der in

ihren Bezirken befindlichen Pensionisten und eine genaue Beobachrung dieser Vorschriften,
ins Besondere rücksichtlich ihrer Reisen in die Hauptstadt ob. Sie müssen daher die Pen¬

sionisten

a) von dieser einzig das Wohl derselben bezielenden Anordnung verständigen.
k>) Jedem , der nach Wien zu übersiedeln , oder eine Reise dahin zu unternehmen wün¬

schet , über die Beweggründe dieses Wunsches vernehmen , und darüber die Erhebungen

bey dem Wiener Platz - Ccmmando emleiten.
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c) In Fallen , wo die Angaben , welche die Reise des Pensionisten nach Wien begründen
soll , entweder von den Parteyen selbst nicht erprobt , oder nach den gemachten Erhe¬
bungen nicht bewährt befunden worden sind , oder wo wegen angeblicher Dringlichkeit

desselben eine vorläufige Erhebung nicht ringeleitet werden kann , dem betreffenden Pen¬

sionisten die Theuerung der ersten Bedürfnisse in Wien , und überhaupt das Unzweck¬
mäßige einer kostspieligen Reise eindringend vorstellen ; dagegen ihre Gesuche , wenn
sie anders rücksichtswürdig sind , dem Vorgesetzten General - Commando vorlegen , wel¬
ches ihnen eine angemessene Aushülfe aus dem hierzu einem jeden General - Commando

bemessenen Fonde sogleich erfolgen kann , oder , wenn der zu einer entsprechenden Aus¬
hülfe erforderliche Betrag die Befugniß desselben übersteigt , die dießfallsigen Gesuchs

mir Anführung der standhältig erhobenen und wahrhaft rücksichtswürdig befundenen
Gründe dem k. k. Hofkriegsrathe vorzulegen hat.

ä ) Endlich in Fällen , wo alle Vorstellungen hierüber fruchtlos bleiben , sollen sie die Reise
des hierauf beharrenden Individuums nicht ferner beanständen ; demselben aber bestimmt -

erklären , daß sie, wenn sie sich erlauben sollten , Seiner Majestät oder die Behörden

während ihres Aufenthaltes in Wien mitUnterstützungsgesuchen zu belästigen , auf der
Stelle von Wien ohne alle Nachsicht zurück geschickt werden würden.

Aus diesem Grunde haben auch die Militär - und auswärts stationirten Platz - Com-

manden das Platz - Commando in Wien von der Ankunft dieser Pensionisten sogleich
zu unterrichten.

Es v̂ersteht sich hierbey jedoch von selbst , daß diese strenge Anwendung sich nicht
wohl auf jene Pensionisten erstrecke , welche durch ihre bekleidenden höheren Charaktere,

oder durch ihre bekannten Vermögensumstände jede Zumuthung ähnlicher Zudringlich¬
keit von selbst widerlegen.

Z. 14786.
Die pensionirten Generale , Stabs - und Ober - Officiere haben jede Reiss oder gänz - Die Reifen oder Utker-siede-

liche Übersiedelung in eine andere österreichische Provinz durch das Platz - oder Militär - Com - Zungen in andere österreichische

mando dem betreffenden Landes - General - Commando schriftlich anzuzeigen , damit einer Id7r' ' Mim ^ ^ Eomml .den
Seits die llbication derselben erhalten , anderer Seits aber auch die Illebertragung der Pen - schriftlich«»gezeigt werden,
sion an die betreffende Caffa eingeleiret werden könne . Hkth. ani -s. Zul.Lir. Q

S- »4767.
Bey der gänzlichen Uebersiedelung eines Pensionisten aus einem Lande in das andere Was die General 'Eonm -an-

haben die General - Commanden demjenigen , in dessen Bezirks der pensionirte Officier abge - bey Uebersievelungc,, zu

het , jedes Mahl den Auszug auö der lchten Ubications - Tabelle , nebst der Conduite - Liste Hk̂ aw "^ De''.' go4 ^ 5.°. .
und einem kai -e der Conscriptions - Liste zuzuschicken.

§. 14788.
Wenn ein pensionirter Officier sich mit Bewilligung des betreffenden General - Com - DieihrDomicMum Mlich

mando 's für einige Zeit vonr »seinem gewöhnlichen Aufenthaltsorte entfernet , und nicht die verlassenden pensionirtenOffi-

Gelegenheit hat , seine Pension aus der Caffa , auf welche er damit angewiesen ist , zu ew bey" C«ssn>'' 'crhcĥ n .-
heben , so kann ihm solche gegen Producirung seiner Marsch - Route , oder einer General-

Commando - Bewilligung , mithin erst nach erhaltener Ueberzeugung der richtigen Gebühr,
zwar auch auswärts bey der nächsten Kriegs - Cassa oder einer sonstigen Militär - Behörde,
jedoch nur auf Einen Monath , und zwar nur gegen Vorzeigung des Pensions - Bogens aus¬
bezahlt werden ; auch ist sich sogleich mit jener Caffa , wo der Empfänger mit seiner Pension

angewiesen ist, in das Einvernehmen zu setzen, ob der Percipient nicht etwa einem Verbothe,
Tax - oder sonstigen Abzüge unterliege.

H. 14789.
Erst nach Einlangung dieser Auskunft kann einem solchen Jndividuum die Pension wann diesifalls die Pension

fernerhin , voraus gesetzt , daß auch desselben Aufenthalt mit Bewilligung des General Com - ^ .
mando s fortdauert , angewiesen und erfolgt werden.
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welches Document Ven, Pen¬
sions - Rückerfatz - Entwürfe
beygelcgt werden muß;

was der Pensions - Anwei-
susgs - Entwurf hinsichtlich
der allenfallsigen Tapferkeits-
Medaillen - Zulatze enthalten
m,'ß;

aus welchem Sonde die Pen¬
sions - Vorschüsse anjuweissn
sind.

MH . am 3o. ZUN- SoS. 'VV 90.
Welche Individuen auf ei¬

ne Militär -Pension keinen An¬
spruch haben.

'MH . an, »». März778.
» » »8. Qct . 748 .0  lo 3 >».
», W 20 . Dcc . 809 . O >644

und »743-
-. » 24 . Apr . 8l2 . S »9 >l.

§. r4 ? yo.

Ueber den Vorschuß , welcher von irgend einer Militär - Bransche geleistet wurde , ist

dem dießfallsigen Rückersatzes - Entwürfe die coramisirte Quittung des Empfängers bey-

julegen.
tz. »479 »-

In dem Anweisungs - Entwurfs muß nach Umständen die dem Percipienten etwa ge¬

bührende Zulage auf die Ehren - Medaille in einer besonderen Rubrik ersichtlich gemacht , und
in der Rubrik Anmerkung  auch die Pensions - Cassa , auf welche das Individuum zur

Pensions -Erhebung eigentlich angewiesen ist , zur Erleichterung der Controlle und Contirung

für die Hofkriegsbuchhaltung ausdrücklich angeführt werden , die hierauf geschehene Zahlung
aber ist auf dem Pensions - Logen sogleich vorzumerken.

tz. »4792.

Die Pensions- Vorschüsse sind immer auf Rechnung des allgemeinen Invaliden - Fondes

anzuwecsen.
h . »4793.

Auf eine Militär - Pension haben keinen Anspruch:
a) Dir invalid gewordenen Landwehr - Officiere , welche zu den früher etwa von ihnen

bekleideten Civil - Anstellungen noch die Tauglichkeit besitzen.

I>) Die nilt Quittirung ausgetretenen Officiere.
c ) Die mit Convention ausgetretenen oder den Dienst verlassen habenden , im Kriege

bey einem Stabs - oder Frey - Corps wieder angestellren Officiere , wenn sie davon
entlassen werden , weil die Jnterimal - Anstellungen keine Fähigkeit zur Pension geben,

ä ) Officiere , welchen wegen moralischer Gebrechen ein Probejahr zur Besserung zugestan¬
den worden ist . Diese dürfen bey schwerster Verantwortung des Regiments - oder

Corps - Commandanten während dieser Zeit zur Pensionirung nicht in Antrag gebracht
werden.

Pension für die eine Cam-
biaturisten -Stell « erhallenden
prnnonirten Officiere-
Hkth. am 4 Leb . 8 »3. u 4°3.

Behandlung der unter Trey-
Corps stehenden Officiere, wel¬
che früher nicht gedient haben.
Hkth. am 6. Seb . 74».

Wann den Landwehr --Offi-
cieren die Pension gebührt.
Hrth . an,2u Jun . 809.

Wie lange die Pension den
in abgetretenen Provinzen zu¬
rück bleibenden Militär - h-cn-
sienistcn gebühret.
MH . am l . Apr . 810. r , »767.

Woher die ungarischen Leib-
Gardisten ihre Pension erhal¬
ten - ^ . , ,
Hkkh . am S. 2 "l - 7°b.

„ » ,ö . Apr . 780.
,, » >9. Feb- 74 ' .
» » 26. Seb- 74>'
Die in den Pensions -Stand

tretenden Qff.ciere erhalten
krine Auslritls -Eertlficate.
Hkth. am lo. 2 än- 8»2. l- 7' -

Pensions »Vrrbolh.
Hkth. am 7- Teb . 8->3. 1-

426.

tz- »4794.

Die eine Cambiaturisten - Stelle m der Militär - Gränze erhaltenden pensionirren Offi¬
ciere verbleiben in dem Genüsse der Militär - Pension-

h- »479 ^ '

Die unter Frey - Corps stehenden Officiere , wenn sie gleich früher noch nicht bey Oester-

r - i-h gedient hoben , aber durch Bl - ffur- n - der sonst im Dienste untauglich geworden sind, er - '

halten die charaktermäßige Pension.
§ . r479b'

Den Landwehr - Officieren , welche aus dem Pensions - Stande bey der Landwehre an-

g -st-llel wurden , gebühret bey dem Rücktritte ou « der Londw -Hre in ihre vorigen Verhältnis¬
se di - Pension noch dem Grode , welchen sie jur Zeit der Auslosung in der Landwehr - , der
Frey - und Legions - Bataillonen bekleideten.

H. »4797-

Den in den abgetretenen Provinzen zurück bleibenden Militär - Pensionisten gebührt

die Pension bis zum Tage der erfolgten Friedens - Ratification . ^
tz. 14798.

Die königlich ungarischen Leib - Gardisten erhalten ihre Pensionen nicht aus dem Mili¬

tär - Fonde , sondern aus dem königlich ungarischen Camerale.
h. 14799.

Die W den Pensions ^Stand übertretenden Officie/e erhalten keine Austritts - Certi¬

ficate.
§. 14800.

GerichtüchePensions -Verbothe , Tai -- - oder andereSchuldenabzüge der pensionirtenOffi¬

ciere sind von den General - Commanden bey den betreffenden unterstehenden Kriegs -Tassen zu ver-
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anlassen , und die Einleitung zu treffen , daß , sobald der ganze Betrag beysammen ist , die

betreffende Taxe oder Schuld gehörigen Ortes berichtiget werde.
tz. 1480 ».

Wenn einem pensionirten Officiere gestattet wird , sich mit Beybehaltung seiner Pension

auf einige Zeit in das Ausland zu entfernen , so hat er die Pension nur bis Ende der ersten
Urlaubsfrist , welche jedoch in der Regel nur auf drey Monathe mit Beybehaltung der Pension

bewilliget wird , zu beziehen.

Auf die Zeit der ihm über diese Frist ertheilten Urlaubsverlängerung hat er die Pension

zurück zu lassen , welche ihm erst wieder , von dem Lage angewiesen wird , als er in die k. k.
Staaten zurück an der Gränze einrrifft.

Wer aber langer als drey Jahre selbst mit Erlaubniß im Auslande verbleibt , verliert

LaWensions - Recht ganz ; es sey denn , daß durch eine besondere Bewilligung etwas Anderes
bestimmt worden wäre.

Vom Tage der ersten Urlaubsverlängerung sind auch- die vorgedachten drey Jahre zu

rechnen.
Denjenigen , die vor Verlauf dieser Frist zurück kommen ^ ist die Pension vom Tage

ihres Eintreffens in die k. k. Erblande wieder anzuweisen ; die übrigen sind aber bey Verlauf
des dreyjährigen Termines ohne Weiters ganz in Abgang zu bringen , aus welchem Grunde

demnach auch alle ferneren Gesuche um Pauschal - Abfertigungen gegen Verzichtleistung auf

die Pension ohne Weiters zurück zu weisen , und dem Hofkriegsrathe gar nicht mehr zu un¬
terlegen sind.

§. 14602.

Wenn ein in den Pensions - Stand übersetzter Offieier von dem djese Uebersetzung ves«

anlaßten Gebrechew wieder befreyet , und durch das Rearbitrium zum Militär - Dienste taug¬

lich erklärt wird , so hat er auf die Wiederanstellung im activen Militär - Dienste Anspruch«

Z. 14808.

Alle pensionirten und mit höherem Charakter aä Lonores aus der Dienstleistung ge¬
tretenen Generale , Stabs - und Ober - Officiere können , wenn sie in außerordentlichen Fäl¬

len wieder angestellt werden , nicht eher in den vollen Gage - Genuß eintreten , auch in keine

höhere Charge befördert werden , bis nicht alle jene , welche ihnen bey ihrem Austritte im
Range vorgingen , befördert worden sind , und somit den Rang vor ihnen erhalten.

tz. 14604.

Jeder pensionirte Officier muß sich im Erfordernißfalle zum Dienste , in so fern es seine
Kräfte erlauben , und der allerhöchste Dienst es erfordert , selbst ohne Anspruch auf besondere
Gebühren gebrauchen lassen , und hat , wenn er bey dem Dienste entbehrlich wird , wieder in
die Pension zurück zu treten.

tz. 14806.

Einem pensionirten Stabs - oder Ober - Officiere , wenn er zur zeitlichen Dienstleistung

verwendet wird , gebühren nebst der in der Dienstleistung nach seiner Charge bemessenen Ga¬

ge , keinesweges außer in dem im tz. 14807 enthaltenen Falles noch die charaktermäßigen

Diäten , sondern Seine Majestät haben in solchen Fällen nach Beschaffenheit der Umstände

dieselben für ihre zeitlichen Dienste nach Billigkeit , nicht aber nach einem unveränderlichen
Maßstabe entschädigen zu lassen geruht , weil selbst der k. k. Hofkriegsrath pensionirte Stabs-
Officiere zur Friedeuszeir ohne eine unvermeidliche Nothwendigkeit zum Dienste nicht eom-

Mandirt , um dadurch die Aerarial - Kosten nicht zu vermehren.

Nur in Kriegszeiten , wo es bey einem allgemeinen Truppenausmarsche an Garnisons-
Dienste thuenden Officieren gebricht , dürfen pensionirte Officiere mit dem dienstleistendell

Gehalte zur Führung der Transports - Geschäfte auch bey Militär » Verpfiegs - Magazinen und
Feldspitälern verwendet werden»

Dgn- rvi.

Wie lange einem in das
Ausland beurlaubten Militär,
Pensionisten die Pension vor»
behalten bleibt.
Hkth.am 3». März 8oö. r, , oss.

Wiederanflellung - «r pena
flonirten Officiere im MilikL».
Hkth. am »s . Jän . 77».

Rang der im Militär wie¬
der antzestellten pensionirten
Generale, Stabs - und Ober-
Officiere.
Hkth.a» - 9. De «. s «7. s S644.

Verwendung der Pensionis¬
ten Officiere juw Militär-
Dienste.
Hkth. am »3. Ape. 807. 1- »So,.

-» » 4. März o-S. LyLS.

Gebühr für di« zur zeitli¬
chen Dienstleistung verwende¬
ten pensionirten Stabs - und
Ober - Officiere-
Hkth. am - . Apr. L09. ^ >967.

» » 3. Jul . 612. o,47,.
, ,» 24 .3ul . 6>3. 3 123«
» » , 3. Ocr . S . 3. L46ü8.

» » >. Sept -8 -4. 1 44»6
und 4483.

» » »«. Dr «. 6,4 . I

S
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HolzgeSühr für die aus dem
PcnsionS-SranVe zur zeitlichen
Dienstleistung verwendeten !) f-
ficiere.
Hkth. am >̂ . Dcc . 8 , 5.17216.

Behandlung der pensivnir»
ten Officiere ben Führung von
Geld - Rimessen.
Hkth. am 8.März 8, ^. v 97,.

Wie lange die aus den Pen»
stsns - Staude ben Gränz -Eor-
dvns angestellten Officiere die
Pensions -Uniform tragen dür¬
fen.
Hkth.am -7. Sep . 8o3. v 2l 27.

Wie lange der Genuß der
Friedens , Gage bey zeitlich
angestellten pensionirten Offi-
cieren zv dauern hat.
Hkth. am 3- Jul . 8,2 . v , §72.

Wiederanstellung der pen-
siomrten Officiere im Eivile -,
H rh. am rb . Jän . 77 >.

» » , 5. Oct . 8o^.

Vinnen welcherZeit der Pen«
siönist sich über die Annahme
eines Civil - Dienstes erklären
muß.
Hkth. am , 5.Oct . 8o§.

Wann in bejahenden Fällen
die Pension eingestellt wird,
und welcher Gerichtsbarkeit
er dann untersteht.
Hkth. am >5. Oct . 8o§.

Der Gehalt im Civil - Dien¬
ste muß die vorhin genossene
Pension um ein Drittel über¬
steigen.
Hkth. am -s . Apr . 8->3.

. Pensionirte Officiere haken
auf TabakverlegerSstsllcn und
Tabak - Traffiken Anspruch.
Hkth. am >. Jul . 6„5. 1. 3- 46.

>, » 2. Dec . 8,7.
?> », 27. Dec . 6 >7^

r̂ XII. ^auptstück . I. Abschnitt.

Dasselbe gilt auch bey Conscriptions - Revisionen in Kriegszsiten nach einer von dem
Conscripüons - Director >nit ihnen Vorgenommenen kurzen Prüfung.

§. 14606.

Die zeitlich aus dem Pensions - Stande angestellten subalternen Officiere vom Ober-
Lieutenant abwärts können in den Wintermonathen die winterliche Holzgebühr , in jenen
Ländern , wo dieses systemmäßig besteht , aus den Aerarial - Magazinen fassen.

§. 14807.
Wenn pensionirte Officiere bey den häufigen Diensten der jeweiligen Garnisonen zur

Führung von Geld - Rimessen verwendet werden , so können sie nicht nur auf die ganze Zeit

ihrer sogestaltigen Beorderung auf dem Hin - und Rückwege das Superplus auf die Pension
nach der charaktermäßigen Friedens - Gage eines Dienstleistenden , sondern cruch für die Zeit
der Hinreise die bemessenen Diäten nach ihren Chargen aufrechnen.

tz. 14606.

Die aus dem Pensions - Stande bsy Gränz - CordoNs angestellten Officiere können ihre
Pensions - Uniform rroch durch Ein Jahr und - auch länger tragen , um sich nicht durch die so-
gleiche Beschaffung der Cordons - Uniform in unnöthige Unkosten zu versetzen.

H. 1480h.

Der Genuß der Friedens - Gage oder sonstigen Zulage auf die Pension hat aber nur so

lange zu dauern bis diebetreffende Garnison wiedereinrückt , welche sodann derley Dienste
durch Officiers aus ihrem eigenen Stande wieder übernehmen zu lassen hat , außer ein pensio-

nirter Officier ließe sich von selbst herbei) , ein solches Geschäft , ohne dafür ein Superplirs
auf die Pension zu verlangen , fortzuführen , oder ein General - Commando fände aus beson¬
deren Gründen für gut , einen pensionirten Officier zu derley Geschäften mit dem bloßen Ge¬
nüsse der Pension zeitlich zu commandiren , welches er auch ohne Weigerung befolgen muß.

h. 14810.

Wenn ein pensionirter Officier zwar zum Militär - Dienste die Tauglichkeit nicht mshr,
jedoch zur Vorsehung eines Civil - Dienstes noch Kraft und Fähigkeit besitzet , so muß bey
Verleihung solcher Dienste auf die nach Maß seiner von dem Vorgesetzten General - Comman¬
do zu bestätigenden Eigenschaften die vorzügliche Rücksicht genommen werden.

h. 14811.
Zur Annahme desselben kann er zwar nicht genöthiget werden ; wenn ihm jedoch ein

solcher angetragen wird , so muß er sich bey Verlust der Pension binnen sechs Wochen erklä¬
ren , ob er den angerragenen Dienst annehmen wolle , oder nicht.

h« 14812.
Im bejahenden Falle hört von dem Tage , als er den neuen Diensteid ablegt , seine vo¬

rige Militär - Pension ganz auf ; er hat den Militär - Charakter und die Militär - Ehrenzei¬
chen auf die Zeit seiner Anstellung im Civile abzulegen , und auf eben diese Zeit ganz in die
Civil - Gerichtsbarkeit zu treten.

tz. i 48 i3.
Wenn das Erträgniß der erhaltenen Civil - Bedienstnng die zuletzt genossene Militär-

Pension nicht wenigstens um Ein Drittel übersteigt , so wird ihm das Abgängige auf dieses Drit¬

tel als Personal - Zulage erfolgt ; doch hat der Genuß dieser Personal - Zulage nur so lange
Statt , bis er einen Dienst erhält , dessen Gehalt und Nutzungen die gehabte Militär - Pen¬
sion um Ein Drittel übersteigen.

tz. 14614.
Auf Tabakverlegersstellen und Tabak - Traffiken haben nur pensionirte Officiere An¬

spruch ; sie erhalten aber keinen Uebersiedelungsbeytrag ; und müssen , weit es bey der Ver¬
waltung eines Tabakverlages sowohl nach der Natur seiner Manipulation und Verrechnung,
als auch nach dem Lande , in welchem derselbe sich befindet , auf Sprache , Rechnung und

sonstige Kenntnisse ankommt , wenn sie bloß um Erlangung eines Tabakverlages einschreiten,

O
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der vorgeschriebenen Prüfung unterzogen , und in die dießfa -llsigen Eingaben ausgenommen
werden.

In Fallen , wo ein Tabakverlag erlediget ist , und nach der in Händen der Tabak - Ad¬

ministration befindlichen im tz. 14864 vorgeschriebenen O.ualifications - Eingabe unter den auf
einen Tabakverlag aspirirenden Bittwerber kein geeignetes Militär - Individuum vorhanden,
oder der erledigte Tabakverlag zu unbedeutend wäre , um für einen der Vorgemerkten ange¬

messen zu seyn, haben die Tabak - Administrationen vor Erstattung des dießfallsigen Besetzungs-
Vorschlages mit dem betreffenden Landes- General - Commando wegen Benennung eines etwa
inzwischen sich neu gemeldeten pensionirten Officiers oder einer sonstigen pensionirten Militär-
Partc -y oder eines geeigneten invaliden Unter - Officiers die Rücksprache zu pflegen.

tz. »4816.

Die mit Tabakverlegersstellcn betheilten pensionirten Officiere erhalten die Pension noch
durch drep Monathe , vom Tage der hofkriegsrästhlichen Intimation.

H. 14816.

Ueber die im Civil - Dienste untergebrachten pensionirten Officiere ist die für den Mili-

tär - Pensions - Fond sich ergebende Ersparung zu Ende eines jeden halben
Militär - Jahres  gegen den Hofkriegsrath auszuweisen.

tz. 1 ^ 617.

Wenn ein in Militär - Diensten gestandener Tabakverleger aus Mangel der zum Betrie¬
be des Verlages erforderlichen Geldmittel oder aus Gebrechlichkeit ohne sein Verschulden in
die Nothwendigkeit gesetzt wird , dem Verlage entsagen zu müssen , so erhält er wieder die

schon früher genossene oder nach der zuletzt bekleideten Militär - Charge gebührende Pension.
tz. 14818.

-u»e lange die mit Tabak»
verlegersstellen betheilren pen¬
sionieren Officiere auf die Pen¬
sion Anspruch haben.
Hkth. aw >5. Lcl . 3o4.1. 3972.

Halbjährige Ausweisung der
Pensions -Ersparung durch die
im Civil » Dienste unterge,
brachten pensionirten Officiere.
Hkth. am rS. Jan . S09. 1. , 93.

2 n welchen Fällen ein Tabak-
verleger in die Pension zurück
treten kann.

Hkth. am -3. Oct. 8,2. v 4394.

Den pensionirten Officieren , welche bey ihrem Austritte eme Salzversilberersstslle er- Die Salzversilberersstellen
halten , ist bey den persönlichen Amtsverrichtungen die Tragung der Uniform zwar versagt , bekleidenden vorhin pensionir-
keinesweges aber verbothen , sich bey ihren Unterschriften des Militär - Charakters zu be- sich bey^ ° ' Hren Unterschriften des Mi-
^Mtl - litär - Charakters bedienen-

tz. 1481g . Hkth.aM19 . Sep . 601. 82644.

Jedem in einem Civil - Dienste angestellten Militär - Pensionisten ist es unbenommen , l Rücktritt eines in, Civile an-

in so fern er zu erweisen vermag / daß die Civil - Anstellung seinen Umständen und sonstigen gestelltenpensionirtenOfficiers

Eigenschaften nicht angemessen ist , dieselbe auf vorläufige höhere Bewilligung anheim zu sa- Hrtt̂ am' i" ^2cn6o4 °"
gen , und in die zuletzt genossene Militär - Pension und mit ihr in die Militär - Gerichtsbar¬
keit zurück zu treten.

Dieser Rücktritt findet jedoch nicht mehr Statt ', wenn er durch sein Verschulden der
Civil - Anstellung enthoben wird.

§. 14820.

Weil bey den Civil - Stellen die Pensions - Fähigkeit erst nach Vollstrecker 10jährigen Behandlung derjenigen, wel-
Dienstleistung eintritt , so tritt der in einem Civil - Dienste angestellte pensionirte Officier , che vor Vollstreckeri« jähriger

wenn er vor Verlauf von zehn Jahren für die Fortsetzung des Civil - Dienstes untauglich ^ 'm^gllch^
wird , in die zuletzt genossene Militär - Pension zurück . . Hkth.am -9. N0V.L. 2. Q5444.

Hierüber muß jederzeit dem Hofkriegsrathe der Bericht erstattet werden.

Wenn sich hingegen die Dienstuntauglichkeit erst nach Verlauf von 10 Jahren zeigt,
so wird derselbe da , wo er gedient hat , mit dem Unterschiede jedoch pensionirt , daß , wenn

er auch in Ansehung seines bekleideten Amtes zur Erlangung einer Pension nicht geeignet
wäre , oder diese geringer als die vorhin genossene Militär - Pension ausfiele , ihm jedes Mahl
der Betrog der letzteren ganz abgereichet wird . , >

tz. 14821.

Wenn er sich jedoch während des bekleidenden Civil - Amtes verehelichet hätte , so wird Beobachtung, wenn ein in

ihm der Rücktritt in die Militär - Pension , mit welcher auch wieder sein Militär - Charakter tret-^ 'ECivilVVcamter ^ ch

auflebt , nur dann gestattet , wenn er vorläufig jene Caution erlegt , die jeder Officier zum Htth°an," . 5̂ Lp!'^ 7.^ !'362.
Band xvi . , > ^ *
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ftandesmaßigen Unterhalte seiner Gattinn für den Fall des Witwenstandes Hey seiner Verehe¬

lichung zu erlegen gehalten ist.
Nur wenn seine Gattinn ohne dieß auf eine Witwenversorgung von Seite des Staates

einen Anspruch hatte , ist er von dieser Verbindlichkeit enthoben.

Nr . i.

Tabelle
über die Gebühr der pensionirten Generale , Stabs - und Ober - Officicre.

Feldmarschall . . .
Feldzeugmeister.

General der Cavallerie . - .
Feldmarschall - Lieutenant . -
General -Major der i . Cla -sse^

v » » 2. » .

Charge.

Oberst.

Oberst - Lieutenant .

Das Penstonv-
Ausmaß bestehet

in

fl-

8000
4000

/jooo
3ooo
2l>OV
1800

Major -

Hauptm . mit Einschluß des Werk>
meist , in der Fabrik des Feuer^
werks - Corps.

Erster Rittmeister . . .

Zweyter Rittmeister . .

Capitän - Lieutenant . .

Ober - Lieutenant . . :

Unter »
Fähnrich . . . .
Obecbrückenmeister

1200

1000

800

600

600

/>00

4oo

200

200
200

fl-

4 ' 6
333

333
280
r 66
128

66

4»

Anmerkung.

L >r . k. k. Majestät haben sich Vorbehalten nach Umständen und auf Einra-
then des k. k. Hklh . für diese Chargen auch höhere Ruhegehalte auszumessen,

Die nicht dienenden Generale , welche die halbe charaktermäßige Gage de,
ziehen , entrichten den Jnvaliden -Kreuzer zurHälfte ; jene hingegen , die nur
Ein Drittel der Gage oder etwas darüber , folglich den halben Gehalt
nicht ganz beziehen , zahlen den Jnval .-Mund -PortiouS -Äreuzer , wie folgt:

i Feldmarschall monatlich — fl . 80 kr.
i Feldzeugmeister v ' — fl. 33  V- kr.
i Gener . der Cavall . s — fl . /jo kr.
1 Feldmarsch, -Lieut . » — fl. 27 kr . und
i Genfeld .-Wachtm . » — fl. 20 s/z kr.

Die nicht dienenden General -MajorS , welche zugleich Inhaber sind , haben
außer der Regiments - Inhabers - Gebühr keinen Gehalt , es wäre denn,
daß einem oder dem andern wegen Umständen aus allerhöchster Gnade
eine Pension besonders bewilligt würde , in welchem Falle sie sodann
den Invaliden - Mund >Portions - Kreuzer ohne Unterschied des Gehaltes
nach dem Charakter ganz zu trägen haben.

Die mit 1200 fl. sind respective - ooo fl. in den Pensions - Stand übersetzten
Obersten haben keine Mund - Portionö - Kreuzer zu leiden ; sollte jedoch
derlei ) Obersten eine höhere Pension als 1200 fl. bestimmt werden , so
kommt von den Betrag der charaktermäßige ganze Invaliden - Mund-
Poetions - Kreuzer u . s. w . einem Oberst 'von der Infanterie jährlich
mit S fl. 3 b kr ., und einem von der Cavallerie mit jährlichen 5 fl . 48kr.
zu zahlen.

-L

16 /,0

b
6 4«
6 40

sDie bey deck . k. Garde dienenden Officiers erhalten , wenn sie dienstun.
° tauglich werden , vermöge allerhöchster Entschließung vom n . Sept.

1778 und 18 . Sept . 1762 , dann Verordnung des Oberst -Hofmeisteram¬
tes vom 20 . Jänner 1796 , über ihre systematische Militär - Pension
noch einen Cameral -Beytrag von ioo fl. ; für die Garde -Second -Macht-
meister , u . für die Garde -StäbS -Parteyen bestimmen Sr . Majestät immer
selbst die Pension.

Die Gränz - Qekonomie - Ober , Lieutenants erhalten in Folge Hofkriegs
räthlichen Neseriptö vom 8 . Februar 1809 L 821 die Eapitän - Lieute
nanls - Pension.
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Tabelle
über die Gebühr der pensionirten Generale , Stabs , und Ober - Officiere.

»3

h a r g e.

Oberfeuerwsrker.

Oberzeugwart . ^ .
Untcrzeugwart . .. . .
Armaturö - Inspector .
Marine - Cadett . . .
Casern - Verwalter . .
Stabs - Quartiermeister
Vice » » .
Obermeister . . . . .
Unter » .
Oberstabswagenmeister
Unrerstabswagenmeister
Adjutant . . . . . . .
Adjutant ohne bekleidender

ciers - Charge . . . .
Grundbuchsführer in der Militär»

Gränze.
Rechnungsführer . . . .
Nechnungsführers - Adjunct
Stabs 7Fourier . . . . .
Stabsarzt.
Regiments - Arzt . . . .
Oberarzt . . . . . . .
Thierarzt in der Gränze .
Feld - Superior . . . . .
Regiments -Capellan als Ordens¬

geistlicher .

Offi-

Negiments - Capellan und Welt-
priestec.

Garnisons - Capellan.
Spitals » . . . . . .

General - Auditor - Lieutenant . .
Stabs - Auditor.
GarnisonS » . ^
Regiments » . ^
^Gcneral - Gewaltiger
Oberst - Stabs - Profos ; . .
Stabs - Profoß.
llntcr - Stabs - Profoß . . . ' ^
Regiments - Profvß . . . . ^ .
Werkmeister bey der Monturs-

Commission .
Oberbäckermeister . ^

Das Pensions-
Ausmaß bestehet

rn

-S-
V-

sl-

»Zo

200
200
»9o
i 5v

3oo
cZo
3oc>
20V

200
200

iöc>
200
200
100
200
3oo

100

i 9o

IZO
i5o

rc >oc>
600
/joo
400

IVO
100
60

r60

3o

jA n m e r k u u g.

Allerhöchst Sr . Majestät bewilligten unter dem 21. Dec . , 810 daß künf¬
tig olle in Ruhestand als Real - Invaliden tretende , stets tadelsrey qe-
diente Ober - Officiere Per Artillerie um einen Grad , und die denselben
anklebende höhere Pension übernommen werden könne , so wie auch der
Unter - Lieutenant mit demOber -Lieutenants -Charakker 3ov fi . jährliche
Pension , der realinvalide Oberfeuerwerker , wenn derselbe gut gedienet
Hut, und in den Ruhestand übernommen wird , erhält den Lieutenants
Charakter mit der jährlichen Pension von 200 fl.

Nach dem bekleidenden Officiers »Charakter.

Auch der Tischlermeister des FeuerwerkS - Corps.

Nach dem bekleidenden Officiers »Charakter.

Der Oberarzt d. Feuerwerks -Corps ist nach dem allgem . Systeme zu behänd.

Die Ordensgeistlichen müssen bey ihrer Dienstunfähigkeit wieder in den
Orden ausgenommen werden.

Laut hofkriegörathlicher Verordnung den 22. July i8n O 6962 sind ccher
nur jene Regiments - Kapellane zur Pension geeignet , welche in dieser
Eigenschaft i 5 Jahre gedient , oder vor Verlauf dieser Zeit im Dienste
sich solche Gebrechen zugezogen haben , die sie zur ferneren Dienstlei¬
stung unfähig machen.

Nach dem bekleidenden Officiers - Charakter.

/



»4

Erlag der Heiraths-Cau-
tlon.
Hkth. am -6. Iän .771.

Pensions - Verzichts -Reverse.
Hkth. am i6. 2 än . 77 >.

Lorm. Nr. -.

Durch ein und anderes wird
die Witwe der Pension unfä¬
hig.
Hkth. am >3. 2än. 793. 6  436.

Ausnahme hiervon.
Hkth - am 27. Feb . 788, <3 2238«

« » 26. 2än , 607. L , 8
»> ,> H. März6i4 - D 92 .̂
» « 1, März 6 iü. 1, »288.

Welche Individuen von der
Erlegung der Heiraths - Cau-
ion oder vss Verzichts - Re¬
verses befre»et, und doch pen-
sionsfäbig sind.
Hkth. am rü . Iän . ?? ' .

2 n welchen weiteren Fällen
dievorgedachtenOffieiers -Wit-
wen die Pension erholten.
Hkth. am »6. 2än . 77 >.

L.XII . Hauptstück . I . Abschnitt.

L.

Von d' e r Pension der Militär - Witwen.

§. 14822.

In der Regel muß der Officier , wenn er sich verehelichen will , bis einschlüffig des
Obersten , oder dessen Braut eine Caution erlegen , deren Interessen - Ertrag zu 4 Procenten

so groß ist , daß die Frau nach dem etwannigen Ableben ihres Gatten anständig davon leben
kann -i

tz. 14823.

Jedoch machen Seine Majestät zuweilen von dieser Regel eine Ausnahme , indem Al¬

lerhöchst dieselben gegen Pensions - Verzichts - Revers nach dem anliegenden Formulare Nr . r

die Heirath bewilligen , daß die Gattinn für den Fall ihres Witwenstandes auf eine Ver¬
sorgung von Seite des Staates durch Pension Verzicht leistet.

Z. , 4824.

Die Einlegung der Heiraths - Caution oder des Pensions - Verzichts - Reverses macht die

Witwe zur Pensions - Betheilung unfähig.
§. »4626

Es sey denn daß:
a) Ihr Gatte vor dem Feinde geblieben , oder .

b ) erwiesener Maßen unmittelbar an den Folgen einer vor dem Feinde erhaltenen W »m-
de oder '

e ) während der Dienstleistung in einem Militär - Spitals an einer ererbten oder sich durch
die Dienstleistung zugezogenen Krankheit gestorben ist.

In diesen drey Fällen hat die Witwe ungeachtet der eingelegten Caution oder des Pen¬
sions - Verzichts - Reverses auf die charaktermäßige Pension vollen Anspruch.

Um aber in Hinsicht der Pensions -Fähigkeit , welchen Officiers -Witwen , deren Männer nach
langen Zwischenräumen angeblich an den Folgen ihrer vor dem Feinde erhaltenen Wunden
verstorben sind , einen Schluß fassen zu können , haben Seine Majestät Allerhöchst zu entschlie¬

ßen befunden , daß in solchen Fällen immer eine genaue Beschreibung der erhaltenen Wunde
von einem Militär - Arzte , der jedoch graduirt seyn muß , welcher den betreffenden Officier

behandelte , oder wenn der Ordinarius ein Civil - Wundarzt gewesen wäre , von einem beeide¬
ten Civil - Wundarzte , wie auch eine gleiche Beschreibung der Krankheit , an welcher der Of¬
ficier in der Folge gestorben ist , ebenfalls von einem graduirten Militär - Arzte , oder von
einem beeideten Civil - Arzte ausgefertiget , den Pensions -Gesuchen solcher Officiers - Witwen

beyzulegen sei).
tz. 14626.

'Von der Erlegung der Heiraths - Caution sind noch befreyet:
3) Jene Officiere , welche durch Tapferkeit , Einsicht und Wohlverhalten vom Gemeinen

in Ober - Officiers - Chargen sich geschwungen , wenn sie sich als Gemeine oder als Un¬
ter - Officiers verehelichet haben.

d ) Jene Generale , welche sich erst nach Erlangung dieses Grades mit Allerhöchster Bewil¬
ligung in der wirklichen Dienstleistung verheirathet , dann

e ) die aus dem Civile oder guittirten Stande verheirathet in die Armee eingetretenen Of-

siciere . Hieraus folgt , daß auch deren Gattinnen nach dem Absterben ihrer Männer
pensionsfähig sind.

H. 14827.

Die auf solche Art pensionsfähigen Witwen haben auf den Bezug der Pension einen An¬

spruch, ihre Männer mögen während der Dienstleistung , oder selbst im Pensions -Stande mit a .od

sbgegangen seyn , nur müssen sie im letzten Falle erweisen , daß sie ihren Gatten noch wäh-



Von der Pension der Militär - Witwen. »S

rend dessen Dienstleistung geehelichet haben , indem eine im Pensions - Stande abgeschlossene
Ehe kein Recht zum Pensions - Bezüge gibt.

H. »4826.

Da die Beybringung der Trau - und Laufscheine immer die meisten Schwierigkeiten " Trau - und Taufscheine sind
verursachet hat , und dadurch die Einsendung der Pensions - Urkunden zum Nachtheile der be- «alle gleich einzu-

treffenden Witwen und Waffen sehr verspätet worden rst , so haben die Regimenter , CorpS der Regimenter, Corps und
und Branschsn die Trauungs - und Laufscheine aller ihrer unterstehenden Militär - Indivi - Branschen auf-uSewahren.

duen und ihrer Kinder abzuforderN , und in den Regiments - oder Corps - Archiven , oder in um3-. Dec. 9.4. 05966.

den Archiven der betreffenden Brauschen aufzubewahren . Ein gleiches hat in der Folge bey
jedem sich verehelichenden Individuum , und bey den neugebornen Kindern sogleich nach der
Trauung oder Geburt zu geschehen . Wenn ein Individuum zu einem anderen Regiments oder

Corps transferirt wird , so sind diese Dokumente stets mit den Transferirungs - Listen zu der
Lruppen -Abtheilung , wohin das Individuum kommt , nach vorher zurück gehaltenen Abschriften
abzusenden , bey Pensionirungs - Fallen aber kommen solche demjenigen General - Commando

zu überreichen , unter welchen der Pensionist seinen Aufenhalt wählet , damit sie ' bey dem
General - Commando in dem Archive aufbewahret , und nach dem Tode des Pensionisten so¬
gleich benützet werden können.

H. »462 «) .

Ueber die Verfassung der Pensions - Urkunden , welche von allen Stabs - Officieren des Anwendbarkeit der neben,
Regiments , wo der Gatte zuletzt diente , unterfertigt werden muß . Ueber den Anfang des übenden Paragraphen auf die

i- - c,- ^ . r < - ^ ^ ^ pensionirten Lfficiers - Mt,
Pensions -Bezuges . Ueber dle Behandlung jener Witwen , wo pcnsionsfahlge Kinder vorhanden wen.
sind . Wie lange der Gehalt oder die Pension des Verstorbenen der Witwen oder den Kinder Hkth. am,, . Sep. sc-o. us ^ z.
gebühret . " » §eb.  8,6 . 1 94«.

. 1 " " ' 6-Marz 3-8. 1, . 087.
Wie dav hinterlassene Vermögen gegen ConventlonS - Geld angeschlagen werden muß.

^ Woher die pensioirten Offieiers - Witwen die Pension zu beziehen haben.
Wie sich in Betreff der Pension bey der in einer zweyten Êhe schon befindlichen oder

zu einer solchen schreiten wollenden pensionirten Witwe benommen werden muß . >

Was hinsichtlich der Pension überhaupt zu beobachten ist.

Ueber die Ubications - Tabelle und Grundbücher gibt das zweyte Hauptstück im acht und
zwanzigsten Abschnitte , von der Pensionirung der Militär - Beamtens - Witwen , die nöthige An¬
leitung . .

§. 148Z0.

Die Marine - OfficierS können Witwen , welche Pensionen genießen , ohne Depositirung Wie jene Witwen mit ihrer
der Heiraths - Caution nach Ausstellung des Pensions - Verzichts - Reverses von Seite des Wei - i" behandeln sind,

des gegen dem heirathen , daß die heirathende Witwe während der Zeit der zweyten Ehe Ma^ine^ Offwitts^ fchon"^
keinen Pensions - Genuß hat , noch im Falle eines eintretenden Witwenftandes einen Anspruch Pensions-Genusse standen.,

auf eine höhere Pension , als die vorher gehabte , setzen könne , auch sollen solche Officiere
allemahl um die^ Erlaubniß einschreiten.

H. 14831.

Die Pensions - Urkunden , welche die Regimenter , Bataillone und Corps einsenden,

müssen von dem rffpicirenden Kriegs - Commissär auch mit bestätiget seyn. ^
§. »4632.

Zn den tz. 14826 a , d und e bemerkten Fällen ist gar kein Verlassenschafts . Abhand¬
lung - Ausweis , sondern nur das Angabe - Zeugniß  der erwähnten Todesart mit dem
Trauungsscheine einzusenden.

h. »4633.
^,ur Legalität dieses Zeugnisses gehört , daß es von dem Regiments - oder Corps - Com-

mandanten ausgefertigst , und wenn der Tod nicht auf der Stelle erfolgte , jedoch eine un¬

mittelbare Folge solcher Wunden gewesen ist , dieses von einem Stabs - oder RegimentsArzte

Mitfertigung der Pensions-
Urkunden durch das Kriegs-
Commissariat.
Hkth am 3. . Dec . 8,4 . v 5966.

3 « welchen Fällen kein Ver¬
la,scnschaftS - Abhandlungs-
Ausweis vorgeleat werden
darf.
Hkth. am 5. Jän . 807. 1, r».

>> » »8. Lug . 609.P , -goo.

s Welche Eigenschaften dieses
Zeugnijj haben rnusi.
Hkch. am S. Jan . 807. r, - 8.



»b LXII. Hauptstück . I. Abschnitt.

meinem umständlichen , die strengste Prüfung aushaltenden besonderen Zeugnisse mit be¬

stätiget werden.

Hierbey darf das Zeugniß eines Militär - Ober - Arztes oder eines Civil - Arztes nur
dann als geltend angenommen werden , wenn ein Stabs - oder Regiments - Arzt nicht in de-

Gelegenheit wäre , ein solches Zeugniß selbst auszustellen zu können , aber auch in diesem Fal¬

le muß es nachträglich von einem Stabs - oder Regiments - Arzte mitgefertiget worden seyn.

Pensions-Ausmaß.
Hkth. am S. May 784.

» ,» »r. Aug . 789-
» „ 6. Feb. 7yo-
» » So .Oct . 798 . 6 I„ 3 >,.
« ,» 19. Apr . 8o3 . K >0,8.
^ » »S. Dec . Sr ». v 6,91.
,» -> 17. Dec 8iö v 7360.
» » , 8. May 816.
» » 4. Feb. 817. 1. 4-7»
» » »- . May 619 . l- S° 7- «

Str . ->.

§ . , 4634 .

Die charaktermäßige Pension für die pensionsfahigen Witwen verstorbener Generale,
Stabs - und Ober - Officiere ist in dem anliegenden Tableau  Nr . 2 ersichtlich.

Nach diesem Pensions - Ausmaße richten sich auch die Witwen der Leib - Garde - Oß-
ficiere«

8, r4835.

Behandlung drrWitwenhin - Wenn einem in den Pensions - Stand übertretenden ' Officier aus besonderer Rücksicht

sichtlich des Pensions - Genus - hßhere Charakterisirung verliehen wird , so gibt das der hinterlassenen Witwe doch kein

rattere bey der Pensionirung Recht , auf die mit dlesem höheren Charakter verbundene Pension , sondern sie hat solche NU*

erhalten haben . in dem Ausmaße zu empfangen , wie sie für die Charge ausgemessen ist , in welchen ihr vers

»58. Gatt ^ in der wirklichen Dienstleistung gestanden ist.
tz. , ^ 83 b.

Begünstigung der pensionir - Eine Ausnahme hiervon tritt bey den Witwen der Artillerie - Officiere ein . Da nahm-

ren Artillerie- Lfficiers»Wie« lich diese bey ihrem Uebertrttte in den Pensions - Stand einen höheren Charakter mit der

HM am' S. 3un. 8.3. v . 7S3. damit verbundenen Pension erhalten , so werden die Witwen solcher Artillerie - Officiere,
>. , . 7 . Dec . s . s . wenn sie anders pensionsfähig sind , nach den von dem Verstorbenen zuletzc begleitenden Cha¬

rakter behandelt . Zugleich haben Sr . Majestät für dergleichen Fälle den Artillerie - Obev-
Lieutenants - Witwen eine Pension jährlich von s 5 o fl. zu bewilligen geruht , jedoch ausdrück¬

lich beyzufügen befunden , daß diese Bewilligung nicht zurück zu wirken hat,  und dieselbe mm
die Witwen der in der Dienstleistung verstorbenen wirklichen Artillerie - Ober -Lieutenants betrifft.

,483 -7.

Die Theresi«n-Ordens-Pen- Der Witwe eines verstorbenen Militär - Theresien - Ordens - Ritter kann die Pension,

fi - n Parf IN die Militär,Pen . sie vermöge den Statuten aus dem Ordens - Fonds genießt , nicht ausgerechnet , noch

von der zu hoffenden charaktermaßrgen Pension abgezogen werden , lndem ev gegen tue Äv-

sicht Sr . Majestät des Kaisers ist , daß ihr die wegen besonderer Verdienstlichkeit ihres Gat¬
ten zugeffossene Gnade auf irgend eine Weise nachtheilig seyn soll.

Fortdauer der Pension , wenn
aucy die Witwe bey einer Pri-
vat -Versorgungsanstalc gleich¬
falls eine Pension bezieht.
Htth . am, 3. 3 un . 79, - , S979

und S9Ü1.

Wann die ein Sterb - Quar¬
tal erhaltenden Officiers -Wit-
wen in die charakrerwäßigr
Pension treten.
Hkth . am - 3. Feb . 79 >.

Behandlung der in ein der
öffentlichen Erziehung gewid¬
metes Nonnenkloster tretenden
Officrers » Witwen hinsichtlich
des Pensions - Bezugs.
Hkth . am17 . 2atl . 814.

Z. , 4339.
Eben so wenig kann dasjenige , was eine Witwe auS einer Prjvat -Versorgungsanstalt

beziehet , ihr bey Beurtheilung ihrer Pensions - Fähigkeit angerechnet werden.
tz. , 483 ^ .

Die Militär - Witwen , welchen ein Sterb - Quartal gebühret , treten erst mit Ende

desselben in die charaktermäßige Pension.
§. , 4840.

Wenn eine im Pensions - Genüsse stehende Witwe in ein der öffentlichen Erziehung ge¬

widmetes Nonnenkloster tritt , so wird sie ungeachtet der dadurch erhaltenen Versorgung fort¬

während in dem Genüsse der Pension belassen.
tz. , 484 »-

Behandlung dei- Officiers - Wenn der verstorbene Gatte einer pensionsfählgen Witwe aus dem Mitlitär - Pensions-

Manner au » in bitte Civil - Bedienstung übergetreten war , und vor dort vvllstreckter zehnjähriger

Anstellung treten . Dienstzeit stirbt , so erhält die Witwe die Pension nach dem Ausmaße , lN welchem sie jorcye

H»th. anrrb. 2än . 77i. erhalten haben würde , wenn ihr Mann im Militär - Pensions - Stande verblieben wäre.

Stirbt ihr Gatte aber erst nach vollstreckten zehn Civil - Dienstjahren , so steht ihr die

nahmliche Begünstigung zu, die ihrem Gatten zugestanden hatte , wenn er zum Ciyil -Dienste



Vvn der Pension der Militär - Witwen.

untauglich geworden wäre , nähmlich daß sie nie in eine geringere Pension gesetzt werden

darf , als ihr nach -der Militär - Pensions - Norm gebührt.

tz. 1/M2.

Da ein Officier , welcher in Sinnenverwirrung fällt , als bürgerlich todt anzmeyen ist,

so begründet dieses für seine Gattinn auf die nähmliche Weise und unter denselben Bejchran-
kungen das Pensions - Recht , als wenn er wirklich gestorben wäre.

* h. 14643.
Außer den in den Paragraphen 14822 und 14628 bemerkten Fällen sind noch pen¬

sionsunfähig:

a) Die Witwen solcher Offwiere , deren Männer wegen Verschulden , Nachlässigkeit , Un¬
fähigkeit und tadelhafter Aufführung den Dienst verloren , oder welche sich im Pen-
sions - Stande erst verehelicht haben.

k ) Die Witwen der sich selbst entleibt habenden Offieiere , wenn die Entleibung nicht

vermöge Sinnenverwirrung geschehen ist. ,

e) Wenn der Tod eines bey einer fei-ndlichen Affaire vermißten Officiers nicht erwie¬
sen ist . . . .

8 ) Die Witwen ausgetretener und auf Kriegsdausr wieder angestellter Officiere , die im
§. 14825 erwähnten Fälle ausgenommen.

e) Die Witwen der gleich ursprünglich in die Pension übernommenen exitaliänisch -' n Of-
ftciere , da dieselben nach den Vorschriften der Regierung behandelt werden , uurer wel¬

cher die Ehegatten geheirathet und gedienet haben.

Die Witwen der in Sinnen»
Verwirrung verfallenenOfficie-
re sind, da rlche als bürgerlich
todt angesehen werden , pen»
sionsfähig
Hkth. am 2. Sept . 799.

» » i 5. Nov- 6» >. 6- ^46.

Welche Officiers - Witwen
pensionsunfähig sind.
Hkth. am ro. Apr. 78,.

» » 21. N0V. 799.
» » 12. Jan . S1-j. K 1̂ 7.
» » 6. Nov- 8>8,

Band löVi
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Nr . 2.

Hauptstück . I . A b schnirt.

Tableau
über die Pensions «Gebühr der General «, Stabs - und Ober - Officiers - Witwen.

Charge des Mannes.

Die Pensions - Gebühr
besteht in

jährlich

fl.

Feldmarschall.
iFeldzeugmeister .

^General der Cavallerie.
Feldmarschall - Lieutenant . . . .
General - Major.
Oberst . . .
Oberst -Lieutenant . ..
Major . . .
Hauptmann . . .
Erster Rittmeister.
Zweyter » .
Capitän - Lieutenant.
Ober -, Unter - Lieutenant und Fähnrich . .
Oberbrückenmeister.
Oberfeuerwerker . . .
Oberzeugwart.
Unter » .
ArmaturS - Inspektor.
Casern - Verwalter.
Stabsquartiermeister . .
Vice« » . . . . . . . . . .
Oberwegmeister . . - .
Unter » .
Obecstabswagenmeister.
Unter » . .
Adjutant . . .
Adjutant ohne bekleidenden'Officiers -Charakter
Grundbuchsführer in der Militär - Gränze . .
Rechnungsführer.
Rechnungs - Adjunct bey der MonturS - Com¬

mission und dem Thierarzeney - Institute -
StabS - Fouriec.
Stabs - Arzt . .
Regiments - Arzt.
Oberarzt.
Vieharzt in der Militär - Gränze.
General - Auditor - Lieutenant.
Stabs - Auditor . .
Garnisons » .
Regiments v - .
General - Gewaltiger.
Oberstabs - Profoß . .
Stabs » . . . .
Unterstabs , » .
Regiments » .
Werkmeister bey der Monturs - Commission .
Obecbäckermeister.

1200
800
600
600
600
Soo
400
400
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
200
200
100
200
200
100

200
100
200
100

100
1 So
iSo

100
10V

160
100
1 So
4oo
200
, 5 o
I So

1 So
100
100

100
100

kr.

monathlich

fl-

100
66
6b
So
So
4 r
33
33
2S
2S
2S
28
16
16
8

16
16
6

16
8

16
8

8
12
12

8
8

12
8

12
33
16

' 12
12

12
8
8

8
8

kr.

40
40

40
20
20

40
40
20
40
40
20

40
20
40
20

20
3o
3o

3o
20
3o
20
4o
3o
3o

3o
20
20

20

Anmerkung.

Die Witwen der verstorbenen Garde - Offi-
, ciere erhalten v e rmöge allerhöchster Ent¬

schließung vom 2y. Apr . i779und Oberst-
Hofmeister-Amtes -Verordnung vom -!j. May
1800 nach dem Tode ihrer Männer nebst
dem Conduct - Quartale die Pension nach
dem bekleidenden Officiers - Charakter ih¬
rer Männer.

Wegen die Prima -Plama Witwen wird die al¬
lerhöchste Entschl . v.Fall zuFall eingehohlt.

^Nach dem bekleidenden Officiers -Charakter

Nach dem bekleidenden Officiers-Charakter.

Nach dem Cameral - Pensions - Fuße.

Nach dem bekleidenden Officiers -Charakter

Wird mit dem Dienst -Gratiale abgefertigt.



Von dem Erziehungsbeytrage und der Pension für die Militär - Waisen . i y

Formular eines Pensions - Verzichts - Reverses.

Nachdem Se . Majestät aus besonderer allerhöchster Gnade dem unterthänigsten Anfu-

>chen zu willfahren geruhet haben , mich mit dem ( Charge und Nähme des Bräutigams ) ohne
Erlegung der vorschriftsmäßigen Heiraths - Caution , jedoch gegen die in dem unterthänigsten
Ansuchen ausdrücklich erbothene Ausstellung eines Pensions - Verzichts - Reverses verehelichen

zu dürfen , so entsage ich in Folge dieser allerhöchsten Bewilligung hiermit freywillig auf das

seyerlichste und rechtskräftigste allen Wohlthaten der Militär - Witwen , der Pension und je¬
der anderen Versorgung dergestalt , daß ich auf diese nach dem von mir erfolgenden Ableben

meines Mannes als hinterbleibende Witwe des vorbenannten ( Charge und Nähme dos Bräu¬
tigams ) niemahls einen Anspruch machen wolle und könne , wohlverstanden indessen , daß
diese meine Entsagung auf jene Wohlthaten der Militär - Witwen sich nicht erstrecke , welche
vermöge ganz besonderer allerhöchsten Entschließungen Seiner Majestät den Militär - Wit¬

wen ohne alle und jede Rücksicht auf Cautions - Erlegung oder Pensions - Verzichts - Rever¬
ses den Anspruch auf eine Pensions - Verleihung gestatten.

Zur mehreren Kraft dieses meines freywillig ausgestellten Reverses folgt anbey meine
und der beyden dazu erbethensn Zeugen eigenhändige Unterschrift und Jnsiegel.

(L . 8 ) Unterschrift der Braut.
(I . 8 ) Unterschrift der Zeugen.

(I - 8 ) Bestätigung der Obrigkeit.

e.

Von dem Erziehungsbeytrage und der Pension für die Militär - Waisen.

tz. 14844.

Die Sorgfalt des Staates für die Zurückgelassenen eines braven wohlverdienten

Officieres erstrecket sich nicht bloß auf dessen Witwen allein , sondern auch aufseine Kinder,
und zwar in der Regel in 2 Fällen , wenn sie entweder:

istens : von Vater und Mutter verwaiset sind.

2tens : Wenn die noch lebende Mutter zum Pensions - Genüsse unfähig ist.

L. 14845.
Hieraus folgt , daß ) wenn die Mutter die charaktermäßige Pension genießt , die Kin¬

der darauf keinen Anspruch haben.
H. »4846.

Nur in besonderen rücksichtswürdigen Fällen , oder wenn eine große Anzahl unversorg¬
ter Kinder vorhanden wäre , kann eine Ausnahme Statt finden.

Uebersteigt demnach die Anzahl der unversorgten Kinder die Summa von drey , so ist

es der Behörde erlaubt , bey Ueberreichung der Pensions - Urkunde für die Witwe zugleich
um einen Erziehungsbeytrag einzuschreiten.

tz. 1484 ? -

Bis zu dem Betrage von 25 fl. ist dem k. k. Hofkriegsrathe gestattet , Erziehungsbey-

träge ohne weitere Anfrage allerhöchsten Ortes , zu bewilligen.

tz. , 4646.
Dem dießfallfigen Einschreiten müssen zugleich die Taufscheine der Kinder zum Be¬

weise der ehelichen Geburt beygelegt werden.

Aerztliche Gesundheitszeugnisse beyzulegen ist aber nicht nöthig.

h. 14849.
Wenn die Mutter hingegen wegen eingelegter Heiraths - Caution oder ausgestellten

Pensions . Verzichts - Reverses pensionöunfähig ist , so erstrecket sich diese Pensions - Unfähig»

Wann die Kinder pensions-
fähig sind.
Hkth . am »7 . Aug . 77 ».

Wann dieselben auf Pension
keinen Anspruch haben.

Hkth . am 13. März 811 . 8782.

Erziehungsbeytrag;

Band xvi. b *

bis zu welchem Betrage der
Hofkriegsrat !) solchen bewilli,
gen kann.
Hkth. am 27. Aug . 771.

Welche Urkunde dem diesi-
fallsigcn Einschreiten beyzule¬
gen ist-
Hkth. am >2- Feb. 8 >ä. n 667.

» » 25. Jul . 8>5. D ^571.

Der Erlag der Heiraths-
Eaurivn , oder des Pensions-
Verzichts - Reverses kann die
Kinder hinsichtlich der Pension
nicht praiudiciren;
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Pensions , Ausmaß.
Hkth . am - - . Aug . 789.

» » 26 . Dec . 8 >>. 1) 6291,

Anwendbarkeit der neben-
stehenden Paragrapke auf die
Pensionirung der -QfficierL-
Waisen.
Hkth . am 22 . Feb . 814. 1) 65 o.

Beobachtungen hinstchtlich
-er Eingabe über die wegen
überschrittenen Normal -AlterS
oder sonstiger Ursachen aus
dem Pensions - Gspusse getre¬
tenen Militär - Waisen.

Hkth . am 20 . Jul . 816 . 1- 477 ' -

keit nicht auf ihre Kinder , weil die eingelegte Heiraths - Caution nur auf den Unterhalt
der Mutter allein berechnet ist, der ausgestellte Pensions - Verzichts - Revers aber den Kindern
nicht präjudicirlich seyn kann.

»485o.

Sie erhalten daher in diesen Fällen die Pension , welche in der folgenden Tabelle
Nr . 3 enthalten ist.

Die Garde - Officiers - Waisen werden mit der Pension nach diesem Systeme behandelt.
tz. »466».

Die in dem sy . Abschnitte des 2 . Hauptstückes , von der Pensionirung der
Beamtenwaisen  enthaltenen Paraqraphe finden auch hier ihre volle Anwendung.

tz. »^852.
Von der Einsendung eines abgesonderten Ausweises über die wegen überschrittenen

Normal -Alters oder sonstiger Ursachen aus dem Pensions -Genüsse getretenen Militär -Waisen
hat es , nach dem bey demUniversäl - Cameral - Zahlamte ohnehin eine solche Einrichtung ge¬

troffen ist, vermöge deren die Einstellung der Genüsse der das Normal -Alter erreichten Militär-
Waisen gleich von dort und ohne fremde Erinnerung veranlaßt wird , gänzlich abzukommen.
Wenn jedoch eine mit einer Pension , einem Gnadengehalte oder einem Erziehungsbeytrage
betheilte Waise vor , und in so fern sie einen Gnadengehalt bezieht , auch nach Erreichung des
Normal - Alters stirbt , oder eine Versorgung erhält , oder aus was im !ner für einem Grun¬

de der genossenen Gebühr verlustig wird , so ist dießfalls auch für die Zukunft die bisher zu
bewirkende Anzeige zu beobachten.



Von dem Erziehungsbeytrage und der Pension für die Militär -Waisen . s»

Nr . 3 .

Tableau
über die Pensions - Gebühr für Waisen der k. k. Generalität , Stabs - und Ober - Officiere.

Charge deö Vaters.

Die Pensions - Gebühr
besteht in

jährlich

fl-

Feldmarschall . .
Feldzeugmeister.
General der (Kavallerie.
Feldmarschall - Lieutenant.
General - Major . .
Oberst . . . .
Oberst - Lieutenant . .
Major . .
Hauptmann.
Erster Rittmeister . . . . .
Zmeyter » . . . . . . . . . . .
«Kapitän- Lieutenant . .
Ober » . . .
Unter » und Fähnrich . . . .
Oberbrückenmeister . .
Oberfeuerwerker.
Oberzeugwart . .
Unter » . .
ArmaturS - Inspektor.
Casern - Verwalter . .
Stabs -Quartiermeister . .
Vice » . . . .
Oberwegmeister . . .
Unter » . . .
Oberstaböwogenmeister - . .
Unter » .
Adjutant . ^ .
Adjutant ohne bekleidenden Qffieiers -Charakter
Grundbuchführer in der Militär - Gränze . .
Regiments - Nechnungsführer . . - . . . .
NechnungS - Adjunct.
Stabs - Fourier . .
Stabsarzt . . .
RegimentS - Arzt . ^ ^
Oberarzt.
Lhierarzt in der Militär - Granze . ^ ^
General - Auditor - Lieutenant.
Stabs - Auditor.
Garnisons » . ^ .
Regiments » . .
General - Gewaltiger ^ ^ '
Oberstabs - Profoß.
Stabs »
Unterstabs »
Regiments » ' ^

/,00
3oo
3oo
200
200
i 3o
120
100
100
100
100
100

-?5
So
So
So
?s
So
So

?s
4»
7S
40

So
So
So
So
40

So
/,0
So

120

7S

So
4o
40

So
So

kr.

monathlich

fl-

33
25
2S
16
1b
10
10
8
8
6
6
8
6
4
4
4
b
4
4

3
6
3

4
4
4
4
3

4
3
4

10
6
6
6

4
3
3

kr.

Anmerkung.

40
40
So

20
20
20
20
20
iS
IO
10
10
iS
10
10

iS
20
iS
20

IO
10
10
10
20

IO
20
IO

iS
iS
iS

10
20
20

10
10

Nach dem bekleidenden Qffieiers -Charakter.

Nach dem bekleidenden OfflcierS-Charakter

Nach dem Camera ! - Pensions - Fuße.

Nach dem bekleidenden Officier« - Charakter,

Wird mit dem Dienst -Gratiale abgefertiget.
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Anstellung pensionirter Oft
stciere beynr Civile;

wie der Qualifications ' Aus»
weis zu verfassen ist;

penstonirte Officiere haben
eigenhändige Aufsätze über ihr
Nationale , dann ihre Sprach-
und sonstigen Kenntnisse zu
verfassen.
Hkth-am >5. ^ ec. 816. M 5o3>.

» » 8, März 817. M >>87.
» » l3 . Apr . 8 >8. I, r »6o»
» » i. May 8iZ.

Anstellung der Officiere als
Cassa - Officiere bey einerCi,
vil - Haupt - Eassa.
Hkth. am y. May 8-ü. o 1̂ 67.

Anstellung der Officiere bey
der Polizei ).
Hkrh. amS . Märzö ^ . iil, »87.

I.XH. Hauptstück . II. Abschnitt.

II. Abschnitt.

Von der Anstellung pensionirter Officiere im Civile.
§. 14853 .

Die Anstellung pensionirter Stabs - und Ober- Officiere im Civile soll nach dem Ver¬

hältnisse ihrer Eigenschaften möglichst beschleuniget werden , damit dadurch das Schicksal dieser
Officiere verbessert werde.

Die Erhebung ihrer Eigenschaften und Aufnahme ihrer Qualifikation ist daher vor al¬
lem Anderen nothwendig.

h. , 4864.

Der O. u a li fi ca t t 0 n s - A u s w e i s Nr . i enthalt jene Umstände , welche zur er¬

forderlichen Vollständigkeit erhoben werden müssen.
Jede Rubrik dieses Qualifications - Ausweises muß deutlich und richtig ausgefüllt wer¬

den , die General - Commanden müssen sich daher angelegen seyn lassen , von der Richtigkeit

der gemachten Angaben sich die möglichst eigene Ueberzeugung zu verschaffen , daher ist sich
bey Aufnahme der Daten zu der Qualifications - Beschreibung nicht mit den eigenen Anga¬
ben der Individuen zu begnügen , sondern sich durch Einsicht der Zeugnisse über angebliche
Studien , Prüfung über angegebene Sprachkenntnisse , Proben über angebliche Fertigkeiten
rci , die Ueberzeugung zu verschaffen ; in jenen Fällen aber , wo diese nicht verschafft werden
könnte , ist solches in der betreffenden Rubrik oder in der Rubrik : Anmerkung , ausdrücklich

zu erinnern.
§. 14865.

Da der größte Theil der vorhandenen pensionirten Officiere in subalternen Chargen be¬
steht , die guten Theils bey den Kanzelleyen und anderen unteren Dienstes -Categorien des Ci¬

vil - Standes zu verwenden seyn dürften , bey welchen es sich hauptsächlich um eine gute le¬

serliche Handschrift und um einige Erfahrenheit im Rechnen handelt , und bey denen übri¬
gens in Hinsicht des Dienstalters der dort schon angestellten Beamten nicht wohl ein beson¬
derer Umstand obwalten kann , so haben die pensionirten Officiere bey den Quaüfications-

Aufnahmen eigenhändige Aufsätze über ihr National , Lebensalter und ihre besitzenden Sprach-
oder sonstigen Kenntnisse als Proben ihrer Handschrift beyzubringen , wodurch zugleich eine
mehrere Verlässigkeit dieser Qualifications - Aufnahme bewirkt wird.

§. 14866.

Sollte aber ein Officier bey einer - der Civil - Haupt - Cassen als Cassa - Officier ange¬

stellt werden wollen , so muß der Aspirant
i stens : die doppelte Buchhaltung und die Staatsrechnungsivissenschaft gehörig erlernt ha¬

ben , und hierüber ein tadelfreyes Zeugniß  beybringen-

stens : Eine gute , leserliche correcte Handschrift führen , und auch im Copiren einige
Fertigkeit besitzen.

3tens : Sich über seinen guten moralischen Charakter, und
4tens : auch über den Umstand , daß er eine Caution von i 5 oc>fl. bis 2000 fl. zu leisten

im Stande sey , glaubwürdig auSweisen ; ferner
5tens : seinem dießfallsigen Gesuche seinen Laufschein beylegen; endlich
(itens : sich auch einer strengen Prüfung bey einer der Haupt - Cassen unterziehen.

tz. »4867.
Jene Officiere , die zu Polizey -Anstellungen , von der Stelle eines Polizey -Unter -Commis-

särs angefangen , gelangen wollen , müssen sich mit Zeugnissen über alle auf einer k. k. Univer¬

sität zurück gelegten Berufs -Studien ausweisen . Der Regel nach wird auch ein rüstiger Körper

hierzu erfordert , und die Praxis kann nur bey der Polizey - Stelle zur Ueberzeugung seimr
Angemessenheit Statt finden.
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Eintheilung der Eonipeten,
ten in derselben;

von einem jeden Qualifica-
tions - Ausweise ist ein r ->r<-
dem Hofkriegsrathe , sammt

tz. »4653.

Die Qualifikations -Aufnahmen sind bergest alt a b t h e i l i g zu verfassen , daß über jedes Benehmen bey Verfassung

Individuum ein einzelner und abgesonderter Bogen ausgenommen werde , daher so viele ab- 8^ '^ sô .'
theilige Qualifikations - Ausweise von jedem General - Commando verfasset werden müssen , -' » 7. §ev. s .g. r. 634.'
als Individuen vorhanden sind . " » ' . May s,y . i. ,463.

Jede der in einem General - Commando - Bezirke befindlichen Civil - Oberbehörden hat
sodann gleich unmittelbar die sie betreffenden Ausweise zu erhalten.

Z. 1485c ).

Competenten um solche Dienste , welche bey verschiedenen Verwaltungs - und Geschäfts¬
behörden gleich sind , z. B . in Kanzelleyen , in der Registratur , im Protokolle rc., sind in die

verschiedenen theilweisen Qualifikations - Ausweise zugleich aufzunehmen , damit , wenn auch
bey einer Behörde keine Gelegenheit zu ihrer Anstellung sich ergibt , von Seite der übrigen
Behörden auf sie der Bedacht genommen werden kann.

H. r48bo.

Von jedem dieser theilweisen Qualifikations - Ausweise ist ein kars an den Hofkriegs¬
rath einzuschicken , welches die Bestimmung hat , den betreffenden Civil - Hofstellen mitge-
theilt zu werden . Ferner hat jedes General - Commando über die in diesen theilweisen Ver - einem Total-Derzeichnisse über

zeichnissen erscheinenden Officiere zwey Total - Verzeichnisse mit den nähmlichen Rubriken zu ^ diese Ausweise, einzusen-

verfassen , und eines davon an den Hofkriegsrath zum Gebrauche für diese Hofstelle einzu-
schicken, das andere aber zum eigenen Gebrauche zurück zu behalten.

Da es nicht thunlich ist , die in dem h. »4855 erwähnten schriftlichen Aufsätze von
den betreffenden Individuen so oft auöfertigen zu lassen , als nothwendig wäre , wenn die¬

selben allen Ober - Civil - Stellen mitgetheilt werden sollten , so ist sich auf einen einzigen sol¬
chen Aufsatz von jedem Officiere zu beschränken , welcher mit dem oben erwähnten Total -Ver-

zeichnisse bey jedem General - Commando aufzubewahren , bey vorkommenden Dienstverlei¬

hungen aber den verleihenden Civil - Behörden auf geschehene Rücksprache mit dem General-
Commando zur Einsicht mitzutheilen ist.

tz. >4861.

Um übrigens von den Veränderungen , welche mit den zu Civil - Diensten vorgemerk - über die zu Ciril - Diensten

ten pensionirten Officieren sich ergeben , in der Zukunft in ununterbrochener Kenntniß zu vorgemerktenOff.ciereimd vier¬

bleiben , »Nüssen über diese Veränderungen vierteljährige Ausweise verfaßt , und jedes Mahl denthauu^
den nähmlichen Behörden , und auf die nähmliche Art »nitgetheilt werden , rvie dieses rück- lassen,

sichtlich der Qualifikations - Ausweise in den vorstehenden §. tz. »4658 und »465y angeord-
net worden ist , um diese letzterwähnten Ausweise hiernach berichtigen zu können.

Z. »4862.

Die zu einer Civil - Anstellung nicht geeigneten pensionirten Officiere sind zwar in das Auch die zur Ewa -Anstellung
dem Hofkriegsrathe bestimmte Totale mit aufzunehmen , jedoch ist bey denselben die Anmer - a-eigneren pensionirten

kung der mcht geschehenen Aufnahme rn die Particular - Ausweise mit Angabe der Ursachen fü^ d^ Hossrie'g'srach luflü!
beyzufugen , um dadurch den Hofkriegsrath in den Stand zu setzen, die getroffene Ausschei - nehmen,
düng gehörig beurtheilen , und das Erforderliche verfügen zu können.

Uebrigens sind die Qualifikations - Ausweise vierteljährig mit Ende Jänner , Aprill , Ju¬
lius und Oktober eines jeden Jahres verlässig einzusenden.

H. »4863.

Nach der Grundlage dieser Qualifikations - Ausweise wird von den betreffenden Behör¬
den bey vorkommenden Dienstbesetzungen die Auswahl getroffen werden.

Wenn bey Besetzungen , welche von den Länder - und respective Provincial - Oberbehör¬
den abhängen , indem der betreffenden übermachten vorerwähnten Qualifikations - Ausweise

ein zu » Besetzung der erledigten Dienststelle geeigneter pensionirter Officier enthalten seyn

sollte , so wird diese Behörde an ihre Vorgesetzte Hofstelle ^ sich wenden , welche aus den ihr

Hkth . «Ni l5 . Dec . g -6. m 5o3,.
» » i . May 619. r. »483.

Hkth-am -3. Zun . S17. N,633.

Bestimmung ver. Qualifica¬
tions - Ausweise.
Hkth.am >L. Dec . 6rb . M5o3 >.

»» » i . May ülA. L , qü3.
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Termin , binnen welcher Zeit
sich der im Civile angestellt
werdende penstonirte Officier

bey der Civil - Stelle zu mel¬
den , und wie lange derselbe
noch seine Militär -.Pension zu

geniesten hat;

der Tag der Eidesleistung des¬
selben ist wegen Svstirung der
Militär - Pension bekannt zu

machen;

Verleihung einer Personat-
Zulaze an dieselben , wenn
die Erträgnisse dcsCivil -Dien-

stes nicht wenigstens i/ , der
Militär - Pension übersteigen.

Hlch . am >5. Dec . ö,L . N5o3i.
» „ - . May 8,y . N 2^83.

Wann diese Personal -Zula^

ge qufzuhoren hat.
Hkth . um iH. Dec . 8i6 . ZI5k>3 . .

Ein Uebersiedclungsbeytrag.

findet nicht Statt.
Hkth .am >5. Dec . 8 , 6. Al 5 ->3,.

» » i. May L'd-

In wie wert ^ie in Civil*
Diensts übertretenden Mili¬
tär - Individuen von der Ent¬
richtung der Eharakters -a.aren
befreret bleiben.

Hkth . am >7. Iun . 8,9 . 1. 328,.

Wann denselben derZurück-
tritt aus der Cisii - Bedien«

stung zu gestatten ist.
Hkth . «M -5 . Dec . 8 >6 . M5 «3 - .

» » , , . März 8 >8.l . >63,.
May 8,9 . 1. 2s83.

DXH.  Hauptstück . II. Abschnitt.

zugekommenen Qualifications - Ausweisen ein geeignetes Individuum wählen , und dießfalls
mit dem Hofkriegsrarhe Rücksprache nehmen wird.

h. 14664.
Kein pensionirter Officier sfoll zur TLnnahme eines Civil -- Dienstes gezwungen werden;

dagegen ist jeder auf sein Ansuchen im Civile angestellte penstonirte Officier verbunden , und

ihm diese Verbindlichkeit bey der Intimation des erhaltenen Civil - Dienstes bekannt zu ma¬

chen, - daß er binnen 6 Wochen von dem Tage , als dem General - Commando dre Nascht
von der Dienstesverleihung gegeben wird , bey der Vorgesetzten Civil - Stelle wegen U ^ erna
me des Dienstes sich zu melden habe , widrigenschie unterlassene Meldung als eine stillschwei¬

gende Entsagung angesehen werden dürfe . Zugleich ist jedem derley Pensionisten von ^ " te
des General - Commando ' s zu bedeuten , daß er seine Pension nur noch höchstens durch die

erwähnten 6 Wochen erhalten würde , daher er binnen dieser Zeit den erhaltenen ClorbDren,

anzutreten , oder die erhaltene Anstellung sich ordentlich zu verbitten habe.
h. »4865.

Von dem Tage -m , al « - i» m dem Cimle -mg - st-llk-r pensionirter Officier seinen Dienst¬

eid abgelegt , Hirt ft .ne MM «uf . Die General - C - mm - nden hoben da-

her genau darauf ju halten , daß ihnen der Tag der Eid -« - ,stung von den b- tr -ßend -n ^ . . -
HSrden zur Systirung der Militär - Pension immer jnverläffig bekannt gemacht werde.
den dießfallsigen Anzeigen ist zugleich immer auch der HofknegSrath m dre Kennn -st. zU

setzen.
tz. , 4866.

Da ' bey der Anstellung pensionirter Offustere im Civile nebst der Er,pa '. ui .g dt.^ ^.cn
sion zum Vortheile der Staats - Finanzen immer auch die Absicht dahin geheb , dav
sal dieser Officiere zu verbessern , so ist der allerhöchste Wille Seiner Majestät , dap sallS
die erhaltenen Erträgnisse des Civil - Dienstes die zuletzt genossene Mckuär -Penjwn nicht we¬
nigstens um ein Drittel übersteigen , das Abgängige auf dieses Drittel als Persona - Zu¬
lage aus derjenigen Crvil - Cassa , aus welcher er den Gehalt bezieht , demselben erfolgt wer¬
den soll , und zwar ohne Unterschied , ob der erhaltene Cwil -Dienst mit einem fixen Gehalte
oder mit einem Verschleiße verbunden ist. Dieser alv Personal - Zulage entfalle ..de -̂ 4

wird auf die bisher übliche Art nach gepflogener Abrede der betretenden Hojchc .. e rmt oem

Hofkriegsrathe auch in Zukunft jedes Mahl angewiesen werden.
h. 14867.

UebriAenö hat der Bezug dieser Personal - Zulage nur so lange Statt , lns das betref¬

fende Individuum einen solchen Dienst erhalt , dessen Gehalt und Emolumente die »u etzt
genossene Militär - Pension um ein Drittel übersteigt.

H. 14868.
Nachdem in Gemäßheit der vorstehenden Anwendung jeder im Civile ung -. stel>tt Ossi

cier durch seine Anstellung wenigstens um Ein Drittel mehr erhalt , alv ,eine Militär

Pension beträgt , somit seine Umstände verbessert , so hat derselbe gleich einem angestellten
Individuum aus dem Civile keinen Uebersiedelungsbeytrag zu erhalten.

h. 14664.
Die in Civil - Dienste übertretenden Militär - Individuen bleiben fowohl ^ bey ihrem

Uebertritte in die Civil - Dienste von Entrichtung der Carenz - und Charakters - ^ axen , als

auch bey weiteren Beförderungen in so lange befreyt , bis sie einen ihr -. r vou > ngen H. en i
um Ein Drittel übersteigenden Gehalt erhalten.

§. 14870.
Jedem im Civile angestellten Militär - Pensionisten , in jo fern er zu erwu ^ n vnn g,

daß die erhaltene Civil - Anstellung seinen Umständen und sonstigen Eigenschaft ^ mcyt an-

gemessen sey , soll gestattet seyn , auf vorläufig höhere Bewilligung seinen Civck- Dienst an-

heim zu sagen , und in dis zuletzt genossene Militär - Pension , jedoch unter >. er rm 4 7'
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enthaltenen Beschränkung wieder zurück zu treten , in soweit derselbe ohne eigenes Verschulden
seiner Civil - Anstellung enthoben wird.

In dem Falle aber , wenn pensionirte Officiere um eine solche Bedienstung sich bewer¬
ben , und sie annehmen sollten , wovon die damit bekleidenden Individuen in die Clafse der
Dienerschaft , und nicht der Beamten gezahlt werden , ist denselben gleich damahls zu erin¬
nern , daß sie sich hierdurch bey einem etwannigen Zurückrritte in die Militär - Pension der
Rechte des Officiers - Charakters und der Tragung der Ehrenzeichen begeben , damit sich kein
in diesem Falle befindlicher Officier mit der Unwissenheit entschuldigen könne , sondern die

Folge seines Ansuchens dann ganz allein sich selbst zuzuschreiben haben würde.

h. »487 ; .

Wenn ein im Civile angestellter pensionirter Officier vor Verlauf von r c»Jahren seiner
Civil - Dienstleistung ganz dienstuntauglich würde , hat derselbe , da bey Civil - Stellen erst

nach vollftreckten 10 Dienstjahren die Pensions - Fähigkeit eintritt , wieder in die zuletzt
genossene Militär -Pension , jedoch ebenfalls unter der im H. 14876 enthaltenen Beschränkung
zurück zu treten , welche dem betreffenden Individuum nach vorläufig gepflogener Rücksprache
mit den Civil - Behörden immer von Fall zu Fall angewiesen werden wird.

h. 14872.

Wenn jedoch die gänzliche Dienstuntauglichkeit erst nach Verlauf von io Jahren des Ci¬
vil - Dienstes eintritt , sollen dieselben da , wo sie gedient haben , mit dem Unterschiede jedoch
pensionirt werden , daß , wenn sie auch in Ansehung ihres bekleidenden Amtes zur Erlangung
einer Pension nicht geeignet , oder diese geringer , als die vorhin genossene Militär - Pension
wäre , ihnen jedes Mahl der Betrag der letzteren ganz abzureichen ist.

tz. »4873.

Eben so haben die Witwen der im Civile angestellk gewesenen Militär - Pensionisten,
in so weit sie nach dem Systeme auf eine Pension einen gültigen Anspruch haben , solche
vor 10 Jahren der Civil - Dienstleistung ihrer verstorbenen Gatten von dem Militär - Aera-

rium , nach dieser Zeit aber aus dem Civil - Fonde mit gleicher Begünstigung , wie ihre Ehe¬

gatten , zu erhalten , daß sie nähmlich niemahls auf eine geringere Pension , als die ihnen
nach dem Militär - Pensions - Normale gebühret hätte , herab gesetzt werden dürfen.

§. 14874-

Die Kinder jener Officiere , welche aus dem Pensions - Stande in einen Civil - Dienst
angestellt worden sind , wenn sie aus einer während der Anstellung ihrer Väter im Militär

bereits bestandenen Ehe entsprossen sind, haben auf die Militär - Beneficien , und ins Beson¬

dere auf die unentgeldliche Aufnahme m Militär -Erziehungsanstalten den Anspruch beybehalten.
Dieser W ohlthat können aber weder die Kinder der aus dem activen Militärs unmittelbar in

einen Civil - Dienst übergetretenen Officiere , noch auch jene Kinder gewesener pensionirter

Officiere , welche aus einer erst wahrend der Anstellung im Civile eingegangenen Ehe entsprun¬
gen sind , am wenigsten aber Kinder von Officieren , welche den Militär - Dienst mit oder
ohne Charakter quittirt haben , theilhaft werden.

tz. 14876.

Die im Civile eingestellten pensionirten Officiere , wenn sie während ihrer Civil -Dienst-
leistung sich verehelichen wollen , können zwar bey ihrer Verehelichung zur Erlegung der für

Officiere vorgeschriebenen Heiraths - Caution nicht verhalten werden . So wie jedoch nach dem
Militär - Heiraths - Normale ein mit Beybehaltung des Officiers - Charakters ohne Pension
ausgetretener , und nach seinem Austritte sich verehelichter Officier nicht stabil wiederangestellt

werden kann , wenn er nicht vorhin die für seinen Charakter vorgeschriebene Caution nach-
trägt , eben so kann ein im Civile angestellter pensionirter Officier , der sich wahrend seiner Ci¬

vil - Dienstleistung verehelicht hat , in den in den tz. tz. 14870 und 14871 erwähnten Fällen

nur dann in die Militär - Pension wieder übernommen werden , wenn er vorläufig die Hei-
DandLVi . -

Bey Invalidität in der Ci¬
vil - Anstellung vor loDienst-
jahrsn kann derselbe zur Mi¬
litär - Pension zurück treten ;

wie dieselben nach >» Dienfl >-
jahren beym Civile zu pensio»
niren sind;

Behandlung der Witwen der¬
selben hinsichtlichder Pension,

und der Kinder.
Hkth.aw »5. Dec . 8,ü .M5c>3,.

>» » S. 2un . 8l8 . N , 5rr.
» >» I. May 819. r. , §83.

Wenn sie sichwährend ihrer
Cl'vil-Dienstleistunq vereheli¬
chen. haben sie keine Heiraths-
Caukion zu erlegen.
Hkth. am v. Sept . 6,5 . Lrg3io.

» -» »b, Aec , 8 >6<U LoJi.

tz" „ 1. May 6,9. I. M.
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Mai in d,n Gesuchen der»
selben vm Zurückübernahme
in die Militär - Pension zu be¬
merken ist;

wie sich deren Witwen oder
Kinder wegen Erhalt einer

Pension auszuweisen haben.
Hkth. am >5. Dec . 8>6. L5o3 >.

Don denselben ist keinQuit-
Urungs - Revers avjufordern.
Hkth.am >5- Dec . 8 >b. lll 5o3».

rr >» i . May 61 y. u »493.

Auch haben sie während ih¬
rer Civil -Ansteklung sich nicht
des Officiers - Charakters
oder der Offieiers - Ehrenzei¬
chen zu prävaliren;

mit Beybehaltung des Cha¬
rakters ausgetretene Officiere
können zur Ciril »Anstellung
nicht in Antrag gebracht wer¬
den.
Hkth.arn >5. Dec -SiS . m Zo3,.

» » i .!May 8lg . L, 433.

Im Falls einer Anstellung
aber hat er drn Qfficiers -Cha-
rakter abMegen , und daS
Austritts - Certificat dem be¬
treffenden General - Comman-
do «bzugeben.
Hkth. am 15. Dec . 9>6. üi L.o3>»

I -XN . Hauptstä -ck. II . Abschnitt.

raths - Caution nach seinem zuletzt bekleidenden Militär - Charakter erlegt haben wirb , wel¬

ches jedem bey dem Uebertritte in einen Civil - Dienst ausdrücklich bekannt zu machen ist.
§. »467b.

Bey Gesuchen um Zurücknahme der im Civile angestellten pensionirten Officiere in die
Militär - Pension muß daher jedes Mahl bestimmt angeführt und legal ausgewiesen wer¬

den , ob die betreffenden Individuen während ihrer Civil - Dienstleistung sich verehelicht ha¬
ben oder nicht ; ob ihre im Civile geheirateten Ehegattinnen noch leben oder nicht , dann ob
und welche Kinder aus dieser Ehe noch am Leben sind.

4- »4877.

Eben die ê Ausweisung hat auch zu geschehen , wenn nach den H. tz. >4873 und 14874
dieser Vorschrift das Militär - Aeran 'um rücksichtlich der Pension für Witwen und Kinde»

der in der Civil - Dienstleistung verstorbenen pensionirten Officiere in Anspruch genommen
wird , indem nur jene Witwen , welche ihre Männer während der Militär - Dienstleistung ge-

heirathet haben , so wie nur die aus solchen Ehen erzeugten Kinder einen Militär - Genuß,
in so weit die bestehenden Militär . Vorschriften ihnen hierauf einen Anspruch geben , gel¬
tend machen können.

§. 14878.

Da pensionirte Officiere , denen eine Civil - Anstellung verliehen wird , dadurch
ihres Anspruches auf die Militär - Pension nicht gänzlich verlustig werden , vielmehr nach den
vorstehenden Paragraphen 14870 und 14871 unter den daselbst bestimmen Verhältnissen in
die früher genossene Militär - Pension auf höhere Bewilligung wieder zurück übernommen
werden ., so kann von derley in Civil - Dienste übertretenden pensionirten Officiercn ein Quit-

tirungs - Revers , in welcher auf alle Militär - Beneficien und Pension ausdrücklich Verzicht

^geleistet werden muß , nicht abgeforderr werden , weil dieselben dadurch ihren , wenn auch
-Wr bedingten , Anspruch auf den Zurücktritt in die Militär - Pension für immer verlieren
würden.

Auch ist es weder thunlich noch nothwendig , von denftlben einen beschränkten Ouitti-

rungs - Revers auf die Zeit ihrer Civil - Anstellung abzunehmen ; da ihre Verhältnisse zur
Militär - Verwaltung auf diese Zeit vorschrifrmäßig bestimmt sind , und es einer Erklärung
von Seite dieser Officiere und eines Reverses nicht bedarf.

tz. r 467c ) .

Wenn auch die im Civile angestellten pensionirten Officiere einen Quittirungs -Nevers

nicht auszustellen haben , so dürfcn dieselben doch während ihrer Anstellung im Civile sich nie
des Officiers - Charakters und der Officiers - Ehrenzeichen prävaliren.

Es muß daher diesen Officieren bey ihrer Anstellung im Civile ausdrücklich bedeutet

werden , daß sie den Officiers - Charakter erst dann wieder für sich geltend machen können,
wenn sie einst auf höhere Bewilligung wieder in einen Militär - Genuß übernommen werden.

h. 14860°

Bey der durch die Anstellung penfionirter Officiere im Civile beabsichteten Erleichterung
der Staats - Finanzen versteht es sich von selbst , daß die mit Beybehaltung des Officiers-

Charakters ausgetretenen Officiere , da dieselben von dem Staate keine Pension beziehen,
zur Anstellung im Civile nicht in Antrag zu bringen sind.

Im Falle jedoch , als ein solcher mit Charakter ausgetretener Officier dennoch eine Ci¬

vil, - Anstellung erhalten sollte , hat derselbe einen Ouittirungs - Revers nicht mehr auszustel¬
len , da der vorgeschriebene Revers schon beym Austritte vom Militär ausgestellt worden ist.

tz. 14881.

Ein solcher Officier hat jedoch bey seinem Antritte einer Civil - Bedienstung den Offi¬
ciers - Charakrer ganz abzulegen , und da derselbe den auf diese Art abgelegten Officiers -Cha-

rakrsr in keinem Falle mehr für sich in Anspruch nehmen kann , so ist demselben beym Ueber-
trilte in den Civil -Dienst das bey der Quittirung erhaltene Austritts - Certificat , in
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welchem der Officiers- Charakter Vorbehalten blieb, von dem General - Commando abzuneh¬
men , und ihm ein anderes Certificat ohne diesen Vorbehalt zu erfolgen , von dem Veran-

laßten aber dem Hofkriegsrathe die Anzeige zu erstatten.
tz. 14862.

Bey Militär - Pensionisten , die eine Civil - Anstellung bekleiden , mit welcher kein fixer

Gehalt , sondern bloß Taxen - Flüsse oder Procente verbunden , sind , ist der dießfallsige Jah-
resertrag als Civil - Besoldung anzunehmen , und der Militär - Pensionist hat nur dann auf
einen Pensions - Zuschuß Anspruch zu machen , wenn gedachter Ertrag die Militär - Pension
und das hierauf allerhöchst bewilligte Mehrdrittel nicht erreicht.

Da den angestellten Pensionisten ohne Ausnahme in das Loco - Domicilium nie
sin Taggeld angewiesen , sondern nur nach Beendigung seiner zeitlichen Dienstleistung auf
die Betheilung mit einer angemessenen Remuneration ein - für allemahl angetragen werden
darf , so folgt daraus von selbst , daß die pensionirten Officiere , welche in ihren gewöhnli¬

chen Aufenthaltsort in Sanitäts - oder anderen Civil - Angelegenheiten zeitlich verwendet wer¬
den , eben so zu behandeln sind.

Eben so wenig tritt eine Einziehung der Militär - Pension und eine Ausmittelung des
Mehrdrittels für jene ein , die außer ihrem Domicilium , z. B . an der Gränze bepin Pest-
Cordon , so lange solcher aufgestellt ist , in Sanitäts - Angelegenheiten verwendet werden,
da solchen Individuen während der Dauer ihrer Abwesenheit von ihrem gewöhnlichen Aufent¬

haltsorte die systemmaßige Vergütung der Fahrkosten und der Bezug der charaktermäßigen
Lieferungsgelder , nebst der Pension , nach dem allgemeinen Diäten - Normale gebührt . Die
Gemeinde - , städtische rc. Bedienstungen bekleidenden pensionirten Officiere sind ganz so zu
behandeln , wie die in Staatsdiensten Angestellten , und eS hat bey der Entscheidung , ob zur
Ergänzung des allerhöchst bewilligten Mehrdrittels ein Pensions - Zuschuß vom Aerariunr
gebühret , oder nicht , m welchem Betrage dieser Zuschuß anzuweisen sey , die Gemeinde -,

städtische Besoldung zum Maßstabe zu dienen . Endlich kann Seine Majestät durch die aller-
höchst anbefohlene Anstellung pensionirter Officiere in Civil - Diensten nur eine Ersparung
für den Staatsschatz beabsichtet haben , diesem also nicht wohl eine damit im Widerspruche
stehende Mehrauslage zugemuthet werden , wenn daher sich der Fall ergeben sollte , daß auch
pensionirte Officiere eine Civil - Anstellung bekleiden - ^ eren ^Cinkünfte das Drittel ihrer Pen¬
sion nicht übersteigen , so ist ihnen , nebst der ganzen Militär - Pension , auch einer der vor¬

gedachten systemisirten geringeren Civil - Gehalte zu erfolgen , jedoch nach Thunlichkeit für

dessen Unterbringung auf einen einträglicheren Civil - Dienst Sorge zu tragen.
§ . 14883.

Um die pensionirten Officiere für Civil - Anstellungen mehr vorzubereiten , ist denselben

zu empfehlen , mit Beybehaltung der Pension , jedoch ohne ein anderweitiges Emolument,

bey den betreffenden Civil - Stellen sich der Praxis zu unterziehen , mit dem . Bemerken , daß
bey Erledigung von Dienstposten vorzüglich auf diejenigen wird Rücksicht genommen werden,

welche durch ihre Praxis bereits Beweise ihrer Angemessenheit für die gewünschte Anstellung
gegeben haben.

Wie die pensionirten OM»
ciere, in Eivil -Diensten unter»
gebracht , hinsichtlich des Mehr¬
drittels auf ihre Pension z«
behandeln sind.
Hkth.am >ö. Sej .' . 8>s . 1,6099.

Pensionirte Officiere sollen
sich bey Civil - Anstellungen
der Praxis untergeben.
Hkth. am 16. Oec . 8,6 . lN5»3>.

» -» 1. May 819. 1, , 40s.

Diejenigen pensionirten Officiere , welche sich auf diese Art der Civil - Praxis unterer,
hen wollen , haben sich dießfalls an das Vorgesetzte General - Commando zu wenden , welche-
sich mit den politischen Behörden , die von den betreffenden Hofstellen dießfalls die besondere

Weisung erhalten , ins Einvernehmen zu setzen hat , damit durch dieselben wegen Aufnahme
der betreffenden Officiere in die Praxis das Nöthige veranlaßt werde.

Z. 14664.

Da der Zweck dieser Praxis die mehrere Ausbildung der betreffenden Individuen für Zweck diese» Praxis , uns
die von ihnen gewünschte Civil - Anstellung ist , so laßt sich von denselben erwarten , daß sie Behandlungsart dieser Jnvt»

die Belehrungen der Amtsvorsteher mit Bereitwilligkeit annchmen und befolgen werden , so ^ th âm -s. Dec. s .s.LiSoZ,.
wie man nicht zweifelt , daß auch die politischen Behörden , die dießfalls von ihren vorgefetz-

Bm-.d Vi. g *
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Benehmen bei) Gesuchen
von pensionirten Officiere » ,
welche ohne vorher gegangene
Prüfung auf einen erledigten
Posten hindeuten;

Welche Dienstesstellen aus
Amtsmacht der Landerstellen
besetzt werden können.
Hlth . am rg . Aug . 6,7.

-» » y. Sept . tz>7^

ten Hofstellen die besondere Belehrung erhalten , ihnen diejenige Behandlung werden ange¬

deihen lassen , welche ihrem Stande und ihren um den Staat bereits erworbenen Verdien¬
sten entspricht.

§. 14866.

Ueber eine Anfrage : »ob jenen von Zeit zu Zeit einlangenden Civil - Anstellungs - Ge¬

suchen noch nicht geprüfter pensionirter Officiere , welche auf erledigte Posten hindeuten,
»und die Bitte um alfogleiche Erledigung wegen Verstreichung des Besetzungs - Termines ent-

»halten , den betreffenden Civil - Behörden , sammtden über die Bittsteller nach erfolgter Prü¬
fung verfaßten O.ualisications - Eingaben , sogleich zuzustellen , oder solche lediglich zu sam-
»meln , und die betreffenden Bittsteller , nebst allen übrigen in dem Zeiträume von einem

»Viertel - Jahre zum anderen geprüften Officiere , den Civil - Behörden unter Einem nahm-
»haft zu machen seyen « , hat der Hofkriegsrath zu entscheiden befunden , daß in diesen Fallen

zu unterscheiden sey , ob die sogesialtige Bitte von einem Officiere gemacht wird , der zu der

Zeit , als die letzte vierteljährige Prüfung und Qualifikations - Aufnahme vorgenommen wor¬
den , schon im Pensions - Stande und in der Möglichkeit sich befunden habe , die Prüfung zu
machen , oder von einem Officiere , der erst seit dem verstrichenen letzten Prüfungs - Termine
in die Pension übernommen worden , oder , ob zwar schon im Pensions - Stande befindlich,
doch nicht in der Möglichkeit mar ; ( z. B . durch legale Abwesenheit oder Krankheit verhin¬
dert ) die Prüfung zur vorgeschriebenen Quartals - Zeit zu machen . ^

Im ersten Falle ist daher das vorkommende specielle Gesuch nicht einzeln vorzunehmen,

sondern der Bittsteller zur Prüfung auf die nächstquartalige Aufnahme zu verweisen , indem
er den etwa inzwischen erfolgenden Entgang des angedeuteten Anstellungs - Postens nur ' sich

selbst , und der Unterlassung , sich in gehöriger Zeit zur Qualifications - Aufnahme gemeldet

zu haben , zuzuschreiben hätte , da ^ r in einem solchen Falle den Ansprüchen der in gehöriger
Zeit Geprüften und Vorgemerkren nicht präjudiciren kann.

Im anderen Falle hingegen unterliegt es keinem Anstande , den betreffenden Officier nach

legalem Erweise der obigen Voraussetzung auch außer dem vorgeschriebenen O.ualisications - Auf¬
nahms - Termine der Prüfung zu unterziehen , so fort , wenn er dessen vollkommen würdig ist,
sein Gesuch sammt der Qualifications - Eingabe der betreffenden Behörde mitzutheilen , wvbey
zedoch gegen dieselbe , wenn nicht eine ganz besondere Nücksichtswürdigkeit des Individuums

dasär spricht , auf die «- geforderte Mitthcilung aus dem Grunde kein vorzügliches Gewicht
zu legen ist , damit nicht die Aufmerksamkeit der betreffenden Behörde von dem bereits

vorgemerkten , eben so würdigen Officiere ab - und auf das zuletzt nahmhafc gemachte In¬
dividuum gelenkt , somit die daraus entstehen könnende Gelegenheit vermieden werde , daß

durch Benutzung der Umstände nur der Zudringliche eine vorzugsweise Begünstigung erhalte.
Das zweyte l ' ars der Qualifications - Eingabe eines solchen unter den angeführten Be¬

obachtungen der Civil - Behörde nahmhaft gemachten Individuums ist unter Einem demHof-
kriegsrathe zu überreichen , und solches in der unterlegt werdenden vierteljährigen Eingabe

aufzuführen.
h. 14886 . ^

Die Dienstesstellen , deren Besetzung in der Amtsmacht der L a n-
der stellen liegt,  sind entweder solche , welche:

3, besondere Manipulations - Kenntnisse , wie die Negistranten und Registraturs - Adjunk¬
ten - Stellen , oder

b . solche , welche längere Diensterfahrung , wie die Protocollisten und Kreis - Secretä 'rs-
Stellcn , dann

e . solche , welche nebst Diensterfahrung auch die Hinterlegung sammtlicher philosophischen
und juridischen Studien , wie die Gubernial - Concipisten - Stellen ; endlich

ü . solche , die bloß Fertigkeit im Schreiben und Rechnen , theoretische Kenntnisse und nur

einige Uebung des betreffenden Gefälissaches erfordern , wie die Kanzellisten - , Ge-
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falls - Revisoren , Calculanten - und die meisten Stellen bey dem Wegmauthgefälle
u . d. gl.

In Absicht auf die Dienstesstellen zu a , 1) und e ist es nicht hinlänglich , daß sich
die um derley Stellen bewerbenden pensionirten Officiere mit den dazu erforderlichen theoreti¬

schen Kenntnissen ausweifen , sondern es wird auch nothwendig , daß sie ihre praktischen
Kenntnisse , sofort ihre wirkliche Qualisication , durch eine längere Uebung im Dienste unter

den Augen der betreffenden Landcsstellen erprobt haben.
Bey Erledigung solcher Dienstplätze ist daher die Landesstelle in Fällen , wo in den ihr

von dem k. k. General - Commando mitgetheilten O.ualiftcations - Ausweisen , keine dazu ge¬

eigneten und in der Dienst - Praxis bewahrt befundenen Militär - Individuen vorhanden sind,
allerdings berechtiget , die Besetzung ohne weitere hierortige Rückfrage vorzunehmen.

In Ansehung der Dienstesplätze zu K hingegen ist nicht nur , so lange taugliche pensionirte
Officiere vorhanden sind , auf die Practicanten keine Rücksicht zu tragen , sondern auch bey
jedesmahliger Erledigung , wenn in dem Qualifications - Ausweise des General - Comman-

do 's keine geeigneten Officiere erscheinen , vor geschehender Besetzung die Anzeige anher zu er¬
statten , und die Weisung abzuwarten , ob der erledigte Dienstplatz mit einem Militär -Indi¬
viduum von dieser Hofkanzelley besetzt , oder die Vergebung desselben an einen Practicanten
oder an eine andere geeignete Civil - Person der Landesstelle überlassen werden.

Da übrigens Seine Majestät zugleich allerhöchst befohlen haben , dafür zu sorgen , daß
pensionirte Militär - Officiere , in so weit sie tauglich sind , zur Praxis bey den Behörden ein-

treten , um sie desto leichter in erledigte Dienstesstellen mit Beruhigung über die Kenntnisse
unterbringen zu können , so werden in dieser Beziehung die General - Commanden durch den
Hofkriegsrath die nöthige Weisung erhalten , die nur in so fern auf die Mitwirkung der Lan¬
desstelle eingreift , als den pensionirten Militär - Officiere » nicht nur der Eintritt in die
Civil - Praxis , wenn sie sich hierzu melden , und mit den nöthigen Vorkenntnissen aukwei-
sen , ohne Anstand gestattet , sondern ihnen auch während derselben alle mögliche Gelegen¬
heit zu ihrer schleunigen und vollkommenen Geschäftsausbildung verschaffet werde.

Gemäß dessen befiehlt demnach der Hofkriegsrath den General --Commanden dafür zu
sorgen , daß pensionirte Officiere , in so weit sie die erforderlichen Eigenschaften besitzen , zur

Praxis bey den Behörden eintreten , um sich desto tauglicher für den Civil - Dienst zu ma¬
chen , und um sie desto leichter in erledigte Dienststellen mit Beruhigung über ihre Kennt¬
nisse unterbringen zu können.

Zur Erleichterung für diejenigen um eine Civil - Anstellung ferner sich meldenden Offi¬

ciere , welche weit von der Hauptstadt , dem Sitze des General - Commando 's , entfernt sind,
ist bewilliget , daß die Prüfung mit denselben von der ihrem Aufenthalte nächsten Brigade
vorgenommen werde.

, , §. 14687.
Um über den Fortgang der Anstellung pensionirter Officiere im Civile die fortgesetzte

Uebersicht zu erhalten , haben die General - Commanden über derley angestellte Officiere

vierteljährige Ausweise  zu verfassen , und dieselben jedes Mahl mit den im H. i H.854
erwähnten rectisicirten O. ualifications -- Ausweisen zuverlässig dem Hofkriegsrathe 'einzufenden.

In diese vierteljährigen Veränderungsausweise sind auch diejenigen Officiere aufzuneh¬
men , welche sich um eine Civil - Anstellung neu gemeldet ' haben , nach dem vorläufig mit
ihnen die Prüfung vorgenommen , und die Qualifications - Eingabe Überdieselben verfas¬
set worden ist.

Ueber deren Verwendung
sind dem Hoftriegsrathe vier¬
teljährige Ausweise einjusen-
den.
Hlth.am >5. Dec. kN6. m 5»3i.

» » >. Mgr- Siy. L--483.
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i

Charge.

N

L

Ledig , vecheirathet , mit oder ohne
Kinder.

Alter.

Religion.
Gebürtig Ort.

Land.

Wie lange bis zu seiner Pensionirung
bey Oesterreich gedient , und bey
welchem Regiments . .

Hat bey anderen Mächten gedient,
bey welchen , w ann und wie lange.

Zeitpunkt der Pensionirung.
Betrag der Pension und sonstigen

Genüsse.
Verdienste , und ins Besondere , welche

Campagne er mitgemacht hat.
Gesundheitsumstände.
Gemüthsbeschaffenheir.
Natürliche Talente.

Versteht Sprachen.
Redet

Schreibet »

Geschicklichkeit im Schon - und Recht¬
schreiben.

Geschicklichkeit im Rechnen.
Besitzt andere Kenntnisse und Wissen¬

schaften , und welche

Ins Besondere Länderkenntniß.
Hat eigenes Vermögen oder sonstige

Vcyhülfe.

Kann eine Caution leisten , und welche

Ob zu einem VerrechnungSdienste-
geeignet . _

Sitten.

Fehler , und welche

welche der Officier vorzüglich
wünschet.

zu welcher derselbe besonders ge¬
eignet erkannt wird.

Ä-

r--

S

Qualifikations-Eingabe

überdenjenigenpensionirtenOfficier,dereineEivil-Anstellungzuerhaltenwünschet.



3 »

7?6. l L,ejej.
-» ri. Nsv. 798.
" » >. Mü ^j k>o6 . L I0 » 7.
» S. Oct . s <>7. L g/jio.
» -9- Iun . 8,1 , s rour
>' >6. Oct . 8,1 . 0 ^079.
» ' 9- Aug. L-5. S Ẑ g,.
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M . Abschnitt.

Von den Provisionen.

§ . >4699.

« . . . S " ° t-di°n« , welche b-y k. k. A-mt -rn sich in beständiger Dienstleistung gegen M -' Wmeeng„ich,,e„^ s.
Ärocyen- oderMonathlohn ununtkrbrochen und ausschlüffig 10 Jahre zur Zufriedenheit ihrer fähiger Staatsdiener.
V °rg,setzi-n - erw-nd-n ließen , und zu mühsamen und anhaltenden Arbeiten gebraucht wur - »m-v.2„„. , °s.
den , wozu nur gewöhnliche Gewerbskenntnrsse , Aufinerksc mkeit und geübt« körperliche Kräske
gehören , sind zwar nicht zur Pension geeignet , erhalten aber nach guter und getreuer Dienst.
leistuug b-y e,»tretender Dienstunfthigkeit ein- Provision (einen täglichen Bey-
trag zum Lebensunterhalte)  auf lebenslang.

Auch ihre Witwen und Kinder Haben sich nach dem Tode ihres Gatten und Vaters
einer Provision zu erfreuen.

§. , 4889.

UM« di- minderen Miliiäe - Di -n-e gehören die in ärarischen Gebäuden angestellten W-,ch- 2°dl°,d- -n
Portiere , Hausmeister , s -u-rmaur - r , Kanzelley- , Amts - , T - ffa . Diener und ihr- Gehül - l-ve,
fen , Hausknechte , die bey der ärarischen Medikamenten - Regie angestellten Laboranten , die ^ Dtay 7-
mindere Dienerschaft auf den Winhschafts . Realitäten des Militär - Invaliden - Fondes , die
Handlanger bey den ärarischen Gewehr - Fabriken und Pulver - Magazinen , die Mädchenleh.
rer nnen zu Zengg , die Sanitäts - und Conrumaz - Waarenaufseher , Gerichtsdiener.

Alle diese minderen Dieser zahlen weder Charakter - noch Carrenj -LaFe.
§. »4890.

Diese peovist- usfähig -n St - atSdi-n« » halten keine vollständigen , von den Stellen -° . r«,chg« v!- e» m°°»
ausg - t-,e,gr -n Anstellungs - Deer -le , womir di- Pension - ,Fähigkeit ve-bunden ist , sondern r-»b°»-t«b,g,n Zw
Bescheide auf ihre Anstellungsgesuchs. d,vidu.n unt,rscheib»u.

-O Hkth. «m 3. 2t '.n. 789.
^ . H' ^^ 091 . » » »r. Märj79o.

. 2 , ^ ^ der Dienstzeit werden auch di- b-y anderen A-earial - und im W-ich. z -i. ,uv .„ M. . ,,
actwen Militär - Dienste zugebrachten Jahre gezählt. lshrcn gezählt wird.

»49^2. Hkth.am-ei. Lct. 789. os,,,.

umau ^ b 7 ° Di -nstiohr-n durch Krankheit oder L- ib-sg -be- ch-n dienst- -- -hmdu-ng de» .,,« » z„.
. g, ch v . r duich eine uä-ränderung im Geschosse, wo er dient , entbehrlich und nicht w.l«e »°ch „ich,

wieder angestellt wird , erhält einen ^ a l) r e s l o k n r „ ^ A ^ c ^ b^ ^ gedienth«be,r, „ns
als eS-mablia -r .t > - ^ Abfertigung,  oder ttttt we-grn Krankheit oder einer

^ m den invaliden - Genuß zurück. Wenn er stirbt , so folgen Dirnstesveränderung

Abftrtizunl . ° ° ° " " °- i ° heigen Betrag des -hemännjich-n Lohnes zur "" 'E"

14893. ^
und ni? t a "d" ^ lei«« Di -nstverrichtung selbst dienstunfähig wird,

ellt werden kann , so wird er , nach beygebrachker ärztlicher Bestäti¬
gung ., auch unter zehn Jahren mit einer Provision betheilt.

eingebrißt * Iud" e> ^ --' mtlich-n Beschäftigung sein Leben
d- b ^ ° und Kinder hiuterlassen, so wird ebenfalls über den Abgang

' " iriahre hinaus gegangen , und ihnen di- Provision errheilet.

mie »um B -°.- rw-rd- ganz unfähige Diener werden

ihr - Weiber und Kinder ' 'U N -rsorgungShaus untergebracht werden,
»re ^ -,ber und Kinder Mit einer geringen Provision uulerstützt.

M, . . ^ ' ^ 994.

keiner Arb- it ^ " fthig ' ist^ so" ' ,, ' b ' 2 -r « »° t g-di-ut ha- , und
hegehaite zu lassen. ^aujer zuletzt g-n°ss-mr Jahr -sl -h» zum Ru-

Htth. am3. . Mgy 7ü,.

Ausnahme hiervon.
Hllh . am 3, . May 78,.

>' » -S. Zul . LoS. U äS7>.

Wann einem Provisionsfäh i«
gen Individuum der ganzjä, .,
rige Lohn d, lassen werden darf.
Htth . am Jan . 769.

» » öu. Jan . 789.
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Wann auf die Provifisnirun .i
«»getragen werden darf, und
was derselben vorzugehen hat-
Hkth. am3l . Oct . 742.

Einschreiten um eine Pro¬
vision , und hierbei? erforder¬
liche Docnmente.
Hkth-am3 »- Dec . 3l -j, v 6966.

Provisions- Ausmaß.
Httb. am 29. Jun . 8>>. N 2022.

» » 16. Aeb. 8 >5. l -793.
» >, >0. Aug. 815.6 3^62.

Proviflsns -'ü'ähigkeit der zu-
ri-S grlassenen Weiber und
Kinder.
Hkrh. am 3-. May ?3l.

Wann die Hinterbliebene
Witwe keine Provision be¬
kommt.
Hkth. am 22. Sep - 6'3. L 383z.

Verjichtleistungauf diePi 's-
Vision od>er derselben Reserva¬
tion ben der Wiedervereheli-
chung der pcnsionirten Wit¬
wen.
Hsch. am 4. Dec. S- u SgsiS.

h. 14896.
Wenn gegen einen solchen minderen Diener nicht wegen DiensteSgebrechen oder son¬

stiger besonderer Umstände eine Ausnahme gemacht , noch derselbe bey der zu seinem dermah-
ligen Geschäfte eintretenden Dienstuntauglichkeit gleichwohl zu einem leichteren Disnstgeschäfts,
jedoch mit Beybehaltung seines bisherigen Lohnes , verwendet werden konnte , und er durch
oben besagte Zeit sich dem Staatsdienste gewidmet Hut , so kann bey der durch daS Su¬

perarbitrium erwiesenen gänzlichen Dienstuntauglichkeit auf seine Provisionirung eingera-
then werden.

H. 14896.

Wie dießfalls einzuschreiten ist , und welche Documente beygelegt werden müssen , i,t
indem neun und zwanzigsten Abschnitte des zweyten Hauptstückes v

von der Pensionirung der Beamten witwen  enthalten.

h. »4897-

Im Allgemeinen besteht kein Maßstab für die den «linderen
Staatsdienern zu verleihenden Provisionen.  Doch ist allgemein festgesetzt wor¬

den , daß die höchste Provision für Männer in »5  krn . täglich bestehen soll , oder , weil

die Provisionen nach der wirklichen Anzahl der Tage in jedem Monathe berechnet und

bezahlt werden , im ganzen Jahre nur 9 , fl. i 5  kr . , im Schaltjahre 91 fl. 3 o kr. aus-
machen dürfe , daher Provisionen über i « o fl. nicht Vorkommen , sondern als Pensionen

behandelt werden.
Die mindeste Männer - Provision wird täglich zu 6 kr. angenommen.

Eben so stehen die Provisionen der Weiber zwischen b und 12 krn . täglich , welche

ebenfalls nach der wirklichen Zahl der Tage für daS Jahr berechnet werden.
Das Ausmaß des Provisions - Betrages gründet sich nicht bloß auf die geringen Ge¬

halte in der wirklichen Dienstleistung und auf die Dienstjahre , sondern auch auf die größere
ober geringere Armuth des Mannes , die Bedürfnisse seiner Familie , die Folgen seiner frü¬

her eintretenden Dienstuntauglichkeit ; bey den Witwen auf ihre Kränklichkeit - die zu ernäh¬
renden Kinder und ihre Verdienstunfähigkeir.

H. 14896.
Daß die Witwen und minderjährigen Kinder eines zur Provision geeigneten und in

der wirklichen Dienstleistung gestorbenen minderen Dieners oder Arbeiters ebenfalls Pro¬
visionen erhalten , ist schon in dem allgemeinen Systeme gegründet.

Allein auch die Witwen und Kinder eines schon provisiomrten minderen Dieners er¬

halten die nähmliche tägliche Unterstützung , welche der Witwe eines noch wirklich m der
Dienstleistung stehenden Dieners von gleicher Categorie und unter den nähmlichen Umstän¬

den zu Theil geworden wäre . ^

§. »4699.

War der Mann aber schon damahls , als sie ihn heirathete , provisionirt , und wurde

er nachher nicht wieder angestellt , so bekommt diese Witwe keine Provision . Eben so be¬
kommen auch die Gattinnen jener Contumaz - Individuen m Brood , welche mit einem Ge¬

halte , oder mit den dem Dienste anklebenden Emolumenten unter 300 fl. sich verehelichten , keine

Provision.

H. i4goo.

Provisionirte Witwen können gegen Entsagung auf ihren Provisions - Genuß die

systemmäßige Abfertigung,  nähmlich mit dem dreyfachen Betrage chrer jährlichen

Provision , erhalten , wenn sie sich wieder verehelichen . In diesem Falle wird die Abfer¬
tigung nach dem beygebrachten Trauscheine über ihre neue Ehe ausbezahlt ; auch steht es

ihnen frey , statt der Abfertigung sich die Provision für ihren künftigen Wttwerifland zu
reserviren.



Von der Anstellung pensionirter Offieiere im Civile. AZ

§ . > 490,-

Mit dem Tags , als der mindere Diener oder Arbeiter init Bewilligung oder auf Ge- Anfang dessProvis!onS-Ge<

Help seiner Vorgesetzten stelle seine Dienstlnstung entstellt , Hort auch sein wirklicher Lohn ^
^ ^ . Hkrh. am -5.Dcc. 7s-.

aus , und fangt sein Provisions - Genuß mit dein folgenden Lage an ; vey denjenigen aber,
welche schon früher kerne- Dienste thun konnten , von dem Tage , als über besten Provisro-
nirung entschieden wurde.

Die Provision für Witwen und Kinder , und die Erziehungsbeyträ 'ge für die letzteren,

fangen , wie gewöhnlich , von dem Tage an , als der Lohn der verstorbenen Ehemänner
und Väter eingestellt wurde . Sie können aber nicht eher ausgezahlt werden , als die Be¬

willigung und Anweisung von der Hofstelle dazu eingetroffen ist.
h. iHs) 02 .

Nach dem Absterben des Vaters ohne Zurücklassung einer Witwe oder nach dem Tode Wann die Kinder «uf ein«
. . . . -. Provision qt-s.-tzllchen Anspruch

der provlslonlrcen Mutter gebührt den Kindern eures solchen Minderen Dieners oder Ar - machen können.
Leiters die Provision . ^ .^ 'se? .' s '5.' u ^

§. , 4 <)03 . " " ' " -.,. 6.5. 1- 457 -.
Einer Witwe , welche nicht wenigstens vier unversorgte Kinder hat , kann für die letz- Erziekungsbeyträgefür-Kin.

teren Nicht ein besonderer Erjlehungsbeyrrag gegeben werden , sondern sie erhält in Rücksicht v,e provmonirc,
. . ^ ^ Mutter mehr als vier ju crnah,
derselben eine etwa ^ höhere Provisionwelche  ihr auch bleibt , wenn die Kinder das Nor - „ „ 1,̂ ,
nial - Alter erreicht , früher eine Versorgung gefunden haben , oder gestorben sind . Wenn hkrh. am,s . Dec. s°9. L -75«.
«der eine Witwe vier oder mehr Kinder zu versorgen hat , welche ganz oder zum Theil unter

dem Normal - Alter stehen , so erhalt sie für j- deS Kind , welches noch nicht LaS Normal-
Alter hat , einen Erziehungsbeistrag von 2 auch 3 Kreuzern.

h. 14904 . ^
Das Normal -Alter ist für die Sohne der Provistonisten daS erreichte >4 te, für die Töchter fNormal- ilttcr für

das erreichte 12t - Lebensjahr , iveil sie nicht früher in einen Dienst treten und sich etwas l-onsfak-.q^ K-noer.
^ - ^ , . . . . - ^ - H.' th. am »7- Juu . 3-- , r, s»,5.
v^rvlenen können . Eben so lange haben die vater - und iiiutterlosen Warsen der provisisns-

fähigen minderen Staatödiener die Kinder - Provision zu genießen , welche nach den von
den Vormündern oder der berichtenden Stelle dargestellten Umständen für jedes auf s , Z, ^
4 und 5 Kreuzer täglich bemessen wird.

tz. i 49 o 5 .
Sollte ein Kind wegen Kränklichkeit oder körperlicher Gebrechen auch nach erreichtem Wie sichp«, kränklicheno- re

Normal - Alter zuin Selbstverdienste untauglich blerben , s» kann für dieBeybehaltung sc-.nes sonsrqebcechM-i,e,,Ki!!0er,ir' ,k,'

Erziehungsbeytrages oder der Provision bis zur Wiederherstellung , Versorgung oder Urrcef- v,sî n"tu"
dringung in einem Versorgungshause , oder lebenslänglich , mit Beylegung der ärztlichen vrrh. am 7. Iun . 794. « -st.-; -,
und chirurgischen Zeugnisse und nach bestätigter Mittellosigkeit angctragen werden . " " o«4. i. L>, .̂ .

§. 14906.
Die Provisions - Auszahlung geschieht „ronarhlich , wenn dir Provision schon versa !- Wann und wie lange Pr,-

lea ist , folglich bis einschlüffig des Todestages . Die Provistonisten , wenn sie auscreten , *",oncn q^ ahit werden,

und wieder in die wirkliche Dienstleistung emrücken , echalten ihren Lohn voin . Tage des
Austrittes , und die Provision gegen ordentliche Quittung.

Die Provision für die minderjährig mutterlosen oder außer dem Hause und der V er-
pstegulig der Mutter lebenden vaterlosen Waisen muß der Vormund quittiren.

h. >4907.

Ueber die E i A ensch a s t en der Provisions - Quittungen , über  d i e B e- Was mnsichmchv» Pr -ve-
stätigung derselben cie vita et ul - ioatione , und wer solche zu erthei-  iw "en übe-Haupt ju beodach-

le u b e r echr i g e t ist ; über die Beobachtung b e y den P r 0 v i si 0 n s - Ä n w e i- z.,
su n g en ; über den Aufenthalt der  P r 0 0 i sl 0 n i ste n in W i en , oder die D a- » >. März?ys.
h i n ü b er si e d e l u n g ; über die P r 0 v i si 0 n s - U e b e r r r a g u n g e u ; über die " " Ma -t8o3. l,554.

Provisions - Vorschüsse und über deren H e r e i n b r t n g u u g , dann  über » >' ^ .' ^ . ^ .3' c
den ProvijionS - Verlust durch Verbrechen oder  s chwe r e P 0 1 i z ey - U s b e r- " " ' 7. I -n. «°L. i. »ss,.

Band rvi . Q Lrb. L»p. « .7.
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Hkth. aM- 9- Nov . 6l ° .
« » >8. Jul . 8>>,
» » r, . Aug. 6i >.
» » Okt. 8, ».
» » s4. 2 ot. 3 i I,
» » , 4«Feh. 8,r.
» » , 7. May 8l3.
» >» Lo. Iun . 3>3.
» » r .̂ Sep .ölZ.
,» » Jun . 8i5.
» » »L. Jun . 81Ü.
>. »> 3. No ». 8,5.
„ » 3»,Dkc . 8»3.

D 67,7.
8 3ooo.
v 3486.
O IyHo-H44,6»
13 öi 9.
O, »5,.

« 66 ».
8 61 r.

O 6549-

L-XN. HaupLstück . V. Abschnitt.

Lretungen , und über die Fortdauer der Provision , wenn such die
Witwe von e i n e r P r i v a t - V er so r g u n g s a n sta l t gleichfalls eine Pro¬
vision oder  Pension bezieht , gibt das  I u b ila ti 0 n s - N 0 r m a le für Beamte
die nöthige Anleitung . Eben so findet auch der  neun und zwanzigste Ab¬
schnitt des .z weytenHauptstückesL von d e r P r 0 v isi 0 ni r ung ,de r B e am-
tenwitwen die volle Anwendung ; nur ist die Eingabe für das Hofkriegs-
rä ' thliche Grundbuch über die Waisen von jenen der Witwen dadurch
unterschieden , daß vor der Rubrik  Anmerkung noch jene  über die Bestimmung
der Zeit , bis zu welcher der bewilligte Genuß bezogen werden darf , mit Anführung der
dießfallfigen Verordnung eingszogen werden muß. ^ ,

Gnadongchalt;

Beobachtung bey d«M dirß-
fallsigui Einschr-eiteu

a) für die General - Eow-
manden;

i>) für den Hofkriegsrath;

Die Bekanntmachung eines
bewilligtenGnadenqchaltes an
den Bittsteller geschieht durch
seine Vorgesetzte Behörde.
Hkth. am »». Der - S17. L. 435.

IV . Abschnitt.

Bo » den G n a d e n g e h a l t e n.
§. 14908.

Ein  jährlicher Gnadengrhalt ist nichts Anderes, als ein  Subsistenz-
Beytrag für solche Individuen , welche nach den bestehenden Direetiven weder zu
einer Pension , noch Provision geeignet sind.

§. »4 stoy.

Für ein solches Individuum muß nach reiflicher Ueberlegung und- Beurtheilung der
von dem Bittsteller angeführten Gründe von dem betreffenden General - Commando beym
k. k. Hofkriegsrathe mit den nöthig zu findenden Bemerkungen eingeschritten werden.

tz. i4 yrv.

Die Hofstelle unterlegt solche sodann nach wisderhohlter genauer Prüfung und Wür¬
digung aller Gründe mittelst eines eigenen Vortrages an Seine Majestät  zur
allerhöchsten Entscheidung.

H.

Finden sich Seine Majestät bewogen , dem Bittsteller eine Gnad en  g ab  e aus aller¬
höchster Milde zu bestimmen, so wird ihm solches durch feine Vorgesetzte Behörde zur beru¬
higenden Wissenschaft bekannt gemacht , und er wird sodann nach aller m Bstress der Pen¬
sionisten ergangenen und jeweilig ergehenden Vorschriften behandelt.

Wie sich Generale , Staks»
und Ober-Officiere» dann Par¬
teyen zu erklären haben, wenn
sie Sustenrationen für ihre
Frauen und Kinder zurück
lasten wollen.
Hkth . am >o. Dec . 794«167,4.

» » 3. Dec . 6o5« I. 635S
und 537 ».

>» ,» „ . Apr . 609. I »9,3.
>» » s.Jän. öl». I. »4r«

v . Abs ch N i t t.

Von den S u st e n La t r 0 » e ».

tz. l4 <) 12.

Die mit 'Familien beladenen Generale , Stabs - und Ober - Offierer  e,
dann Militär - P arte y e n , so wie die M annschaft v 0 m Fe ldwebe l und Wacht¬
meister abwärts,  haben immer vor ihrem Abgehsn in das Feld sich für einen bestimm¬
ten Betrag und in welcher Münze solcher zu bezahlen ist , zu erklären,
den sie zur Erhaltung ihrer Familien von ihrem Gehalte monath-
lich zurück lasses  woll .en . Ohne diese Erklärung und Lezugsweise Verbindlichkeit
kann jenen Frauen und Kindern , deren Männer oder Väter in Feindes Hände gerathen
sind, keine S u st ent a t ion erfolgt werden.



Von ben Sustentations «. 35

§. 14918.
Damit das Aerarium durch Auszahlung der Sustentationen an Was hinsichtlich der Susten-

di « zurück dl - ib - nd - n Familien der - ing - schifften Mannschaft nicht

gefährdet , aber auch die  auf dem Lande zurück bleibenden Familien durch zu beobachten ist.

längeres Zuwarten nicht dem Elende preis gegeben werden , findet man E Z- Oct. s . s^ r^ .
die  bey dem ersten Besitze der Marine bestandene Vorschrift dergestalt
in Wirksamkeit treten zu lassen , daß

s ) von der auf kreuzenden Fahrzeugen eingeschifften Mannschaft sämmtlicher organisirten
Marine - Corps die ganze Löhnung zurück behalten , und von dem Fahrzeugs - Com-

mandanten aä ve ^ 08ituin genommen werde , jedoch
b ) der Schiffs - Commandant ermächtiget sey , auf Verlangen des Mannes ein Viertel

seines Gehaltes auf Rechnung zu verabfolgen ; daß ferner

e) der eingeschiffte Mann seiner Familie nicht mehr als die Hälfte seiner Löhnung anzu-
weiseu berechtiget sey ; endlich

ä ) daß die zurück bleibenden Familien der eingeschifften Mannschaft monachlich mit den
von ihren Männern und Vätern zurück gelassenen Betragen in einer Zahlungs-
Liste  unter Beybringung der Vollmachten für die zu Venedig Anwesenden ausge¬

nommen , und diese dem betreffenden Commiffariate zur Zahlungsveranlaffung zuge-
fertiget werde.

§. , 4914.

Die eingeschifften Officie r e , wie auch die Aerzt e , Schreiber und Un¬
terschreiber  können nicht über die Hälfte ihrer Gagen zurück lassen , und ihr Schiff¬
kostgeld haben sie auf den Schiffen zu "verzehren , damit sie einen Vorzug vor den Unter - Hkrh. asi ^ . rl"pr. s»4.
Officieren erhalten.

h. i 49 ' 5 .
Keine in den Friedensländern zurück befindlichen Reserve - Divisionen , EScadronen

oder Depots dürfen einen Sustentations - Betrag auszahlen , bevor nicht , so oft eine
solche Zahlung zu geschehen hat , die nach dem folgenden Formulare ^ verfaßte tations-Vettägebejahlendür-
C 0 nsig nat io n,  welche nicht nur den auszuzahlenden Betrag , sondern auch die Bestäti - len.

^ ^ ^ ^ , Hkth. amSei ). 6<.5.1476 -.
gung enthalten muß , daß die angewiesenen Betrage beym Negrmente richtig erlegt wor - , -, - . . Dee. rr>2.
den sind , bey der Reserve - Division , Escadron , oder dem Depot eingelangt ist , als
im Falle des Gegentheiles derjenige dafür verantwortlich bleibt , und bey einer in der
Folge sich entdeckenden Unrichtigkeit zum Ersätze verhalten werden würde , welcher eine solche

Zahlung ohne vorschriftmäßige Anweisung geleistet hat , worauf ins Besondere das respici-
rende Commiffariat unter eigener Verantwortung zu sehen hat.

tz. 149164
Um den Familien der betreffenden Militär - Individuen den Sustentations - Gehalt , der ^ ustenta-ions-

wenn er monathlrch bemessen rst , wenigstens gleich nach Verlaus eures jeden MonatheS zu ver - ist, E ' was Lie Regimenter
schaffen , müssen die Regimenter , Bataillone und . sonstigen Corps den Bedacht darauf neh - »c. zu scheuh«ürn
men , damit die Anweisungen oder eigentlichen Consignationen immer in rechter Zeit an die

Behörde , bey welcher die Auszahlung zu geschehen hat,  gelangen.

§. »4917-

Die bey den Regimentern und Corps im Felde in Barem erlegten oder von der Ge - ^ bey den Regimentern

bühr zurück gelassenen Sustentations - Gelder sind mit Ende des Monathes auf die Rubrik nv "die riegs'-
Verpflegung  zur Feld - Operations - oder Kriegs - Caffa abzuführen , weil das Negi - Sassen abjuführen;
ment , die Reserve , oder das Depot , welche derley Gelder ausbezahlt haben , den erfor¬
derlichen Ersatz wieder zur Complettirung ihres Verlags - Quantums aus der Feld - Opera-

tions - oder Kriegs - Caffa zu erheben haben , weßwegen auch dann derley Gelder in dem
Amveisungsentwurfe besonders zu distinguiren sind.

Wie viel die eingeschifften
Offreiere , Aerzte uns Schrei¬
ber zurück lassen dürfen.

Wann die in den Friedens¬
ländern zurück kleibenden Re¬
serve - Divisionen rc. Susten-

Band xvi. 10
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H. »49 *8.

was hinsichtlich derSusten - Wenn Gattinnen oder Familien der im Felde befindlichen Militär - Individuen nicht

tation zu brachten ist, wenn , Reserve oder bey dem Depot des eigenen Regiments , sondern in dem Bezirke eines

im Felde befindlichen2 yd,vi- anderen Regiments sich aushülten , und dort ihren Sustentatrons '- Betrag zu erhalten wün-
duen sich nicht de!)derl-r ŝcrve schen , so versteht es sich von selbst , daß von dem Regiments oder von der sonstigen Tnip-
rc., sondern ben anderen Aegi- , welcher der bare Erlag oder die Anweisung geschieht , hierüber die
meutern auchalren ; ^ ^ ^ ^

v orschr ist mäßige Consignatron  auch immer derjemgen Reserve - ^ )lvr,lon , oder
Escadron , oder dem Depot zuksmmen müsse , bei) welcher die Zahlung geleistet werden

soll ; nur muß in solchen Fällen der geschehene Erlag oder der angewiesene Betrag auch
für das betreffende Regiment seiner Zeit besonders zur Feld - Operations - Cassa abgeführr
werden.

§. *49 'st-
Außer den Sustentations - Beträgen , welche die in der Felddienstleistung stehenden

Militär - Individuen ihren Gattinnen und Familien zurück lassen , gibt es auch solche Su-

Sustentationcn dürfen für
die in die Knegsqcfangenschaft
verfallenden Militär - Indivi¬
duen vomAerariuni auebezahlt stentationen , welche für die in die Kriegsgefangenschaft gerarhenen Militär - Individuen

werden. von dem A - rarium ausbezahlt werden dürfen , um die Gattinnen oder Kinder derselben nicht
Hkth- am3,. Dec-g>r. ^ ^

der Noth preis zu geben . :
In dieser Hinsicht muß der Unterschied zwischen wirklichen Officieren und der Mann¬

schaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts sich gegenwärtig gehalten werden.
§. , 40,20 . ,

Wie die Sustentationcnder Die Sustentationen können sonach den Frauen und Kindern von dem Tage der Gefan-

kriegsgefangen gewordenen Enehmung des Ehegatten oder Vaters so lange bezahlt werden , bis derselbe aus der Kriegs-

m' Sbelattt werben' könnu !!" '' gefangenschaft zurück kommt , oder von dessen Ableben daselbst eine verläßliche legale Nach-
Hkth. am -o. Dec . 7y4. ! 67r4 . richt vorhanden ist ; jedoch sind hiervon jene Frauen und Kinder ausgeschlossen , welche eige-

» » O- Dec. 8°5.̂ L3Ü7 ues Vermögen oder sonst einen Zufluß haben , daher zum Erhalte dieser Sustentation die
» » ,2. Apr. 0°9.l 'd2̂ Erweisung des gänzlichen Unvermögens gehöret, ohne welche in Hinsicht des letzteren nichts
» » ir . 2fin. 8l2. i ifi, . werden darf.
" >. 3 -. Dec . 6l2 . ^ »ä 92 *.

Ausmaß , was den Frauen Sollte sich jedoch der Fall ergeben , daß , ungeachtet dieses bestimmten Befehles , diese

und Kindern jährlich abge - EM (Hung aus besonders zu erweisenden Umständen nicht erfolgen kann , und die Offieiere

H!ch. am1 °"Dec.' 7yz. i672z. in die Kriegsgefangenschaft gerathen , so kann den Frauen und Kindern
» „ 3-. Dec. 6,2 . eines Generals nicht mehr als jährlich . 6oo fl.

r» Obersten » » » » . . 6 oo »
» Oberst - Lieutenants nicht mehr als jährlich . . . . . . 400 »
» Majors » » -» » . 400 »

» Hauptmarms oder ersten Rittmeisters nicht mehr als jährlich . 3 c>o »
, Capitän -Lieutenants oder Lten Rittmeisters nicht mehr als jährlich 3 oo »
, Ober - Lieutenannts nicht mehr als jährlich . . . . . . 200 »
» Unter - Lieutenants » » » » . 200 »

» Fähnrichs -» » » » . 200 »

in msnathlichen Raten gegen Ersatz abgereicht werden.
h. »4 <) 22.

Was bey Abrclchung r«r Die Sustentations - Beträge dürfen aber nach diesem Ausmaße an die notdürftigsten
Gustentations-Betrfige ju be- (I ^^ uuen und Kinder dieser Individuen nur dann verabfolgt werden , wenn es nicht bekannt

Hkrĥ n '̂ . Dec. ö. , . ist , daß der Ehegatte oder Vater seiner Gatrinn oder seinen Kindern während der Feld-
dienstleistung eine mindere Sustentation , als dieses Ausmaß ist , habe verabreichen laßen;
ist aber dieses der Fall , so darf die Sustentation während der Kriegsgefangenschaft des

' Gatten oder Vaters nur nach dem minderen Betrage verabfolgt werden , welche der Gatte
oder Vater seiner Gattinn oder seinen Kindern während seiner Felddienstleistung zufließen

ließe.



Von den Sustentationen. 3 /

Sollte aber der in der Kriegsgefangenschaft sich befindliche Gatte oder Vater seiner Gattinn
oder seinen Kindern wahrend der Felddienstleistung einen das Pensions - Ausmaß übersteigen¬
den Sustentations - Betrag bemessen haben , so har doch wahrend seiner Kriegsgefangenschaft
die Verabfolgung dersilben in keinem höheren als dem angeführten Pensions - Ausmaße von
Seite des Aerariums Statt.

So viel endlich die in der Kriegsgefangenschaft befindliche Mannschaft vom Feldwebel
und Wachtmeister abwärts betrifft , so kann den Weibern die tägliche Brot - Portion per Kopf,
so weit die Weiber dazu geeignet sind , so lange abgereicht werden , bis die Regimenter,
Bataillone und Eorps von dem Ableben der in der Kriegsgefangenschaft befindlichen Mann¬

schaft die verläßliche und legale Kenntniß erlangen , weil sodann , wenn der Friede inzwi¬
schen erfolgt , und die Ranzionirung der Kriegsgefangenen vor sich gegangen wäre , der Mann
aber nach drey Monathen nicht zurück käme , dieser Brotgenuß sogletch aufzuhören hat.

§. »4923.

Die Sustentations - Beträge, ' welche die bey der Armee befindlichen Generale , Stabs - Was zu kecvachten ist, wenn
und Ober - Officiere , dann Militär - Parteyen , so wie die Mannschaft vom Feldwebel und
Wachtmeister abwärts , ihren Gattinnen oder Familien zurück lassen , sind in dem Falle , zurück gelassen werden,
als der Nücklaß oder der Erlag wirklich in Conventions - Münze geschieht , diesen letzteren HM . am ». N-v. v>5. i s-ss.
ebenfalls in Conventions - Münze zu erfolgen , ohne Unterschied , ob in der Provinz , wo

sich die Gattinnen oder Familien aufhalten , Papiergeld oder Conventions - Münze im Um¬
laufe ist.

Diejenigen Commandanten und feldkriegseommissariatischen Beamten , welche derley
Sustentations - Rücklässe zur Zahlung anweisen oder erfolgen lassen , haben jedoch unter ihrer
persönlichen Verantwortung sich die verlässige Ueberzeugung zu verschaffen , daß der Rücklaß
oder der Erlag wirklich in Conventions - Münze und nicht in Papiergeld geschehen sey.

§. Issk) 24 .

Alls jene Sustentationen , welche an Frauen und Kinder auf die Zeit , als ihre Der an Familien abgereicickc
Männer oder Väter in der Kriegsgefangenschaft waren , verabreicht wurden , sind erst dann

zur Gebühr zu bringen , wenn nach hergesteütem Frieden mit der kriegführenden Macht Ersähe voriuschrciben;
keine förmliche Abrechnung über Gage - Genuß während der Kriegsgefangenschaft Statt findet.
Im Falle der Statt findenden Abrechnung aber sind diese an die Familren abgereichten Lü¬
sten tations - Beyträge den betreffenden Individuen aufzurechnen , und von denselben zu erse¬

tzen , daher solche bis dahin activ auszuweisen sind.

§ . » 4,926.

Jede Witwe eines exvenetianischen Offieiers ist zur Erlangung der Sustentation geeignet,
s ) wenn sie mit demselben noch vor der eingetretenen ersten Wirksamkeit der österreichi - d„ Austentation «rcigürtstns

schen Regierung in den venetianischen Provinzen , sey es während der activen Dienst¬
leistung des Offieiers , oder bereits in dessen Pensions - Stande , sich gesetzlich verhei-
rarchet hat;

b) wenn sie von demselben nie gerichtlich getrennt, oder doch erwiesener Maßen an dieser
Trennung nicht selbst Schuld war;

e ) wenn der Gatte sich nicht auf irgend eine Art der öffentlichen Bedachtnahme für sich
und seine Familie unwürdig gemacht hat ; i

ä ) wenn die Witwe von guten Sitten ist;

e ) wenn sie weder eigenes Vermögen besitzt , noch von ihrem Gatten etwas ererbt Hac,
noch sonst woher eine so ergiebige Unterstützung genießt , daß auf eine dieser drey
Alten , oder in Vereinigung derselben , ihr nothwendiger Lebensunterhalt gedeckt wäre;

- ) wenn sie dabey durch hohes Alter , Krankheitszustände oder sonstige körperliche Gebrech¬
lichkeit zum eigenen Nahrungserwerbe wirklich unfähig , daher wahrhaft hulfbe-
dürftig ist.



38

wann den Kindern exveue-
tianlscher Officiere Snstentg-
tionen gebühren:

Las Alter der Kinder macht
bey Erhaltung der Sustenta¬
tion keinen Unterschied;

ob Enkel ' und Seitenver»
wandte des Verstorbenen ei¬
nen Anspruch haben;

Sustentations - Ausmaß;

LXll. Hauptstäck. V' Abschnitt.

Ob der Gatte noch wahrend des Bestehens der Republik oder nach deren Auflösung , und wie

lange er nach solcher gestorben ist , macht keinen Unterschied . ,
tz. 14926.

Die Kinder haben Anspruch auf Sustentation,

u) wenn bey dem Tode des Varers die Mutter nicht »Nehr am Leben ist , und auch

bey ihnen die für die Witwe unter 0 , ä , e und k vorgeschriebenen Erfordernisse
eintreten;

b ) bey Absterben ihrer nach dem Lode des Vaters mit einer Sustentation bereits betheilt
gewesenen Mutter , so fern die Kinder nach , den in diesen unter a angezogenen Bestim¬
mungen übrigens dazu geeignet sind.

§. »4927-

Das Alter der Kinder macht keinen Unterschied unter ihnen , weil zur Zeit der vene-

tianischen Republik kein Normal - Alter bestanden hat.

> tz. 14928.

Enkel und Seitenverwandte deS Verstorbenen können um seinetwillen niemahlS einen

Anspruch auf Sustentationen für sich ableiten.
, h. 14929.

Die Sustentationen sind nach dem unter der venetianischen Republik bestandenen Aus¬

maße in monathlichen Betragen , und zwar folgender Maßen fest gesetzt:

Für die Witwe eines Generals
Obersten

19 fl.
9 »

kr.
36

48
49
LS

wer die Sustentation ju be¬
ziehen hat , wenn bey dem To¬
de des Vaters keine Witwe
vorhanden ist;

> wann der Sustrntations -Be-
trag «ingezogeu wird;

wie sic», bey suftentationsfä«
hjgen unversorgten Kindern
verschiedener Ehen hinsichtlich
der Erbauung derselben zu
benehmen ist;

r> » v r> Oberst - Lieutenants . . . . .
, » r » IRajors » . . . . . . .

, » v » Hauptmanns oder Ober - LieutenantS
, , s » Unter - Lieutenants oder Fähnrichs . . 3

tz. 14980.

Wenn bey dem Tode des Vaters keine Witwe vorhanden ist , so erhalten die vorhan¬
denen unversorgten sustentationsfähigen Kinder zusammen den Betrag , welcher der lebenden

Mutter zugekommen wäre , und diefl ohne Unterschied , wie viel solcher Kinder vorhanden

sind , so daß , falls nach dem Tode einer Ober - Lieutenants - Witwe drey oder mehr susttn-
tationsfähige Kinder zurück blieben , diese zusammen monathlich 4 fl. 48  kr . zu beziehen , und
wenn nur ein solches Kind vorhanden wäre , dieses allein den gleichen Betrag monathlicher

4 fl. 48 kr. zu erhalten hätte . Dasselbe gilt für ben Fall , als beym Absterben der im Su-
stentativns - Genüsse bereits gestandenen Witwe ihre dazu qualisicirten Kinder in solche ein¬

zutreten haben.
§. 14981.

Sind bey noch lebender Mutter vier oder mehr unversorgte leibliche Kinder oder Stief¬
kinder des Offieiers vorhanden , so erhalten dieselben zusammen einen Subsistenz - Beytrag von

gleichem Betrage mit der Sustentation der Mutter , z. B . die Mutter hätte monathlich 4 fl-
48 kr. , so bekämen die 4 Kinder ebenfalls zusammen 4 fl. 48 kr. Sobald jedoch eines der¬
selben noch bey Lebzeiten der Mutter stirbt , oder in eine andere Versorgung tritt , muß der
auf dasselbe von oben gedachter Summe fallende Betrag eingezogen werden.

Mit Ableben der Mutter Hort der Subsistenz - Beytrag ganz auf , und die noch vor¬

handenen Kinder derselben treten dann gemeinschaftlich in den Genuß der von der Mutter

vorhin bezogenen Sustentation.
T. >4982.

Sustentationsfähigen unversorgten Kindern verschiedener Ehen kommt nach dem witwen¬

losen Tode des gemeinschaftlichen Vaters ebenfalls zusammen nur der Sustentations - Betrag

zu, welchen die Witwe erhalten haben würde , wenn eine vorhanden wäre .,
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H. . i 4 g 33 .

Die Gesuche um Verleihung von Sustentationen und die Erweis , Documente zur

Begründung des wirklichen Anspruches haben in der Regel durch den Weg der General -Com-
manden an den Hofkriegsrath zu gelangen.

Die General - Commanden haben hierbey mit aller der Vorsicht und nach denselben

Vorschriften vorzugehen , die rücksichtlich der Einschreitung um Pensionen , Gnadengehalte,

Provisionen und dergleichen bereits bestehen.
Sie haben daher nur nach der genauesten sorgfältigsten Prüfung aller Documente und

nach möglichst sich verschaffter Ueberzeugung von der Grundhaltigkeit aller Angaben über die
Gesuche zu erkennen , und sonach dieselben als unstatthaft gleich umnittelbar zurück zu wei¬
sen , oder , als den ausgestellten Grundsätzen entsprechend und vollkommen rücksichtswürdig , der
deutlicheren Uebersicht wegen in Form einer Pensions - Urkunde dem weiteren Beschlüsse des
Hofkriegsrathes vorzulegen.

Bey dem Hofkriegsrathe wird das Ganze nochmahls der strengsten Prüfung unterzo¬
gen , die Ergänzung , Aufklärung , Rectificirung des Mangelhaften veranlaßt , und dann nach
Befund des Sachenverhaltes entweder die motivirte abweisliche Verbescheidung verfügt , oder
um Zuwendung der höchst nöthigen Hülfe der Gegenstand durch Abgabe der instruirten Ur¬
kunden an die Hofkriegsbuchhaltung , und sodann nach dort geschehener Vormerkung und Ein¬
tragung in den Pensions - Anweisungsentwurf zur allgemeinen Hofkammer geleitet , von wel¬
cher die Flüssigmachung der Beträge Hey der dem Domicilium der Parteyen nächsten Came-
ral - Cassa erfolgt.

Die Zuerkennung des Sustentations - Genusses geschieht demnach vom Hofkriegsrathe,
und kommt zum Vollzüge , wenn Buchhaltung und Hofkammer solche den bestehenden Di¬
rektiven gemäß , und daher nichts dagegen gründlich zu erinnern finden.tz.

Die hiernach zuerkannten Sustentations - Beträge sind aber vom Tage des letzten Ge-
bührempfanges flüssig zu machen.

§. i4g3A.
Die Dauer des Sustentations - Genusses währet fort , so lange das Bedingniß der Ver¬

leihung , die Dürftigkeit des BetheilLen , bestehet . Sie endet daher mit der Versorgung oder
mit dem Tode des BetheilLen.

§. 14936.
Die Versorgung ergibt sich entweder durch Heirath oder auf anderweitige Art . Geschieht

die Versorgung durch Verehelichung weiblicher Waisen oder Wiederverehelichung der Witwen,
jo sistirt der Sustentations - Genuß von dem Tage der Trauung an.

h. 14937.

Bey den Witwen und weiblichen Waisen ist in diesem Versorgungsfalle die Wahl zwi¬
lchen der Abfertigung gegen Verzichrsleistung auf jeden künftigen Sustentations - Anspruch,

oder' zwischen der Nejervirung des Genusses für künftigen Witwenstand frey gelassen ; den

Waisen jedoch nur mit Rücksicht auf die folgende besondere Bestimmung . Sie haben sich
oaraecr unter Vorlegung des Trauungsscheines zu erklären , und wenn ihre Wahl auf die
Abj eUigung fällt , zugleich den vorschrifrmäßigen verfaßten Verzichts - Revers zu überreichen.

tz. 14988.
Die im Sustentations - Genüsse gestandenen Witwen erhalten die Abfertigung mit einem

dreyjährigen , die weiblichen Waisen mit einem zweyjahrigen Sustentations - Betrage , weil
auch für sonstige Pensionisten die gleiche Vorschrift besteht.

tz. 14989.
Der Wiedereintritt in den reservirten Sustentations - Genuß kann nur dann Platz

greifen , wenn die Wrtwe aus der letzten Ehe nicht ein Vermögen bekommen hat , dessen
Fruchtgenuß den ganzjährigen Betrag der reservirten Sustentation übersteigt , weil in diesem

3y

rvo die Gesuche um Verlei¬
hung derselben einzureichen
sind;

-»

wann der Sustentations .-Dt-
trag flüssig zu machen ist;

Dauer desselben ; -

wann sich k>' !i Witwe « und
Waisen die Versorgung hin¬
sichtlich derselben ergibt;

den sich verehelichenden Wit¬
wen und Waisen steht die
Wahl zwischen derAdfertigung
oder Nescrvirung des Susten¬
tations - Genusses frey ; ^

welche' Abfertigung die im
Susteutations -Genusse gestan¬
denen Witwen und Waisen
erhalten;

wann der Wiedereintritt in
den reservirten SustentationS»
Ge »usi Statt findet;



t

4«

«mderweitige Untervringun§
v»r Wrtwrn ov»r Kinder;

wann der Sustentations -G»«
, nuß erloschen ist;

wie die General - Somman-
den bey Sistirung der Susten»
eationen vorzu- ehen habe» ;

wem die Entscheidung über
Rekurse von Sustenratlons«
Sistirungen Vorbehalten ist;

wab zu beobachten ist, wenn
mehrere Waisen di» Güsten«
lalion jusamnr»» be-irhen;

wann weibliche Waisen Su-
stentaktvns - Genüsse reservi-
»»« dürfen;

I -XII . Hauptstück . V . Abschnitt.

Falle jede anderweitige Versorgung der nunmehrigen Witwe vorhanden wäre , die auch ohne

inzwischen ' sich ergebene Verehelichung ihren Sustentations- Genuß sistirt haben würde.
Es muß sich daher bey jedesmahligem Ansprüche auf Wiederflüssigmachung der vor der

Ehe genossenen Sustentation mittelst des Jnterimal - Abhandlungsauswerses über dieVeckas-
senschaft des verstorbenen Gatten und nebstbey dürch ein Zeugnis ; der Obrigkeit seines festen

Aufenthaltsortes über den dermahligcn Vermögens stand der Witwe bestimmt und umstünd¬
lich ausgewiesen werden . Dasselbe gilt auch bey den weiblichen Waisen , und bannt keinen
Falls Unwissenheit eintreten könne , so ist der Inhalt dieses Puncres jeder sich verehelichenden
Witwe und Waise vor Annahme ihrer Erklärung über die getroffene Wahl zwischen Abfer¬

tigung oder Reversir -ung des Sustentations - Genusses genau bekannt zu machen , und , daß

solches geschehen sey , von der Witwe odH Waise in ihrer dießfallsigen Erklärung zu bestätigen.
Ueber dieß wird der Fall , wenn dre Reservirung der Sustentation nach gegenwärtiger

Bestimmung nicht in Wirkung zu treten hat , in der Refervations - Urkunde selbst auszu¬

drücken seyn.
z. 14940.

Die anderweitige Versorgung geschieht durch Eintritt in ein Kloster mir Ablegung des
Gelübdes , durch die Unterbringung der Betheilten in eine Probende , Süfrung , meine Ver-

sorgungs - und Erziehungsanstalt , durch Erlangung von was immer für Nahmen haoendeu,
rin hinreichendes Anskommen sichernden Einkünften.

§. ' 494 ».
Jede dieser Versorgungsarten macht , so wie die Abfertigung der sich verehelichenden

weiblichen Betheilten , den Sustentations - Genuß für immer verlöichen . Eine Ar.snahnw hier-
von findet jedoch bey jenen Witwen und weiblichen Waisen !Vtatt , welche in ein der öffent¬

lichen Erziehung gewidmetes Nonnenkloster eintreten , denen in diesem Halle der Hortgenuß
ihrer Sustentations - Betrage von Sr . Majestät gnädigst bewilliget ist.

§. ' 49 ^.
Dis General - Commandei , haben , so wie sie von einer der vorerwähnten Versorgunge«

Kenntniß erlangen , sogleich die Sistirung der Sustentation durch Einvernehmen mit der
betreffenden Landesregierung zu bewirken , und mittelst der halbjährigen Ausweise über den

Zuwachs und Abgang der Pensionisten überhaupt .dem Hofkriegsrats das Geschehene zur
Kenntniß zu bringen.

§. >494 ^.
Die Entscheidung über Necurse gegen derley S u st e n t a t l 0 n s - S l-

stir ungen ist dem Einvernehmen des HofkriegsratheS mrt der allgemeinen Hofkammer,

und bey getheilten Meinungen der höchsten Entschließung Sr . Majestät Vorbehalten.
§. 14944.

Wenn mehrere Waisen die Sustentation zusammen ( in eoneveto ) beziehen , so endet

zwar die Theilnahme des Einzelnen an dem Genüsse mit dessen Versorgung , der Gesammt-
betrag der Sustentation wird indessen durch diesen Austritt nicht vermindert , der Gewinn

fällt dem noch zum Fortgenuffe qualificirt Verbleibenden zu , und die Einziehung der Susten-
tation geschieht erst dann , wenn auch die letzte sie genießende Waise eine Versorgung erhält.

§. »4945.
Bey gemeinschaftlichem Sustentations - Genüsse weiblicher Waisen wird jenen , welche

durch Verehelichung aus der Mittheilnahme treten , gestattet , das; sie sich, unbewh ^det der
nach ihrer Verehelichung übrig bleibenden Waisen , den Antheil an dem wristentatronv - Ge¬

nüsse reserviren dürfen , der auf sie gefallen wäre , wenn gedachter Genus ; bey ihrrr Verehe¬
lichung unter die vorhandene Zahl der Geschwister , die in demselben gestanden , nach den

Köpfen getheilt gewesen wäre , ja sogar den ganzen Sustentations - Betrag , falle- k -̂ine ^ eerse . en
mehr am Leben seyn sollte , und sie allein damahls verblieben , wenn ge in gedachtem Becra
ge vermöge ihrer Reservirung wieder einzrrtreten haben . Ziehen sie hingegen die AofertigunZ
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der Reservirung vor , so ist ihnen elftere mit dem zweyjahrigen Betrage der Gesammt - Su-

ftentation zu erfolgen.

tz. 14946.

Die hier ausgestellten Grundsätze gelten für die Witwen und Waisen der Officiere aller
Waffen der bestandenen venetianischen Armee , mithin auch für jene der Marine , nach ihrer
Rangs - Aequiparirung mit jenen der Landtruppen.

S- »4947»
Sie gelten für die Witwen und Waisen aller e.rvenetianischen Officiere , die noch zur

Zeit der Republik verheirathet , in die Dienste der nachgefolgten Negierungen getreten , oder
von denselben als pensionirte Officiere übernommen worden sind , so fern ihnen hieraus nach
den Pensions - Systemen dieser späteren Regierungen nicht Anspruch auf eine günstigere Be¬

handlung ihrer Witwen und Waisen erwachsen ist.

Z. 14948.
Witwen und Waisen solcher eFvenetianischen Officiere , die sich erst nach Auflösung der

Republik verehelichet haben , sind nach den allgemeinen Pensions - Vorschriften jener Regie¬
rung zu behandeln , unter welcher dieselben sich verehelichten , oder nach den etwannigen gün¬
stigere Bestimmungen derjenigen Regierung , welcher sie zuletzt , schon verehelichet , gedie-
net haben.

welche Witwen und Waise»
unter sämmtlich aufgestellten
Grundsätzen mitbegriffen sind;

dieselben haben auch für die
Witwen und Waisen exven»-
tianischerOfficiere zügelten,-

nach welchen Pensions -Dor,
schriften die Witwen und Mai»
sen solcher exvenetianischenOf-
ficiere , welche sich nach Auflö¬
sung der Republik verehelichet
haben , zu behandeln sind.
Hkth. am - »- Apr. 809. i , 9,8.

»» » 8. Jän . 8»>. I ' 17,
-, » , , - 2ul . 819. 1. 36,9.
» » , . Oct . 8,9 . 1, 5549.

»and ivi.



4^ l -XII . Haupt  stück. V.  Abschnitt . Von den S u st e n t a r i o n e n.

N . N . Regiment , Bataillon oder Korps.Formular

C o n s i g u a t i o ü7
was nachbenannte Stabs , und Ober - Officicre , Stabspartepen und Prima - Pianisten , nebst der übrigen Mann¬
schaft vom Feldwebel oder Wachimeister abwärts , für ihre , bey . . . . zurück geblrebenen Frauen von der Gage
und Löhnung für den Monarh 18 . . zurück gelassen öder erlegt haben , mithin denselben bey . . bar hinaus zu

bezahlen , und zu verabfolgen ist , als:

Deren
Männer

d Stab

N . N.

N . N.

A

Oberst

Reqi-
mentS-

Arzt

Four.
Unter»
arzt

Haupt¬
mann
Feld¬
webel

Corvo-
jral

Ge¬
meine

Summa

8t

NN

Der Erlag ist ge¬
schehen bar in

L» Ä

20

NN

NN

NN 4

NN
NN

NN

NN

36

st-

46

k)

fl-

86^ o

Nachbenannte Beträge von dem Reserve - Bataillon

oder Departement des Regiments in Barem em¬

pfangen zu haben , bestätige

Hierauf bar be¬
zahlt , in

W
W

st.

66  4o Lantder sub Nr . i hier noch anschlüssigen Quittungen.
Anmerkung . In jeder Quittung müssen die Mnnzgat-

Lungen ausgedrückt werden.
Mit fünfzehn Gulden in Einlösungsscheinen bar em¬

pfangen . .
d ' gn N . am . . 18 . . N . N.

Mit fünf Gulden in Einlösungsscheinen 8izn . N -den . .
Dessen Ehegattinn den . . gestorben.

^Mit zehn Gulden Conveutious - Münze und zwanzig
Gulden in Einlösungsscheinen

. '. Mitzwey GuldenEonventions -Münze . 8i § n . N.

iMit Ein Gulden Scheidemünze bar . 8iZn . N . N . als
Nahmensunterfertigee.

3o
Mit dreyßig Kreuzern Scheidemünze bar . 8iZn . N . N.

als Unterfertigter.

Summa.

20

32

d
G

86

4«

4o

3o

3o

4o

3o

Sage : Ein Hundert Zwanzig vier Gulden io kr. , welche vorspecificirte Parteyen für ihre bey . . zurück-

gelassenen Familien theils bar erlegt , Lheils von der Gage zurück gelassen haben , daher durch . . zu bezahlen,

durch die Frauen der Officiere aber und durch die der Prima - Pianisten des richtigen Empfanges wegen zu bestätigen,
oder derselben Quittungen beyzulegen , und unter Zulegung dieser allseitig gefertigten und respective documentir-

tcn Consignation , soweit die hiervon eincassierten Beträge hinaus bezahlt werden , in der Berechnung für den Mo-
nach N . r8 . . in Verwendung zu stellen sind.

Oi -arn me N . N . , Feld -Kriegs -Commissä 'r. N . N . Oberster und Negiments -Commandant.

Sage : Ein Hundert Zwanzig Gulden io kr. , welche vorstehender Maßen theils gegen eingelegte beyliegende

Quittungen , theils auf die eigenhändige Bestätigung der Frauen , theils des Schreibens Unkundigen gegen Besetzung
drs Kreuzes und des Nähmensunterfertigerö inf unserer Gegenwart bar bezahlt wurden.

8iZn . N . N.

N . N ., Major und Reserve -Commandant . N . N . , Hauptmann oder Ober - Lieutenant.

Anmerkung.  Kein Commandant eines Reserve - Bataillons odereiner Reserve -- Escadron , bey welchen die
Frauen -der im Felde stehenden Parteyen sich aufhalten , ist befugt , einer Frau vorher einen Be¬

trag zu bezahlen , und in seiner Rechnung passierlich in Ausgabe zu bringen , bevor er nicht von
dem wirklichen Erläge mittelst dieser Consignation das Aviso erhalten hat , mithin seine Aus¬

gabe mit dieser Consignation , und zugleich mit dieser Quittung legirimirt , weil sich Fälle er¬

eignen , das, für die Frauen nichts mehr eincassiert oder erlegt worden ist , auch wegen mitt-

lerweiliger Abwesenheit , oder Erkrankung , oder Todesfalles des ManneS nichts mehr hat ein-
cafsiert oder erlegt werden können.
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VI . Abs ch N l L t.

Von der I nval i den- V er sor g un g. .
§. 14949 .

Um die Unterthanenso viel als möglich zu schonen , und diejeni¬

gen Soldaten , welche ihre Glieder und Kräfte zur Rettung des Va¬
terlandes aufgeopfert haben , mit dem bedürfenden Lebensunterhalte
auf jeden Fall  gut und  der militärischen Würde angemessen versorgt zu
wi >sen , haben ihre höchstselige Majestät die Kaiserin » Maria Theresia die "E  rrichtung
eigener Invalid e n - Häuser anzuordnen geruhet.

. Z. r4y5o.
Es bestehen demnachdermahl  vier solche Häuser , nähmlich:  Ein es zu Wien

in Oesterreich unter der Enns ; Eines zu Pest in Ungarn ; Eines zu
Prag in Böhmen , und Eines zu Pettau in Steyermark . Jedes derselben
ist dem betreffenden Landes - General - Commando untergeordnet , und erhalt seine Geldge¬
bühren aus der Landes - Kriegs - Cassa , und zwar aus dem allgemeinen Invaliden - Fonde.

h.

Die unter diesem Nahmen dem Invaliden - Institute zufließende Giebigkeit erstrecket sich :
s . Auf die Verlassenschafren , Vermächtnisse , oder unter die letzteren gehörigen Schenkun¬

gen von Todes wegen.
d . Auf die Schenkungen unter Lebenden.

0 . Auf diejenigen Geldbeträge , welche aus Anlaß einer jemahls erlaubt werden mögen¬

den Verkaufung und Ueberlassung einer Militär - Charge bedungen werden dürften,
ä . Auf alle Legate für Invaliden - Häuser.
6 . Auf alle caduken Verlassenschaften vom Militär.

b. Auf das Srerb - Quartal aller in stabiler Dienstleistung ledigen Standes oder als Wit¬
wer ohne Kinder verstorbenen Generale , Stabs - und Ober - Officiere , dann General-
Audicor - Lieutenants , Stabs - und . Ga -rnisons - Auditor ? , ingleichen wenn eine Witwe
von ihrem Manne geschieden gewesen , und von demselben keine Sustentation erhalten
hat , und keine Kinder vorhanden sind.

F . Auf den von der Generalität , dann den General - , Stabs - und Garnisons - Auditoren

von ihrer Gage zu entrichtenden , in der Tractaments - Vorschrift umständlich aus ein¬
ander gesetzten Invaliden - Mund - Portions - Kreuzer.

k . Auf die von den akatholischen Besitzern des Elisabeth - Theresianischen StiftungskreuzeS
jährlich zu entrichtenden 3 Ducaten im Golde.

i . Auf dasjenige Vermögenwelches  von der Militär - Gerichtsbarkeit in jene des Civils,
oder außer die k. k. ,Erblande übergeht.

Wenn eine Universal - Erbschaft , es möge solche in barem Gelde , in einbringlichen
Activ - Obligationen oder in was immer für einem einbringlichen Vermögen bestehen , jeman¬
den , der nicht der Militär - Jurisdiction unterliegt , inüerhalb der k. k. Erblande zufließt,
werden davon 5 Procente oder 3 kr. vom Gulden an Invaliden - Fonds - Beyrrag ohne Aus¬

nahme entrichtet , es möge die Universal - Erbschaft einen in ab - oder aufsteigender , oder in
Seitenlinie , dem überlebenden Ehegatten einer - fremden einzelnen Person , einer ganzen Ge¬
meinde , dem Armen - Jnstitute , den§ Religions - Fonde , dem allgemeinen Krankenhause,
oder wem immer , der nicht unter der Militär - Jurisdiction steht , zugefallen seyn. DerBey-
trag , welcher von den aus der Militär - Jurisdiction wegzuziehenden Aerlassenschaftsantheilen
zu entrichten ist , ist ganz nach jener Valuta zu entrichten , aus welcher der Theil der Ver-
lassenschaft , der aus der Milirär - Jurisdiction weggezogen wird , nach der letztwilligen An¬

ordnung des Erb Lasters zu begehen hat . Nach diesem Grundsätze muß,auch , ohne Rücksicht,
Band xvr . »2  *

P . ,--

Zweck der Invaliden -lDcr-
sorgung.
Hkth. am - 8. März75o.

Zahl der Invaliden - Häuser.
Hkth . am »L. MärzvS «,.

» » 3. März 6o3.
„ » iH. Apr . goS , i 2,17.
» » 23 . May 8 - r, v 1826.

- Invaliden , FondS-Einflüsse
und individuelle Bestimmung
aller jener Gelder , die al<
Beytrag dahin gehören.
Hklh. am 8. Nov . 786.

» » 4»Nov . 817. N 197.
>» » 2-j. Mürz 3 i3.8 24».

Htth. a« S-.. rk.se
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ob der aus der Militär - Jurisdiction allenfalls in Gold - oder Silbermünze wegzuziehende

Betrag schon in der Verlaffenschaft sich vorfand , oder etwa ganz oder zum Theile aus dem
Verlassenschafts - Vermögen erst eingeloset werden mußte , der vorgeschriebene 10 - oderSpro-
centige Invaliden - Fonds - Beytrag auch in der nähmlichen Gold - oder Silbermünze entrich¬
tet werden , aus welcher der aus der Militär - Jurisdiction wegzuziehende Betrag nach der

letztwilligen Anordnung des Erb - Lasters zu bestehen hat.
Htt- .ani r3.Aug. 8-3- Die in Staats - Obligationen zu einer Kriegs - Cassa eingehenden Invaliden - Fonds-

Beyträge sind allemahk von Fall zu Fall , wie sie zur Kriegs - Cassa gelangen , mittelst ab¬
theiliger Verzeichnisse unter der Bemerkung , wie weit die Interessen darauf erhoben worden
sind , an den k. k. Hofkriegsrath einzusendsn - und auf das Universal - Kriegszahlümt zu ver¬

ausgaben . Gleiche Beschaffenheit hat cs auch mit den Vermächtnissen und Schenkungen von
Todes wegen ; jedoch sind hiervon die frommen Vermächtnisse innerhalb der k. k. Erblande
befreyet , außerhalb derselben aber hat der weiter unten für die außer Landes gehenden Ver¬
mächtnisse bestimmte Invaliden - Fonds - Beytrag allerdings einzutreten . Auch von denjenigen
in die Inventur und Abhandlung gezogenen Activ - Obligationen , die auf innerhalb der Erb¬

bande befindliche irnnaokilia verhypothecirt sind , ist der 5 percentige Invaliden - Fonds - Beytrag
abzunehmen . Von den Realitäten selbst , die ein mit Tod abgehender Militarist besitzen dürf¬
te , kann kein Invaliden - Fonds - Beytrag abgenommen werden . Gleiche Beschaffenheit hat
es auch mit denjenigen Capitalien und mit dem Vermögen , das ein mit Tod abgehender Mi-

litänst auswärts ( in fremden Landen ) anliegen hat , oder sonst in auswärtigen Landen besitzet,
welche Capitalien , sie mögen verhypothecirt seyn , oder nicht , mit dem Militär - Jnvaliden-

Fsnds - Beytrage nicht zu belegen sind . Die Schenkungen der Lebenden unter sich, welche
völlig freywillig sind , und mehr als »000 ff. betragen , mithin der Erbsteuer unterliegen,
sind dem bpercentigsn Invaliden - Fonds - Beytrage , wenn der Beschenkte der Militär -Juris¬
diction nicht unterstehet , und sich innerhalb der k« k. Erblande befindet , ebenfalls unterworfen.

Da ein zum Militär gehöriger Landmann , der eine ständische Realität oder ein Fidei-
commiß besitzet , in Civil - Angelegenheiten , mithin auch nach seinem Tode die Abhandlung
seiner Verlassenschaft unter die Gerichtsbarkeit der Landrechte gehöret , und selbst von seinem

chinrerlassenen Mobilar - Vermögen kein Invaliden - Fonds ' Beytrag entrichtet wird , so ist
auch von demjenigen Vermögen , welches demselben aus einer militärischen Verlassenschaft oder
sonst zufließt , mithin immer aus der Milirär - Jurisdiction geht , bey der Auöfolglassung in¬
nerhalb der k. k. Erblande das 5 percentige Abfahrtsgeld abzunehmen.

Das Nähmliche ist auch bey den Officiers - Frauen und Kindern , deren Männer und
rücksichtlich Väter wirklich begüterte Landleute sind , deßgleichen bey den Officiers - Witwen,
die eine ständische Realität besitzen , sie mögen eine Militär - Pension genießen , oder nicht,
zu beobachten.

Von dem Vermögen , welches außer die k. k. Erblande geht , wird ein Jnvaliden-

Fonds - Veytrag von 10 Percenten oder (iKrn . vom Gulden entrichtet.

Die Schenkungen unter Lebenden unterliegen alsdann durchgehends und ohne Unter¬
schied des betreffenden Betrages dem r opercentigen Invaliden - Fonds - Beyrrage.

Von derley beweglichem Vermögen , sobald dasselbe jemanden in einem fremden sLande
zufällt , oder daß der Elgenthümer dahin abziehet , wird der Invaliden - Fonds - Beytrag im¬
mer sogleich abgenömmen , wenn auch ein solches Vermögen noch in einem der k. k. Erblan¬

de gelassen würde.
Wenn auch ein mit Beybehalt seines Charakters ausgetretener oder in den Pensions-

Stand versetzter k. k. Officier , der mit besonderer allerhöchster Bewilligung außer den k. k.
Erblanden für beständig ubicirt , eine solche Erbschaft , ein solches Vermächtniß oder Ge¬

schenk erhält , wird davon dennoch der lopercentige Invaliden - Fonds - Beytrag abgenommen.
Zur Bestimmung , ob gar kein Invaliden - Fonds - Beytrag oder nur der m '.t 5 oder

jener mit , 0 Procent abzuziehen sey , ist darauf zu sehen , ob der , dem das Vermögen
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ganz oder auch nur zum Theile zukommt , zur Zeit der vor sich gehenden Ausfolglassung un¬
ter der Militär - Jurisdiction stehe , oder nicht , ob er in oder außer den k. k. Erblanden
domicilire.

Es hat also , sobald in den k. k. Erblanden einer Person , wie z. B . einer Officiers-
Witwe , die auch nach dem Hintritte des Erb - Lassers der Militär - Jurisdiction ferner unter¬
steht , eine Erbschaft, , ein Vermächtniß odereine Schenkung unter Lebenden ausgefolgt wird,
die Sicherstellung des Invaliden - Fonds - Beytrages in eventuna rnutstiouis lori keineswe-
ges einzutrecen.

Eben so wenig ist für die Pupillen , die nur bis zur erlangten Großjährigkeit unter die
Militär - JuriSbiction gehören , eine besondere Sicherstellung des Invaliden - Fonds - Beytra-
ges erforderlich , indem ihr Vermögen sich ohnehin im Pupillen - Deposito ausbewahret be¬
finden muß ; nur hat die Pupillar - Instanz unter eigener Dafürhaftung darauf zu halten,
daß , so bald bey erreichter Großjährigkeit die Ausfolglassung eines Pupillar - Vermögens be¬
williget wird , auch der Invaliden - Fonds - Beytrag von demjenigen , was derPupill exuri-

lite . ä an sich gezogen hat , und was denselben während der Minderjährigkeit hieran weiter
in Erwirthschaftung und Ersparung gebracht wurde , mit Bedacht sohin auf die Gerichtsbarkeit,

unter welcher es gehöre , dann ob der nun Großjährige , dem das Vermögen erfolgt wird,
sich in oder außer den k. k. Erblanden befinde , richtig abgeführt werde.

Da dieser Abzug von dem Militär - Pupillar - Vermögen nur zur Zeit der Großjährig¬
keit und des damit verbundenen Austrittes aus der Militär - Jurisdiction Platz hat , so fol¬
gert sich von selbst , daß sowohl von demjenigen , was den Pupillen in ihrer Minder ; ährig-
keir an Heirathsgut oder sonst auszuzahlen nöthig wird , als auch von dem Civil -Vermögen , Hkrh. «m >°.
welches ein Militär - Pupill allenfalls erhalten haben mag , und wovon bey der dießfallsigen
Abhandlungs - Instanz ohnehin die Ta,ren schon abgefordert werden , kein Invaliden - Fonds-
Beytrag abgezogen werden könne.

Ein Erbe eines verstorbenen Pupillen hat aber von Allem , was er von demselben erbet,
den Invaliden - Fonds - Beytrag zu entrichten , wenn dieser Erbe nicht der Militär - Juris¬
diction untersteht.

Mit Entrichtung des Invaliden - Fonds - Beytrages hat es die nähmliche Bewandtniß,
bey jemahls erlaubt werdendem Verkaufe oder Ueberlassung einer Charge gegen bedungene .
Geldbeträge , wo insgemein von dem Verkäufer , wenn nichts Anderes mit dem Käufer ver¬
abredet worden ist , dieser Beytrag , wenn der Verkäufer innerhalb der k. k. Erblande ist , zu 6,
und wenn er außer Landes geht , zu 10 Procenten von dem Verkaufsbetrage zu entrichten

ist. Die Invaliden - Fonds - Beyträge sind immer mit kriegScommissariatischen Entwür¬

fen in die nächste Kriegs - Cassa gegen Abfuhrsscheine , welche Ley Sterbfällen den Abhand¬
lungs - Acten beyzulegen sind , abzuführen.

In Sterbfällen wird dieser Beytrag cleüueris xa8sivis gleich nach der Sterb - Taxe
und von der etwa eintretenden Erbsteuer in Abzug gebracht . Die Militär - Behörden , und
besonders die Abhandlungs - und Pupillar - Instanzen , haben unter selbst eigener Dafürhaf¬
tung ex ollicüo dafür zu sorgen , daß die Invaliden - Fonds - Beyrräge richtig entworfen , und

in jedem Falle so schnell , als es seyn kann , in die Kriegs - Cassa für den gedachten Fond
abgeführt werden.

Wenn die abgeführten Legate oder Invaliden - Fonds - Beyträge die Summa von 1000 fl. Hreh. am 3«. I <m. s°k°'

erreichen , oder solche übersteigen , ist hiervon jedes Mahl sogleich die Anzeige an den Hof¬
kriegsrath zu erstatten.

Heber .alle zum Invaliden - Fonds eingehenden Gelder ist "alle halbe Jahre , nähmlich H?ch. am3c,. Iän . 6o8. -

zu Ende Aprills und Octobers , der Ausweis nach dem nachfolgenden Formulare zu verfassen,
und dem k. k. Hoskriegsrathe mit den eingegangenen Obligationen vorzulegen.
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Formular -4 .

über alle von . . bis

Verzeichn iß
^8 . . zum Militär - Invaliden - Fonds eingegangenen Beträge.

N . N . , Kriegszahlmeister.

8iAn . Mit den Invaliden - Cassa - Journalen eombinirt und richtig befunden . LiZn . wie oben.
N . N . , Kriegszahlamts - Controlle . N . N . , Kriegs - Commiffär.

Stand derInvaliden - Häu-
ser.
Hkkh. am 3, . Der . 8,6 . v 4SZ7.

Obliegenheiten des Hauses»
Commarrdanten.
Hkth. aM rö. IäN. 8oY. I, 222.

Eintheilung der invaliden
Mannschaft, » den Ehambreen
hinsichtlich der Menagirung.
Hkth. aM rS . JäN . Log. L , 22.

'Vereinbarung der zweyten
Cbainbree mit dem Hauses-
Spitale.
Hklh. am , 3. Jan . 8oy. L 122.

» »2o . Dec . 3i6.

r Auswahl der invaliden Leute
dazu;

der Hauses - Commandant
hak sich über die Fähigkeiten
der untrrgebrachten Officiere
zum Hausdienste dieUeberzeu»
gung zu verschaffen.
Hkth. am, «. Iän . öoy. L, 22,.

Anzahl der Ehambreen in
den Invaliden - Häusern .'
Hkih. am r ». Mäy 76s.

§. 1496s.

Der dienstleistemde Stand eines jeden dieser Invaliden - Häuser ist in dem III . Haupt¬
stücke enthalten.

§. 14968 . !

Der jeweilige Hauses - Commandant hat nebst der Hauses - Oekonomie auf die Erhal¬

tung der Reinlichkeit und guten Ordnung im Hause , wie nicht minder wegen der richtig zu
führenden ordentlichen Menagirung zu sehen , und ist dafür sowohl dem k. k. Hofkriegsrathe
als dem General - Commando verantwortlich . In diesem Anbetracht har er mit aller Schärfe

und Strenge den Bedacht zu nehmen , daß die Chambree - Commandanten und alle übrigen
im Hause zur Dienstleistung angestellten Individuen ihre Verhaltungen püncllich befolgen.

§. 14964.
Die Mannschaft in den Ehambreen muß in Ansehung der Menagirung durch den im In¬

validen - Hause angestellten Stabsarzt in dreh Theile  eingetheilt werden , und es haben
also folgende Menagen zu bestehen:

3, jene Mannschaft , welche wegen körperlicher Gebrechen keine Hülsenfrüchte ertragen
kann;

1), jene, die aus Mangel der Zähne das Rindfleisch zu kauen außer Stande sind, und;
e . jene , die alle Speisen vertragen , und vollkommen menagiren können.

, h. 14966.

Die zweyte Chambree ist mit dem Spitals zu vereinbaren , worin die wegen starker kör¬

perlichen Gebrechen zur Menagirung nicht geeigneten und sich selbst zu verkosten nicht taug¬
lichen Invaliden unterzubringen sind.

h. 14966.
Die Auswahl der dazu geeigneten Leute ist gleichfalls dem im Hause angestellten

Stabsarzte zu übertragen.

§. »4967-
Der Hauses - Commandant hat die im Hause befindlichen Officiere ordentlich zu prüfen,

und sich von ihren Eigenschaften zu überzeugen , zu welcher Dienstleistung dieselben im Hause
mit Nutzen zu verwenden sind , damit sodann der Dienst in allen Theilen versehen werden
könne.

< §- >4968.
Die Anzahl der Ehambreen und der Stand einer jeden derselben wird nach der Anzahl

und Gattung der Zimmer bestimmt.
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tz. »4959.

Bey jeder Chambree sind ein Hauptmann urch ein subalterner Officier zur Dienstlei¬
stung eingetheilt.

H. 14960.

Kann mit subalternen Officieren das Auslangen nichtgefunden werden / so stehet es dem

Hauses - Commandanten frey / dem Chambree - Commandanten selbst einen Hauptmann,
jedoch mit Rücksicht auf den Rang , zuzutheilen.

. tz. 14961.
Die verheirathete Mannschaft muß in den Chambreen so untergebracht werden , daß zu

zwölf Ledigen vier bis fünf Verheirathete mit ihren Weibern zu liegen kommen.
h. 1/4962.

Auf ausdrücklichen allerhöchsten Befehl ist bey den Chambreen die Menagirung wie bey
den Regimentern utid Corps eingeführet.

Jede Menage für Ledige besteht aus zehn Köpfen.

Die Verheiratheten kochen für sich, jedoch steht es ihnen frey , mit den Ledigen in der
Menage zu leben . ,

H. »4 <)b 3.

Zur Menage hat jeder Invalid nebst dem Theuerungs - und Fleischbeytrage von seiner
Löhnung drey Kreuzer täglich zurück zu lassen.

Z. 1^964.
An jedem Löhnungstage ist das vorbemerkte Menage - Geld dem von dem Chambree-

Commandanren bestimmten Menage - Meister zu behändigen.

tz. 14966.
Von dem Erläge des Menage - Geldes sind alle jene ausgenommen , welche

s . wegen ihrer perpetuirlichen Dienstesanstellung nie Mittags zu Hause kommen , und sich
daher mit Beyhülfe der Zulage außer der Menage selbst verkosten müssen;

d . welche zum Arbeiten die Bewilligung erhalten , und sich gründlich ausweisen , daß sie

bey ihrem Arbeitsgeber durch fünf Tage (d. i. : von einem Löhnungstage zum anderen)
die Kost erhalten.

tz. 14966.
Die in in dem vorgedachten tz. zu b bemerkten Invaliden geben jedoch aber zum Besten

ihrer Cameraden den Theuerungs - und Fleischbeytrag in die Menage .. Alle übrigen , welche
zufälliger Weise auf ein oder zwey Tage , mit Bewilligung deS Chambree - Commandanten,
sich durch Arbeit die Kost erwerben , bekommen von dem eingelegten Menage - Gelde jeder skr.

für den Fall zurück , wenn der Einkauf für den Tag noch nicht geschehen ist ; im entgegen
gesetzten Falle aber bleibt dessen Portion der ganzen Menage zu gute.

tz. *4967.
Der Chambree - Commandant hat sich, bevor er die Bewilligung von dem Ausblei¬

ben des einen oder anderen Mannes über Mittag ertheilet , von der gründlichen Angabe des¬
selben verläßlich zu überzeugen.

Commandanten jeder Eham»
kree;

Befugniß des Hauses - Com,
Mandanten , wenn mit subal¬
ternen Officieren nicht ausge-
langt .werven kann;

wie viel Verheirathete mit ih¬
ren Weibern zu ledigen In¬
validen eingetheilt werden
müssen;

Menagirung bey den Eham-
breen.
Hkth. am rg. 2än . 809.1, , »r.

Wie viel jeder Mann von
seinem täglichen Tractamente
zurück lassen muß.
Hkth. am - 9 Apr . 811. 1, . 93,.

Wer das Menage - Geld er,
hält;

welche Invaliden von dem
Erläge des Menage - GeldeS
befreyet sind;

welche Invaliden nur den
Theurungs - und Fleischbeytrag
in die Menage geben müssen;

wovon sich der Chambree»
Commandant vorzüglich über¬
zeugen muß;

tz. 14968.
Der Menage - Meister übergibt dem aus der Menage bestimmten Koche täglich das auf der Menagen-Meister über.

Einen Tag zum Einkäufen gebührende Geld . täglich dem Koche das
^ Menage - Geld zum Einkau-

§. »4 yk)y . fen;

Alle Köche , so wie die Verheiratheten , haben auf den ihnen bestimmten Herden um Abkochen;
8 Uhr früh zuzusetzen, damit von allen bis 1r Uhr Mittags abgekocht ist.

tz. 14970-
Um diese Stunde bringt jeder Koch den Menage - Kessel in das Zimmer , und es ver - ^ Abspcisen;

sammeln sich alle zur Menage gehörigen Leute mit ihren Speisetöpfen , welche sie sich selbst
»tljttschaffen haben.
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wer die Portionen auszu«

Heilen hat;

für die vom Dienste noch

nicht eingerückte Mannschaft
wird daö Essen aufgehoben;

das Abspeisen der ledigen
und verheirathctenMannschaft

must zu gleicher Zeit gesche¬
hen;

das Kochen must in der Me¬

nage - Tour rolliren;

l

bas Kochen kann auch einem
Weibe aus der Ehambree über,

tragen werden;

Vas Abspeisen hat an dem hier¬
zu bestimmten Tische in den
Zimmern vor sich zu gehen;

ben dem Abspeisen müssen
die Ehambree « Eommandan-

ten gegenwärtig seyn;

um welche Zeit die Küchen
und Geschirre gereinigt , und
letztere gehörig untergebracht
seyn müssen r

genaue Handhabung dieser
Anordnung;

nach dem Abspeisen müssen

dieVentilateurs geöffnet wer¬
den ;

Zeitbestimmung , wann die
Ehambree - Weiber im Som¬
mer und Winter die Zimmer

reinigen müssen;

§. 1497 »-

Der Menage - Meister theilet jederzeit mit dem von der Menage angefchafften Portions-

Löffel die Portionen aus.

14472-

Für die vom Dienste noch nicht eingerückte Mannschaft übernimmt der Koch die Por¬

tions - Töpfe , und stellet sie auf den warmen Herdplatz , bis dieselbe von der Wache einrücket.

tz. »497b.

Sowohl die Ledigen als die Verheirateten haben zu gleicher Zeit in ihren Zimmern

abzuspeifen , und es ist nicht zu gestatten , daß ein Mann , er sey ledig oder verheirathet,
in der Küche abspeise.

§. >4974 .
Das Kochen hat in der Menage - Tour zu rolliren , und wenn das Kochen für einen

alten Mann allein zu beschwerlich wäre , so hat jener Mann , welcher Tags vorher Koch war,

dem neuen Koche zu helfen.
§. r 4975.

Wünschte aber die Menage sich durch das Weib eines Invaliden kochen zu lassen , so ist

dieses allerdings erlaubt , nur muß sich jede Menage das Weib aus der Ehambree selbst hierzu

wählen , wofür dasselbe , nicht aber auch der Mann , welcher das vorgeschriebene Geld in die
Menage zu legen hat , die unentgeldliche Kost erhält.

Dieses Weib muß auch die Küche , das Geschirr waschen , reinerhalten , und alle einem

Koche obliegenden Geschäfte verrichten.
H. r 497 b.

Es ist weder einem ledigen , noch einem verheiratheten Invaliden erlaubt , auf den Bett¬

kasten oder auf Stühlen die Speisen zu verzehren , sondern jeder hat sich ordentlich zum Ab¬

speisen an die in dem Zimmer hierzu bestimmten Tische zu begeben.
h. »4977.

Bey dem Abspeisen müssen die Officiere der Chambreen täglich gegenwärtig seyn , und

bey dieser Gelegenheit die Zimmer visitiren.

H. 14978.
Täglich um zwey Uhr Nachmittags müssen die Küchen , alle Töpfe und Gefäße sowohl in

den Zimmern als in den Küchen ganz rein gewaschen , und an dem Orte ihrer Bestimmun-

untergebracht seyn.
§- »4479 -

Diese Anordnung kann und muß genau eingehalten werden , da die Behandlung jener

Leute , welche mit Bewilligung ihrer Vorgesetzten Ehambree - Commandanten nicht zum Essen

nach Hause kommen , im H. 14965 bestimmt ist , jene aber , die vom Dienste abkommen,
füglich bis 2 Uhr Nachmittags zu Hause sind , und jene , welche mit Bewilligung auf zufälli¬
gen Verdienst ausgehen , bis 11 Uhr Mittags zum Essen zu Hause kommen müssen.

Wer wider diesen Befehl handelt , muß nicht nur strenge geahndet werden , sondern

es ist auch das für ihn aufbewahrte Essen um Ein Uhr dem Koche zur eigenen Consumtion
überlassen.

§. 14986.
Gleich nach dem Abspeisen sind die Ventilateurs und die Fenster zu öffnen , damit die

Zimmerlufr von dem Speisendunste gereipiget werde.

§. , 4961^

Die in den Zimmern mntergebrachten Weiber haben im Sommer um sechs Uhr , im
Winter aber um sieben Uhr früh die Säuberung in den Zimmern zu besorgen , wo sodann

die Ehambree - Commandanten um halb neun Uhr die ihnen zugetheilten Zimmer zu visitiren,
und von der Säuberung derselben sich täglich die Ueberzeugung zu verschaffen haben.



tz. 14962.
Die Weiber , welche sich zum Menage - Kochen nicht herbey lassen , sind zur Säuberung

der Zimmer und der darin befindlichen Requisiten und Oefen , dann zum Aufbetten und zur

Reinigung der Bettstätten bestimmt.
Dasselbe gilt auch von dem Stiegen - und Gänge - Waschen , welches alle Samstage

geschehen muß.
Die Stunde zu dieser Reinigung , so wie die Eintheilung der betreffenden Weiber der

Chambreen , hat das Hauses - Commando zu bestimmen , und dem Hauses -Profoßen bekannt

zu machen , nachdem demselben die Aufsicht der Reinigung des Hauses übertragen ist.
tz. »4<)83.

Im Falle sich das eine oder andere Weib zu den ihm obliegenden Diensten nicht herbey

lassen wollte , so ist dasselbe dem Hauses - Commandanten nahmhaft zu machen , um es ordent¬
lich zu bestrafen , oder ganz aus dem Hause zu entfernen , wo es dann seinen Verdienst selbst

suchen muß.
h., »4M.

Um die , vorzüglich von den verheirateten Invaliden in das Haus mitgebrachten , und
in den Zimmern auf den Wänden aufgehangenen Kleider , Wäsche , Requisiten , Topfe , Fla¬

schen u . dgl . , welche immer eine üble Ausdünstung verursachen , unterbringen zu können , und
den Invaliden die Gelegenheit zu verschaffen , dieselben aufzubewahren , hat jeder Maün einen

eigenen in Fächer abgetheilten und mit einer Thür zum Versperren versehenen Kasten.
Hierin hat jeder Invalide sein Brot , Eßzeug , seine Wäsche rc. aufzubewahren ; cs ist

daher unter schärfster Ahndung und Strafe verbothen , derley Gegenstände auf die Mauer

zu hängen , oder Töpfe und Requisiten außerhalb des Kastens zu stellen oder aufzubewahren.
H. 14986.

Nachdem die verheirateten Invaliden mehrere Wäsche und Requisiten haben , welche
sie in diesen Kasten nicht unterbringen können , sind für solche auf den Gangen zwischen den

Fenstern verschlossene hölzerne Verschläge , vom Boden angefangen bis an den Ort , wo daS

Fenster anfängt , mit versperrten Lhüren angebracht.
§. 1498b.

Auf die Befolgung der Reinigungsanstalten Hac der Chambree - Commandant den
vorzüglichsten Bedacht zu nehmen , ^und auf keinerley Weise und auf keinen Fall zu gestat¬
ten , daß in den Zimmern trockene oder nasse Wäsche aufgehangen , oder wohl gar Wäsche M
den Zimmern gebiegelt werde.

tz. »49^7.
Zum Aufhängen und Trocknen der Wäsche sind den Weibern auf dem Hausboden

chambreeweise Plätze anzuweisen , und das Biegeln der Wäsche kann füglich nach dem Abko¬

chen , wo sich in den Kochherden noch Gluth befindet , auf den dort befindlichen Tischen be¬
wirket werden.

h. 14988.
Ein verheirateter Invalid darf daher nebst seinem Weibe nicht mehrere Kleidungsstücke

und Wäsche bey sich haben , als indem ihm angewiesenen Zimmer - und Gangkasten füglich un¬
tergebracht werden kann . Von dem Mehreren muß er sich daher sogleich zu entledigen suchen.

tz. 14969.
Oberhalb der Betten befinden sich an der Mauer fest genagelte Monturs -Rechen , an wel¬

chen bloß allein die Montur , keinesweges aber Civil - Kleider aufzuhängen sind.
§. 14990.

Auch sind in jedem Zimmer sowohl , als auf den Gängen und Stiegen , eigene Spuck-

trüherl angebracht , weil der Befehl besteht , daß weder ein Invalide , noch immer jemand
auf den Stiegen , Gängen oder Zimmern , sondern nur allein in den vorhandenen Spuck-
trüherln auszuspucken hat.

i3

wozu jene Chamkwee- Wei¬
ber zu verwenden Md , welche
sich zum Kochen nicht herbey
lassen.
Hkth-am 2S. Jan . 6oy. i, 21 ,.

Verfügung , wenn ein Weib
zu den jhin obliegenden Arbei¬
ten sich gar nicht herbey lassen
will;

zur Unterbringung der Wä¬
sche, Requisiten u. d. gl.
sind in den Zimmern eigene
Thürkästen;

für die Verheirathslen sin-
über diesi auf den Gängen
verdorrte Verschlage;

Wäsche in den Zimmern
aufzuhängen oder zu biegeln
ist verbothen;

-Ort, wo daä Wäfcheaufhän-
gen und Biegeln zu geschehen
hat;

wie viel Kleidungsstücke,
Wäsche rc. ein vcrheiratheter
Mann nebst seinem Weibe be¬
sitzen darf;

Kleiderrechen;

Spucktrüherl auf den Gän¬
gen, Stiegen und in denZm »-
mrrn;

Band xvi.
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§- r 499 »-

Daß dieses sowohl , als die Reinigung und Nachfüllung dieser Apucktrüherl Mit Sa¬

gespänen oder weißem Sande , pünktlich besorgt werde , hat der Hauses - Profoß täglich in
der Frühe die Visitirung irr allen Zimmern , Gängen und Stiegen vorzunehmen , bey einer
wahrnehmenden Unreinlichkeit alsogleich Abhülfe zu treffen , und die Meldung dem betreffen¬
den Chambree - Commandanten oder Inspections - Officiere zu erstatten , damit das Weib,

welches die Säuberung über sich hat , zur Schuldigkeit angehalten werde.

H. , 4992.
Bey jedem Zimmer , und zwar beym Eingänge der Thür , sind hart an den Mauern

Schuheisen angebracht , damit jeder Invalid oder jedes Weib beym Eingänge Stiefel oder
Schuhe ordentlich abputze , um keinen Mist in das Zimmer zu bringen.

tz. 14993-

Jede Chambree erhalt in der Küche einen verschlossenen Kasten , um die Menage «Kes¬

sel aufzubewahren , und einige Töpfbreter , wo die Verheiratheten ihre Töpfe darauf zu stel¬
len haben.

Der Chambree - Commandant erhält den Schlüssel zu diesem Kasten , und hat dafür zu
sorgen , daß die Kessel , wenn siegereiniger sind , in diesem Kasten aufbewahret werden ; zu¬
gleich muß er auch dafür haften , daß kein Kessel verloren gehe.

tz. »4994 .

Die Chambree - Commandanten und sonstigen Officiere bleiben für die pünktliche Beob¬

achtung dieser Verhaltungen strenge und um so mehr verantwortlich , als der k. k. HofkriegS-
rath und das Vorgesetzte General - Commando in ihre Einsicht und ihren guten Willen das

volle Vertrauen setzen , daß sie fest darauf halten werden , damit von ihren Untergebenen durch
ihre Thätigkeit und Nachsicht hiernach genauestens vorgegangen werde.

§. 14996.

Bey der Musterung hat jeder Chambree - Commandant diese schriftlich in eines jeden
Hand befindlich seyn müssende Verhaltung beym Musterrische vorzuweisen.

§. 14996.

Täglich haben ein Hauptmann , ein subalterner Officier und ein Feldwebel im Hause
die Jnspection über die Menage - Küchen und die inner ) Hausordnung zu halten-

H. »4997 -

Die Ablösung der Inspectionirenden geschieht um neun Uhr in der Frühe , und es ha¬
ben sich die Ablösenden sowohl , als die Uebernehmenden , bey dem Hauses - Commandanten
zu melden.

L. 14996.

Täglich früh um acht Uhr bey Zusetzung der Kessel und während der Abkochung müssen

die inspectionirenden Officiere , der Feldwebel von der Iiispectron , und der Hauses - Profoß rn

Len Küchen öfters Nachsehen , daß die Köche vorschriftmäßig zusetzen , Alles rein und werch

abkochen , und daß keine ungesunden oder verbotenen Zugemüse und Fleischgattungen ge¬
kocht werden.

Um eilf Uhr haben die inspectionirenden Chargen die Kessel durch die Köche in die Zim¬

mer der Chambreen zum Abspeisen tragen zu lassen , und sich so lange in der Küche aufzuhal¬
ten , bis alle Kessel weggebracht sind.

Für die richtige Befolgung dessen hat in den Küchen der isten , 2 terä , 3 ten und ' hten

Chambree der Inspections - Hauptmann und Feldwebel , in jenen der 5 ten , bten und 7ten
Chambree der Inspections - Lieutenant und Profoß die Aufsicht zu führen.

tz. 14999-
Die Menagen sind in zehn Köpfe eingetheilr.

DK Verheiratheten kochen für sich in irdenen Töpfen.

/
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Im Falle ein Weib die Abkochung der Speisen der Menage übernimmt , so besteht jede ,
Menage aus zwölf Köpfen.

Die Küchen - Inspektionen haben bey der Abkochung den genauesten Bedacht zu neh¬
men , daß alle Zänkereyen zwischen den Menagirenden und den Verheirateten vermieden
werden.

tz. »5ooo.
Die Menagen haben auf Einem Platze auf den Herden zu kochen , und den Verheira - die Menagircuvenund Ver¬

th eten ist zu ihrer Abkochung ein anderer Platz auf den Herden anzuwsisen , damit die Ab-
kochung der Verheirateten und der Menage nicht vermengt werden könne . zum Kochen.

^ o , Hkrh. «w r8. 2 än. v»s. l >'

Wenn sich an den ' Keffeln und Casserollen Gebrechen vorfindsn , so haben die Köchers Keg.l - und Casserolle-Repa'

der Küchen - Inspektion zu melden , wo sodann letztere die Anzeige an das Hauses - Comman - ratur , dann vi.sifallsigcs-pau,

do zu erstatten hat,  damit solche reparationsmäßige Kessel und Casserolle mit Jntervenirung -
des respicirenden Feld - Kriegs - Commissariats untersucht , und nach Befund hergestellt wer - » >. s . . Der. 6.3. 62,77.
den können.

Die Verhciratheten , welche für sich selbst kochen , müssen sich das dazu erforderliche

irdene Geschirr selbst anschaffen , und erhalten zu dem Ende , und zwar jeder Verheirathere em
jährliches Pauschale , welches ihnen mit der Hälfte halbjährig vorhinein zur Nachschaffung
erfolgt wird , und womit sie auszulangen haben.

H. » 6002.

Die durch Reparaturen für Bettstätten entstehenden Auslagen bey den Jnvaliden -Häu - Reparaturen der Lern » für
fern sind nicht von dem Aerarial - Betten - , sondern von dem Invaliden - Fonds gleich der Ber - 2 "vai,den'- vauser.

c, -v Vlkh. a,U 8. Hut . 5 . 8. O »27«.
ten - Reirugungs - und Reparaturen - Beköstigung zu bestreiten.

§. i5oo3.
Die Küchen - Inspektion hat sich die Menagirung vollkommen eigen zu machen , und Worauf di« Küchen- In-

genau zu untersuchen , wie und auf welche Art am Besten durch die Beheitzung der Menage - vorzüglich zu sehen
Herde , und durch die Stellung der Kochgeschirre gut und zweckmäßig abgekocht werden kann,

damit in dem Falle , als von der einen oder anderen Menage an dieselbe eine Beschwerde geführet
würde , die Abhülfe getroffen , und der Mannschaft die Belehrung ertheilt werden könne.

Uebrigens hat die Küchen - Inspektion darauf zu sehen , daß mit dem Holze wirthschaft-
lich gebühret , und die Herde nicht etwa durch allzu starkes Heitzen verdorben werden.

H. »6004.

Die Jnspretions - Officiere haben auch die Feuer - Reserve zu halten , und können sich Leuer- Reserve,
daher während ihrer Inspektion aus dem Hause nicht entfernen ; eben so blecken dieselben in ökch- aw -L. Ian . L«-̂ 1.

Betreff der im h. 14981 erwähnten Reinigung und Säuberung der Gänge , Stiegen , Zim¬
mer und Küchen verantwortlich.

§. 16006.

Auch der in jedem der vier Invaliden - Häuser angestellte Stabsarzt muß auf Ordnung
und Reinlichkeit im Hause sorgfältig sehen.

h. 1600b.

Sobald ein Invalid in das Haus einrücket , kommt er in das hierzu bestimmte Auf-

nahmszimmer , wo derselbe von dem Stabsarzte alsogleich untersucht und beurtheilr werden
muß , imwelche der im H. 14996 benannten Menagen er gehöre.

H, 16007.

Nach der schriftlichen Anweisung des Stabsarztes über die Menage - Eintheilung kommt
der Invalid bey der betreffenden Chanckree in Zuwachs.

Worauf Ver im Hause an-
gestellte Stabsarzt zu sehen
bot.
Hkth. am Iq. Not' . Nvü. 1. 4o,,z.

» » , 6. 3än . üoy. N . 22,

Beobachtung , wenn ein In.
valide in das Haus einrü-
üet. ,
Hkth. am 2g. Jan . f.

Zuwachs bey der Ehainbree;

§. »6008.

Die in die 2te Chambree kommenden Invaliden haben von dem Spitale die ganze
Kranken - Portion zu erhalten ; außer diesem sind sie aber von allen übrigen Genüssen , welche

Band LVl . i4 * .

Behandlung der Invaliden
in der - . Chambree hinsichtlich
der Kosi - Portion;
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welche Invaliden der - .
Chambree keine Spitalskost
erhalten;

den Kranken zukommen , ganz ausgeschlossen , und müssen sich solche von dem ihnen in ' Hän¬
den bleibenden Reste der Invaliden - Verpflegung beschaffen.

Was diese Invaliden für die erhaltende Krankenkost - Portion von ihrem Jnvaliden-

Genusse an den Spitals - Fond abzugeben haben , dieses ist in dem h. 12678 enthalten , und

der Stabsarzt hat bey der täglichen Ordination nur allein daraufzu sehen , daß diesen schwa¬
chen und gebrechlichen Leuten solche Speisen gegeben werden , die ihnen zu ihrer Nahrung
ersprießlich sind.

H. 16009.

Jene in die ste Chambree kommenden Invaliden , welche verheirathet sind , erhalten

keine Spitalskost , sondern es müssen ihre Weiber für sie kochen.
Tritt aber der Fall ein , daß das Weib eines solchen Mannes wegen hohen Alters , Ge¬

brechlichkeit , Krankheit , oder aus einer anderen gründlichen Ursache außer Stande ist , für
ihren Mann zu kochen , so hat ein solcher gebrechlicher Invalid auch die Krankenkost - Por-
non , wie die Ledigen , aus dem Spitale zu erhalten , dessen Weib aber sich selbst zu verpflegen.

Die Beurtheilung dieser eintretenden Falle steht gleichfalls nur allein dem Stabsärzte

zu , welcher ihm nach Befund die Krankenkost - Portion zuschreiben wird.

§. 16010.

Für diese Chambree sind zehn eigene Krankenwärter  bestimmt.
Die Verheiratheten werden von ihren Weibern bedient , im Falle nicht eine oder die

andere von diesen letzteren selbst gebrechlich wäre.

§. 16011.

Zn Ansehung der Erhaltung der Reinlichkeit und Ordnung in den Zimmern dieser
Chambree ist alles dasjenige zu beobachten , was indem wirklichen Haufesspitale vorgeschrie¬
ben ist.

h. 16012.

Der Stabsarzt hat also die besondere Pflicht auf sich, emverstandlich mit dem Com-
wandanten der 2ten Chambree zu Werke zu gehen , und mit demselben dafür zu sorgen , daß
diesen Invaliden an der Bedienung und Verköstung nichts mangle und dieselben bestens verpflegt

und versorgt werden.
h. i 5 oi 3 .

Fände er etwas Entgegengesetztes , und würde von dem Chambree - Commandanten die
har, wenn er etwas Unordent- nothige Abhülfe über seine Erinnerung nicht getroffen , so hat er solches alsogleich demHaus-

Commandanten zu melden , damit letzterer einen derley sträflichen Fürgang an dem Schuld¬

tragenden gehörig ahnden könne.
h. 16014.

Ob und welchen Invaliden das Aus - oder Spazierengehen zu ihrer Erhaltung zuträglich
sey , ist gleichmäßig der Beurtheilung des Stabsarztes überlassen ; bey einem solchen Falle
hat derselbe den betreffenden Mann dem Chambree - Commandanten zur weiteren Meldung

an das Hauses - Commando schriftlich nahmhaft zu machen.

§ . 16016.

Der Stabsarzt muß auch in der übrigen Menage untersuchen , ob die Invaliden die

in den übrigen Ehambreeu ihnen gedeihenden Speisen abkochen , ob sie sich ordentlich verkosten , und ob nicht allenfalls

der Gesundheit schädliche Victualien zum Genüsse Verwender werden.
Alle dergleichen Unfugs in den Menagen mu6 er alsogleich dem Hauses - Commando zur

Abstellung bekannt machen.
h. 16016.

er muß daher , so - ft es thun - So oft es in der Woche nur thunüch ist , muß er an den bestimmten Stunden die

lich ist, die Chambree visiti- Chambreen visiriren , ob Vor - und Nachmittags durch die Oeffnung der Ventilateurs die Luft

in den Zimmern gereiniget , die Oefen sauber gehalten , und nicht Gefäße , Tiegel , Wäsche

Krankenwärter:

Reinlichkeit und Ordnung
der zweyten Chambree:

besondere Pflicht des Stabs¬
arztes;

was der Stabsarzt zu thrm

der Beurtheilung des Stabs¬
arztes steht die Bestimmung
zu , welchen Invaliden das
Ausgehen gedeihlich ist;

worauf der Stabsarzt auch
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u . d. gl . in den Zimmern und auf den Oefen sich befinden , die eine der Gesundheit schädli¬

che Ausdünstung verursachen.
Falls er über seine dießfallsige Darstellung bey dem Hauses - Commandanten kein Ge¬

her finden sollre , hat er ohne WeiterS solches der Vorgesetzten Brigade anzuzeigen , weil er
dießfalls persönlich verantwortlich ist.

Z. »6017 . ,
Emverständlich mit dem Hauses - Commando hat er öfters unvermuthet die von den

Weibern der Invaliden im Hause verkauft werdenden Victualien , dann das von demHauses-
Lraiteur geschlachtete Vieh , wie nicht minder die von letzterem ausgeschenkt werdenden Wei¬
ne , Bier rc. genau zu untersuchen , ob dieselben genußbar sind.

Findet er das Entgegengesetzte , so muß alsogleich von dem Hauses - Commando die Ab¬
hülfe getroffen werden.

tz. i5oi9.
Würde dessen ungeachtet ein Weib öfters im Verkaufe schädlicher Victualien betroffen,

so muß demselben vom Hauses - Commandanten das Handeln mit Victualien für immer bey
Verlust der Maare ganz untersagt werden.

§. »5ory.
Eben so Haider Stabsarzt bey einem ähnlichen wiederhohlten Falle des Traiteurs dieMel-

dung . an das Hauses - Commando zu erstatten , welches letztere angewiesen ist , solches dem

Vorgesetzten General - Commando anzuzeigen , um in Ansehung desselben eine Veränderung
veranlassen zu können.

h. »6020.

Der Commandant der zweyten Chambree hat von fünf zu fünf Tagen von diesen gebrechli.

chen Invaliden den Fleisch -und Theuerungsbeytrag , dann drey Kreuzer von seiner ordinären Löh¬
nung , nebst dem Brote , an das Spital abzugeben , mit Ende des Monathes ordentlich abzu¬

rechnen , und den Betrag durch die von dem Spitals erhaltene Bescheinigung in seiner Rech¬

nung zu verausgaben , so wie bas Spital auch gegenseitz^ den Betrag gehörig in Empfang
stellen muß.

- §. »5o2r.

Zur anbefohlenen Stunde , das ist : im Sommer früh um sechs , und Abends um fünf

Uhr , im Winter früh um halb sieben , und Abends um halb fünf Uhr , muß die Früh-
und Abendsuppe , das Mittagsessen aber im Sommer und Winter gleich um halb Eilf Uhr
von den dabey angesteMen Krankenwärtern oder anderen hierzu noch die Kräfte besitzenden

Leuten aus der Küche abgehohlt werden , wobey die Officiere der Chambreen gegenwärtig zu

seyn haben , und Acht geben müssen , daß die Krankenwärter keine willkührliche Verwechselung
machen , und ein jeder Mann seine Portion richtig und gut zugerichtet bekomme . »

Wäre das Essen schlecht oder nicht vorschriftmäßig gekocht , oder eine sonstige gegrün¬

dete Beschwerde vorgekommen , so ist hierüber von dem Chambree - Commandanten sogleich dem
Hauses - Commando die Meldung zu machen , damit durch dasselbe den Beschwerden abgeholfen,

und der in der Spitals - Küche commandirteInspectionS - Officier zur Erfüllung seiner Pflicht
mit Nachdruck verhalten werde . ,

tz. »6022.

Wenn von der invaliden Mannschaft jemand erkranket , und dafür ärztlicher SeitS an¬
erkannt wird , so ist derselbe gleich in das wirkliche Spital zu schreiben , und nicht zu dulden,

daß ein mit einer Krankheit behafteter Mann in der Chambree der Entkräfteten und Estru-
pirten belassen werde.

Der Stabs - oder Oberarzt Hac täglich früh , sobald die Ordination im Spitale vorüber

ist , die kränkliche Mannschaft indem Schwachenzimmer zu besuchen , wobey jederzeit wenig¬
stens ein Officier dieser Chambree gegenwärtig zu seyn hat , welcher das ärztlicher Seitö An-

gevrdnete m die baldigste Erfüllung zu bringen besorgt seyn muß.
- .

dasselbe gilt auch gemein¬
schaftlich mitdemhauses -Com-
manvo rücksichtlich der im Hau¬
se verkauft werdenden Dictua-
lien und des vom . Traiteur
geschlachteten Viehes;

was zu geschehen hat , wenn
e in Weib öfters im Verkaufe
schädlicher Victualien betreten
würde;

was in demselben Talle ge¬
gen den Traiteur beobachtet
werden muß:

welche Gebühr der Com-
mandant der zweyten Cham¬
bree an das Spital abgeben
muß, 'und wie er sie zu verrech¬
nen hat.
Hkth. am -8 . Jan . Loy. l , , n.

Wann in der zweyten Eham
bree die Früh - undAbendfup-
pe 'gegeben , dann wann Mit¬
tags gespeiset wird;

wohin die Kranken der In¬
validen kommen;
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Neinhalturig der Montur und
Wäsche in der jweyten Cham,
bree;

Alte , gebrechliche und ent,
kräfteteZnvaliden dürfen ohne
Begleitung eines Krankenwär,
ters nicht aus dem Hause ge«
taffen werden;

wie die Krankenwärter zu
wenagiren haben , und deren
Ablösung;

Beobachtungen für den In«
spectisns - Officier im Hauses-
spitale;

Wechseln der Bettwäsche für
d»e Kranken;

Reinigung und Säuberung
der Kranken selbst;

die Kranken im Spitale dür¬
fen von niemanden besucht,
und ihnen Speisen oder Ge¬
tränke zugetrazen weiten;

H. 16028.

Die Montur , Wasche und die sonst im Zimmer nöthigen Geräthe dieser Mannschaft
müssen beständig in einem reinen und guten Zustande erhalten werden.

§. 16024.

Ohne Aufsicht und Begleitung eines Krankenwärters dürfen diese alten , entkräfteten
und esteupirten Leure nicht aus dem Hause gelassen werben , und wenn doch Umstände eintre-
ten sollten , daß der eine oder andere mit Bewilligung unter Aufsicht ausgehen dürfte , so

ist er wieder zur bestimmten Zeit nach Hause zu bringen.

h. IZ026.

Die Krankenwärter erhalten einen Kessel , und menagiren für stch, werden aber so , wie

jene vom wirklichen Spitale , alle Monarch ? durch andere abgelöset.

h. 16026.

Der die Inspektion im wirklichen Spitale führende Officier hat .gleich beym Eintritte
in die Krankenzimmer auf die Reinlichkeit des ganzen Spirales zu sehen , und Alles auf der

Stelle anzuordnen, , was zum Besten der Kranken beytragen kann.
In dieser Hinsicht muß er seinen unterstehenden Führern und Krankenwärtern ihre

Pflicht und Schuldigkeit wohl begreiflich machen , und jede Nachlässigkeit nach Maß ihres
Vergehens ahnden.

Er muß auf angeordnete Reinigung der Zimmerluft bey den Kranken sehen , und die

Krankenwärter zur Reinigung der Zimmer , Leibstühle , Uringläser , Spuckfchalen u . s. w.

anhalten , besonders aber sein Augenmerk darauf richten , daß den schwachen Kranken ihre
Betten , so oft eS nSthig ist , ausgewechselt und frisch - ufgebettet werden.

Er muß die Frühsuppe in der Küche kosten , und , wenn solche sorschriftmäßig gemacht

ist , den Krankenwärtern durch ein Zeichen zur Austhrilung derselben in rechter Zeit den Be¬

fehl ertheilen.
Er muß bey den nächtlichen Kranken - Visiten immer anwesend seyn , um , falls zum

Wohls eines Kranken etwas angev ) ?net würde , solches gleich durch seine Befehle vollzogen
werde.

Auf die angeordnete Zubereitung der Speisen , Reinheit der Geichirre , sowohl in den
Krankenzimmern , als Küchen , muß der Officier , welcher die Spitals - Inspektion führt , ge¬

naue Sorge tragen , und allezeit die Speisen untersuchen , ob sie vorschrrftmäßig und den
Kranken angemessen verfertiget find , wo sodann dieselben in seiner Gegenwart wieder auf ein Zei¬
chen in der dazu bestimmten Stunde den Kranken aufgetragen werden.

In dieser Zeit hat der Officier seinem Führer bekannt zu geben , daß derselbe in den Zim¬
mern genau darauf sehe , daß nicht etwa gar die Kranken solche unter einander vertauschen,
oder verkaufen , während der Officier die Qualität des Brotes und Weines untersuchet , wo¬

für er auch , so wie für den Victualien - Handeinkauf , zu haften har.

§. » 6027.

Sowohl die Hemden als Leintücher müssen rein gewaschen , und , wenn es nothwendig
ist , den Kranken gewechselt werden.

Dasselbe gilr auch von den Bandagen.
h. 16026.

Kranke , welche vermöge ihrer aufhabenden Krankheiten außer Stande sind , sich selbst
zu waschen und zu reinigen , müssen durch die Krankenwärtergereinigt urrdgesäuberr werden.

h . 1602c ). - '

So wie es keinem Reconvalescenten gestattet ist , sich aus dem Spirale ohne Erlaubuiß

zu entfernen , eben so darf auch nicht gestatret werden , daß dieselben von fremden und mehr
zum Spitale gehörigen P - rsoneu besucht werden , damit aller Unfug hintan gehalten , und

denselben nicht zum Nachtheile ihrer Gesundheit Speisen und Getränke zugerragen werden.
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§. »5o3o.
Die Abtritts , Küchen und Gefäße zum Waschen müssen täglich gsreiniget und frisches

Wasser von den bestimmten Orten herbey gehöhlt werden.
tz. i5o3r.

Die Oefen sind im Winter nach der Vorschrift des Stabs - oder Oberarztes zu heitzen.
- , §. »5o32.

Tabak in den Krankenzimmern zu rauchen ist den Krankenwärtern , so wie den Kran¬

ken , verbothen.
§. r6o33.

Jeder in das Spital kommende Kranke muß genau untersucht werden , ob er vom
Ungeziefer frey ist , und reine Wäsche habe , damit nicht gleich bey der Ankunft des Kranken
das Bett oder die dabey angestellten Krankenwärter verunreiniget werden.

H. »5o34.
Die Montur , welche er Ley sich hat , wird ihm gleich abgenommen , und an den be¬

stimmten Verwahrungsort gebracht , um dieselbe sowohl von der Ansteckung zu befreyen/

als auch vor dem Verderben zu schützen.
h. »5o35.

Wenn Mannschaft vom Feldstabsarzte reconvalescirt , d. h. : aus dem Spitale als

geheilt zu entlassen tauglich erkannt wird , so har der Jnspections - Officier an dem Tage,

wo die Mannschaft an ihre Bestimmung aus dem Spitale abgehet , gegenwärtig zu seyn.
§. i5o3b.

Stirbt aber ein Kranker , so muß derselbe an den hierzu bestimmten Ort ( Todten-
kammer ) gebracht , das Bettzeug entfernt , und an dessen Stelle ein reines Bettzeug ge¬

schafft werden.
§. »5o3^.

Die Krankenwärter müssen sowohl bey Tage , als bey Nacht , die Kranken ordentlich be¬
dienen , nicht spielen , oder sich dem Trünke ergeben . ..

Nimmt der Führer oder Inspecrions - Officier einen dieser Fehler wahr , so muß der

letztere solches gehörigen Ortes anzeigen , um dieselben öffentlich und nachdrücklich bestrafen
zu können.

§. »5o33.
Wenn für ein Invaliden -Haus Hausknechte zeitlich bewilligt werden , so sind sie zu den

neueren Hausdiensten und zur Erhaltung der Reinlichkett und Säuberung der Gänge , Stie¬
gen und Abtritte bestimmt.

tz. »5o3 .̂
Im Sommer um fünf Uhr und im Winter um sieben Uhr früh haben jene Haus¬

knechte , welche die Nachtwache nicht hatten , vom obersten Stockwerke anzufangen , bis zur

ebenen Erde die Gänge und Stiegen rein zu kehren , und die Spucktrüherl auf den Gängen
zu säubern.

Dieses muß binnen zwey Stunden geendet seyn , wo sie sodann sämmtliche Abtritte

reinigen muffen . Um neun Uhr haben sie mit dem Hausmeister alle Höfe des Hauses zu
kehren , zu reinigen , und im Sommer hie Höfe mit den Spritzkannen , so wie auch den

ganzen Umfang des Weges um das Haus zu begießen , welch letzteres auch um Ein Uhr
Mittags geschehen muß.

§. »So4o.
Die Spaltung deS Holzes für das Spital und die Chambreen verbleibe ein Geschäft

der Hausknechte , welches täglich Nachmittags demjenigen zu übertragen ist , der in der vori¬
gen Nacht .die Mache hatte.

h. iSo4 >.
Alle Tage hat ein Hausknecht -und abwechseiungsweise ein anderer die Nachtwache.

.55

die Waffergeschlrre müssen
täglich gereinigt , und frisches
Wasser herdey geschafft wer,
den;

wie die Spitalsöfen im Win¬

ter zu heitzen sind;

bas Tabakrauchen in den

Krankenzimmern ist verbothen;

vor dem Eintritt « musi der

Kranke genau untersucht wer¬
den , ob er von Ungeziefer rein

ist , und ob er reine Wäsche
habe;

die beyhabende MontuS musi

in einem vom Spirale sepa¬
raten Orte aufdcwahrt wer¬
ben ;

wie sich bey Entlassung der
Geheliken , und

beym Ableben eines Man¬
ne « zu benehmen ist;

Obliegenheiten der Kran¬
kenwärter ;

Bestimn ang der für Inva¬
liden - Häuser nach dem Be¬

dürfe zetklich bewilligten Haus¬
knechte ;

Verrichtungen derselben;

Holzspalten steht ihnen zu.
Hlth . am - S- Jan . LoZ. i.

Auch Nachtwachen zu halten;
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Beobachtungen für dieselben ;

Zu was sie sich noch ferner

verwenden lassen müssen;

Eigenschaft derselben , und
wem ihre Aufnahme zusieht;

Emolumente derselben:

sie dürfen zu Privat - Dien¬
sten nicht verwendet werden;

sie dürfen abwechselnd an
Sonn - und Feyertagcn aus,

gehen.
Hlrh . am - 6. Iän . 809 . l. »rr.

Beobachtung der Superar-

Sitrirungs -Commission , wenn
für Invaliden - Häuser keine
Hausknechte bewilliget sind-

Hkth . am >o . Jeb . 6 >-j - v 536.

Unter wessen Leitung Ser

Hausmeister steht;

Obliegenheiten desselben;

DXII. Hauptstück . VI. Abschnitt.

§. 1604s.

Letzterer hat an dem Tage , wo ihn die Nachtwache trifft , Nachmittags die auf den

Gängen und Stiegen befindlichen Laternen zu putzen , die Lampen zu füllen , und dieselben zur
bestimmten Stunde angezündet in die Laternen zu bringen.

Sind aber keine derley Hausknechte bewilliget , so steht diese Verrichtung dem Hauses-

Profoßen zu.
Während der Nacht hat der Hausknecht die Gänge zu visitiren , die Lampen zu putzen,

nachzufüllen , und dadurch die ganze Nacht ' die Beleuchtung zu unterhalten . In der Frühe

hat er die Lampen zu sammeln , solche an ihre Bestimmung zur Aufbewahrung zu überbrin¬
gen , und sich bey dem Hauses - Profoßen , falls er aber bey seiner nächtlichen Vistnrung etwas
Unordentliches im Hause wahrgenommen hätte , auch solches demselben zu melden , damit , er

zu dessen Abthuung dem Hauses - Commandanten hierüber die Anzeige machen könne.
Hiernach verfügt sich dieser Hausknecht zur Ruhe , und bleibt von den vormittägigen

Verrichtungen frey , bis um Ein Uhr , wo er sodann wieder zur Dienstleistung der übrigen

Hausknechte eintritt.
h. 16048.

Außer diesen täglich bestimmten Geschäften müssen die Hausknechte in den übrigen

Stunden sich auch zu allen anderen , wie immer Nahmen habenden Hausarbeiten und

Verrichtungen verwenden lassen , und daher die Aufnahme der Taglohner vermieden
werden.

Wenn zur bestimmten Stunde Nachmittags zum Holzspalten angefangen wird , so

haben die übrigen Hausknechte das Wasser und Holz für die zweyte Chambree und für die
Spitalöküche zu tragen.

§. i 5o44 -

Jeder Hausknecht muß ledig seyn , und die Aufnahme derselben ftehr dem General-
Commando zu. - .

§. 16046.

Sie erhalten , nebst dem Holze , Lichte und Quartiere , auch einen den Zeitumständen

angemessenen Lohn.
h. 16046.

Kein Hausknecht darf unter der schärfsten Ahndung zu Privat -Diensten gebraucht wer¬
den . Dafür bleibt derHauses -Commandant verantwortlich.

H. 16047.
Alle Sonn - und Feyertage ist zwey Hausknechten das AuSgehen wechselweise dergestalt

bewilliget , daß die nachmittägigen Dienste von den zwey zu Hause bleibenden verrichtet , und

die Hausknechte , welchen das AuSgehen bewilliget ist , zu der vom Hauses - Commando be¬
stimmten Stunde wieder im Hause einzutreffen haben.

tz. 16048.
Sind aber für Invaliden - Häuser keine Hausknechte als stabil bemessen , so müssen die

Superarbitrirungs - Commissionen den Bedacht dahin nehmen , keine derley Individuen für

die Invaliden - Häuser zu bestimmen.
h. 1604Y.

Der Hausmeister stehet in Ansehung der Erhaltung der Reinlichkeit der Höfe und des

ganzen äußeren Gebäudes unter der Anleitung des Hauses - Profoßen.
In Ansehung der Baulichkeiten und der vorkommenden kleineren Reparaturen ist der¬

selbe an denjenigen angewiesen , welchem die Inspection der Hausesbaulichkeiten übertragen

worden ist.
§. 16060.

Der Hausmeister ,hat folgende Obliegenheiten:

s ) Liegt ihm die Aufsicht des Hauses und aller Feuerlösch - Requisiten ob.
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K) Mus ; er alle Tage mir Len Hausknechten in der bestimmten Zeit die Hofe reinigen , und
dieselben , so wie den ganzen Umfang deS 'Hauses , im Sommer Vor - und Nachmit¬
tags mir den Hausknechten bespritzen.

o) Hat er die Aufbewahrung aller Besen , Schaufeln , Krampen und sonstigen derley Re¬
quisiten in Verrechnung.

e!) So oft kleine Reparaturen an Mauern , Menage - Herden oder Verputzung der Oefen

vorkommr , Hac er solche zu bewirken , daher immerhin kleiner Vorrath von Kalk , Zie¬
geln und Lehm bestehen muß.

6) Die Reinigung und Erhaltung der Ablauf - Canäle im Hause ist eine wesentliche Sache
desselben.

H Er har von Zeit zu Zeit daS Gemäuer deS Hauses und alle daran befindlichen Be-

standrheile zu untersuchen , ob Reparationen nöthig sind , und , Falls solche Vor¬
kommen , es alsogleich demjenigen Individuum zu melden , das zur Inspektion der

Hausbaulichkeiten aufgestellet ist , welches sonach daö angegebene Gebrechen zu unter¬

suchen und zu beurtheilen hat , ob diese Schadhaftigkeit nicht allenfalls gleich von
dem Hausmeister bewirket werden könne , oder aber höheren Ortes anzuzeigen wäre-

g ) Der Hausmeister muß von dem ganzen Hause , vom Dachboden angefangen , bis zum
Ende des Kellers , von allen Zimmern und Gemächern vollkommen in der Kenntnis ! stehen,

und die Beschreibung des ganzen Hauses r» Händen haben , damir er in jedem vorkom-
mcnden Falle hierüber Auskunft geben könne.

ll ) Auf die Couservirung der Feuerlösch - Requisiten muß er sorgsamst sehen , und wiche
m gutem Zustande zu erhalten suchen.

i ) Er muß zur Dirigirurig der Feuerspritzen wohl abgerichter seyn , und ist daher , so oft der

Glockengießer die ^ verspritzen untersucht , und solche in brauchbarem Stande hergestAlc
werden , in Gegenwart des Hauses - Commandanten , oder des demselbeu arl latus ste¬

henden Stabs - Osticiers über die Dirigrrung der Feuerspritze wohl zu unterrichten.
Bey einen ; ausbrechenden Feuer hat er sich mir der Feuerspritze und mir den

Hausknechten an den Orr , welchen daS Hauses - Eommando und die Feueranstalt bestim¬
men , zu begeben.

Die Hausknechte und noch zwölf riegelsame Invaliden sind mir der Svritze zum
Pumpen des Wassers zu bestimmen , bey welcher Gelegenheit der Hausmeister die Spritze

zu dirigiren har , und daher auch die Hausknechte und die dazu gewählten Invaliden
bey der jährlich vorzunehmenden Feuerspritzen - Visitation in Ansehung des Waster-
pumpens von dem Glockengießer zu belehren sind»

ll) Wenn die alle Jahre vorzunehmende Hausbauüchkeits - Untersuchung augeordnet ist,
so hat der Hausmeister mit dem inspectionirenden Individuum alle Theile des Hauses

zu untersuchen , die wahrnehmenden Schadhaftigkeiten nach den Nummern der Zimmer

und Behältnisse aufzuschreiben , und bei der Untersuchung , welche vorgenommen wird,
der Forrification die wahrgenommenen Gebrechen darzustellen , um dieselbe hierauf auf¬
merksam zu machen.

H. r5o6i.

Nebenverdienste des Hausmeisters dürfen nicht gestattet werden , sondern er muß be-> « darf keinenNeb-uveroierM
ständig un Hause gegenwärtig seyn . , baten'

§. r5o5s.

Svllre derselbe sich dieser Ordnung nicht fügen , und über sein unordentliches Betra - was zu ^ , ehen l,at, wenn
gen nicht znrechc gewiesen werden können , so hat das Hauses - Eommando solches dem Gene - « sich seiner Obliegenheit nicht
ral -Commando bekannt zu machen , damit die Fortifications - Districts - Direktion angewiesen
werden könne , ein des Maurerhandwerkes vollkommen bündiges Individuum anstatt des zum

Dienste nicht anwendbaren Hausmeisters vorzuschlagenr
Varn xpi . 15
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h. i5o63.
Hauses -Wach-Eommando; Alle Tage um halb zwölf Uhr ziehet ein Führer , zwey Gefreyte und 24 Gemeine aus

dem Invalrdenhaus - Stande nach der Abweisung im Invaliden - Hause auf die Wache.
j . 16064.

die Wachposten sind n,ög- Dieses Wach - Quantum muß stets auf die unvermeidlichsten Wachposten beschrankt
lichst beschrankt auszustellen;

d<r ausgehenden Invaliden
muffen dem wachhabenden Un¬
ter - Officier die Thorpaffe vor¬
weisen ;

de» welchen Thoren keine
Wache auszustellcn ,st;

sowohl die Thor - als die
Senerlosch - Requisiten -Schlüs-
sel sind in der Wachstube auf-
zubewahren;

wer den Schluffel dazu hat;

bcy welchem Thore daS
Schlachrvieh des Traiteurs hin¬
ein getrieben werden must;

die Wachmannschaft must
sich in Lienstfceycn Stunden
in der Wachstube aufhalten.
Hfth . an, - 8. 2 än . V09. U rr,.

AuS welchen Personen die
Invaliden - Hauses - Commis¬
sion besteht.
Hkrh. am >5. Apr-772.

§. 16066.
Die invalide Mannschaft hat , wenn dieselbe ausgehet , ihre Thorpässe dem wachha¬

benden Unter - Officiere bey dem gewöhnlichen Aus - und Eingangsthore vsrzuweisen , damit
kein Unterschleif mit denselben geschehe.

Z. 16066.

Bey jenen Thoren , die geschlossen sind , ist keine Wache aufzustellen.
tz. 1606 ^ .

In der Wachstube muß ein kleines Trüherl , mit einem Schlosse versehen , an der Mauer

befestiget seyn , worin sowohl die Thorschlüffel , als auch die Schlüssel zu den Feuerlösch-

Rcauislten aufbewahret werden , um dieselben bey einem entstehenden Feuer gleich bey der
Ha ^ d zu haben.

h. 16066.
Den Schlüssel zu diesem Trüherl behält der Wach - Commandant bey sich, und muß

denselben , nebst den darin verwahrten anderen Schlüsseln , dem ablösenden Wach - Com-
mandanten gehörig übergeben.

§. i5o6y.
Wenn der Traiteur Vieh zum Schlachten in däs Haus bringt , so hat derselbe dieses

Vieh bey einem der rückwärtigen geschloffenen Thore hinein zu führen , weßwegen er dieses
stets vorher dem Wach - Commandanten melden muß , damit dieser einen Gefreyten mit den

Schlüsseln dahin schickr, um das zum Schlachten bestimmte Vieh hinein zu lassen , das Thor
gseich wieder zuzusperren , und den dießfallsigenSchlüssel dem Wach - Commandanten wieder
zurück zu stellen.

h. 16060.

Eben so hat der Wach - Commandant ( chärfstens darauf zu sehen , daß sich die Wach¬
mannschaft in den freyen Stunden nicht verlaufe , und durch die Zeit , als sie nicht Schild¬
wache stehet , sich in der Wachstube und nicht in den Chambreen aufhalte.

H. 16061.

Jedes Invaliden - Haus hat auch eine eigene Hauses - Commission , welche
a ) aus dem Obersten und Hauses - Commandanten,

b») aus dem denselben ack 1ato8 stehenden Stabs - Officiere,

e ) aus dem respicirenden Feld - Kriegs - Commissär,
ck) aus dem Hauses - Rechnungsführer , und ».

e ) aus dem Hausss - Auditor besteht,
und in den wöchentlich gemeinschaftlich an dem von dem Hauses - Commandanten bestimmten

Lage zu haltenden Sessionen die Angelegenheiten des Hauses zu berathen haben.
H. 16062.

Worauf der Invaliden -Hau- Die Pflichten und Obliegenheiten des Hauses - Commandanten sind schon im h. i4y53

ses - Coinmanvant vorzüglich enthalten , und er muß zugleich auf die richtige Geschäftsführung der Hauses - Nechnu .' .gs-

!'TOct . g°7.L 4,, 3. Kanzelley , deren unmittelbarer Vorgesetzte er ist , mit allem Fleiße und Aufmerksamkeit,
vorzüglich aber darauf sehen , daß der Monath - Act jedes Mahl in rechter Zeit hergestellet

sey , und an das respicirende Feld - Kriegs - Commissariat zur Revision abgegeben werde.
tz. i5o63.

vrn -gnisi drs Hausi-s - <5om- Aus diesem Grunde steht dem Invaliden - Hauses - Commandanten die Befugniß zu , so-
«nanbancrn hinsichtlichverSou - «. . .
rierc . bald alle m der Armee vorhandenen , vollkommen anwendbaren , überzähligen Founere unt'
Hkrh. am 2. Jul . 8»-, o , 69».



gebracht sind , die jeweilig auf den complrtten Stand von Formieren abgängigen derlei ) In¬
dividuen uurch die Aufnahme angemessener , von dem Feld - Kriegs - Commissariate nach ge¬

nauester Prüfung vollkommen tauglicher Fouriers ohne weitere Rückfrage zu ersetzen , und
eben so die unobligaten , welche nicht besonderen Fleisi , Eifer und Thä 'tigkeir mitsammen ver¬
binden , oder sich ein moralisches Gebrechen zu Schulden kommen lassen , ohne Weiters zu
entlassen , die obligaten Fouriers dieser Art aber in den Gewehrstand , aus dem sie beygezo-

gen wurden , «unverständlich mit dem betreffenden Truppenkörper , zurück zu übersetzen , und
außer dem auch die Fouricre mit den den Regimentern eingeräumten Strafen zur Erfül¬

lung ihrer Pflichten zu verhalten.
§. »6064 .

Der zweyte Stabs - Officier  ist dem Hauses - Commandanten ack latus beyge-

geben , um denselben bey Erkrankung oder Dienstesverhinderung zu vertreten.
Außerdem hat er aber auch bey allen im Hause vorkommenden Geschäften mitzuwirken,

und mit dem Hauses - Commandanten und dem ältesten Hauptmanne die Caffa - Gegensperre

zu führen , auch alle .Berichte und Eingaben mit zu unterfertigen.
h. i6oo5.

Findet sich unter den Pensionisten kein Major vor , welcher aä latus eines HauseS-
Commandanten angestellt werden konnte , so ist hierzu ein pensionirter Oberst - Lieutenant
vorzuschlagcn.

§. i5o6b.

Der in einem jeden der vier Invaliden - Häuser angestellte eigene Feld - Kriegs - Com-

missär ist 'lediglich dazu gewidmet , die Controlle bey der Oekonomie derselben zu führen , er
hat daher dem Commandanten in allen hierauf Bezug nehmenden Gegenständen mir seinen
Kenntnissen und seiner Anleitung zu unterstützen , und mit demselben in allen jenen Fäl¬

len , wo er einen Nachtheil des Aerariums zu verhüthen verbunden und vermögend

war , die Responsabrlitär zu theilen . Er ist zu diesem Ende in dem Hause bequartiert,

und von allen übrigen Geschäften außer demselben ( besondere Fälle ausgenommen ) befreyet.
Dessen Wirkungskreis erstrecket sich auf alles , was den Nutzen des Dienstes " und des

Aerariums , und bezugsweise des Invaliden - Fondes , oder die Abwendung eines Nachtheiles
betrifft , weßwegen er thätig mitzuwirken hat , daß Ersteres erzielet , und Letzteres verhin¬
dert werde . >

Aus .diesem Grunde muß er in Allem , was das Oeconomicum betrifft , den pflichtmä¬

ßigen Einfluß nehmen , und sich von Allem , was dahin Bezug hat , in die nöthige Kennt-

niß setzen , um seiner oben besagten zweyfachen Bestimmung entsprechen zu können . Hieraus
ergibt sich, daß er bey allen Anschaffungen und Zahlungen interveniren , bey ersteren über¬

triebene Preise , und bey den letzteren unerlaubte Vorschüsse ( Activa ) oder Ausgaben , so

wie alle Ungebühr verhindern , auf die gute Qualität , der beygeschafften Erfordernisse , auf
die Conservation alles ärarischen und Instituts - Elgenthumes , auf die Verhüthung alles

Schadens oder größere Beschädigung wahrnehmen , die Einbringung der Actwen betreiben,

und überhaupt allen unnöthigen Aufwand oder Nachtheil zu vermeiden trachten solle.
Zudem hat derselbe alle zum Belege der Rechnungen nölhigen Certificate und Bestä¬

tigungen zu ertheilen , auf die genaue Erfüllung der bestehenden und jeweilig ergehenden

Anordnungen , so wie auf jene der einem Invaliden - Hause zugedachren Stiftungen sein Au¬
genmerk zu richten , der Rechnungs - Kanzelley ununterbrochen nachzusehen , sie zur Erfüllung

ihrer Pflicht , zur richtigen Verfassung der Monath - Acren , Rechnungen und sonstigen Ein¬
gaben in der bestimmten Zeitfrist ernstlich anzuhalten , diese mit aller Genauigkeit zu revrdiren,
und in den bestimmten Terminen an die Behörden gelangen zu machen.

§.
Der in dem Invaliden - Hause angestellte R e' chn u n g s füh re r , hat sich weder mit

einem Geld - , Natural - und Material - Empfangs , noch mit einer Manipulation , oder mit
Band xvi . . ib *

Einflusi des zweytcn Stabs»
Officiers , der dem Hauses-
Eomniandanten -><i l-uu, hey-
gegeben ist;

wann ein penstonireerOberst-
Lieutenant als «-l lat»! des
Hauses-bonnnandanteu ange-
stellt werden lauu.
Hkth.aw3 >> Der . 3, », v 7m.

Obliegenheiten des im In¬
validen - Hau!« respicirenden
Deldkrirgs- (sommiffars;

Obliegenheiten des Nech>
«ungetsthrers;



d«s Ober«Fouriers;
Htkh. am >5. Oct- 807 .1 . -jr >3.

des übrigen Rechnungs-Per-
sonales.
Hkrh. am >3. Jan . 8oz. u >3,.

>« » >5. Oct . 607 . N z I >3.
>» >» 31. Nug. 808. ^ 33^6,

n-gend einer eigenen Verrechnung zu befassen , sondern lediglich , wie bei) den Regimentern
und Corps , die Rechnungen über alle Geld - , Natural - und Material - Empfänge , dann de¬

ren Verwendung , Manipulation und Vorräthe für den Commandanten zu verfertigen , und

demselben in Allem , was das Oeconomicum betrifft , mit Redlichkeit und Treue nach seinen
Kenntnissen und Erfahrungen thätigst an die Hand zu gehen.

Er hat die Caffa in Ordnung zu erhallen , das Journal darüber gehörig zu führen,
den Cominandanten wegen Hereinbringung der Activen und der Rechnungen über erfolgte
Verlagsgelder , dann deren Reste in Zeiten zu erinnern , und die verschiedenen Arten der

Empfange und Ausgaben in einem eigenen Cassa - Protocolle stets evident zu halten , um
sodann hieraus desto leichter die verschiedenen Gelderrechnungen verfassen , zu können.

Die Verpfleg -- - Liften der Chambreen , und die übrigen , welche über die verschiedenen
aus der Cassa erfolgten Verrechnungsgelder einlangen , hat derselbe genau zu prüfen , und
besonders den den Verpfleqs - Listen beygerückten Probe - Ertract zu berichtigen . Zudetn ist
auch kein Monarh - Act und keine andere Berechnung , welche von Anderen verfaßt wurde,

dem Commandanren früher zur Unterschrift vorrulsgen , bevor er nicht dieselben genau durch-
geaangen , und mit seiner Unterschrift bestätiget haben wird.

- H. i5o68.

Der O b e r - 0 u ri s r steht dem Rechnungsführer zur Seite , und muß von Allem

in die Kenntnis, , gesetzt werden , damit er bcy dessen Erkrankung oder Abwesenheit seine Stelle

vollkommen versehen könne , und das Nechnungsgeschäft in seinem ordentlichen Gange nicht
gehöret werde.

H.
Nebst dem Rechnungsführer und dem .Ober - Fouriere hat ein jedes Invaliden -- Haus

nach dem Verhältnisse der da vorkommenden Geschäfte eine angemessene Zahl von
F 0 u ri e re n ; und zwar:

Das Wiener Invaliden - Haus . . . . »s Köpfe
« Prager » »

-- Pettauer » » . . . . (> » und

v Pester v » . . . . 20 »

Von dem letzteren hat einer in dem Filiale zu Skalitz , und ein anderer im Filiale zu
Lyrnau , jeder mit einer monathlichen Zulage von fünf Gulden , die Rechnung zu führen,

weßwegen dazu auch solche Individuen gewählt werden müssen , welche dem Geschäfte gewach¬
sen sind.

Mit dieser Zahl der Formiere kann füglich ausgelangt werden , wenn die vsrkommenden

Geschäfte unter dieselben nach dem Maße ihrer Geschicklichkeit und Kenntnisse gehörig ver-
rheilt , jene , welche von allen Gegenständen noch nicht hinlänglich unterrichtet sind , hierzu

von dem Rechnungsführer und dem Ober - Fourier , oder von den geschickteren Formieren dis
nörhige Anleitung erhalten , und überhaupt alle zu gleichem Fleiße , und zur vereinten
Thätigkeit ernstlich verhalten werden.

Man verspricht sich von ihnen um so inehr eine ausgezeichnete Verwendung , als sie
nunmehr eine Verbesserung ihres ehsmahlrg -m Gehalres genießen , und auf die anderweitige
Beförderung der sich im Dienste und in der Conduite auSzeichnenden Individuen Rücksicht

getragen werden wird , zudem auch dieselben nicht mehr wie ehemahls als gedungene Schrei¬
ber behandelt , sondern in allem den bey den Regimentern und Corps befindlichen Formieren
gleich gehalten werden.

Die sich durch Fleiß und Geschicklichkeit besonders Auszeichnenden erhalten auch die

erhöhte Gage monarhlicher drey Gulden . Dis in der Haufesversorgung befindlichen invaliden
Fouriere sind dessen ungeachtet , nach Zulassung ihrer Kräfte , zur Aushülfe in der Kanzelley

zu verwenden , ohne dicßfalls auf eine besondere Zulage Anspruch zu machen ; dagegen ist es
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welche Eigenschaften der¬
selbe bcsinen muß ;
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aber nicht erlaubt , andere Militär - Individuen mit dem Gehalte eines Fouriers daselbst zu

gebrauchen.
h. 16070.

qur Administration der Justiz ist in jedem Hause ein eigener Auditor mit wirklichem

Hauvwtanns - Charakter angesteller , welcher die Richters - und bey- den wöchentlichen Sessw - Ld-.rg. nh-.nn;
nen die Commissions - Actuars - Stelle zu versehen , nebstbey auch alle Normal -Verordnungen

in das eigene Normalien -Buch einzurragen Hac.

§. , 5071.
Fu dieser Dienstleistung kann aber kein anderes Individuum beygezogen werden , als

ein solcher Mann , welcher schon früher als Regiments - Auditor mit einem Officiers - Cha¬

rakter gedient , hinlängliche Proben der Treue und Redlichkeit von sich gegeben , dadurch sich
Verdienste gesammelt , und zur Fortsetzung der Feldkriegsdienfte nicht mehr die Tauglichkeit

hat , wohl abev noch so viele Tätigkeit besitzet , um diesem Dienstgeschä 'fte mit Erfolg vor¬

stehen zu können.
H. 16072.

Die Justiz in den Invaliden - Hausern wird auf die nähmliche Art , wie bey den Ne - ' wie die Justiz gepflogen

gimentern gepflogen , -nur müssen alle kriegsrechtlichen Urtheile vor der Publication dem be- <m, .s . Apr. ??,.
treffenden General - Commando zur weiteren Begleitung an den k. k. Hofkriegsrach zur Ra¬

tification eingsreicht werden.

tz. 16073 . ,
Der Kriegs - Commiffär und Rechnungsführer haben alle den Stand und die Gebühr -!Corresp°nd-nz nach den vee-

dsss Invaliden , dann die das Oeconomicum betreffenden Berichte , Noten , Erngaben rc. m. ngnl.
mit zu unterfertigen . Der erstere hat einen Theil der in diese Gegenstände einschlagenden Cor-

respondenz , wenn der Rechnungsführer durch andere Geschäfte verhindert seyn sollte , auf sich
zu nehmen , und darauf zu sehen , daß das Einreichungs - Protokoll und die Registratur 0--
bentlich geführt werden , indem die Correspvndenz , besonders in Ansehung der patentmäpi-

gen und der mit Reservation ausgetretenen Invaliden sehr beträchtlich und ausgedeync >.ss.

Der Auditor hat die in sein Fach einschlagende Correspvndenz selbst zu führen , auch alle
kießfallsigen Berichte , nebst dem Commandanten und dem Stabs - Officiere sst latus , allem
mitzusertigen.

§. 16074.
Das Mundiren aller dieser Concepte hat aber die Hauses - Rechnungs - Kanzelley durch wem oasMunvirsn 0^ Sou-

die § ounere besorgen zu lassen . H« h. ^ .5. u ä . -3.

§ . . 6076.
Die Traiteurs und Marketender in den Invaliden - Häusern haben keine Pachtzinse zu Traitrur , und was r>:eßsaus

entrichten , dagegen sind aber dieselben durch du: Invaliden - Hauses - Commissionen zur Er - u .»7^ .
füllung ihrer eingegangenen Verbindlichkeiten strenge zu verhalten , worüber sich dasGeneral-
Commando durch unerwartete Visitationen selbst , und auch von Seite des DivssionS - und

Brigade -Commando 's , dann des Feld -Ariegs -Commissariats die Ueberzeugung zu verschaffen Hac.
h. 16076.

Der Traiteur hat die Obliegenheit auf sich, den im Hause untergebrachten Unter -Ossi-
ciers - Parteyen , wie auch der Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , sters

vollkommen gute und weich gekochte Speisen , ohne dießsalls zwischen allen einen Unter¬
schied zu machen , zu verabfolgen , deßgleichsn stets echte und unverfälschte Getränke , als:
Wem , Bier , Branntwein nach dem landesüblichen Maße , und so auch die Speisen nach

den nähmlich billigsten Preisen und Qualität , wie sie nur immer außek dem Hause zu haben
sind , auszuschenken und zu verabreichen.

Ferner muß er sich ganz der Hauses - Polizey - Ordnung und besonders darin unter¬
ziehen , daß er während des Gottesdienstes im Hause ' keinen Getränke- Ausschank unterneh¬
men , noch weniger aber zum Singen oder Lärmen Anlaß gäbe , auch niemanden , welcher

X

Jed . V>7. O >rUS

Odliegenhei : n des Haus. S
Tl attourS;
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V -oSack.' unzen für die In-
v.uwen - Hauses - Commission.
Hith . gm »H Nov . 6 ii . L 4740.

ssontracts - 7suf ?ündung und
Erlöschung;

t

wie dey Aufnahme eines

neuen Traiteurs vorzugehen ist.
Hkth . am >3 . Aug . 817 . v 46 ->4 -

lWelche Individuen auf die
Invaliden - Versorgung An-
ivruch Nahen. '
H.' th . an : >5. Aor . 772.

» » >y. Dec . 7yr.
» „ r r . Iän >7y4 . v 2-j3.
^ » k>, ?ieh. 8«3,1, 4^̂ »

- « >y.März9i 1. O >455.
» » y. Gep . 6 >4-2r 1, 88.
» - >4. Jul . 8 ,5, v 4»47-

Tractalnent der in den In-

vaiche » Eiiusem Unterzcbrach»
r, n.

s .XII . Ha u Pt stück . VI . Abschnitt.

nicht zu seiner Familie gehört , oder in seinen Dienste » steht , über Nacht oderauf eine län¬
gere Zeit einen Unterstand erlaube.

Sollte auS seiner eigenen oder seiner HauSleute Fahrlässigkeit eine Feuersbrunst ent¬
stehen , oder dem Hause ein sonstiger Schaden zugefügt werden , so hat er für denselben dieß-
fallS mit seinem ganzen Vermögen zu haften.

H.

Dagegen hat die Invaliden - Hauses - Commission dem Traiteur die ihm zu seiner ordent¬
lichen Unterkunft eingeräumten inventarisch verzeichneten Wohnungsbehältnisse und Geräth-

schäften in vollkommen brauchbarem Stande , jedoch mit dem Bemerken , zu übergeben , daß
er die auf sai ' ta teot a keinen Bezug habenden Reparationen der Fenster , Oefen , Thüren,
Schlösser u . s. w. aus seinem Eigenen zu bestreiten habe , und,falls er von seiner Traiteurs-
Verbindlichkeit los gezählet werden sollte , muß er nach Ablauf derselben alles Uebernommene

in brauchbarem Stande , so wie es ihm übergeben wurde , wieder zurück stellen , weßwegen
die HauseS - Commission Hierwegen durch eine verhaltnißmäßige Caurion sich sicher zu stellen hat.

Die Hauses - Commission wird ferner sorgen , daß im Hause außer der ' Menage nie¬
mand für andere auskochen oder Getränke ausschänken dürfe ; es bleibt aber jedem zum Stan¬

de des Hauses gehörigen Individuum unbenommen , seinen Bedarf an Victualien und Geträn¬
ken außer dem Hause , wo er es zuträglicher findet , einzukaufen oder Hohlen zu lassen.

h. iZvIÜ.

Sollte jedoch der Traiteur , wider Vermuthen , ungeachtet der genießenden freyen Un¬

terkunft und der weiteren Begünstigung , daß er weder Speisen noch GetränkeUm einen wohl¬
feileren Preis , als dieselben außer dem Hause verkaufet werden , zu geben verhalten ist , es
dennoch wagen , zu gegründeten Beschwerden Anlaß zu geben , so stehet der Hauses -- Commis¬

sion das Recht zu , den stipulirten Accord nach zweymonathlicher Aufkündigung noch vor Ver¬

lauf des stipulirten Zeitpunctcs als erloschen anzusehen.
Für den Fall hingegen , wenn der Traiteur selbst sich von seinem Contracte loS sagen

wollte , ist derselbe verbunden , sechs Monathe vor Verlauf der Accord -Zeit diesen Vertrag auf¬

zukünden , wo ihin aber im Gegentheile der Vortheil zugeht , daß , wenn die Hauses - Com¬
mission mit demselben zufrieden ist, dieser Accord mit beyderseitigem Einverständnisse nach Verlauf
dieses Termines auf eine weitere gemeinschaftlich bestimmt werdende Zeit verlängert werden
kann.

h. 16079.

Bey der Aufnahme eines neuen Traiteurs darf keine öffentliche Versteigerung Platz

greifen , sondern die Invaliden - Hauses - Commission hat nur darauf zu sehen , einen wohl¬
habenden und zugleich in einem guten Rufe stehenden ordentlichen Mann als Traiteur zu er¬

halten , von dein es sich mit Grund erwarten läßr , daß er die Kost und die Victualien im

Invaliden - Hause stets in guter Qualität , hinreichender Menge und zu wohlfeilen Preisen
liefern wird.

H. i 5 o 6 o.

In die bestehenden 4 Invaliden - Hauser und ihre Filialien können sowohl realinvalide
Officiere und Prima -Planisten , vorzüglich aber die Mannschaft vom Feldwebel und Wacht¬
meister abwärts , sowohl von den regulirren Truppen , als auch von der Landwehre , Militär-

Polizey - Wache und so weiter eingenommen werden.
Eben so darf sich ein Mann , welcher mit seinem vorigen LandeSherrn gegen Oesterreich

gestritten hat , wenn er dabey Real - Invalid , und späterhiy ein wirklich k. k. Unterrhan ge¬
worden ist , der systemmäßrgen Invaliden - Versorgung erfreuen . Dasselbe gilt auch von den
für die Entlassungswerber sich reenzragicenden Leuten.

H. i 5 o 8 i.

Die Officiere und Militär - Parteyen erhalten das unentgeldliche Quartier nebst Brot,

Service und ärztlicher Bedienung ; die Mannschaft hingegen , nebst dem Obigen , noch die
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ärarische Montur , Nebenbeyträge und Geschenke , welche von Privaten besonders für sie

eingehen , auch noch durch die ununterbrochene 'Sorgfalt Seiner Majestät des Kaisers alle
unter der Benennung von Theuerungöbeyträgen bekannten Unterstützungen , wie sie

dem Kriegsheere der Theuerung wegen zeitlich bewilliget sind. Die Geld -, Brot - und Service-

Gebühr für jede einzelne Charge vom Obersten abwärts äst in der folgenden Tabelle Nr . r

enthalten.
H. »6082.

Da die Matrosen und See - Unter - Officiere , nicht immer in k. k. Diensten bleiben , son¬

dern bey jeder Desarimrung entlassen werden , und auch Privat - Dienste nehmen , so haben
nur jene eine halbe Löhnung als Invaliden - Versorgung , welche in k. k. Diensten invalid ge¬
wordensind , oder wenigstens i6Iahreauf k. k. Schiffen Dienstegeleistet haben ; wenn sie aber

etwa einen Fuß oder einen Arm im Dienste verlieren , oder Zo Jahre gedient haben , so soll
der Invaliden - Gehalt rn zwey Dritteln ihrer Löhnung bestehen . Im Falle sie beyde Füße,

beyde Arme , oder das Gesicht durch Blefsuren verloren haben , oder 46 Dienstjahre zählen,
so erhalten sie ihre ganze Löhnung als Invaliden - Gehalt . Doch darf kein Matrose nach dem
46 . Jahre assentirt werden , und die Dienste als Schiffsjunge sind nicht zu berechnen.

§. »5o83.

Die m dem Invaliden - Hause lebenden Officiere und Parteyen , welche unter der Ru¬
brik Gage  stehen , und mehrere Brot - Portionen zur Gebühr haben , dürfen nur so viele
in noturu fassen , als sie für sich und ihre Familie wirklich benöthigen , die übrigen müssen
sie nach dem bestehenden Reluitions - Preise reluiren.

§. 16084.
In die Invaliden - Versorgung können nur realinvalide Officiere eingenommen , und

so lange pensionirte subalterne Officiere vorhanden sind , welche die Aufnahme in ein Inva¬

liden - Haus wünschen , und dieser Wohlthat auch würdig sind, darf kein Officier einer höhe¬
ren Charge dahin ausgenommen , und nur die Chambree - Commandanten - Stelle mit hierzu
geeigneten pensionirten Hauprleuten besetzet werden.

§. 16086.

Das General »Commando schlägt hie geeignetsten Individuen dem k. k. Hofkriegsrathe
zur Aufnahme in rin Invaliden - Haus vor ; die Bewilligung hierzu zu ertheilen steht aber

lediglich in der Befugniß der besagten Militär - Hofstelle.
h. 16086.

Bey dem Eintreffen in dem Hause muß dieses Individuum neuerdings durch den Bri¬
gadier und den Stabsarzt oder durch den dessen Stelle versehenden Oberarzt im Beyseyn eines
Feld -Kriegs -Commissärs superarbitrirt , und nur dann wirklich ausgenommen werden , wenn

es für immer Real - Invalid zu seyn a -ermahls anerkannt worden ist.

H. 1606 -/.
Die Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , dann die minderen Stabs-

parreyen , Verpflegsbäcker u. s. w , werden gleich bey dem Superarbitrium von dem hierzu be¬
bestimmten Commiffär , mit Ausnahme jener der Trabanten - Leib - Garden und der Hofburg¬
wache , welche stets m daS Wiener Invaliden - Haus zu bestimmen sind , nach ihrem Natio¬
nale dergestalt claffificirt , daß:

a ) in das Wiener Invaliden - Haus alle jene Leute , welche aus Oesterreich ob und unter
der Enns , dann Salzburg gebürtig sind,

8 ) in das Prager Haus die Böhmen , Mährer und Schlesier,
e) in daS Pester d.e Ungarn , Siebenbürger , Galizier und Ausländer , dann die Bana-

tex und slavonifchen Gränzer , endlich

8 ) in das Pettauer Invaliden - Haus die Italianer , Illyrier , Inner -Oesterreicher , Dal-

marier , Tyroler , dann die Earlstädter , Warasdinsr und Banal - Gränzer zu stehen
kommen.

Hkth. am >3.2än . 791. 0  353.
» » 23 . 2 un . 3o6. -i. 46 -7»
» » , 3. Feb . Lv8 . 1 LH5,.

» » ->3. Apr. 8 >l . I y,
» » 3, . Lec . 3,3 . OüoLl.

Invaliden - Behandlung der
Matrosen und See - Unter'
Officiere.
Hkth. am - 9. Feb . 3 , -s.

Wie viele Brot - Portionen
die eine mehrere Gebühr hier¬
von beziehenden Officiere in
Natura zu fassen haben.
8kth .a«r 3o. Nov . äoö. 1- 41,3.

Aufnahme der realinvalidcn
Officiere in dieInvaliden -Ber,
sorgung.
Hkth.am 17. Nov . 790. » L-.07.

» » 3 , . May 3-3. O 2297.

Wem dieselbe zu ertheilen
zustcvet.
Hkth. am 3-. 2 än , 8 -7.

Was bey dem Eintritte et
nes zur Aufnahme bewillig,
ten OfficicrS in cm Haus ze
geschehen hat.
Hkth. am 3 , . Ian . 8 -7.

Classification der in die Znva
liden - Häuser zu stehen kom¬
menden Soldaten nach ihrem
Nationale.
Hkth. am >5 Apr . 772.

-> >, 3o . Iän . 3»3 . .4, 6o3.

» » -7- Fel). Ko3.1. 179.

>» » -5. Oct - 607. O 703.
» » -Inn.  6,0 . -1 288-j.
» « 29. Iun . 6 , 5. i) 396,.

» r 3. Aug . 3,8 . 03493.
» ^ » , 7. Feb, 8,9 . u 3H9.
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Die Invaliden -Häuser haben den Stand sowohl der Parental - oder mir Reservations -Ül-
kunden Entlassenen , als auch jenen der im Invaliden - Hause selbst befindlichen invaliden in

eigenen Rubriken richtig fc-rtzuführen , mithin , um sie in 'gehöriger Evidenz zu erhalten , und
die Eristenz aller Invaliden leicht erheben zu können , ordentliche Standes - Prorocslle und

Register , folglich eigentliche Grundbücher zu verfassen , und forran zu unterhalten , worin

alle Invaliden in alphabethischer Ordnung mit allen sie betreffenden Umstanden des Aufent¬
haltsortes , und der Cafsa , woraus die Parental - Invaliden den Gehalt beziehen , ersichtlich

zu machen sind . Dieses H au pttzrundbuch  muß unter zweckmäßiger Aufsicht unterhalten,
und jede sich ergebende Veränderung bey dem Manne , den ge traf , richtig eingetragen wer¬
den , dann wird jeder Mann leicht und sicher zu erheben seyn , besonders wenn sowohl die¬

ses Grundbuch selbst , als dessen Register , alphabetisch , versaßt sind , für jeden Buchstaben

ein eigener Band gewidmet ist. Zur leichteren Aufsuchung der Invaliden , und um , wie eS
etwa erforderlich werden kann , den ganzen Parental - oder den ganzen Reservations - Lorano

zusammen ziehen zu können , sollen die eigens vorgeschriebenen Rubriken Hausstand,

/ Paten ra l- und Reservations - Stand,  dienen , wenn bey jeder im Grundbucye an¬
zumerkenden Veränderung diese Rubriken gehörig berichtiget worden sind , woraus der Vor-

therl entsteht , das bey Nachsuchungen mehr .auf diejenige Rub 'uk , worin die Leute nur der

Ziffer i ausgesetzt erscheinen , als auf die Anmerkung selbst gesehen , und der Lorano jeder
Gattung leicht adgezahlt werben kann , welches durch die nach Buchstaben abgetheilren Bände

des Hauptgrundbuches mit derselben Arbeit zugleich in kürzerer Zeit möglich genmchr wird.
In so wert dieses Hauprgrundöuch de» eurem Invaliden - Hause nicht ununterbrochen

gehörig fest gesetzt worden ist, muß es unverweüt verläßlich berichtiget und vcnschrisämaßlg

genau unterhalten werden.
Nebst diesem Hauptgrundbuche ist ein eigenes Protocoll über Zuwachs und Abgang der

Parental - und Reservations - Invaliden zu - führen , woraus die Standesausweise zur Mo-
uarh - Tabelle verfaßt werden . Dieses har bloß die Rubriken Charge , Nahmen und die
Zerr  zu enthalten , und gibt die norhrgen Aufschlüsse in vorkommenden Hallen.

Hkch. am b. Juii . s -y. o ,y,q. Die obige Einrheilungsart in die Invaliden - Häuser wird nur damahlv einer Ab¬
änderung unterliegen , wenn im lombardisch - venetianischen Königreiche ein eigenem inva¬

liden - Haus für Italiäner und Dalmarier , und in Mähren ein eigenes für Mährer,
Schlesier und Galizier zu Stande gekommen seyn wird . Die nähmliche aus die Ver¬
schiedenheit des Nationale gegründete Emtheilungsarr , wie sie untern ., I) , o und ck m
Ansehung der Invaliden - Mannschaft dargestellt wurde , kommt auch m Ansehung der

Offlciere vom Fähnrich aufwärts zu beobachten , wornach sich also sowohl bey denjenigen
Vormerkungen , welche die General - Eommanden über Gesuche der Officiere um Aufnahme

in em Invaliden - Haus zu halten haben , als bey den dem Hofkriegsrarhe zu erstattenden
'Aufnahmsvorschlägen für vorgemerkte Offlciere vom Capiran -Lieurenanr aufwärts , und bey

der wirklichen Aufnahme der Offlciere vom Ober - Lieutenant abwärts , genau zu bcneh .inn

seyn wird.
Wenn ein General - Commando aus vorzüglich rücksichtswürdigen Gründen auf ei, .e

Ausnahme von dieser Regel in einem einzelnen Falle ernrathen zu können glauben sollte,
müßten diese Gründe besonders angezeigc , und diese weiteren Entscheidungen darüber cu.ge-

sacht und abgewarcet werden.
Auf die verflossene Zeit har die gegenwärtige Anordnung nicht zurück zu wst -en , mit-

hm dürfen solche Offlcrere , welche sich zur Zeit dieser Verordnung schon in einem Invaliden-

Hause befanden , vermöge ihres Nationales jedoch in em anderes Invaliden -Haus gehört
haben würden , deßwegen nicht tranöferirt werden , sondern solche haben dorr , wo hr zur

schon waren , zu verbleiben.
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H. i5o88.
Nickt nur die Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , sondern auch das Mit welcher Gebühr die »«

Milit - r. D -rpfl -gs -B <ick- r.Pe - s° nal und d!- Pnma .Pl - mst «- b-halt -n nmhrcnd d-s Marsche - b, - »„- e.m M- -sch.

zum Tage des Eintreffens im Invaliden -Hause die Regiments - und Corps - Gebühr , weil alle dahin verpflegt werden must,

diese Leute mit dem Tractamente , wie es für den Invaliden bemessen ist, auf dem Wege bis ' 7. Dec'. ^ . v ^ 84'
in das Invaliden - Haus nicht bestehen könnten , und deßwegen erst vom Tage ihres Ein¬

treffens daselbst in das Invaliden - Lractament einzutreteu haben.
h. i5o8 <).

Diese Mannschaft ist mittelst einer Revisions -Liste in das betreffende Invaliden - Haus ^ „schaft"in ^ ^Inva^ oen*

abzuschicken , worin angemerkt werden muß , ob sich darunter ein Mann nnt goldener oder ^ "s mttzubnngcnhar. ^ ^
silberner Medaille und mit welcher Zulage befinde . » ^ >9. No». ». . . v4706.

h. »5oyo.
Die invaliden - Häuser dagegen haben gleich nach dem Eintreffen , ohne die Zusam - Derzeichmst,welches dieI^

menkunft mehrerer abzuwarten , ein Verzeichnrß nach dem befolgenden Formulare L über ^ oder Corps zufchick-n müf-

die nach der Revisions - Liste in Zuwachs genommenen Invaliden entweder den Regimentern sen, um die orvnungs»,ästige
selbst , oder durch den Weg der General -Commanden zu übersenden , damit diese in die Kennt - Ti-ansfenrungs-Liste zu eryal-
niß gelangen , welche Leute im Invaliden - Hause eingetroffen sind, wie weil sie mit dem Ge - Hkth. am -s. Lct . k,°7. i- 4>.3.

halte der Dienstleistenden verpflegt waren , und von welcher Zeit sie daher aus dem Stande » » >?. Nov. 6,, . v47 °b.
und der G -bühr de« R -gim -nts - der C ° rp « zu bringen sind. ' '

Erst dann sind die ordentlichen Lransferirungs -Listen von den Regimentern und Corps

unaufgehalten zu verfassen , und dem betreffenden Invaliden - Hause zuzuschicken , für welche

richtige Befolgung nicht nur die Feld -, sondern auch die Landes - Ober - Kriegs - Commiffariate
verantwortlich sind.

Formular L. N. N . Regiment. _
— L e r z e i chn i ß

Aber dk als realinvalid unter dem bemerkten Datum in dem N . N . Invaliden - Hause mittelst Revisions -Listen
in Zuwachs genommene Mannschaft als:

DmrS xvr.
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Wie die TvanSfekjrungS-
Liste beschaffen scyn muß;

was die RcviflonS - Listen
bessnvcrs enthalten müssen . .
Hkrhi am 7 . Dec . ö >8. v 4784.

Eintheiluiig der Invaliden
nach der Art der von ihnen

selbst gewählten Verpflegung.
Htth . am >v. Lpr . 772.

Bekleidung der in den Säu¬
fern untergebrachten Invali¬
den.

Hkkh. am >6. Oct . 9 >2. L 36 » 1.

» »» S. May 817.

Welchen Leuten das Relu¬

tum im Gelde sür die Schu¬
he und Camaschen abgercichet
werden darf.

Hkth . am 24 . Jul . 6,7.

Monturs - Aequivalcnte.
Hkth . am »5. Apr . 77,.

« » >4. 3än . S >6.

tz. L§ 0 <) I.

In den Transferirungs - Listen selbst müssen alle vorgeschriebenen Rubriken gehörig aus¬
gefüllt , in Betreff der Tapferkeits - Medaille das Erforderliche bemerkt , und überhaupt alles
deutlich und verläßlich aufgeführet werden , was auf die Dienstzeit des Mannes , dessen Char¬
ge , dann sich hierbey ergebene Veränderungen und seinen Stand Bezug nimmt.

-' tz. l5 >0 <) 2.

Ins Besondere ist in den Revisions - Listen , mit welchen die Leute in das Invaliden-

Haus abgefchickt werden , zur Vermeidung aller Irrungen oben das Regiment , Bataillon
oder Corps nicht allein mit seinem Nahmen , sondern auch mit der Nummer deutlich zu schrei¬
ben , und dabey ausdrücklich zu bemerken : »diese Leute sind bis zum Eintreffen in dem Inva¬

liden - Hause auf Rechnung des Regiments oder Corps mit der Gebühr des dienenden Mili¬
tärs vollständig zu verpflegen, « welche Worte zur sicheren Uebersicht auch auf der RevisionS-
Liste unterstrichen werden müssen ; und eben so hat die Revisions - Liste , wenn während de-
Transportes einige dieser Leute krank werden , und deßwegen in ein Regiments - oder Gar¬
nisons - Spital abgegeben werden müssen , alles Nöthige unter der Fertigung des Transports-
Commandanten zu enthalten , damit sie auch vom Spitale auf Rechnung ihrer Regimenter
oder Corps verpflegt werden.

H. r5ag3.
Sie thsilen sich in drey Classen , nähmlich:

s ) In solche , welche in den Häusern selbst leben.

1>) In jene , welche mit Patentak -, und
e ) in jene , welche, mit Reservations - Urkunden versehen , ihren ferneren Unterhalt außer

dem Hause suchen.

tz. i5oy4.

Die Bekleidung der in den Häusern untergebrachten deutschen und italiänischen Inva¬
liden bestehet in einem ä laCoi -se - Hute mit einer Quaste , in einem hechtgrauen Ueberrocke
nachdem Landwehrschnitte mit grapprothen Parolis und Aufschlägen , einem hechtgrauen
Cavallerie - Leibel mit gefütterten Aermeln , einer hechtgrauen Tuchhose sammt Camascherr
und Schuhen , in einem wollenen Halsflore , und , wenn der Mann im Dienste ist , in dem
Säbel an einem Ueberschwungriemen von braunem Oberleder.

Die Invaliden der ungarischen Truppen erhalten in den Invaliden - Häusern , statt der

deutschen Tuchhosen , Camaschen und Schuhe , ungarische lichtblaue Tuchhossen und Schuhe.

tz. »5oy5.
Die Reluition der Schuhe und Camaschen im Gclde darf nur solchen im Hause befind¬

lichen Invaliden zugewendet werden , welche wiegen offener Füße oder sonstiger Leibesgebre¬
chen diese kleinen Monrurs - Sorten nicht tragen können . In solchen Fällen müssen immer
bey Aufrechnung der Reluitions - Beträge die zur Zeit der betreffenden Gebührs - Categorie
bestehenden Anschaffungspreise der verschiedenen MonturS - Sorten von der Monturs - Com¬
mission bestätigt beygebracht , und hernach die Reluition berechnet werden ; ferner ist darauf

zu wachen , daß der Mann statt jenes i :i nicht empfangene Monturs - Stück , dasje¬
nige , wodurch der Zweck des ersteren erreicht wird , sich anschaffe.

h. r6oy6.
Für die in einem Invaliden - Hause untergebrachten Invaliden , Fouriers , Unterärzte

und Stabs - Profoßen ist ein jährliches Monturs - Geld bemessen , welches immer besonders

vom k. k. Hofkriegsrathe bemessen und bestimmt wird.
Die in einem Jnvaliden -Hause angestellten nicht invaliden Fouriere und Feldärzte haben

hierauf aber keinen Anspruch , weil sie das nähmliche Troctament , wie die bey den Regimen¬
tern dienenden , erhalten.
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Zur Aufrechterhaltung guter Mannszucht sind eigene Disciplinar - Puncte in den In - ' D -sciprin in den Iuvaliden-

validen - Häusern vorhanden . Hierbei ) muß sich aber jeder HauseS - Commandant von selbst ^ h' am .s A"r
bescheiden , daß die in den Invaliden - Häusern befindlichen Leute nicht auf dem bey den Re-
gimentern eingeführten Fuße behandelt werden können . Es ist vorzüglich nothwendig , die
vorerwähnten Disciplinar -Puncte den Invaliden alle Jahre Ein Mahl bey der Musterung vor¬

zulesen , und einem jeden Invaliden bey dem Eintritte in das Institut begreiflich zu machen/
daß seine vorige Militär - Psiicht auch in dem Invaliden - Institute fortwähre , folglich , wenn
er dawider handeln sollte , mit ihm nach der Schärfe des Kriegsrechtes vorgegangen wird.

Es bestehet hiernachst die Obliegenheit der Invaliden - Hauses - Commandanten darin , daß
sie nicht nur selbst auf die Handhabung der guten Sitten , als der Grundlage der Manns¬
zucht und Religion , ein stets wachsames Auge tragen , sonder » auch die ihnen untergebenen

Stabs - und Ober - Officiere dahin verhalten , damit dieselben ihre untergebenen Unter -Of-
ficiere und Gemeinen täglich mehrmahl , und zu ungewissen Stunden in ihren Cham-
breen besuchen , und alle der Mannschaft unanständige Excesse zu verhürhen sich bestens an¬
gelegen seyn lassen . Wenn mindere Vergehen bey den Invaliden sich ergeben , so ist die Un¬
tersuchung allemahl commissionaliter zu veranlassen , folglich niemahls zu gestatten , daß dis

Invaliden ohne ein solches Commissions - Gutachten nach dem bloß eigenen Ermessen eines
Vorgesetzten bestrafet , noch weniger aber mit Stockschlägen , Stoßen re. belegt werden , wie
dann auch allemahl dabey auf die Verdienste und die Gebrechlichkeit des Geistes und Körpers

des Invaliden die billige Rücksicht zu tragen ist ; wo hingegen wegen größerer Verbre¬

chen ein förmliches Kriegsrecht abgehalren , und dabey wegen Einsendung des Urtherles die

vorgeschriebene Ordnung beobachtet werden muß . Zu desto sicherer beständiger Handhabung
der guten Mannszucht besteht auch dis schon erwähnte Anordnung , daß kein Invalide ohne

Erlaubniß sich aus dem Hause entferne . Es fällt daher , so oft dawider gehandelt wird , die
Schuld des Vergehens auf diejenigen , welche dis Aufsicht über dis Mannschaft haben . Das

übermäßige Äusgehen der Invaliden kann auch dadurch vermindert werden , wenn eines Theils
die Commandanten der Invaliden - Hauser bey den Chambreen publiriren lassen , daß kein

Unter - Officier oder Gemeiner ohne Erlaubniß des die Aufsicht über die Chambree führenden
Hauptmannes , bey Strafe eines dreytägigcn Arrestes , außer die Häuser gehen soll , ande¬
ren Falles aber der Hauswache der Befehl ertheilet wird , daß dieselbe keinem Manne , der

nicht einen von dem Commandanten gefertigten Passierungs - Zettel hat , den Ausgang aus
dem Hau ;e gestatte ; es ist nur zugleich auch , damit die Invaliden nicht etwa durch eine
beständige Emsperrung zu einem Widerwillen verleitet , oder ihnen die Gelegenheit benommen
werde , ein oder anderes Bedürfniß sich außer dem Hause verschaffen zu können , die Vor¬

sehung nothig , daß Officiere , welche ohnehin von der Aufführung ihrer Untergebenen die '
beste Kenntniß haben müssen , den Leuten , von welchen keine Excesse zu besorgen sind , die

in billigen Sachen ansuchende Erlaubniß , aus dem Jnvaliden -Hause zu gehen , nicht abschla-
gen ; daher die Hauptleute jeder Chambree von den Haufts -Commandanten mit PassierungS-

Zetteln versehen werden , um solche den Leuten ertheilen zu können , wogegen denjenigen,
welche etwa dem Trünke oder anderen Ausschweifungen ergeben sind , diese Erlaubniß nur

sehr selten einzugestehen , und jedes Mahl ein vertrauter Unter - Officier beyzugeben ist.

h. r5o <)3.

Auf die Hintanhaltung des Bettelns der Invaliden ist alle mögliche Rücksicht zu neh - Das Vetteln der Invaliden
men . Das General -Commando hat dießfalls mit den betreffenden Polizey -Ober -Directionen,
Ortsobrigkeiten re. sich einzuvernehmen , um die bettelnden Invaliden anzuhalten , und die- -. » >4.Sep . 8,4. 0 4, -4.

selben dem Invaliden - Hause oder dem nächsten sonstigen Militär - Commando zur Untersu - " " ' O-Aug. s ŝ.
chung vorzustellen , wo sodann , wenn sie zur Jnvaliden -Versorgung geeignet erkannt werden,
die Ursachen , warum sie diese nicht früher erhalten haben , erhoben , und sie selbst in dasje¬

nige Iuvaliden -Haus emgetheilt werden , in welches sie sonst nach ihren sonstigen persönlichen
Band xvr . »g * ,
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Umstanden gehören . In dem entgegen gesetzten Falle / wenn ihnen nähmlich keine Jnvalideu-
Versorgung gebührt , können sie der Civil - Behörde übergeben , um durch diese entweder m
ihren Geburtsort gewiesen , oder auf eine sonstige Art an der Fortsetzung ihrer sträflichen
Lebensweise gehindert zu werden . Endlich besteht auch die Einleitung , daß Leute , welche
schon dis Versorgung in einem Invaliden - Hause oder den Patental - Gehalt außer demselben
genießen , dennoch aber so wenig Ehrgefühl besitzen , daß sie sich deS Almosenssmmelns nicht
schämen , unter eine strenge Aufsicht gesetzt , und nicht ferner sich selbst allein überlassen
werden.

Wenn daher ungeachtet dieser Einleitungen , welche von Zeit zu Zeit erneuert und
verschärfet worden sind , gleichwohl der das Ansehen und die Würde des Militär - Standes
herabsetzende Mißbrauch des Bettelns wirklicher Invaliden , oder anderer Leute , welche sich
fälschlich dafür ausgeben , hier und da sich noch erhalten sollte , so kann die Ursache davon
wohl nur allein in dem bekannten großen Hange des Publikums zum Wohlthun überhaupt
und die vorherrschende Neigung desselben , dem Stande der Invaliden ins Besondere wohl

zu thun , liegen , wodurch dieses Almosensammeln öffentlich und allgemein begünstiget wird.

Die Erfahrungen haben gezeigt , zu wie vielen Mißbrauchen dieses führt . Verschmitzte Bett¬
ler , die keine . Invaliden sind , sich aber als solche erkunden , und dabey entweder wirkliche
oder nur erdichtete körperliche Gebrechen zum Vorwände gebrauchen , verstehen sich darauf,

diesen entschiedenen Hang des Publikums für sich zu benützen , so oft sie zeitweise der höheren
Aufsicht sich zu entziehen Gelegenheit finden . Drese gehören offenbar in die Elaste derBetris-
ger ; denn sie stecken sich in eine Militär - Montur , die sie sich zu verschaffen wissen , um mit
mehr Erfolg betteln zu können , und sind durchgängig Leute , die ein müßiges Leben zu führen
gewohnt sind , sie erschleichen das öffentliche Mrtleiden , und gelangen zwar dadurch zu einem
sicheren reichlichen Almosen , setzen aber zugleich den ehrwürdigen Stand deS Invaliden Lief
herab . Diese Betrieger dürfen der verdienten Strafe nicht entgehen.

Aber selbst auch wirkliche Invaliden , welche schon in der Versorgung stehen , und sich
des Betrelngehens nicht schämen , verdienen darüber keine Rücksicht ; denn sie sind des Al¬
mosens nicht bedürftig , und streben nach demselben nur aus Hang zum Müßiggehen und Zu
einer regellosen Lebensweise . Die einen wie die anderen erregen bey dem Publicum einen übel«
Begriff von der Beschaffenheit der Militär - Anstalten , oder machen gar die Besorgniß

einer unzweckmäßigen Verwendung der für Invaliden eingehenden Geschenke entstehen ; sie

entziehen zugleich den wirklichen und würdigen Invaliden manche Wohlthat , die diesen sonst
zufließen würde , und benützen sie für sich. Sind die abgegebenen Invaliden , welche gebet¬
telt haben , von auswärtigen Invaliden - Häusern , so sind dieselben mittelst Transportes da¬

hin abzuschicken. Durch vertraute Unter - Officiere hat das Hauses - Commando von Zeit zu
Zeit nach dem Abkochen der Menagen in den Wirthshäusern , in der Stadt und in den Vor¬
städten nachspüren zu lassen , ob nicht allenfalls Invaliden im Betteln der zusammen gegosi
senen Speisen angetroffen werden . In jedem solchen Falle hat der betreffende Unter - Offi-
cier einen solchen Invaliden gleich anzuhalten , in das Haus zu überbringen , und den Vor¬

fall dem Hauses -Commandanten zu melden , damit die Untersuchung vorgenommen , und der¬
selbe bestrafet werden könne . So groß auch die Anzahl der Invaliden durch eine lange Reihe
von Kriegsjahren gestiegen ist (denn die milde österreichische Regierung läßt nicht allein ihre
im Kriege , sondern auch solche verdienstvolle Militär -Individuen , die durch Krankheiten und
andere Unglücksfalle , oder durch lange Dienstzeit undienstbar geworden sind , in die Invali¬
den - Versorgung aufnehmen ) , so ist doch für ihren Unterhalt hinlänglich gesorgt . Der In¬

validen - Fond wäre zu allen diesen bedeutenden Auslagen nicht hinreichend ; denn er vermag
nicht einmahl die systemmäßigen Gebühren , viel weniger die außerordentlichen Beiträge zu
bestreiten , und derjenige Privat - Fond , von welchem der 16 . Abschnitt dieses Hauptstückes

handelt , und mit dessen Gründung zur Unterstützung des Invaliden - FondeS im Jahre »3,4
der Anfang gemacht wurde , hat nach seiner ursprünglichen Bestimmung nicht den Zweck , den
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eigentlichen Invaliden - Fond zur Bestreitung der systemmäßigen Gebühren zu unterstützen,
oder gar zu vermehren , sondern er ist einzig und allein zu jährlichen Zulagen , so weit er es
vermag , für solche Invaliden bestimmt , die in den Feldzügen der Jahre »8i3 und 1814

invalid geworden sind . Es kann daher .nur als eine Wirkung der angestammten Güte Sr.
Majestät des Kaisers zu betrachten seyn , daß Allerhöchstdieselben den Invaliden in den vier

Hausern den Genuß der außerordentlichen Lheuerungsbeytrage , so wie die Ergänzung des

Bedarfes auf die systemmäßigen Gebühren , wozu der allgemeine Invaliden - Fond wegen
des vermehrten Standes der Invaliden schon lange nicht mehr hinreichet , aus dem Staats-

Aerarrum zuschießen lassen . Der Hofkriegsrath sieht es für eine seiner vorzüglichsten Pflich¬

ten m,, für das Wohl aller Invaliden unausgesetzt zu sorgen , erhält auf die genaueste Beob¬
achtung der fest gesetzten Gebühren , er trachtet ihre Lebensweise möglichst zu erleichtern , und
läßt alle jene im Diensteswege für sie vorkommenden Beyträge des Publikums gewissenhaft

und treu verwalten . Hierher gehören nebst anderen Stiftungen , welche ohnehin , so wie sie
eingeherr , unverzüglich zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden , der erwähnte Unterstützungs¬
vereins - Fond , die Provincial - Invaliden - Versorgung , wovon der a 8 . Abschnitt handelt,

und die in den vier Jnvaliden -Häusern durch Beyträge von Privaten errichteten Privat -Aus-
Mfs - (Lassen.

h. i5oy <).

Durch freywillrge Beyträge in barem Gelbe , dann Obligationen patriotischer Bürger
wurde im Jahre 1812 für das Mener Militär -- Invaliden - Haus eine Anstalt gegründet,
welche hinsichtlich ihrer Bestimmung den Nahmen Aushülfs - Cassa  erhielt , und nach

und nach auch in den übrigen vier Jnvaliden - Häusern der österreichischen Monarchie errichtet
wurde .^

tz. »5ius.

Der Endzweck dieser Anstalt ist , wie schon die obige Benennung entnehmen läßt , den
im Militär - Dienste ergrauten krüppelhaften und deßwegen vom Staate in den Invali¬

den - Hausern lebenslänglich versorgten Officieren und Mannschaft vom Feldwebel und Wacht-
meister -abwarts in Fällen besonderer Noth , eine eben so schleunige als ergiebige Aushülfe zu

leisten , welche weder vom Invaliden - Fonds , noch vom Militär -Aerarium angesprochen wer¬
den darf.

H.

Die AuShülfs - Cassa theilet sich demnach in drey Classen , und zwar
Ä) für allgemeine Bedürfnisse des HauseS,

b ) für außerordentliche Unterstützung der Mannschaft , und

e ) für außerordentliche Unterstützung der im Hause befindlichen Stabs - und Ober - Offi¬
ciere , dann sonstigen Individuen.

h. i5ios.

Zur ersten Classe  gehören Verbesserungen , welche nicht zur unmittelbaren Noth-

wrndigleit , aber doch zum Nutzen oder zur Bequemlichkeit der Învaliden erforderlich sind,
oder auch andere vortheilhafte Anstalten , wozu vorzüglich der Unterricht für die Kinder in¬

valider Officiere und Mannschaft sowohl männlichen als weiblichen Geschlechtes zu rechnen
kommen . Zur zweyten Classe  gehören außerordentliche Unterstützungen für jene Inva¬
liden - Mannichaft , welche viele Kinder hat , auf Kleidung , Wäsche , in langwierigen Krank¬
heiten , Todes - oder »sonstigen Unglücksfällen . Zur dritten Classe  endlich gehören außer-

ordenrUche Unterstützungen für Officiere , welche 'sich in den bey der zweyten Classe für die
Mannschaft bemerkten Fällen befinden.

h. »5io3.

^ erm daher jemand , der einen Beytrag zur Aushülfs -Cassa in barem Gelds oder in

Staats - Obligationen abgibt , zugleich sich bestimmt erkläret , auf welche d-er im h. r5oyy be¬
merkten Rubriken er denselben gewidmet und verwendet wissen will , so darf auch dieser für

Errichtung der Privat -Aus-
hülfs - Eassa;

Zweck dersckhen;

Sintheilung der AushülfS«
Calla in drey Classen;

Bestimmung jeder der drey
Classen.
Hkth. am »s. Märj8,, . vö4S.

Behandlung der für die
AushülfS - Ca,7a eingehend « ,
GeschenkSgeldcr.
Hkth. am - -. 2än . 8,4 . v , 9-.
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dir eine oder andere dieser Rubriken eigens und besonders gewidmete Beytrag an Capital

und Interessen in kbiner anderen als in dieser Rubrik in Empfang gebracht , und muß auch

in eben dieser Gemäßheit verwendet werden . Dasselbe hat auch zu geschehen , wenn der Geber

seinen Beytrag für zwey oder für alle drey der vorerwähnten Rubriken bestimmt , und zugleich
sich erkläret hat , wie viel von dem Ganzen auf jede einzelne Rubrik verwendet werden soll. In

diesem Falle ist so viel , als er ausdrücklich verlanget hat , in jeder Rubrik in Empfang zu stel¬
len , und genau nach seinem Willen auf ein Mahl oder nach und nach zu verwenden . Hat
aber der Geber seinen Beytrag , derselbe mag in barem Gelds oder in Obligationen bestehen,
nur unter der allgemeinen Widmung für die Aushülfs - Cassa des Invaliden - Hauses darge-

bracht , ohne auf eine der erwähnten drey Rubriken besonders zu deuten , so ist für jede Ru-
brik ein gleicher Betrag in Empfang zu stellen . Eben dieses hat auch , wenn der Beytrag kn

Staats - Obligationen hesteht , mit den hiervon periodisch eingehenden Interessen zu ge¬
schehen.

tz. rZi 04 .

Welche Beider zurAushülfs- Unmittelbar und ausdrücklich dem Militär - Invaliden - Fonds gewidmete Geschenke

6 .' ssa nicht gehören. aber dst'rfen in den Privat - Aushülfs - Cassen der Invaliden - Häuser nicht angenonimerr
Hlth . ani >4- Oct- 8>,. I) 4339. .

Iän . 8, -; n 3, , werden.
H. iZioZ.

A-nyaltunq und Dcnvcn- Die Verwaltung der Verwendung dieser Gelder steht bloß allein der Invaliden -Hauses-
Commission zu , welche allein in der Lage ist , sich von dem jeweiligen Bedarfs einer tzerlrp

vkth. .ui7>3. Märjg >, . ii84ö . Aushülfe gründlich zu überzeugen.
H. iZiob.

Aushülfs an Uniforms -Sor¬
ten für Sie Officiere.
Hkth. am y. Apr . 6,3 . v 1,67.

» » »5. Apr . 3 ,3, O 1699.

2 » barem Beide.
Hkth.ain» 4-Märj 6>3. v , ,iy.

» » 9. Apr . 8r3. v 1267.

Um aber die Aushülfs - Cassa der Invaliden - Häuser nicht durch unzweckmäßige Ver-

theilung und Auszahlung der dahin einfließenden Gelder in Verfall zu bringen , und um
den dringendsten Bedürfnissen der Invaliden - Officiere , wozu die so kostspielige Nach¬
schaffung an Kleidung gerechnet werden kann , so wie der Mannschaft in Jnvaliden -Hausern

abhelfen zu können , haben die Invaliden - Hauses - Commissionen das erforderliche Tuch , die
Leinwand und das Leder zu den Stiefeln , im Einvernehmen des jeweiligen Monturs - In-
specteurs , auS der ersten Hand m guter Qualität um die billigsten Preise , und im Großen aus
besagter Cassa anzuschaffen , und davon den Bedarf denjenigen Officieren , welche eine Nach¬

schaffung an Kleidung , Wäsche und Stiefeln benöthigen , gegen ratenweise Zurückzahlung,
oder so weit sie dieses zu thun ganz unvermögend wären , entweder um einen minderen als
den Ankaufspreis , oder nach Umständen auch ganz unentgeldlich zu erfolgen . Hierzu gehö - ,
ren auch die Hüte der Officiere , welche in größerer Quantität wohlfeiler angekauft , und so¬
dann an diese auf die vorstehende Art überlassen werden können.

H. »5107 .

Ein anderer wohthatiger Gegenstand der Aushülfs -Cassa sind die Officiere und Marur-
schaft des Invaliden - Hauses , in so weit sie theils selbst wegen Leibesgebrechen , theilS aber

ihre Frauen und Kinder in Krankheits - oder sonstigen Fällen besonderer Noth , als Reconva-
lescenten nach einer überstandenen Krankheit , oder zur Bestreitung eines mehreren Unterrich¬
tes für ihre Kinder , einer angemessenen Geldunterstützung benöthigen , welche ihnen nach Maß

ihrer Umstände , und je nachdem dc'e Aushülfs - Cassa solche zu bestreiten vermag , zuzuwen¬
den ist.

tz. iZroO.
Welche 3ndividuen «»'S der Aus dem dienstleistenden Stande der Invaliden - Häuser darf an niemanden , selbst in

Aushülfs -Eassa nichts erhal- Fällen außerordentlicher Auszeichnung oder Noth , eine Unterstützung , Aushülfe oder Be-

H5th.am3" . Märj8 . 3.v,2 . 8. lohnung von der Aushülfs - Cassa erfolget werden , sondern in solchen Fällen sind immer be-
». » . o. Feb . 9>-j. v 537. sondere Berichte mittelst des Vorgesetzten General - Commando ' s an den k. k. Hofkriegsrath

" " b. MayL >4. v . 96, . erstatten , und deren Erledigung abzuwarten . Eben so wenig darf als Entschädigung an

Münzverlnst etwas aus der Aushülfs - Cassa abgereicht werden.
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H. r5iot ).

Die Ausbezahlung solcher Beträge darf nur unter kriegScommissarischer Jnterveni-

rung und gegen vorschriftmaßige , von zwey Zeugen mitgefertigte Quittung des Percipien-

ten geschehen.
Z. r5rio.

Ueber den dießfallsigen Empfang und die Verwendung ist die mit den nothigen Doku¬

menten belegte Rechnung dem betreffenden Journals - Artikel der Haupt - Cassa zuzulegen,
damit jedermann , der es verlangen könnte , zu dieser Zeit solche einsehen kann . Alle zur Aus-

Hülfs - Cassa fortwährend eingehenden Gelder müssen unter die Barschaft der ararischen Hau-
ses - Cassa , und solcher Gestalt im Haupt - Cassa - Journale als ein Depositum ausgenommen,
in Form einer Hand - Cassa behandelt , dann in den monathlichen Cassa -Nechnungen bsy den

Depositen nach den bestehenden gewöhnlichen Grundsätzen durchgeführt , und auf diese Weise
das mit Ende eines jeden Monathes verbleibende rein - Depositum ersichtlich gemacht werden.

tz. i5m.

Ueber den Fortgang haben die Invaliden - HauseS - Commissionen den Vorgesetzten Ge¬
neral - Commanden von Monath zu Monath einen Bericht zu erstatten , und darin die Ver¬

wendung auszuweisen , welcher sodann mit den etwa nothmendig findenden eigenen Bemer-

kungen des General - Commando ' s dem k. k. Hofkriegsrathe zur hohen Einsicht vorgelegr wer¬
den muß.

h. ,Sl »2.

Die eingegangenen Geschenke werden sodann mit Benennung der Geber , in so fern es

sich solche nicht ausdrücklich verbethen haben , zur allerhöchsten Kenntniß Sr . Majestät des
Kaisers und mittelst der Zeitungen zur allgemeinen Wissenschaft gebracht.

h. »5ir3.

Uebrigens sind die wohlthatigen Gaben , welche den Invaliden - Häusern durch verschie¬
dene Wege zugehen , stets genau nach dem Willen der Wohlthäter zu verwenden , und davon
keine anderen in die Aushülfs - Lassen aufzunshmen , als jene , welche die Geber eigends dazu

widmen , oder auf eine unbestimmte Art der Hauses - Commission zur Verkeilung über¬
lassen.

§. »6114.

Alle hier erwähnten Anstalten und im 23 . Abschnitte dieses Hauptstückes enthaltenen
Privat - Stiftungen verdanken ihre Entstehung , ihre Ausbildung und ihr fortgesetztes Ge¬
deihen nur allein der richtig geleisteten Wohlthätigkeit , theils der einzelnen Geber , therls

ganzer Gesellschaften , theils einzelner Stande , welche es vorgezogen haben , dasjenige , was
sie jedem Invaliden widmen wollen , lieber den vom Staate bestellten , das öffentliche Zu¬
trauen verdienenden Verwaltungsbehörden zur weiteren Einleitung zu überlassen , als sich

bey einer Selbstvertheilung der Gefahr auszusetzen , auch Unwürdige , die es als Müßiggeher

und Landstreicher nicht verdienen , oder auf solche zu gerathen , welche schon in einer Versor¬
gung stehen , und bey welchen also ein öffentliches Almosen , wie es Bettlern gegeben zu wer¬

den pflegt , und auch diesen nicht gegeben werden sollte , nicht an seinem Platze ist.
H. i5n5.

ES geschiehst daher nur allein in derAbsicht , der Wohlthätigkeit des Publieums eine sichere
Richtung anzudeuren , daher sich der Wunsch des k. k. Hofkriegsrathes , als des Vertreters der
Invaliden , öffentlich auöspricht : das Publicum aller Stände wolle sich der einzelnen Aushei¬
lung milder Gaben jeder Art auf Straßen , auf öffentlichen Platzen , in Kirchen und in al¬

len anderen Gelegenheiten , selbst auch in den Privat - Wohnungen an alle solche Personen
welche alS wahre oder verstellte Miktär - Invaliden das öffentliche Mitleiden mit Worten,
oder durch andere Zeichen ansprechen , gänzlich enthalten , und dagegen dasjenige , was eS zur
Erleichterung des Standes der Invaliden überhaupt , oder für einzelne , oder mehrere dersel¬

ben in geringerer oder größerer Anzahl aus Erkenntlichkeit für daS>Opfer der Gesundheit,

7»

Unter wessen Intervenirung

Beträge aus der AushülfS-

Cassa erfolgt werden dürfen;

Verrechnung der Aushülfs-
C assa - Gelder;

Bericht über den Fortgang
der HauseS - Aushülfs , Cassa;

die für die AUSHülf 's , Cassa
eingegqngenen Geschenke wer¬
den ; ur Kenntniß Sr . Maje¬

stät gebracht;

welche Geldbeträge jlir Aus¬
hülfs - Cassa gehören.
Hkth . am - 3. März 8vkM.

Wein alle diese Anstalten
ihr Entstehen , ihre Ausbildung
und ihr Gedeihen verdanken;

in welcher Absicht daher sich
der Wunsch des Hofkriegs-

rathcs ausspricht , die allen-
fallsigen Geschenke für 3nv . -

liden denselben nicht NHenvän-
dig , sondern an die bensel*

b . n vorgesehen Vehö den zu
übertzeoen i
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welche Behörden zur Ueker-
nahme der eingehenden Geld¬
beträge angewiesen sind.
Hkth . am >3. Aug . 8 -6. v 4733 .

Zu welchen Diensten die in¬
validen Leute noch verwendet
werden können.

Hlth . am 16 . May LoZ. L - 674 .
» » , 4- § eb. äoy . L 4/9-

Anordnung wegen Verpfle¬
gung derley zur Dienstleistung
»inberufenen Invaliden.
Http . sm 3o . Jul . ö->8 . ^ y» .

Welche Individuen zur Spi-
talsdienstleistung beygezogen
werden dürfen.

Hllh -an » 21 . May 797 - o S26 Y.
-, » »ä. Apr . 6,5 I. iö »3.

Gebühr der zurSpitalsdienst-
leistung beygezogenen 2nva«
kiden.

Hkth . am Apr . S->y. l . ySS.
» » >5» 'K »». S »S. I. 3i43^

welches sie dem Stande gebracht hüben , und mit dem besonderen Wunsche , ihr Schicksal M
verbessern , widmen will , zu diesem Ende an die öffentlichen Verwaltungsbehörden gegen Be¬

stätigung des Empfanges abgeben , wodurch es sicher zu seiner Bestimmung gelangen wird.
H. 15 .16.

Sind es Geldbeträge , welche die besondere Widmung für die Privat -Aushülfs -Eassen

eines' Invaliden - Hauses erhalten sollen , so übernimmt diese die Commission des betreffenden
Invaliden - Hauses , oder in ihrem Nahmen das Landes - General - Commando mit der Ver¬
bindlichkeit , die Bestimmung zu erfüllen . Es ist dabey jedermann , wer es immer sey , unbe¬
nommen , sowohl den Empfang davon als die Verwendung zu jeder Zeit in der eigens dazu

vorgeschriebenen Rechnung einzusehen , und sich von der Offenheit und von dem gewissenhaf¬
ten Verfahren beydiesem Geschäfte des Wohlthuns selbst zu überzeugen . Sind es solche Geld¬
beträge , welche sich nicht auf diese Privat - AushülsS - Cassa beschränken , so sind die Landes-
Gubernien und General - Commanden jeder Provinz diejenigen Behörden , welche sich ihrer

Uebernahme und Empfangsbestätigung unterziehen , und der Hofkriegsrath , welchem sie

auf diesem Wege bekannt werden , macht es sich zur Pfllcht und Sorge , den Willen eines
jeden einzelnen Gebers genau in Erfüllung zu bringen , und sich von der sicheren Befolgung zu
überzeugen , wo solche Geber monarhlich mittelst eines Hauptverzeichnisses Sr . Majestät des Kai¬
sers gebracht werden , und mittelst der Wiener Zeitung zur öffentlichen Wissenschaft gelangen.

tz. 16 . 17.

Im Kriege müssen die noch nicht zu sehr gebrechlichen und gut conduisirten Invaliden

aus den Häusern auch zur Feld - Spitals - Dienstleistung als Krankenwärter , zu Bewa-

chungs - Commanden bey Verführung von Geld - Rimessen - Transporten u . dgl . rmnde»
beschwerlichen Diensten verwendet werden ; die sich dessen weigern , sind ohne Weiters aller

Vortheile des Invaliden - Beneficiums verlustig.
tz. 16116.

Iu einem jeden solchen Falle müssen den aus dem Stands der Patental - oder MÜ
Reservations - Urkunden ausgetretenen Invaliden , die zu derlei ) Diensten einberufen werden,
ihre Urkunden , falls sie solche in Händen haben , abgenommen , oder wenn dieselben bey
den Dominien oder anderswo aufbewahret wären , von dort abverlanget , und an die betref¬

fenden Haus - Commissionen eingesendrt , letztere aber zugleich von dem Vorgänge in die
Kenntniß gesetzt werden , damit sie von der Ubication ihrer Leute Wissenschaft haben , und

auch die Erfolglassung der Patental - Gehalte augenblicklich einstellen können.
§. i5ny.

Zur Spitals - Dienstleistung dürfen nur solche Leute vom Feldwebel und Wachtmeister
abwärts gezogen werden , welche in ärarischer Invaliden - Versorgung stehen , oder aber auS
dem Stande der Dienstleistenden in die Invaliden - Versorgung gebracht zu werden bestimmt

sind , keinesweges aber solche, welche mit Verzichtleistung auf die ärarische Versorgung förm¬
lich entlassen worden sind , oder die als Invaliden eine anderweitige Anstellung in Staats¬
diensten oder eine sonstige Civil - Versorgung erhalten haben.

h. 16120.

Jene , welche aus Invaliden - Häusern zur Spitals - Dienstleistung beygezogen werden,
erhalten , gleich den Patental - und mit Reservations - Urkunden Entlassenen , das volle In¬
fanterie - Tractament . Jene hingegen , welche wahrend ^er Versorgung im Hause eine Zu¬
lage genießen , haben über das systemmaßige Infanterie - Friedens - Tractament täglich um
1 kr. mehr zu erhalten , sobald aber das Invaliden - Traktament mit oder ohne Zulage die
Gebühr eines Infanteristen übersteigt , so sind sie mit dieser letzteren zu verpflegen . Auf

gleiche Art sind auch die Invaliden -.Unter - Ossiciere in Rücksicht aus die für ihre Charge aus¬
gemessene Infanterie - Gebühr zu behandeln . Wenn ein Invalide als Founer verwendet

und in dieser Eigenschaft bey dem Spirale in Stand geführt wird , so ist ihm der für die
Spitals - Fouriere ausgemcssene Genuß zu verabreichen.
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tz. 16121.

Wenn zu Spitals - oder anderen Diensten commandirte Invaliden im Winter bey der

rauhesten Witterung an ihre Bestimmung abgehen gemacht werden müssen , so sind denselben
wahrend des Marsches zur Erhaltung ihrer Gesundheit Rockelore zu verabreichen , welche

ihnen dann bey ihrem Eintreffen in dem betreffenden Spitale wieder abzunehmen , daselbst
gehörig aufzubewahren und ordnungsmäßig zu verrechnen sind.

H. 16122.

Die zu irgend einem Dienste beygezogenen Invaliden sind , wenn sie desertiren , gleich

den aus den Invaliden - Häusern Entwichenen , der Invaliden - Versorgung für immer ver¬
lustig.

h. 16128.

Den Officieren und der Mannschaft der Invaliden -Häuser , wenn sie zu Geld -, Monturs¬
und anderen derley Transporten commandirt werden , gebühren die ausgemessenen Diäten,

und den letzteren die Löhnungs -Zulage zu ihrer besseren Subsistenz auf die ganze zudem ihnen
übertragenen Geschäfte erforderliche Zeit.

h. l6l2/ ;.

Den Weibern der zur Spitals - Dienstleistung verwendeten Invaliden - Mannschaft ge¬
bühret gleich den Weibern der ausmarschirten Feldmannschaft täglich eine Brot - Portion,
oder das Aequivalent dafür ^ ach dem jeweiligen Reluitions -Preise , wenn sie mehrere Kinder
haben , oder sonst außer Stand sind , sich einen Nahrungsverdienst zu verschaffen.

h. 16126.> r
Hierbey ist aber zu unterscheiden , ob die beygezogenen Patental - Invaliden nach der

i . oder 2. Art verheirathet sind. In dem ersten Falle gebühret ihnen für die Zeit der Abwe¬
senheit ihrer Männer die vorbestimmte Eine Brot - Portion . Den Weibern der letztbenann¬
ten Parental - Invaliden , welche in der Dienstzeit nach der 2 . Art verehelichet waren , oder

sich erst während ihres Invaliden - Standes verehelichet haben , denen also das Heirathen
nur dann gestattet werden durfte , wenn sie sich ausgewiesen hatten , daß sich ihre Weiber
selbst ernähren können , kann dagegen die Abreichung einer Brot - Protion nicht zugeständen
werden . Sollten jedoch in einzelnen Fällen Weiber dieser Patental - Invaliden nach der ge¬

schehenen Beorderung ihrer Männer zu den Feldspitälern in einer des Unterhaltes wirklich
bedürftigen Lage sich befinden , so kann einem solchen Weibe aus der Privat - Aushülfs -Cassa

eins Unterstützung zugewendet , oder wenn dieses nicht wohl thunlich ist , in jedem einzelnes
Falle mittelst des General - Commando ' s beym Hofkriegsrathe eingeschritten werden.

tz. 12126.

Die Weiber der aus den Invaliden - Häusern beorderten Mannschaft haben ihre Un¬
terkunft während der Zeit der Abwesenheit ihrer Männer fortwährend in den Hausern zu be¬
halten , jene der Patenral - Invaliden aber müssen dort verbleiben , oder sind , wenn sie kei¬
nen anderen Aufenthalt angeben , wo sie für ihre Subsistenz einige Erleichterung finden könn¬
ten , mittelst Transportes , und nebst der Brotgebühr mir einem für die Zeit der Reise be¬

willigten Betrag täglicher s kr. dahin zu schicken, wo ihre Männer vor der Beziehung zum
Spitals - Dienste ihren Aufenthalt genommen hatten.

tz. 16127.

Alls realinvaliden Unter - Officiere und Gemeinen , die sich lieber außer den Häusern
in ihren Geburtsorten oder sonst in den Erblanden bey ihren Verwandten aufhalten , und -sich

daher mit dem alleinigen Patental - Gehalte ohne irgendeine Zulage freywillig und ungezwun¬
gen begnügen wollen , können , wenn sie Invaliden sind , von den Invaliden - Hauses - Com¬
missionen ohne Anstand , die Ausländer aber nur dann patentmäßig angewiesen werden , wenn

Ire von der Obrigkeit ' ihres selbst erwählten Aufenthaltes ein glaubwürdiges Zeug  n iß
beybringen , daß sie daselbst geduldet werden sollen.

Band XVI. I t)

Invaliden , die zu Spitals¬
oder anderen Diensten im
Winter an ihre Bestimmung
abgeschickt werden, sind mit
Rockelorenzu versehen.
Hkth. am 19. Jan . 8>3.

'Die desertirten Invaliden
sind des Invaliden - Benifi-
eiumS für immer verlustig.
Hkth. am 1. Oct . 798.

>» » 3. Dec - 8°g. N58S--.

Gebühr der zu Geld -, Mon ->
turs - oder sonstigen Transpor¬
ten verwendeten Officiere und
Mannschaft.
Hkth am 8. May 806. 1. 10,0.

Gebühr der Weiberder zur
Spitalsdienstlcistung gczoge-
n n Invaliden.
Hkth. am >6. Oct . 8->5. 1. 3,95.

» » 9. Nov. 806. 1. S8og.
>» >' II). Äpr. ,609. 1, 853.
r» » , 9. Feb , 61 3 . 2 783.

Was hinsichtlich der Brot-
Portionen bey den Weibern
der Patental -Invaliden zu be¬
rücksichtigenist.
Hkth. am 9.N 0V. 8oü. i. 55oZ.

,> » »5. Jul . 6,5 . I. 3c>a6,.

Unterkunft der Weiber der
zur Spitalsdievstleistung bey-
gezogenen Invaliden.
Hkth. am »8. Feb- 6,3 . 2 78Z.

Welche Individuen patrnt-
mäsiig anzuweffen sind.
Hkth. am >5. Apr. 77,.

» » ib . Man 6c>3- I. , 67 ,̂
,, » ro. Iän . 608. U , 83.
N » Jul . 6o9 . I. ,8o,.



74 I.XII. Hauptstück . VI. Abschnitt.

Patental »Urkunden.
Hkth. am, 5.Apr . 77- .

>» -» 17. 2 ^11. 6 >- . v >3l.
» >« 3 1. 2än . 311 . O 33o.

Wer die Urkunden der Pa-
tental- 2 nvaliden aufjübewah-
«en hat;

Beobachtung für die Kreis¬
ämter und Dominien.

Hkth . am 6. Nov . öob . v 395 S.

Die Kreisämter haben dem
Wrrbbejiets - Revilorate alle
Monarde die sich mit den 2 »>va-
liden ergebenen Veränderun¬
gen zu eröffnen.
Hkth . am - y. Nov . 8 , 7 .

Ausbezahlung des Patcntal»
Gehaltes.
Hkth -am 3c>. 2un . 8o3 . 3V 90 .

Allgemein « Beobachtungen.
Htth . am- 5. Nov. No,, v 492.

» » 3o. 2un . 3a9. 90,

Von den Gränzern dürfen nur jene Real - Invaliden den Patental - Gehalt bekommen , die

von ihren Gränzhäusern nicht wohl unterhalten werden können.

-> A. 16128 . ,
Die den Patental - Gehalt ansuchenden Individuen müssen sodann so schnell als möglich

mit Patenral - Urkunden nachdem Formulare 6 von Seite der betreffenden Invaliden -Hauses-
Commissron versehen werden , um ihren Lebensunterhalt gesichert zu wissen.

In dieser Urkunde muß auch von dem Feld - Kriegs - Commissariate die dem Manne täg¬
lich gebührende Verpflegung mit Buchstaben angedeutet werden.

H. i 5 i 2 <).
Die Urkunden der Patental - Invaliden stich von dem Dominium oder der Bezirksherr¬

schaft , unter welcher sie sich aufhalten , zu übernehmen , wodurch das beständige Hin - und Her,
ziehen dieser Leute ohne Vorwiffen der Dominien gehindert , und diese in den Stand gesetzt

werden , eine verlässige Consignation  derselben dem Kreisamte einzusenden , damit
der Conscriptions - Revisor nach geschehener Mittheilung sein Protokoll über diese Leute in
der möglichsten Genauigkeit führen kann.

§. i 6 i 3 o.

Die Dominien , wohin der Patental - Invalide angewiesen wird , müssen durch die Kreis¬
ämter unterrichtet werden , weil es sonst leicht geschehen könnte , daß der Invalide zu dem an¬
gegebenen Dominium nicht gelangt , und folglich , wenn man ihn haben will , nicht ausfündig
gemacht werden könnte.

Die Dominien selbst aber sind verbunden , wenn ein dahin angewiesener Invalide bin¬

nen >i4 Tagen oder in einer sonst nach dem Verhältnisse seiner Entfernung zu berechnenden
Elntreffungsfrist bey ihnen nicht erscheint , davon dem Kreiselte zur Verständigung des Re¬
giments die Anzeige zu machen.

H. »6i3i.
Eben so müssen die Kreisämter den VZsrbbezirks - Revisoraten die Veränderungen , wel¬

che sich mit den Invaliden ergeben , alle Monathe eröffnen.
H, 16182.

Die Ausbezahlung des Patental - Gehaltes  für die außer den Invaliden-

Häusern lebenden Invaliden wird auf dreyerley Art  bewirkt , entweder
a) bey der Kriegs - Cassa , oder

K) vorschußweise von den Militär - Behörden gegen Rückersatz aus den Invaliden - Gel¬
dern , oder

e) vorschußweise von Dominien , ebenfalls gegen Rückersatz aus den Invaliden - Geldern.
H. i5i33.

In allen diesen drey Fällen ist Folgendes zu beobachten:

istens : In den Entwürfen darf in keinem Falle eine Gebühr von zwey Jahren vermengt,
sondern es muß vom ersten Tage des neuen Militär - Jahres an , ein abgesonder¬
ter Entwurf ausgefertiget werden.

2tens : In den Entwürfen ist außer der Löhnung jeder sonstige Nebengenuß , Beytrag oder
jede Zulage in einer eigenen besonderen Rubrik ersichtlich zu machen.

3tens : Ueber solche Zulagen oder Beyträge, welche nicht eigentlich der Invaliden - Fond
zu tragen hat , sondern wofür besondere Stiftungen bestehen , oder die nur vor¬
schußweise vom Invaliden - Fonde auf Rechnung des Camera ! - Aerariums oder ei¬
ner anderen Dotation geleistet werden , müssen immer ganz abgesonderte eigene

Entwürfe  ausgestellt , auch darüber von dem Empfänger besonders quittiret
werden.

Eine Zulage erster Art ist der F ran ci s ci - B e y trag,  welcher an die beym Infan¬

terie - Regiments Kaiser gedienten Leute ausbezahlt wird . Zu den Zulagen der zweyren Art

gehört, 'jene , welche den bey der Trabanten - Leib - Garde gestandenen , als Invaliden abgege-
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denen Leuten gezahlet , und deren Betrag , so wie auch das jährliche Monturs - Äquivalent

für diese Mannschaft , von Seite des Garde - Fondes an die Wiener Invaliden - Hauses -Com-
mission überhaupt erfolgt , und von dieser , so weit es die in den Bezirken der übrigen Inva¬

liden - Häuser befindliche dergleichen Mannschaft betrifft , zur N . Oest . iKriegs - Cassa er¬
legt wird.

Eben so wird der Betrag der Zulage für die bey der Hofburgwache gestandenen Inva¬

lidem von der Hofküchen - Cassa zur Wiener Kriegs - Cassa erlegt.

Hingegen wird für die in der Invaliden - Versorgung befindliche Mannschaft der ehe-
mahligen Garde üe Ko8^ uet8 , Garde äu xa1cÜ8 und Schweizer Garden der ganze Genuß
an Geld , Brot und Service , nebst dem Monturs - Äquivalent , vom Cameral - Aerarium ver¬

gütet , indem der Betrag gegen die darüber vom Hofkriegsrathe jeweilig verfaßten Entwürfe
zum Universal - Kriegs - Zahlamte für den Invaliden - Fond abgeführet wird.

Was an dergleichen Zulagen oder Beyträgen von den Invaliden - Häusern selbst oder

von anderen Behörden vorgeschoffen wurde , dafür ist der Ersatz bey der nächsten Kriegs - Cas¬

sa ebenfalls aus den Invaliden - Geldern einzuhohlen , bey welcher der Betrag nur auf Rech¬

nung des allgemeinen Invaliden - Fondss angewiesen wird , weil die Ausgleichung zwischen
diesen und den betreffenden Fonds , wie bereits bemerkt worden ist , geschieht.

Die betreffenden Invaliden - Häuser müssen jedoch bedacht seyn , alle Veränderungen,

welche sich mit solchen ehemahls bey der Trabanten - Leib - Garde oder bey der Hofburgwache

gestandenen , die Zulage genießenden Leuten von Zeit zu Zeit ergeben , dem Wiener Invali¬
den - Hause zur weiteren Verständigung der Trabanten - Garde und Hofküchen - Cassa bekannt
zu machen , auch müssen dieselben von der Wiener Invaliden - Hauses - Commission über den
Betrag des jährlichen Monturs - Äquivalents von Jahr zu Jahr vorläufige Erkundigung ein¬

ziehen . So weit einige Leute von Privaten bestimmte Zulagen zu genießen haben , werden
solche , weil sie nicht als bleibend , sondern bloß als zufällig anzusehen sind , nicht so , wie
jene vorerwähnten Zulagen , auf Rechnung des Invaliden - Fondes angewiesen , sondern es muß
der Ersatz dafür von Seite der betreffenden Kriegs - Cassa entweder durch Verlags - Quit¬

tungen oder Zurechnung von dorther , wo der Erlag im Ganzen geschieht , eingehohlet werden.
Es ist übrigens die Sorge der Invaliden - Häuser , jeden solchen den Invaliden gebüh¬

renden Nebengenuß in den auszufertigenden Patental - Urkunden bestimmt und deutlich , dann
mit gehöriger Unterscheidung auszudrücken.

Alle geleisteten Zahlungen sind mit Ansetzung der Zeit und des empfangenen Betrages,
in den Patental - Urkunden anzumerken , ohne welche den Invaliden auf ihre Gebühr nichts
bezahlet werden darf.

H. »6i3ss.
Nebst diesen allgemeinen treten bey der Ausbezahlung des Patental - Genusses für je¬

den der in den tztz. i5i32und »Si33 bezeichneten drey Fälle noch besondere Beobachtungen ein.
tz. , 5i3S.

Wo die Patental - Gebühr unmittelbar von der Kriegs - Cassa aus den Invaliden - Gel¬

dern dem Manne auf die Hand ausbezahlet wird , ist darauf zu sehen , daß die beyzulegende
Quittung in Hinsicht des Lebens und Aufenthaltes von dem Ortspfarrer oder der Orts¬
obrigkeit unterfertiget sey.

In den Ländern , wo ein Invaliden - Haus besteht , ist es eben nicht nothwendig , daß
alle patentmäßig angewiesenen Invaliden zum jeweiligen Empfange ihrer Verpflegung auch
aus entfernten Gegenden persönlich sich stellen , und eben so wenig ist die Absicht, daß jene
Behörden , welche den Vorschuß leisten , oder die ihnen Vorgesetzten Kreisämter , den Ersatz von
dem Jnvaliden - Hause unmittelbar erhalten sollen , nur muß dasselbe von dem Genüsse dieser

Leute fortwährend in die genaueste Kenntnis gesetzet , mithin in Ansehung der in entfernten Ge¬

genden sich aufhaltenden Invaliden dasjenige beobachtet werden , was für solche Länder vor¬

geschriebe « ist , in welchen kein Invaliden - Haus sich befindet.
Band xvi.

Besondere Beobachtungen
bey der Auszahlung des Paten¬
tal - Gehaltes.
tzkth. ani3o . 2un . 3o9. rv

.->) Durch die Kriegs -Cassa;
Hkth. am >5. Apr . 778.

>, i» 3o. 2 un. 8o8. rv yc».
I» » ö. May 8,3 . 0
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LXII. Havptstück. VI. Abschnitt.

L) vorschußweise von Mili-

tz. i5 »36.
Wo die Patental - Gebühr vorschußweise von Militär - Behörden gegen Rückersatz aus

tär , Behörden gegen Rücker - ^ Invaliden - Fonds - Geldern abgereicht wird , müssen über die vorgeschossenen Beträge

satz auS denInvgttden -Sonds - ^ abgesonderte Entwürfe ausgestellet , und darin die Charge , der Nähme , die Zeit und

die Art der Verpflegung bestimmt und deutlich aufgeführt , auch in der Rubrik Anmer¬

kung  die Ursache des geleisteten Vorschusses eingeschaltet werden , die Quittungen aber müs¬

sen von einem feldkriegscommissariatischen Beamten , oder in dessen Ermangelung von einem
Militär - V -rpflegsbeamten , Auditors , Ortspfarrer , oder der Obrigkerr bestätiget seyn.

Der Rückersatz dieser Vorschüsse geschieht immer auf Rechnung des Militär -- Jnvaliden-

Fondes.
§. »5i3 '7.

-, W - di- AuSb -z- hlung der P - t -mal - Gebühr von Dominien gegen Rück - rsatz aus den
Rückersatz aus den Invaliden - Invaliden - Geldern geschieht , ist darauf zu sehen , und es find die Dominien von den ^ ) Nva-

Fonds - Geldern . 02 liden - Hauses - Commissionen anzugehen , daß sie ihre geleisteten Vorschüsse viertel - oder halb-

^ «h. am - - - ^ brlassrg aber immer gleich nach Verlauf des Militär - Jahres , und dann spätestens

mit halbem December gegen Beybringung der vorschriftmäßig bestätigten Percipienten - Quit¬
tungen an sich bringen , von den Verstorbenen aber dis Todtenscheine , nebst deren Patental-
Nrkunden , an das anweisende Feld - Kriegs - Commissanat zur weiteren Einsendung an dieje¬

nige Hauses - Commission , welche die Urkunde ausgefertiget har , übergeben , in so fern eo
nicht durch die Werbbezirke , Conscriptions - Officiere oder Kreisänuer geschieht.

Uebrigens ist zur Vermeidung aller Irrungen , welche durch gleichlautende Tauf - und

Zunahmen nicht selten veranlasset werden , auch das in den Urkunden gewöhnlich enthaltene
Tom . und Folio am Rande der Quittung anzumerken.

h. r5»39.
»-- Diejenigen mit Bewilligung im Ausland - befindlichen Pal -ntal . Invaliden , denen der

d « befindlichen Patental - 3n - Genuß ihres Patental - Gehaltes daselbst durch den mit dem einen und anderen Staate beste¬

henden Freyzügigkeitsvertrag oder durch besondere Bewilligung zugesichert ist , oder welche sich
bereits in den durch einen Frieden abgetretenen Provinzen befinden , und nach .den beygebrach-

ten ortsobrigkeitlichen Zeugnissen wegen Alters oder Körperschwäche in die Erblande sich zu

begeben außer Stande sind , bleiben in ihrem Patental - Genüsse , und solcher darf denselben
mit Einschluß des etwa Rückständigen auf die sicherste Art zugewendet werden.

tz. >5r3 <).
. . . . . Di - in der an - ine auswärtige Macht früher abgetretenen und in der Z - itfalg - wieder

s,« b,«ns-ns-a mNP - c-vial - an Oesterreich gelangten Provinz lebenden Invaliden , welch ? bey der Abtretung des Landes

iu -ück geblieben sind , und dort früher unter der Sst- rr - ichischm Regierung mit dem Patental-

reich gevicnt . habe » . Gehalte angewiesen waren , die auch darüber , und das ! sie sich in der Zwilchenzeit der ^ nva-

Hkth.«,m, . . 2ul . 6.5. o43Lü. liden - Versorgung nicht unwürdig gemacht haben , auszuweisen vermögen , können wieder irr
den Stand derjenigen Invaliden - Häuser , auf welche ihre Patental - Urkunden lauteten , und

in ihre vormahlige Gebühr , von dem jedes Mahl vom k. k. Hofkriegsrarhe eigens zü bestimmen¬

den Zeirpuncte angefangen , eingebracht werden.
H. iZr/jo.

Jährliche Untersuchung und Die in den Provinzen patentmäßig angewiesenen Invaliden sind in gurer Jahreszeit
Classification ver Padental- alljährlich vorzurufen , zu untersuchen , und nach ärztlichem Befunde theils zu irgend einer

Dienstleistung zu classificiren , oder als ganz untauglich zur beständigen Versorgung anzu¬

tragen.
Dasselbe beziehet sich auch von den als zeitliche Real - Invaliden in den Häusern befind¬

lichen Leuten.
h. i5r4i.

Zu diesem Ende werden auch außer dem Standpuncte der General - Commanden in an¬

gemessenen Distanzen eigene Superarbitrirungs - Commissionen aufgestellet , und diesen alle
in dem betreffenden Bezirke befindlichen Patent «! - Invaliden zugewiesen werden.

validen-

Hkth-aM ' y. May8 - i . v - - °ä.
» » , 5. Jul- >. v 3,49.

Behandlung der in Länder»

Invaliden.

Hkth . am - - . Nov . 8« 3. 155 ? ,.
>» « , 6. März 81- , v 870.

Wo die Superariutrirungen

gehalten werden;
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§. 16142.

Bey der Superarbitrirung ist vorzüglich darauf zu sehen , ob der Invalide sich nicht et-

wa während der längeren Zeit der Ruhe und Pflege , von den Gebrechen , die ihn zum Mili - h^ n , und wie dieclaMcw-
tär - Dienste untauglich gemacht haben , wieder ganz erhöhtet hat , und derselbe also neuer - ten Leute zu behandeln sind;

dings zur Felddienstleistung geeignet sey.
Diese Leute können die Versorgung nicht ferner ansprechen , und sind daher wieder zu

demjenigen Regiments , wo sie vorher gedient haben , oder wenn dasselbe in der Zwischenzeit

aufgelöset worden seyn sollte , die Inländer zu ihren betreffenden Werbbezirks - Regimen¬
tern , die Ausländer zu dem nächsten deutschen Regimente zu bestimmen ; mithin von dem In¬

validen - Hause , in dessen Stand diese Leute geführt werden , dahin zu transferiren.
Bey jenen Patental - Invaliden , deren Defecte sich gebessert haben , daß sie zu einer-

leichten Dienstleistung mit Nutzen verwendet werden können , ist wohl zu bestimmen , wie ihre
Gebrechen beschaffen sind , und bey welcher geringen Dienstleistung sie den meisten Vortherl
versprechen.

Diese Leute sind zwar in ihren vorigen Aufenthaltsort wieder zurück zu schicken, doch

ist sich ihrer Ubication möglichst zu versichern , damit sie , wenn man ihrer bedarf , einberufen
und verwendet werden können.

Die neuerdings als realinvalid anerkanten , zu keinem Dienste anwendbaren Patental-

Jnvaliden haben ungestört wieder ihren vorigen Aufenthalt zu nehmen.
h. 16143.

Ueber die zur Felddienstleistung geeignet befundenen Leute ist dem k. k. Hofkriegsra - wie der k. k. Hofkriegsrath
the ein nominarives chargenweises Verzeichniß mir Bemerkung der Regimenter , zu welchen diesen Classificationenm

^ ' "die  Kenntniß za setzen ist.
sie übersetzet werden, vorzulegen. Hkth. am.6. März8.2. v 97°.

Ueber die zu geringen Diensten anwendbar erkannten Leure hingegen ist ein besonde¬

res Verzeichniß mit dem Bemerken , zu welchen Diensten sie classificirt wurden , dem k. k.
Hofkriegsrathe einzureichen.

H. 16144.
In den Patental - Urkunden ist bey diesen Leuten von der Superarbitrirungs - Commis¬

sion unter gehöriger Fertigung anzumerken , zu welcher geringen Dienstleistung sie noch taug¬
lich erkannt wurden ; eben so ist in den Parental - Urkunden der fortan ganz diensttauglich

befundenen Mannschaft diese Bemerkung beyzufügen.
§. 16142.

Diejenigen Patental - Invaliden , welche sich zur angeordneten Superarbitrirung nicht
gemeldet haben , erhalten in so lange keinen Patental - Gehalt , bis sie' sich dazu gehörig ge-
stellet , und über die Hindernisse , welche ihrem dienstgemäßen früheren Erscheinen im Wege
standen , legal ausgewiesen haben.

tz. 16146.

Waö die Superarbitrirüngs-
Commiffion in den Patental-
Urkunden zu bemerken habe;

für die sich zum angeord¬
neten Superarbitriuin nicht
Meldenden wird derPatental-
Genusi eingestellt.
Hkth. am >5. Apr. 772.

» » 2Z. 2 uk. 812. O 2760.

Die Patental - Invaliden können mit Weibern und Kindern in die Invaliden - Häuser
ausgenommen werden , wenn sie wegen Mangels an Nahrung oder aus anderen Gründen wie¬

der einrücken wollen , und sich daher beym nächsten Militär um Verpflegung melden.
h. 16147.

Wenn die Patental - Inva¬
liden in die Häuser ausgenom¬
men werden muffen.
Hkth. aM r5 Sep -7Y>. 1 rgrS.

» >, 3o»Juki . 608. IV 9<1.

Wenn für solche Leute irgend ein Verpflegsvorschuß verabreichet wird , so ist nicht Derpflegsvorschüffe an die

nur die Zeit , für welche solcher gegeben wurde , sondern auch die Gattung desselben , nähmlich atritt -2" vau de ^ "
ob es Löhnung , Brotgeld , Fleisch - oder Theuerungsbeytrag u . s. w. , gewesen sey , gehörig Hkth. am3°. 2un .8o8. 1v 90.
auszuweisen . Auf gleiche Art sind die sonstigen Nebengenüsse des Mannes , als : die Medail - " " ^-Dec. s .n. O4M.

len - Zulage , der Francisci - Beytrag und andere mehr , in abtheiligen Rubriken genau ersicht¬
lich zu machen.

Die Rubriken : woher zugewachsen  oder übernommen,  oder wohin ab-
gegangen  oder übergeben,  sind jederzeit genau bestimmt und verläßlich auszufüllen,
weil sonst die Spur solcher Leute leicht verloren geht . ^
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Wie hierbey jede doppelte

Verpflegung beseitiget werden
kann;

wie der Ersah von derglei¬

chen Vorschüssen herein zu
bringen ist;

was zu geschehen hat , wenn
ein solcher Mann unentbehr¬
liche Monturs - Stücks benö-
thiget;

wie der einen Vorschuß lei¬
stende Körper die Montur wie¬

der zurück zu empfangen hat;

was zu beobachten ist , wenn
ein mitPatental - oder Reserva-
tionS - Urkunde entlassener
Mann in ein Militär - Spital
gebracht werden muß.

Hkth . ainüo . Iun . Sog . ^v 90.

Welchem Departement des
General -Commando ' sdieEvi-
denthaltung und Verhandlung
in Betreff tcr Patental - In-
valwen zustebet.
Hkth . am 4. Des . g >6.

Den sich eine längere Zeit
um den Patental-Tehalt nicht
meldenden Invaliden ist der¬

selbe einzustellen.
Hkth . am >6. Marz 81 - , v 870.

Hauptstück . VI . Abschnitt.

Diesen Vorschußausweisen , welche dem Invaliden -Hause unverweilt zugesendet Werder
müssen / sind immer die Gegenscheine über die abquittirten Naturalien / und in dem Halle -'
wenn ein solcher Mann stürbe / auch der Todrenschein beyzulegen.

tz. 16148.

Um bey solchen Vorschüssen jede doppelte Verpflegung zu vermeiden , sind die erfolgten

Vorschüsse entweder in der Revisions - Liste oder in dem Passe des Empfängerv anzumercen.
tz. 16149.

. Der Ersatz von dergleichen Vorschüssen hat auf Rechnung des betreffenden Invaliden-

Hauses bey der Kriegs - Eassa aus den Militär - Invaliden - Geldern unmittelbar , und zwar.
im Frieden in dem darauf folgenden nächsten Monathe , im Kriege aber höchstens ain Schlüs¬
se des Militär - Jahres zu geschehen , und darf niemahls mit der eigenen Gebühr der den
Vorschuß leistenden Behörde vermenget werden , weil diese ihre Dotation von dem Militär-

Fonde erhält , welcher mit dem Invaliden -- Institute in keiner direkten Verbindung steht.
§ . 16160.

Sollten derley Invaliden einige unentbehrliche Monturs - Stucke , besonders bey rauher
Jahreszeit , benöthigen , so iss ihnen damit auszuhelfen , und die Zahl und Gaclung der
Stücke nebst dem Tuge ihrer Verabreichung auf dasjenige Dokument , welches der Mann zu

ferner Legitimation in das Invaliden - Haus mitbringt , vorzumercen.
§ . 16161 . ^ ,

Jene Bransche , welche den Monturs - Vorschuß geleistet hat , hat den Rückersatz gegen
besondere Entwürfe , worin die damit betheilte Mannschaft nahmentlich aufgeführt seyn muß,
aus dsr nächsten Monturs - Commission sich zu verschaffen , und in dem Lommunicatr auch die
verabreichten Sorten gehörig auszuweisen , so wie den darüber einziehenden Gegenschein da¬
selbst zu allegiren.

H. 16,62.

Bisweilen ergibt sich der Fall , daß Leute , welche entweder mit dem Patental - Gehal¬
te oder mit Vorbehalt des Invaliden - Beneficiums entlassen sind , ferner solche, welche aus

den Invaliden - Häusern in ihre Geburts - und künftigen Aufenthaltsorte abgehen , wegen Er¬
krankung in ein Militär - Spital gebracht werden , und daselbst ihren Unterhalt genießen.

In solchen Fällen ist darauf zu sehen , ob dergleichen Leute nach ihrer hergestelltsn Ge¬

sundheit im Patental - oder Reservations -Stande verbleiben , oder ob sie in das Invaliden -Haus

zurück kehren wollen.
Im ersten Falle ist die Verpflegung dem Invaliden - Fonde , jedoch gegen besondere Ent¬

würfe , worin niemand anderer ausgenommen werden darf , aufzurechnen , der bezogene Ge¬
nuß in den Urkunden des Empfängers anzumerken , und in den Individual - Specificationen
und respektive Ersatzentwürfen jeder dieser besonderen Umstände nebst dem in der Urkunde

gewöhnlich eingerückten Tom . und Folio , auch mit Benennung der Kriegs - Cassa , aus wel¬
cher solche Leute ihren .Patental - Gehalt ordentlicher Weife zu beziehen haben , beyzusetzen.

Im zweyten Falle sind derley Vorschüsse auf die bereits erwähnte Art zu behandeln.
Sterben derley Invaliden , so sind sowchl im ersten , als im zweyten Falle auch die

Todtenscheine den Entwürfen beyzulegen.
H. i 5 i 53 .

Die Evidenthaltung der in einem oder anderen General - Commando - Bezirke patent-
mäßig angewiesenen Mannschaft , und die Behandlung derselben ist dem,ökonomischen Depar¬
tement des betreffenden General - Commando ' s Vorbehalten.

tz. »6164.

Wenn ein Mann durch längere Zeit seinen Patental - Gehaltunbehoben läßt , auch sich

zu den im h. 16140 angeordneten jährlichen Superarbitrirungen nicht meldet , auch durch
die von der Invaliden - Hauses - Commission mit den betreffenden Dominien oder Ortsobrigkei-

ten einzuleitenden amtlichen Verhandlungen dessen Evidenz nicht eruirt werden kann , so muß
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derselbe nach seiner Abwesenheit über Ein Jahr als Emansor in Abgang gebracht , und dessen

Patental - Genuß ohne Weiters eingestellt werden.
§.

Tritt der Fall ein , daß ein solcher als Emansor in Abgang gebrachter Invalide in der

Folge um die Wiederverleihung seines auf obige Anordnung eingestellten Patental - Gehaltes
ansucht , so ist derselbe bey dem seinem Aufenthaltsorte am nächsten liegenden Militär über
alle Umstände , die ihm eine frühere Meldung nicht gestatteten , gerichtlich zu vernehmen , und

zur Beybringung aller zum Beweise seiner An.gabe nöthigen , die Sache erschöpfenden legalen
Zeugnisse zu verhalten . Erst dann , wenn sich hierdurch erweiset , daß er die Wiederaufnahme
in die Invaliden - Versorgung vollkommen verdiene , darf sein Gesuch mit allen Beweis - Do¬

kumenten zur Entschließung an . den Hofkriegsrath einbegleitet werden , im Gegentheile ist der
Invalide gleich vom General - Commando abzuweisen.

H. i5i56.
Wenn aber jemanden eine Schuld beygemessen werden kann , daß ein Invalide als Eman¬

sor in Abgang gebracht wurde , der diese Behandlung nicht verdient hat , und erweisen kann , daß
> er sich ordentlich gemeldet habe , und nur durch ein Versehen seiner Obrigkeit , des Invali¬

den - Hauses , oder des Feld - Kriegs - Commissariats aus der Vormerkung gekommen und dar¬
auf in Abgang gebracht worden sey , so hat nicht er den Gehalt auf die betreffende Zeit zu
entbehren , sondern der Schuldtragende Hst ihn demselben auf die Verfügung des General-
Commando 's aus Eigenem zu ersetzen , weil ein solcher Fehler dem invaliden Manne 'nicht

nachtheilig seyn kann und darf.
H. 15167.

Die Patental - Invaliden in den Provinzen des lombardisch - venetianischen Königreiches
und in Dalmatien haben nach den daselbst schon früher bestandenen Beobachtungen keinen

Anspruch auf ein unentgeldliches Obdach , gemeinschaftliches Feuer und Licht , und es steht
den General - Commanden nur in einzelnen Fallen besonderer Rücksichtswürdigkeit , aber ohne

Anspruch frey , an die Landes - Gubernien darum sich zu verwenden , weil , wenn sich eine
Gemeinde gleichwohl ganz freywillig hierzu bereit finden würde , dieses ihr allerdings zum

besonderen Verdienste gereichen müßte . ^
H. i5i58.

Selbst in dem Falle , wenn eine Gemeinde in den vorerwähnten Provinzen ganz frey-

willig sich herbey läßt , einem Patental - Invaliden das unentgeltliche Obdach nebst dem ge¬
meinschaftlichen Feuer und Lichte zuzugestehen , darf testen Patental - Urkunde hierzu keine

eigentliche Anweisung enthalten , sondern es hat für die benannten Provinzen als eine all¬
gemeine Regel zu gelten , daß in allen Patental - Urkunden der dort schon befindlichen Inva¬
liden diejenige Stelle,  worin des unentgeldlichen Obdaches und des gemeinschaftlichen

Feuers » und Lichtes Erwähnung geschah , zur Vermeidung aller Anstände durchgestrichen
werde , und aus dem nähmlichen Grunde wird keine Patental - Urkunde für einen in jenen

Provinzen befindlichen , oder erst dahin sich begebenden Invaliden neu auszufertigen seyn ,
wenn nicht zuvor die betreffende Stelle des Te .rtes durchgestrichen , und dadurch ungültig ge¬
macht worden ist.

Um dem Aerarium den Unterhalt der Invaliden aber so viel möglich -zu erleichtern,

sind alle Jnvalihen , welche der Versorgung freywillig entsagen , sogleich aus der Verpflegung
zu bringen , u, »d ihnen die Patental - Urkunden abzunehmen , jedoch aber nur die mit den

vorgeschriebenen Zeugnissen des Lebensunterhaltes versehenen Leute ganz zu entlassen , den
übrigen aber Reservations - Urkundest nach dem befolgenden Formulare v einzuhändigen.

H. 16160.
Die mit ReservationS - Urkunden abgehenden Invaliden müssen den; betreffenden In-

validen -Hause des Landes , wohin sie sich begeben , zugetheilet werden , und wenn sich in der

Was 'zu geschehen hat , wenn
sich ein Emansor nach einiger
Zeit wieder um den Patental-
Gehalt meldet.
Hkth. amrS . Oct . Sn . v H353.

Wer dem Invaliden den Er - ,
sah des verlornen Patental-
Gehaltes leisten must , wenn
derselbe seine diestfallsige Un¬
schuld erweisen könnte.
Hkth .gm - 2. Iun . Li i . v 27,7.

2m lombardisch - venctiani-
schen Königreiche undin Dal«
matien haben die Patental-
Invaliden keinen Anspruch auf
unentgeldliches Obdacl, , ge¬
meinschaftliches Feuer und
Licht.
tzkth. am -z. Oct . 8,7.

» » y. Dec . 817.

WaS dicstfakls in den Pa¬
tental - Urkunden wegzublci- .
ben hat.
Hkth. am g. Der - 6,7.

Reservations - Urkunden.
Hkth. am rb . May Lo3. U rb7§.

Die mit Reservations - Ur¬
kunden versebene» IiivUwen
müssen t >nc>u2nvalidc »-pause
zngetheilet w,rden.
Hlth . ,i n 7. Frb . 8n3. U 4,6.
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Folge ein solcher Invalide in einer anderen nicht zu dem Bezirke des hiesigen Invaliden-

Hauses gehörigen Provinz um die patentmäßige Verpflegung meldet , wird er von diesem
in jenes Invaliden - Haus , in dessen Bezirk er sich aufhält , ordnungsmäßig transferirt.

H. r5ibr.

Behandlung derselben hin , Da den mit Reservations - Urkunden ausgetretenen Invaliden , wenn sie eine Tapfer-

Hnh' ambZ°̂ 2 un" o8^v ^ ' keits - Medaille besitzen , die Zulage hierauf nach der Charge , in der sie solche erhielten , auch
während der Zeit , als sie sich ohne alle Verpflegsgebühr ' im Neservations -Stande befinden,

fortan gebühret , so kann ihnen diese Zulage , deren Betrag in der Urkundejedes Mahl aus-
gedrücket seyn muß , auf die Zeit , als sie solche erweislich nicht empfangen haben , auf Rech¬
nung des Invaliden - Fondes vorgeschoffen werden , und ist die Zeit , auf welche die Zulage
solcher Gestalt bezahlet wurde , auf der Urkunde anzumerken.

^ h. »5rbs.

Was zu beobachten ist, wenn Melden sich diese Leute in der Folge mit ihren Reservations - Urkunden wieder um die

dw,e L.-ute sich IN der Folge syste „ m,tchige Verpflegung , so müssen sich die General - Commanden die vollkommene Ueber-um die syste,« mäßige Gebühr
melden. zeugung verschaffen , daß sie der Invaliden - Versorgung zu ihrem Lebensunterhalte wirklich
Hkth. Mit, 6.Man6o3 . -L74. bedürfen.

. §. i5r63.

Wo die Ersparung , welche Gleich nach geschlossener October - Rechnung muß dem k. k. Hofkriegsrathe alljährlich

sich durch d,e Reservation der ein Ausweis nach dem nachstehenden Formulare L über die Geldersparung , welche durch

ergibt , ausgewiesen werden die Mit Relervatlvns - Urkunden entlassenen Invaliden entstanden lst , eingerelchet , die Na-

muß . turalien und der Service nach dem von den Militär - Verpflegs - Magazinen abzuverlangen-

Hkth. ain . . Fcb. 8 ' , . 0  und heyzulegenden jährlichen Durchschnitts - Anschaffungspreisen der letzteren , die Mon¬

tur und Betten aber nach dem von den Monturs - Oekonomie - Commissionen zu for¬
dernden jährlichen Durchschnittspreise der Monturs - und Bettenunterhaltung berechnet,

und solcher Gestalt die volle Ersparung nach allen Theilen richtig im Gelds dargestellt werden.

^ tz. iSibst.

Unter welcken Vorsichten Einem jeden in der Versorgung stehenden Invaliden , welcher mit einer Reservations-
Leute aus den Iuvalidcn-Sau« urkunde in das Ausland gehen zu wollen sich meldet , ist vor Allem 'mündlich und deutlich

den in das Ausland gelassen i " erinnern , daß er wohl zu überlegen habe , ob er auch in dem Orte , wohin er sich bege-
werden könnrn ; ben will , den hinlänglichen Lebensunterhalt finden werde.

Zeigt es sich, daß er hierüber Gründe von Belang angsben kann , und beharret er

ganz aus eigenem freyen Willen auf seinem gemeldeten Entschlüsse , dann ist ihm die Eigen¬
schaft einer Reservations - Urkunde , um die er ansucht , noch ein Mahl wohl begreiflich zu ma¬
chen , vor ihrer Ausfertigung aber sind im Conterte , dort , wo im Formulare die Worte ste¬

hen , entlassen zu werden,  die weiteren Worte beyzusetzen : »undweil er auf besonderes
Befragen wiederhohlt und ausdrücklich erkläret hat,  es sey dieses sein ungezwungener,

. ganz freyer Wille , und er werde im Auslande , wohin er zu gehen gedenket , den hinläng¬
lichen Nahrungsunterhalt zuverlässig finden , so hat man diesem Begehren re. rc.« ( wie im
Formulare ) .

h. i5ik >5.

Ursachen dieser Vorsichten; Diese Maßregel hat der k. k. Hofkriegsrath deßwegen anzuordnen befunden , weil zu
vernehmen gekommen ist , daß derlei) Leute im Auslands betteln , hierdurch aber ihren
Stand entwürdigen , welches dort oft ein nachtheiliges Licht auf die österreichische Staats¬
verwaltung wirft , als ob diese die Invaliden darben ließe , oder gar in das Ausland zu
gehen nöthigte , damit sie dort den Lebensunterhalt suchen ; indem diese Invaliden nicht im¬
mer aufrichtig genug sind , zu gestehen , daß die k. k. österreichische Militär - Verwaltung
sie nur auf ihr eigenes Verlangen , und auf ihre eigene Versicherung , daß sie an Ort und
Stelle , wohin sie zu gehen verlangten , Hinlänglich zu leben haben werden , dahin gehen

ließ , und ihnen zur Vorsorge , daß sie die österreichische Versorgung in der Folge ioch
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vielleicht einmahl wieder benöthigen könnten , diese mittelst einer eigenen Reservations - Ur¬
kunde , die ihnen zu diesem Ende mitgegeben wurde , vorbehielt.

H. i 5 r 66 .

Ein mit einer ReservationS - Urkunde versehener , in das Ausland gelassener Mann

ist bey seiner Rückkehr von dem Tage an , wo er sich bey dem ersten Militär - Eommando

innerhalb der Gränze der k. k. österreichischen Lande um eine Verpflegung meldet , in solche

zu nehmen.
Z. 16167.

Wenn Invaliden guter Ursachen halber auf eine gewisse oder unbestimmte Zeit

zu ihren Freunden in ihre Heimath oder in andere Orte in den Erblanden ab¬
gehen wollen , so ist solches , außer bey obwaltenden erheblichen Bedenken , nrcht abzu-
schlagen.

§. 16168.
Die Beurlaubung aus bestimmte Zeit kann unmittelbar von der Invaliden - Haufes-

Commission ertheilt werden ; hinsichtlich derjenigen hingegen , die auf eine unbestimmte

Zeit aus den Hausern abzugehen verlangen , ist die Bewilligung von dem General - Com-

mando einzuhohlen , in welchem letzteren Falle zugleich die Ursachen , nebstdem Orte , wohin

sich der Mann zu begeben gedenkt , angezeigt werden müssen.
§. 1616c ).

Die auf bestimmte Zeit beurlaubt werdenden Leute , wenn sie nur auf ein oder zwey

Monathe aus den Häusern abgchen , erhalten einen von den Hauses - Commandanren ge¬

fertigten Paß , und es verbleibt ihnen ihr Invaliden -GHalr , jedoch mit Ausichluß der Natu¬
ralien , und extraordinären Beyträge ; jene hingegen , welche auf längere Zeit beurlaubt wer¬

den sollen , erhalten nach dem Ermessen des General - Commando ' s eine nach der zu machen

habenden Reise ausgemeffene Reisezehrung von 4 bis »s st. , nebst einer Reservations - Ur¬
kunde , mit der Verbindlichkeit , während dieser Zeit für den Unterhalt ihrer Familie in allen

Stücken selbst zu sorgen , so wie der letzteren auch der Aufenthalt '.m Hause nicht zu ge¬
statte ^ ist.

H. 16170.
Den Invaliden - Ober - Officieren , welche auf ein , zwey oder drry Monathe au >,er

den Invaliden - Häusern innerhalb der Erblande verreisen wollen , kann jolches dre Haules-
Commiffion bewilligen ; wird hingegen die Beurlaubung auf längere Zeit oder eine Ver¬

längerung von den Beurlaubten angesucht , so muß darüber die Anzeige an das Gencral-
Commando gemacht werden.

h. 16171.
Die solcher Gestalt die Absentirungs - Licenz erhaltenden Ostrciere haben für diese

Zeit bloß die Pension zu genießen , die Natural -Gebühr ober fällt dem Invaliden - Fonde
anheun , und nur jene aus ihnen , welche zur Herstellung ihrer Geiundheic irgend wohm

beurlaubt werden , dürfen auf die betreffende Zeit die Naturalien und den <Vervice be¬
ziehen . V

tz. 16172.
Den zum eigentlichen Stande eines Invaliden -Hau >es gehörigen Officieren und Stabs¬

parteyen kann die betreffende Pension außer dem Invaliden -Hause vorschußweiße gegen ihre
Quittung dann erfolget werden , wenn sie sich entweder des Dienstes wegen , und auf

Anordnung der Vorgesetzten Behörde , oder auch bloi ; mit Urlaub sich außer dein Hauje
befinden.

h. 16172.

In jedem dieser Fälle müssen der Officier oder die StabSparteyen ohnehin mit ei¬
nem von dem betreffenden Commandanten gefertigten Dokumente , als : Marsch -Route , Ncvi-

sions - oder TransferirunHs Liste , Urlaubs - oder sonstigen Zeugnisse versehen seyn , aus wel-

8 »

wann ein aus dem Ausran¬
de zurückkehrender Invalide
wieder in die Verpflegung
tritt.
Hkth. am >0. Oct . 8»7.

Beurlaubung der invaliden
Mannschaft:

wer die Urlaubsbewilligung
zu ertheilen berechtiget ist ;

wem Ser Invaliden - Ge¬
halt bevzubelassen ist , uns
welchem ein Diaticum gebüh¬
ret:

^ wer tue Beurlaubung für
die Ostieicre ercheilen kan».
Hiry . au» >5. Apr. 77- -

Welche Gebühr dieselben
währcno des Urlaubes zu g»-
mcl'icn haben.
Hkth. am >5. Apr . 77«.

» » >7. Oct . L-L. I) ÜZ94.

Beobachtungen ben Pensions»
oder Gage - Vorschüßen an
invalide 2ff «cier« uno Par-
teyen;

Documcnke der beurlaubten
Invaliden - Officiere und Par¬
tei)en :

l
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wie über diese Vorschüsse
die Ausgleichung zu treffen
ist-
Hkth. am3o . 2un . 808. 90.

Wie sich hinsichtlich der Of¬
ficiere, welche in das Ausland
reisen wollen , zu benehmen
ist.
hkih . am >5. Apr -77r.

Beobachtungen für diesel¬
ben.
Hkth. am 3o. Apr . 809. 6 -846.

' Wie die auf Urlaub befind¬
lichen, um die Parental - Ver-
pstegung ansuchenden Invali¬
den zu behandeln sind ; ,

Beobachtung derInvallden-
Häuser be» der Beurlaubung
der Mannschaft.
Hkrh. am >5. März 3>r . v 9. 3.

'Heicathen der Invaliden;

l -xu . Hauptstück . VI. Abschnitt.

cheiu ersichtlich ist , ob das Individuum auf Befehl oder mit Bewilligung sich aus dem

Invaliden -Hause entfernet , wie lange dessen Abwesenheit zu dauern habe , was demselben ge¬
bühre , und wie lange es die Pension oder Gage bereits erhalten habe.

Nur gegen Vorzeigung dieser Dokumente , und bey Urlaubsvertängerungen gegen
Vorwelsling der Bewilligung des betreffenden GenerallCommandos , mithin erst nach erhal¬
tener Ueberzeugung von der vorhandenen Befugniß des Aufenthaltes außer dem Invaliden-

Hause , und von der Nichtigkeit der Gebühr , kann die Anweisung der Pension gegen eine
coramisirle Quittung des Percipienten Statt finden , und es ist sich in dem Anweisungs-
emwurfe jedes Mahl ausdrücklich auf jedes Dokument zu beziehen , auch dasselbe in be-
glaubter Abschrift oder im Auszugs beyzulegen.

tz. 16174.
Die wirklich geschehene Zahlung ist der Partey auf dasjenige Documenr , welches die

Gebühr derselben , und die Zeit , bis zu welcher solche erfolgt worden ist , ausweifet , gehö¬
rig anzumerken , und das betreffende Invaliden -Haus davon durch die Uebersendung eines

Pare des Rückempfangs - Entwurfes oder der Individual - Specification gleich nach der
auf Rechnung desselben erfolgten Anweisung deS Ersatzes zu verständigen.

tz. 16176. ^
In Betreff derjenigen Officiere , die sich etwa in das Ausland verfügen wollen , ist

nicht nur davon .dem General - Commando die Anzeige zu machen , sondern auch von dem
letzteren dieserwegen der Bericht an den k. k. Hofkriegsrath zu erstatten , damit , wenn
dieses Gesuch zu bewilligen befunden würde , diejenigen k. k. Minister - Residenten oder Con-

suln , welche in dem Lande des Aufenthaltes solcher Officiere accredltiret sind , davon zu

dem Ende verständiget werden können , um sich über daS Leben und das Betragen derlei)
Officiere die Ueberzeugung zu verschaffen , wohin sw sich auch wegen ihrcS zu erfolgenden
Gehaltes zu melden haben.

§. 16176.
Jene in den Invaliden - Häusern untergebrachten Officiere , welche in das Ausland zu

reisen die Bewilligung erhalten haben , müssen im klebrigen alles dasjenige beobachten , was
dießfallS ini isten Abschnitte des 33sten Hauptstückes in Betreff der Retsepäffe enthalten ist.

§. 16177.
Wenn sich em Invalide unter Vorzeigung seines Urlaubspasseö um die Ueberkom-

mung einer Patental - Urkunde meldet , so ist derselbe auf der Stelle , ohne das Zusammen¬
treffen mehrerer solcher Individuen abzuwarten , auch einzeln zu superarbitnren , und das

Resultat dem General - Commando zur weiteren Verfügung an das betreffende Invaliden-
Haus ungesäumt anzuzeigen.

tz. 16178.
Von den Invaliden - Häusern dürfen auch keine Invaliden auf Urlaub geschickt wer¬

den , bevor nicht die Lransferirungs - Listen über sie eingetroffen sind , damit nähmlich,
falls er sich an dem Orte seines Urlaubes um eine Patental - Urkunde meldet , und das

Landes - General - Commando diese von dem Invaliden - Hause verlangt , die Ausstellung
nicht mehr aus dem Grunde , weil etwa die Tranöferirungs -Liste noch nicht eingelangt ist,

verspätet werde , sondern ungesäumt ausgefertiget und dem Invaliden behändiget , mithin
derselbe , sobald als möglich , in den Bezug seiner Verpflegung gesetzt werden könne.

tz. rSi7y-

Die in den Invaliden - Häusern untergebrachlen Stabs - , Ober - und Unter - Officiere,

dann Gemeinen und sonstigen Militär - Parteyen dürfen eben so wenig als jene , welche noch in
wirklichen Feld - Diensten , in der Pension oder in einer sonstigen Militär - Versorgung ste¬
hen , sich ohne Erlaubmß des k. k. Hoskriegsrathes und rücksichtlich des General - Com-
mando 'S verehelichen.
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tz. 16160 . .

Hierbey kommt es immer auf das vernünftige Ermessen in Ansehung der vorgebracht
werdenden Umstände an , ob die Heirath eines alten oder gebrechlichen / von Kräften er¬

schöpften Invaliden zu gestatten oder zu verweigern sey.
Nebstbey ist auf die Conduite und den Lebenswandel sowohl des Heirathswerbers,

als der Braut / und deren eheliche Geburt / dann auch auf den Räum in dem Invaliden-

Hause besonders Rücksicht zu nehmen.
tz. 16161.

Da von allen diesen Umständen und Verhältnissen / im Einvernehmen mit den betref¬

fenden Invaliden - Hauses - Commissionen , die General - Commanden die vollständige Kennt-
niß erhalten müssen , so steht auch denselben das Recht zu , allen in den Invaliden - Hau¬
sern befindlichen Stabs - und Ober - Officieren , dann Stabsparteyen und der Invali¬
den - Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , sie mögen in den Invaliden-

Häusern oder in der Patental - Verpflegung sich befinden , oder mit einer Reservations-
Urkunde versehen seyn , die Erlaubnis ; zur Verehelichung zu ertheilen.

Z- »6182.

Die Ehen der Invaliden müssen möglichst beschränkt , und die Weiber der in den

Häusern sich befindenden Mannschaft nach dem Verhältnisse der letzteren bestimmt werden.

/ §. i6i83.

Jeder Stabs - oder Ober - Officier har vor seiner Verehelichung die normalmäßige
Hciraths - Caution zu erlegen , und sich dießfalls in allem nach der Vorschrift deS 3ssst e n
Hauptstückes von den  H e i ra th s - C  au ti on en  zu benehmen.

tz. 16184.

Bey den Heirathen der Unter - Officiere und Gemeinen muß ein Unterschied zwi¬
schen jenen , welche beständig in den Invaliden - Häusern bleiben , dann denjenigen , welche
außer denselben leben , gemacht werden.

tz. 16186.

Den ersteren ist das Heirathen sehr selten , und nur dann zu gestatten , wenn der

Mann in solchen Umständen sich befindet , daß er sich nicht selbst pflegen kann , folglich ei¬
ner Gehülfinn hedarf , oder aber durch die Heirath seine Umstände merklich verbessern , und

wahrscheinliche Versicherung geben kann , daß sein Weib und die etwa erzeugenden Kinder
nach seinem Tode sich ehrlich ernähren können , wie dann auch bey derley Heirathen vorzüg¬
lich darauf zu sehen ist , daß die Invaliden keine liederlichen oder zum Nahrungsver-
dienste unfähigen Weibspersonen heirathen.

H. 16186.

Den Invaliden , welche mit Vorbehalt der Invaliden - Versorgung nach Hause ent¬
lassen , oder auf ihr Ansuchen in ihre Geburtsorte nach Hause patentmäßig angewiesen

werden , kann die HeirarhSbewilligung jedes Mahl ohne ^ Anstand ertheilet werden , sobald
sie bey dein General - Commando darum unlangen , von dem Orte ihres Aufenthaltes ein

gerichtliches Zeugniß , daß die Grundobrigkeit -nicht nur diese Heirath gut heißet , sondern
auch bestätiget , daß solche dem Manne zur leichteren Erwerbung seines Nahrungsver-

dienfteS nöthig und zuträglich sey , beybringen.

tz. 1618 -7.

Bis zum Jahre i8o3 haben die Bräute derjenigen Männer , welche in der Inva¬
liden - Versagung heiratheten , eigene Reverse  ausstellen müssen , durch welche sie

auf alle dercinstigen Beneficien Verzicht zu leisten hatten.

Die ohne Erlaubnis ; sich verehelichenden Inpaliden werden ohnehin der Versorgung
für sich selbst verlustig , und jene , welche dazu im ordentlichen Wege die Bewilligung er¬
halten , müssen in den Invaliden - Häusern vcrgemerkt werden , welches hinreichend ist , um

22 *

^was hierbei) vorzüglich zu
berücksichtigen ist-
Hkth am lS- Apr . 77- .

Wer die Heirathserlaubniß
zu ertheilen hat.
Hkth . lMI lo . 3un . 8lr . 6 r,6L-

r Die Heirathen der Invali¬
den in den Häusern sind mög¬
lichst zu beschränken.
Hkth. am >7. Feb . 807. S 70Z.

Erlag der Heiraths - Eau-
tionen für Stabs - und Ober-
Offi eiere.
Hkth. am >5. Ayr . 77«.

>» » >c>. Juri - öi -i . 6 - >85.

Welcher Unterschied bey den
Unter - Offerieren und Gemei¬
nen zu wachen >ft.
Hkth. am >5. Apr - 77' -

2n welchen Fällen,
-») den in den Häusern un¬

tergebrachten ,
Hkth. am >5. Apr . 77' -

>» >> >3. Aug 774-

i>) den Parental « oder mit
Reservations -Urkunden entlas¬
senen Invaliden die Hciraths-
bewilligung ertheilct werden
kann.
Hkth. am >5. Ahr. 77' .

„ ,» - i . Oet. 769. u I>85.

Dir Abnahme der Verzichts-
Reverse von den Vräulen der
Invaliden auf alle Milikär-
Beneficicn wird abgestellt;

Band ' . V!.
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Vorsicht , um hirrkoy jeden
Irrthum möglichst zu vermei¬
den.

Hkrh.am 27. Jim . SoZ. i , J23 - .

Auf das Lernen der Kinder
der Invaliden haben die Hau¬

ses - Commissionen sorzHltigst
zu wachen.
Hklh -anirH - März 3 >3. v >>19.

Die erwachsenen Kinder der
Invaliden sind zur Arbeit zu
verhalten.

Hkth . am 2-4. Fcb . 796 . O , 635.

Seelsorge in den Invali¬
den - Häusern ;

Abfertigung der Invaliden,
welche aus der Versorgung
entlassen werden wollen.

Hlth . am >5. Apr . 772.

Jeder solche Invalid must
sich mit einem ortsobrigkeitli-
chen Zeugnisse über seinen le¬
benslänglichen Unterhalt aus-
weisen.
Hlth . am 26 . Man 3->3. l . , 67 -4.

>» » , 6. Apr -Li ». u >H,r.

Wozu sich die Grundobriq-
keiren in den Zeugnissen ver¬
bindlich machen müssen.
Hkth . al » >3. Avr . 772 . ^

» » >-4- Iun . 797 . l) 3H89.

1)ie Gültigkeit der etwa vorkommenden Forderungen solcher Weiber zu erheben , und un¬

statthafte Gesuche abzuweisen.
Es ist daher die Abnahme der bemerkten Reverse als eine überflüssige Sache auf¬

gehoben worden.
tz. , 5i86.

Um aber doch allem gleichwohl möglichen Jrrthume in der Folge zuvor zu kommen,

so ist die gemessene Vorsehung zu rreffen , das den in der Invaliden - Versorgung stehenden
Leuten , sie mögen nun im Hause selbst befindlich , oder aber mit Patcntal - oder Reserva¬
tions - Urkunden versehen seyn , bey Ertheilung der VerehelichungsbewiUigung jedes

Mahl gegenwärtig gehalten und deutlich erklärt werde - daß ihre Weiber , ungeachtet sie
keine Reverse mehr ausstellen dürfen , dennoch weder auf eine Abfertigung , noch auf ein
anderes Invaliden - Beneficium einen Anspruch zu machen haben.

Von einer jeden solchen Verehelicyung ist das betreffende Invaliden - Haus ungesäumt

zu verständigen , und es sind demselben die übrigen in solchen Fällen beyzulegenden Erweise
und Zeugnisse zuzuschicken , um die nöthigen Vormerkungen unterhalten zu können.

h. iLilLy.

Die Kinder der Invaliden sind zum Lernen thätigst anzuhalten , und unter die flei¬

ßigeren nach vollendetem Schuljahre von den Invaliden - Hauses - Commissionen Prämien aus-
zurheilen , welche in Lesebüchern bestehen , und aus der Aushülfs - Cassa angeschaftt wer¬
den sollen.

h. IZ1Y0.
Erwachsene arbeitsfähige Sohne und Töchter der Invaliden sind zu einem anständi¬

gen Nahrungserwerbe zu verhalten.
h . i 5 iyi.

Zur Seelsorge und zur Haltung des Gottesdienstes sind in jedem Invaliden - Hause

eigene Geistliche bestellt, , welche ihre geistlichen Functionen gewissenhaft , und , da sie vom
Staate besoldet sind , ohne Anspruch auf eine Stollgebühr zu verrichten haben ; daher sie weder

bey Taufen , Ccpnlakionen , Begräbnissen und dergleichen von den Invaliden , deren Wei¬
bern und Kindern , unter keinem Vorwände Geld abfordern oder annehmen dürfen , gleich¬

wie dieselben auch dafür zu sorgen haben , damit diejenigen Andachten und Gebeshe , wie
es die dießfallsigen Stiftungen inrt sich bringen , von den Invaliden verrichtet ) sondern

auch das gesammte Invaliden - Personal zur österlichen Beicht , der Vorschrift gemäß , ver¬
halten , und die Kinder der Invaliden alle Sonn - und Feyertage in der Christenlehre in

der Hauskirche öffentlich zu einer bestimmten Stunde unterrichtet werden.

§ . »5 » 92.

Wenn ein Invalide vor Verstreichung eines Jahres aus der Versorgung tritt,

und mir dem Dienst - Gratiale abgefertiget werden will , kann ihm solches so abgereicht

werden , wie er es beym Regimente erhalten haben würde , wenn er gleich bey seiner

Superarbitrirung und bezugsweise Uebersetzung in das Invaliden - Haus die Abfertigung

verlanget hätte . Nimmt er die Entlassung aber erst nach einem Jahre , so bekommt ein

solcher Invalide ohne Unterschied der Charge , und ohne darauf zu sehen , wie lange er ge¬
dient har , das institutmäßige Surrogat von sechs und dreyßig Gulden . >

h. r5iyb.
Jeder seine völlige Entlassung verlangende Invalide , er mag ein In - oder Auslän¬

der seyn , muß sich durch ein glaubwürdiges Zeugnis ; über seinen lebenslänglichen Unter¬
halt ausweisen . - P ..

§ . »5,9/1.

Die Grundobrigkeiten , Herrschaften und andere bemittelte Personen , welche ein sol¬
ches Zeugniß ausstellen , haben sich darin verbindlich zu machen , daß , wenn der Invalide

auf die eine oder die^ andere Art durch Unglücksfälle und dergleichen außer Stand gesetzt
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werden sollte , sich seine Nahrung selbst zu erwerben , sie ihm lebenslänglich den Unterhalt

gleich anderen Armen ihres Bezirkes verschaffen wollen . ^
H. »5iy5.

Derjenige , welcher sich demnach ohne die bemerkte Vorschrift eine systemwidrige Ab¬

fertigung eines Invaliden erlaubt , ist nicht allein dem Aerarium das Dienst - Gratiale oder
Surrogat zu ersetzen schuldig , sondern muß auch nach Umstanden schärfer bestrafet werden.

tz. i5i <)6.
Gleiche Bewandtnis ; hat es mit der Abfertigung der Witwen und Waisen von den in

der Versorgung sterbenden , nach der ersten Classe bey Regimentern verheirathet gewe¬

senen Invaliden , welche nach dem Verlaufe eines Jahres , wo ihre Männerund rücksicht¬

lich Vater in der Versorgung stehen , mit dem Surrogate von dreyßig Gulden , wenn sie
Kinder noch in ihrer Versorgung haben ; jene aber , die ohne Kinder , oder deren Kinder,

und zwar die Söhne das vierzehnte , die Töchter aber das zwölfte Lebensjahr als das Nor¬
mal - Alter,  in welchem dieselben , im Falleder Abfertigung mit dem Dienst - Gratiale , als

zum Erwerbe fähig und außer der mütterlichen Versorgung anzusehen sind , erreichten,
schon versorgt sind , mit zwanzig Gulden abzufertigen sind.

tz. »511)7 . - -

Die auf solche Art abgefertigten Weiber und Kinder müssen sodann alsogleich den

Aufenthalt im Invaliden - Hause selbst verlassen , weil der Invaliden - Fond solche ferner
unterhalten und zu ernähren nicht dotirt ist.

Bestrafung für jene , welche
sich eine , systemividrige Abfer¬
tigung zu Schulden kommen
lasten.

Hlth . am s . Feb . S,, , v , 8S.

Abfertigung der Invaliden-
Witwen und Waisen.
Hkth . am >5. Apr . 77 ,.

» » l .Sept . Sir .0  3o36.

Die avgefertigten Weiber
und Kinder müssen sogleich
aus dem Hause entfernt wer¬
den.

Hkth . am >5. Apr - 771 .
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Formular

Brauschen des

Militär - Etats

e")

§

6

V

N

Charge.

Gebühr der Invaliden

in den Häusern im Patental - Stande

Pensionen

L L

ZF

!
8

.o
rr

^ 5

r.»
- - s-

rz
L

V-

fl. k- fl . k.jfl.

Oberst . -' . .

Oberst - Lieutenannt . . .

Major . 6 »o

Erster Capellan des Wiener Invaliden
Hauses . ü 36 o .

Jweyter Capellan des Wiener Invaliden
Hauses . H 38 o

100

63

l>6

Capellan des Prager Invaliden - Hauses

Capellan » Pester

Capellan im Filiale des Invaliden -Hau-
ses zu Skalitz und Tyrnau.

Im Petkauer Invaliden - Hause existirt
kein eigener Capellan , sondern die
Seelsorge und geistlichen Functionen
werden durch den dortigen Stadt¬
pfarrer administrirt . . . .

Auditor in jedem der vier Jnvaliden-
Hauser.

Nechnungsfnhrer in den Jnvaliden -Hau-
sern zu Wien , Prag und Pest .

280

288

283

22st

600

600

Lo

2Y

Nechnungsführer des Pettaner Invali-
dcn - Hauses mit Unter - Lieutenants-
Charakter . Z 3oo!

23

23

18

3o

st>

fl.

'S-

fl.

.

'S-

Ä G

>8-

Port . ?fl. k- fl.

18?

'S-

k.lfl k- fl.
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Anmerknn

Wenn die in den Häusern angestellten Stabs - Officiere auch nur
titular sind , so gebühren denselben nach der hofkriegsräthlichen Ver¬
ordnung vom 20 . Jänner 1816 I) 63  dennoch die Naturalien und der
Service nach dem nebenstehenden Ausmaße.

Vermöge der bestehenden hofkriegsrärhlichen Verordnungen können
in der Regel nur solche Stabs - Officiere in die Häuser ausgenommen
werden , welche zu Commandanten bestellt , -oder denselben all latns

-beygeAeben sind.

Von den gestifteten Messen erhält er jährlich 60 fl. , nebstbey das
freye Quartier im Hause , und vermöge böhmisch - österreichischer Hvf-
Kanzelley - Verordnung vom 8 . Februar in den 6 Wintermonathen
monathlich eine Klafter weiches Brennholz und 3 Pfund Unschlittkerzen,
wovon die Sakristey zu beheihen und zu beleuchten ist . Dieses wird
von dem Neligions - Fonds angeschafft.

Erhält in Gemäßheit eines Hof - Kanzelley - Decretes vom 6 . Fe¬
bruar , 8 i 3 für die 6 Wintermonathe 3 Klafter weiches Brennholz
und 9 Pfund Unschlittkerzen.

An Stiftsmessen jährlich i fl. 3o kr.
Die zur L -eesorge im Hause angestellten Priester sind aus dem Con¬

vente der dortigen Kreuzherren.

Vermöge hoher hofkriegsräthlicher Verordnung vom 2. März i6ost
lki 763 hat jeder Capellan im Ganzen st Klafter hartes Brennholz auf
die sechs Wintermonathe . '

Der Auditor des Wiener Invaliden - Hauses bezieht wegen Ver -v
retung des Invaliden - Institutes eine Zulage von jährlichen 100 fl.

vermöge hofkriegsräthlicher Verordnung vom 1. August i8n D3299.
^ Invaliden - Häusern zur Dienstleistung angestellten

oitore und ) l.echnungsführec haben nach der hofkriegsräthlichen Der-
vichnung vom iS . Aprill 1772 den Hauptmanns - Charakter.

Vermöge hofkriegsräthlicher Verordnung vom 7 . Man »806 I- 1961

Winter ^ besonders ü Klafter hartes Holz in jedem

Hofkrieg s rät hl ich es Rescript vom

18. Aprill »772.

An Ordens - Pension aus dem Neligions - Fonde mittelst
des Camerale vom 8 . July 180S I-. 162.5 »5<>fl.

An Zulage aus dem Invaliden- Fonde in Folge der er¬
wähnten und der weiteren hofkriegsräthlichemAnordnung
vom 9 - Nov . ' 8 . st L 6678 120 fl. ,

Aus dem vlis . Last , vom 26 . August 3 ?.38  100 fl - ,
nach Erscheinung des Finanz - Patentes vom 23 . Febr.
1811 zur Hälfte mit 5ofl.

An Ordens - Pension aus dem Neligions - Fonde vom 28.
Sept . 1811 L 3283 280 fl . und an Zulage ioo fl. An
jährlichem Gehalte vermöge Verordnung vom 8 . Jul.
1806 I - i 6 r 5 . 280 fl.

An Holz in Folge der Muster - Nelations - Erledigung
vom Jahre 177 ^ täglich 18 Portionen auf die ti Wmter-
nathe . ' . _

An Stiftsmessen jährlich st2 fl.

t5 . Aprill 1772 und 2 . December 1618 v 7168.

18 . Aprill 1772 und 3 . December i 6 - 5 y 7168.

2 . Aprill 1802.
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Von der Invaliden -Versorgung. 89

A n n» e r k u n g.

Die Ober - und Unterärzte , dann die Formiere des Feuerwerks-
Corps sind nach dem allgemeinen Invaliden - Systeme zu behandeln»

Der Ober - Fourier bezieht vermöge hofkriegsräthlicher Verord¬
nung vom - 26 . April ! . 8 o3 U 2063 und . S. Oktober 1807 I . 4 " 3 mo-
nathlich 5 fl . Zulage.

An der vermöge hofkricgsräthlicher Verordnung vom 3 i . August
1808 l -3346  für die .3  fleißigsten und geschicktesten Formiere bewilligten
erhöheten Gage haben in Pest sieben , Prag fünf , Wien vier und rn
Pettau 2 Theil zu nehmen . _

Die Unter - Officmre , welche in den Invaliden - Häusern wegen
Mangels eines wirklichen Profoßen desselben Dienste verrichten , er¬
halten vermöge hofkriegsräthlicher Verordnung vom 2. Marz . 806 I.
582 den nebenstehenden Profoßen - Gehalt auf die Zeit ihrer mterrma-
len Dienstleistung.

Laut hofkriegsräthlicher Verordnung vom 26 . Aprill . 808 8 28.
sind die Auditors nach ihrem bekleidenden Charakter zu behandeln.

Zu Folge der allerhöchsten Resolution vom 3 r . December . 789
ist den Stabs - und Regiments - Aerzten , die sich besonders verdienst¬
lich gemacht haben , bey eintretendec Untauglichkeit eine jährliche Pen¬
sion ' von 400 fl. zugestchert , um welche von Fall zu Fall bey Seiner
Majestät eingeschritten werden kann.

Für diejenigen Rechnungsführer , welche durch lange Dienstjahre
oder auf eine sonstige Art sich besonders verdienstlich gemacht haben,
kann bey ihrer erfolgenden Invalidität um die höhere Pension von
400 fl. durch den k. k. Hofknegsrath eingeschritten werden , dasselbe
gilt auch von den Grundbuchsührern in der Militär - Gränze , welche
in Allem den Regiments - Rechnungsführern gleich gehalten werden.

Hofkriegsräthliches Rescript vom

3o. Oktober .784 und . 9. November 1808 I . ^ooS.
>16 . May 1804 I - . 770.

i 5 . Marz 1801 O 1896 und 19 . März 1602.

iö . Aprill >772.

1S. Aprill 1772.

i 5 . Aprill 1772 und .4 . Iun . 1818 I > 2889.

.9 . Jänner 1806 6 20.

iS . Aprill 1772.

1S. Aprill 1772.

8 . Iun . 1799 I 2899.

iS . Aprill 1772.

i 5 . Aprill 1772 und 3o Iun . 1817 U 8879.

i 5 . Marz 1801 O 1896.

iS . Aprill . 772.

Band LVi.
2Z
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Niemer . . . . . . . . . . . .

Schneider.

O

Ober - Stabs - ^
Stabs - > Profoß .
Unter - ^

Regiments - Profoß

Profoß eines leichten Bataillons.
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5. Jänner 1812 v ich56.

Von der Invanden - Versorgung.

Band rvr.

Hofkriegsräthliches Nescript vom

Vermöge hofkriegsräthlicher Verordnung vom >. März , 786 er,
hält ein Cadett der Wiener - Neustädter Akademie , wenn er ohne,sein
Verschulden untauglich wird , die Aeltern ohne Vermögen sind und
Derselbe in einen Civil - Dienst nicht untergebracht , mithin auf keme
Art sein Brot verdienen kann . eine jährliche Pension von r5o fl..

>5. Aprill 1772 und 3o. Iun . »817 v 3370

Vermöge hofkriegsräthlicher Verordnung vom . 28. Jänner i 8a3 V
2S8 haben die Regiments - Profoßen , da sie in jeder 'Nücksicht unter die
minderen Stabsparteyen gehören , ihre Pension , wenn sie außer einem
Invaliden -Hause leben, unter dem Titel I nv a l i d e n - G e h a l t auf
P a t en t a l - V 0r p s l e g s u r k u n d e n zu beziehen.

15. April! 1772.

iS . Aprill 1801 l ) .2267.

iS . Aprill 1772.

15. Aprill 1772.

10. Aprill 178s v 1177 und 3o. Iun . 1817 v 3379.

14. Aprill 1768 und 3o. Iun , 1817 v 8879.

> iS- Aprill 1772 und 3o. Iun . 1817 v 8879.

1S. Aprill 1772 und 16. December i8iS v 7870.
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Oberbrückenmeister . . . . .

Oberfsnerwerker.

Feldwebel der Infanterie . .

Wachtmeister der Cavallerie.

Feldwebel der Artillerie . . .

Oberjäger.

Unterbrückenmeister.

Sappeur - Meister .

Mineur - Feldwebel.

» Meister . ..

» Führer . .

Sappeur - Führer . .

Bombardier vom Corps

Feuerwerker von der Garnisons -Artillerie
Feuerwerker vom Bombardier - u . Feuer¬

werks - Corps . .

Corpora ! der Infanterie nnd Cavallerie
» » Artillerie arnd vom Feuer-

werkö -Corpö . . .

Ober-
sMineur

' 4
H.Sappeur . .

Unterjägec . . . . . .

Sattler ^ ^ ^ . . . .

Escadrons - Schmid .

» Trompeter

Compagnie - Trompeter der Jäger.

20« rb
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3o

Von der Invaliden -Verforgung. y 5

Anmerkung. Hofkriegsräthliches RescriiPl vom

Da der Oberbrückenmeister in der Dienstleistung den Gehalt eines
Fähnrichs oder Unter - Lieutenants bezieht , so ist derselbe nach der.
Analogie der hofkriegsräthlichen Verordnung vom i 3 .Aprill 177Ä auch
nach der Aeguiparirung der einen oder anderen Chargen in der Inva¬
liden - Versorgung zu behandeln.

Bey der Trabanten - Leib - Garde erhält die Mannschaft vom Vice-
Wachtmeister abwärts ihr chargenmäßigeS Militär - Invaliden - Trac-
tament , und nebstbey in Folge der allerhöchsten Resolution vom 22.
September 1768 und 28 . Februar 1774 , dann 18 . Aprill 1792 einen
Cameral - Veytrag , und zwar sür den Vice - Wachtmeister 8 kr . täg¬
lich , für den Gardisten und ehemahligen Feldwebel 4 kr , für den
Gardisten und ehemahligen Führer 8 kr . , für den Spielmann 4 kr.
täglich . - - - > -- -

^ Außer diesem Veytrage bekommen diese Gardisten in Gemäßheit
der vorerwähnten Resolutionen das Montnrs --Aeguivalent von der
Garde . Um jedcch zu diesem Beiträge qualificirt zu seyn , muß der
Mann nach der erfolgten allerhöchsten Entschließung vom S. September
1792 durch 6 Jahre in der Garde gut gedient haben . Die gemeine
Mannschaft der k. k. Hofburgwache erhält vermöge der allerhöchsten
Resolution vom 29. October 1803 , wenn sie 6 Jahre bey der Wache
gedient Hst , einen Cameral - Beytrag aus der Hofküchen - Cassa,
und zwar der Feldwebel 8kr . , der Corpora ! 6 kr . , der Gemeine und
Spielmann 4  kr . täglich . Die Zulage für die in die Invaliden - Ver¬
sorgung übertretende Mannschaft der k. ungarischen Kronwache besteht,-
zu Folge hofkrirgjräthlichen Rescriptes vom 28 . Jänner 1812 I ) , 40,
täglich in einem kalben Kreuzer W . W . Wenn ein Jnspections -Feld-
webel des Wiene : - Neustädter Cadetten - Hauses vor Verlauf seiner
daselbst zu leistenden sechsjährigen Dienstzeit invalid wird , so wird
demselben , in Folge hofkriegsräthlicher Verordnung vom 3 o. October
1806 v 6292 , jedes Mahl , nach dem - Verhältnisse seiner Verdienste,
über sein ordinäres chargenmäßiges Jnvaliden -Tractament , eine bessere
Versorgung zugewenvet werden , worüber in jedem solchen Falle aller-
höchsten Ortes kingeschritten werden muß . Die in den Jnvaliden-
Stand übertretenden Soldaten der Militär - Polizey - Wache Haben
nur jenen Beylrrg von dem Invaliden - Fonde zu erhalten , der ihnen
nach der im Regiments gehabten Charge zukommt , das Mehrere aber,
welches ihnen nach dem im Polizey - Dienste erhaltenen Avancement
gebühret , hat , nach der hofkriegsräthlichen Verordnung vom 19 . März
l8i r 6 l 45 S , der Polizey - Fond zu tragen.

/

.»8. April ! »772.

2i . December 1610.

!
18. Aprill 3772 und 3o. Jun . 18,7 D 3379.

9. Apr. 1774 ^ 1181,8 . May 1764u . 3o.Iun . 18,7 v 3379.

17. May 1796 und 3o . Jun . 1817 V 8879.

9 . Aprill 1774 , 8 . May 1784 und 3o . Jun . 1817 v 3379.

9 . Aprill 1774 und 3o. Jun . 1817 v 3379.

8 . May 1784.

9. Apr. 1774^ 1k8i , 8. May 1784 u. 3o. Jun . 1817V 8879.

8. May 1784,9 .Apr . 1774 ^ n 3iu . 3<». Jun . 1817 v 8879.

15 . Aprill 1772 und 3o . Junius 1817 v 8879.

9 . Apr . 1774 ^ 1181,8 . May 3784 u . 3o . Jun . 1817V 8879^

17 . May 1796 und 3o . Junius 1817 v 8879.

10., Aprill 1766 v 1177 und 3o. Junius 1817 v 3379

10 . Aprill 1788 v 1177.

18 . Aprill 1772 und 3o . Junius 1817 v 8879.

17. May 179b und 3o Junius 1817 v 8879.
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Gemeiner ^ vom Fuhr - und Packwesen .
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Von  der Jnvaliben - Vetsorgung^

Anmerkung. Hofkriegsräthlichoö Neseript vom

Vermöge hofkrieasräthlicher Verordnung vom 7. December 1609
li 1708 haben Seine Majestät allen während des Krieges im Jahre
i8oy verstümmelten Unter - Kanonieren , die sich durch einen Nebenver¬
dienst etwas erwerben können , und aus Mangel einer Oeffnung oder
einer sonstigen Ursache keine der bestehenden Stiftungen erhalten , bey
ihrer Uebersetznng in die Invaliden - Versorgung das Ober - Kanonier-
Tractament zu bewilligen geruhet.

Privat - Diener aus dem Stande der Gemeinen genommen
werden , so erhalten dieselben auch die für letztere bestimmte Gebühr.

18. April! 1772.

- - .- — -

y. Aprill 1774 ^ riSi und 3o. Junius 1817 v 8879.

15. Aprill 1772 und 10. December 1811 v L078.

y. Apr . i ^ , dann8 .May 1784 und 3c>. Jun . 1817 V 8879.

26. September 1811 I 6879 und 3o. Inn . 1817 V 8879.

> in . Aprill 1772 und 3o. Jun . 1817 v 8879.

17. November 17-98.

18. Aprill 1772 und 3o. Jun . 1817 v 8879.

-9. Apr . 1774 ^ 1i3i,L . May 176411. 80. Jun . 1817 v 8879.

9 . Aprill 1774 -4 n3i und 80. Jun . 1817 v ^ 879.

3o. Jun . 1617 v 8879.
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Von der Jnvaliden - Versorgung. 97

Anmerkung.

Allerhöchstseine Majestät bewilligten unter dem 2i . December 1810,
daß künftig alle in Ruhestand als realinvalid tretende , stets tadelfrey
gediente Ober - Officiere der Artillerie um Einen Grad , und die den¬
selben anklebende höhere Pension , so wie auch dem Unter - Lieutenant
der Ober -Lieutenants -Charakter mit 3oo fl . jährlicher Pension als Real-
Invalid erfolgt werde . Der Oberfeuerwerker , wenn derselbe gut ge¬
dienthat , und in den Ruhestand übernommen wird , erhält den Lieute-
nans - Charakter mit 200 fl. jährlicher Pension ._

Nach dem allerhöchsten Rescripte vom Jahre 1800 sind dieselben
bey ihrer Invalidität , wenn sie untadelhafte Dienste geleistet haben.
Seiner Majestät zur Erthsilung einer Provision anzuzeigen _

Hofkriegöräthliches Rescript vom

3. May 1778.

3o. October 1798 6 10812.

9- Apr . 1774 ^ " 5 ' , I7 .N0V . 1798 » . 3o .Jun . 1817O 3379

3. September 1788 und 3o. Iun . 1817 v 3379.

2A April ! >8 o3 B 2004.

9 . Apr . , 774 ^ " 5 » und 8 . May »764.

8. May 1764.

y . April ! 1774 ä . n 5 i , 6 . May '764  und 3 o. Iun.
1817 O 337 Y.

Band rvi. 25
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.Wagner- > Meister.
!Sattler - ) . . . .

ichmid- ^ . . . .
!Wagner - > Gesell . .
^Sattler - ) . . . .

lCur - Schmid vom Beschälfuhrwssen

W

K Ä

«L 2
« 2 -» --

N 2
^ L .2
^ --

NL"

Wirklicher ^

Quasi-
>.Küsssnmachec

Thierarzt . . . .

Ober - X Meiller
Unter - / -̂ e-jler

Altgesell.

E - X. M-lz.sr '
Jung -/ ^ ^

Werkmeister

Anmerkung- Hofkriegsräthliches Rescript vom

Dieser Invaliden - Gehalt kommt jedoch aber nur lenen Indlvi«
duen zu Statten , welche früher im Militär gut gedient haben , Und
nicht etwa von demselben ordnungsmäßig abgesertiget worden sind.

Diese Charge besteht nur im Kriege, , und wird gewöhnlich durch
Gefreyte und Gemeine besorgt , welche nach dem Kriege zum 9>.egl-
mente zurück treten ; sie sind daher auch bey der Invalidität nach der
Regiments - Charge zu behandeln.

10. September 1804 L. 3/s6o und 7. Jänner , 607 22.

3o . Iun . 1817 v 3379.

i3 . November 1807 L 632/s.

7. November 1790 O >5575.

>7. November >798 und 3o. Iun . >817 v 3379.

P. Februar >807 L, ^ 17.

22. May 1802 6 8967 und 3o. Iun . 1817 v 2279.

5. Jänner >802 v >P)5 und 3o. Iun . 1817 v 3379.

19. Jänner 18 . 1 L 3o/s und 19. May >812 v 2106.

26. May 178P

lo . AprMiM,19 . Iun . 1816 und3o . Iun . 1817V 8879.

3o. Iun . >617 v 3379.

Band xvi.
26 *
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>
j
Brauschen des

^Militär - Etats Charge.

Gebühr der Invaliden

in den Häusern im Patental - Stande

Pensionen

- : c:
Z- Z-

d

fl.

d

d

Ober -Bäckermeister

Vecpfiegs - Bä '- ^

cker - Personal
:Ober - Müllermeistcr

Bäcker - oder Müllcrmeister ister Classe

2ter »

i5o .

Verpflegs -Ma-

gazins - Hand¬

werks - Perso¬

nal.

Thierarzeney-
Institut.

Ingenieurs-
Akademie.

Oekonomie-

Derwaltung in
der Militär-

G . änze.

Oberbäcker oder Obermüller.

Gemeiner Bäcker oder Müller

Oberländer . . . . 7 . . .

Binder.

Zimmer - Polier . . . . . . .

Maurer - » . . . . . . .

Zimmergesell.

Maucergesell.

Nechnungs - Adjunct . .

Oberschniid.

Modellen - Tischler.

Greinz - Ockonomie - Hauptmann

» ^ Ober - Lieutenant .

» » Unter - »

Thierarzt in der Militär - Gränze . . .

iSo

600

4 »0

200

2YO

12  3o

k.stst

3o

So

33 !ao
> -

16 /lo!

iü -40'

k. fl.

d

fl.

d

k. fl.

15

.Sk

iS

9

b

9

io

i3

i3

K

d <2
M » ^ A»

G

Port.

iS i

iS ) i

12  I

fl-

2 '/ . - 2

1

1

1

l

I

2/2/2

r rio

3o

fl. fl-

Zo

12  3o

3»

Von der Znvaliden - Veksorgurig .̂ la»

Anmerkung. Hofkriegörathliches Rescript vom

Alle Chargen vom Ober -Bäckermeister aufwärts werden als Beamte
nach dem für solche bestehenden Pensions - Normale behandelt . Ver¬
möge der allerhöchst sanctionirten Vcrpflegs - Instruction vom 1. De-
cember 1762 ist der Bedacht dahin zu nehmen , daß kein Bäcker in ein
Invaliden - Haus ausgenommen werde , welcher nicht erweiset , daß
er bey seinen Freunden nichts zu leben habe , oder sich sonst fortzu¬
bringen nicht im Stande ist . Nach der neuen Organisations - Vor¬
schrift der Militär - Verpflegs - Brausche vom 1. März 1609 ^ i5n
sind von diesem Zeitpuncte an die Bäckermeister beyder Elasten hin¬
sichtlich der Gebühr gleich gehalten worden.

iS April ! »772.

20 . März 1809 ^ 1726.

6 . März 1782 L. 268 und 28 . Aprill 1809 ^ 2534.

7 . May 1782.

6. März 1782 ^ 268.

3o . Iun . 1617 v 3379.

4 - Februar 1807 L, 417-

10 . Aprill 1788.

22 . December 1798.

8 . Februar 1809 . L 621.

2ü . Jul . r8oo.
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Formular 8. N . N . Regiment.

Verzeichniß
der als realinvalid unter dem bemerkten Datum in dem N . N . Invaliden -- Hause mittelst Revisions - Listen

in Zuwachs genommenen Mannschaft , als:

Des Mannes

Charge. Nahmen.
Tag des Zu¬

wachses im In¬
validen - Hause.

Wie weit der Mann mit der Regiments

Gebühr oder überhaupt nach dem dienst¬

leistenden Fuße verpflegt war.

Sonstige Anmerkungen.

81§n. den . . ten . . . , 8 . . . N . N - , Invaliden - Hauses - Commandant.

Formular 6.

Patent «!- Urkunde.
Von der , von der österreichisch - kaiserlichen , zu Ungarn und Böhmen königlichen apostolischen Majestät

zur Besorgung der Invaliden - Soldaten zu Wien aufgestellten , Invaliden - Hauses - Commission wird hiermit zu
wissen gemacht , daß Vorzeiger dieses . . . . Jahre alt , von . . . in . . . gebürtig , . . . Re¬
ligion , . . . Profession , . . . Standes , nachdem er unter dem kaiserlichen königlichen . . . . . Regiments
( . Corps ) . . . Jahre lang als . . . . . treu und ehrlich gedienet hat , wegen ihm zugestoßener Un¬
tauglichkeit entlassen , und für seine im Felde erworbenen Verdienste der Unterhaltung im Invaliden - Hause würdig
nnd fähig erkannt worden sey. Weil aber derselbe . verlangt und gebethen hat , womit ihm die patent¬
mäßige Invaliden - Verpflegung täglich mit . . . Kreuzern abgereicht werden möchte , so hat man diesem seinem
Begehren gewillfahret , ihn . . . zu dem Ende nach . . . instradirt , damit ihm die Ortsobrigkeit den Gnaden-

gehalt täglich mit . . . Kreuzern nebst . . . Zulage täglich mit . . . Kreuzern von . . . ' . gegen seine eigene
Quittung und jedesmahlige Vorweisung dieser Urkunde vorschießen solle , weil dieser Vorschuß nach Verlauf eines
jeden Quartals gegen Quittung des genannten Invaliden entweder der Obrigkeit selbst , oder dem betreffenden
Kreisamte von der - k. k. . . . Kriegs - . . . . bezugsweise Invaliden - Casse ohne Anstand wieder zahlbar ange¬

wiesen werden wird . Hiernächst werden alle und jede sowohl Militär - als Civil - Beamte nach Standesgebüht hier¬
mit ersuchet , oben bemeldeten . . . . gegen Vorweisung dieser Urkunde auf gedachter Straße frey und ungehin¬
dert passieren zu lassen , hingegen nicht zu gestatten , daß er mir Betteln oder anderen Evceffen jemanden beschwer¬
lich falle , noch ohne Vorwiffen und Bewilligung des Militär - Invaliden - Institutes bey Verlust desselben sich
verheirathe.

8i § n . den . . ten . . . »8 . . .

k x̂ 6 oimuis 8i0ii 6 l ^368ai '60 -U6Aia Niilitai 'i Invalicloruiru
N . N . , Oberst und Commandant.

N . N . ^ Feld - Kriegs - Commissär.

Ist entlassen vom Regimente den . . . . . .



X

Von der Invaliden - Versorgung . ro3

Z a h l u n g s b o g e n.

For mul ar v.

Reservations - Urkunde.
Von der , von der österreichisch - kaiserlichen , zu Ungarn und Böhmen königlichen apostolischen Majestät zur

Versorgung der Invaliden - Soldaten zu Wien ausgestellten Invaliden - Hauses - Commission wird hiermit zu wissen
gethan , daß Vorzeiger dieses . . . Jahre alt , von.

in . gebürtig , . . . Religion , . . . Profession , nachdem er . . . unter dem

k k. Regiments ( . . . Corps ) . . . Jahre lang als . . . . treu und ehrlich gedient
hat , wegen ihm zugeftoßener Untauglichkeit entlassen , und für seine im Felde erworbenen Verdienste der Unter¬
haltung im Invaliden - Hause würdig und fähig erkannt worden sey.

Weil aber derselbe . . . . . verlanget und vorgestellet hat , daß er der Invaliden - Versorgung nicht
benöthiget sey , sondern sich selbst ernähren könne , und gebethen hat , von dein Invaliden - Institute eum re8erva-

tiono KsnLÜLii und einem Viaricum entlassen zu werden : so hat man diesem seinem Begehren gewillfahret,
ihn . . . . instradirt , und ihm zu seiner Subsistenz unter WegeS ein Reisegeld per . . . Gulden mitgegeben.
Sollte aber derselbe sich selbst zu ernähren unvermögend werden , so würde man ihm auf sein ferneres Anmelden,

gleich anderen würdigen Invaliden , das Institut angedeihen zu lassen den Bedacht nehmen.
Hiernach werden alle sowohl Militär - als Civll - Beamte nach Standesgebühr hiermit ersuchet , oben bemel-

deten . . . . . gegen Vorweisung dieser Urkunde auf gedachter Straße frey und ungehindert passieren zu
lassen , hingegen nicht zu gestatten , daß er mit Betteln oder anderen Ehesten jemanden beschwerlich falle , noch

sich ohne Vorwissen und Bewilligung des Militär - Invaliden - Institutes , bey Verlust desselben , verheiraths.
8i § n . den . . ten . . . »8 . . .

Lx (lommissions (laesareo -Ile ^ ia militari Iirvaliüorum.

N . N - , Oberst und Commandant.

Kommt mit dem . . ten . . . aus der Invaliden - Verpflegung.

8i §n . wie oben . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Vom . Volio.

Ist vom Regiments entlassen worden den . . ten . . i i3 . . .

/
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Formular . N . N . Invaliden - Hauses - Commission.
Ausweis

über die Ersparungen , welche von den in dem Geschäftskreise des oben besagten Invaliden - Hauses sowohl patent¬
mäßig als mit Reservations - Urkunden angewiesenen Invaliden vom i . November »9 . ,  bis Ende

Octobers »9 . , dem Invaliden - Fonde zugegangen sind.

M - n a t h.

Von den Patental - Invaliden

im Gelds

d

t-s

Wiener Wahrung

fl. fl- fl-

an Naturalien

N
d

N

Von den mit Neservations - Urkunden entlasse-
_nen Invaliden

im Gelds

d

t-2

Wiener Währung

an Naturalien

N

«-;
fl. fl. fl.

d

N

N

!November 18 . .

^December
Jänner
lFebruar
Mär;
!Apr,U
May

Junius
Julius

,August
September »
Dctober

Summa.

^Hiervon kommen in Abschlag die
an die mit Reservations - Ur¬
kunden entlassenen Leute aus¬
bezahlten Diatica und Reise¬
gelder .

Nach Abzug verbleiben

Zusammen faß der Ersparung nach barem Geld e.

Ersparung durch
Patental-

Invaliden
mit Reserva¬

tion Entlassene Summa.

Wiener Währung

fl. kr.

Die oben ausgewiesene Ersparung in barem Gelde beträgt

Hierzu werden die Naturalien Und der Lervrce im Geldwerte eingerechnet,
! . . . Portionen Brot im Anschaffungspreise zu . . kr.

N N . Klafter weiches Brennholz im Lnscbassungspreise zu . . fl.
N . N . Pfund Kerzen im Durchschnitts - Anscha ^ ungspreise vom «. November

18 . . bis letzten Aprill 18 . .

N . N . Pfund Kerzen im Durchschnitts - Anschaffungspreise vom i . May bis
! letzten October i8.

N . N . Antheil an Montur zu . . fl. . . kr.
N - N Anthech an Betten zu . . fl. kr.

Zusammen beträgt die Ersparung

fl- kr. fl- kr.

öiZn . den . . ten . . . »8 . . .  N - N . , Oberst und Hauses -Commandant.

Viäi : NHN . , Feld - Kriegs ' Commissär.

N . N . , Rechnungsführer.
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VII.  Abschnitt.
Von der Irrenanstalt.

§. 16198.
Militär - Beamte , Officiere und Mannschaft vom Feldwebel und

Wachtmeister abwärts , welche in Wahnsinn verfallen , müssen in das nächste Inva¬

liden - Haus , und , falls sie daselbst ohne Gefahr nicht länger gelassen werden können , ein¬
verständlich mit dem m ö. General - Commando mit Escorle in das zu Wien bestehende
Civil - Zrrenhaus  transportirt werden.

Ist jedoch in dem Lande , wo dergleichen Unglückliche sich befinden , ein allgemeines
Irrenhaus bereits vorhanden , so können sie , nach vorher gegangenen Anordnungen , auch

in dieses , einvernehmlich mit dem Politikum , gegen die fest gesetzte Bezahlung abgegeben

werden , ivas auch mit derley Officiers - Frauen und Kindern , dann sonstigen Militär -Par¬

teyen und der Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts Statt findet.

H. » 6199.

Wenn ein Militär - Individuum vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts in dem

Civil - Irrenhause wegen Wahnsinnes untergebracht ist , und daher unter Curatel des Wiener
Jnvaliden -Hauses steht , so ist der Gattinn , wenn sie unvermögend und so geschwächt ist , daß
sie sich nichts verdienen kann , die unentgeldliche Unterkunft im Invaliden -Hause zu gestatten,
und auch der für die Interimal - Versorgung im Invaliden - Hause bemessene Geldbetrag täg¬
lich mir st V2 kr. W . W . auf jene Zeit fortzubewilligen , wo sie sich durch Handarbeit nichts
verdienen kann.

H. 16200.

Der dirigirende Stabsfeldarzt hat jährlich mit Ende Oktobers einen ausführlichen
Bericht über die sich in seinem Bezirke Vorgefundenen irrekranken

Militär - Individuen an die 0 b e r st f e l d är z tl i ch e Direktion  zu erstatten.

h. 16201.

Wohin die in Sinnenver«
Wirrung verfallenden Militärs
in die Cur gegeben werden
müssen.
Hkth.am - 3. May 612. 0 »826.

Behandlung jener Weißer,
deren Männer in Ser Irren¬
anstalt uutergebcacht sind.
Hkth. am >-Apr . 8>ü. 01218.

Obliegenheiten des dirigi-
renden Stabsfeldarztes.
Hkth. am 2. Oct . 807. L 4096.

So wie sich bey einem Individuum Spuren des Wahnsinnes entdecken , so ist dasselbe

sogleich zu beobachten , und die Ursache davon , so wie alles zur vollständigen Krankenge¬
schichte Nothige gleich Anfangs genau zu erheben , wo sodann , wenn die Krankheit bedenk¬

lich zu werden anfängt , einem solchen Individuum alle verletzenden Instrumente , als Mes¬
ser , Feuerzeug u . d. gl . , sogleich abgenommen werden müssen.

Es darf auch solchen Individuen jene Freyheit , wie den Gesunden , nicht zugestanden

werden , und es sind sogleich die nöthigen Anstalten zu treffen , daß sie für sich selbst sowohl,
als auch für die sie Umgebenden , unschädlich gemacht werden.

Aufnahme cher Kronkbeits-
geschichte und Behandlung Lei-
Kranken während der Krank,
heit.
Hkth. am 2. Oct . 807. U äoyß-

H. 1620 -2.

Die im vorhergehenden Paragraphe berührte K r an k h e i t s g e sch i ch t e muß immer
zugleich mit dem Kranken in das Irrenhaus gelangen.

H. >6208.

Diese Unglücklichen sind auch während des Verlaufes der Krankheit fortwährend als
Curanten zu behandeln.

Das n . ö. General - Commando hat ihnen daher einen Curator zu bestellen , welcher

ihre Privat - oder sonstigen persönlichen Angelegenheiten zu führen , und darüber sich ge¬
hörig auszuweisen haben wird.

Einsendung der Krankenge¬
schichte in das Irrenhaus.
Hkth.am 27. May 810. u 1>oo.

Behandlung derselben als
Curanten.
Hkth.am rg . Aug . 812 . 0 82,7.

Aufstellung eines Curators.
Hkth . am 27. May81o . 1-, 1100.

§. 16304.

Die in den Invaliden - Häusern untergebrachten , an Sinnenverwirrung leidenden Of¬
ficiere haben , wenn sie in das Hausesspital ausgenommen werden , zum Besten desselben die

Hälfte ihrer Pension , ihren ganzen Service und für das Brot die Neluition zucückszu lassen.
Band XVI. 27

Was die in Invaliden -Häu-
sern untergebrachken wahnsin¬
nige » Officiere , wenn sie in
das Hausesspital ausgenom¬
men werden , zum Vesten des¬
selben zurüst zu lassen haben",
vkrh . am -8. 3 >',n . 809. o »*3.

M
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H. 1L206.

Aufnahme der Kranken in In das Civil - Inenhaus zu Wien können wahnsinnige Personen theils unentaeldlich ,
das Irrenhaus entweder UN, , . - - ^

q -g -n L °j ->hlung aufg -nMM - n w -rd -n.

lvng; Zur unentgeldlichen Aufnahme sind nur jene fähig , welche aus Wien gebürtig sind,

Hkth.am .°. Sep .s .3. O3go6. oder ununterbrochen IN Jahre in Wien sich aufgehalten haben , zugleich aber sehr arm sind.

Unter diese können aber jene nicht gerechnet werden , welche noch ihre Aeltern oder nächsten
Anverwandten am Leben haben , deren Pflicht es ist , für sie zu sorgen.

Die Aufnahme gegen Bezahlung unterliegt keiner Beschränkung , und geschieht in
drey Classen.

§. »620b.
Dtrpflegä - Classen. In der r stell Clafse werden täglich . . . .  I

Hkth. am ro. Scp ,8i3. O33o6.
. » r 2tSN » r » . . . . _

» » 3ten » , wenn die Person aus Wien gebürtig
ist , täglich . . —

. wenn sie aber aus einem andern Orte gebürtig ist täglich . _

bezahlt , welche Beträge jedoch jeweilig einer Veränderung unterliegen.

»L kr. W. W.
33 > » »

12 V » »
» V »

§ . 16207.

- ) Nach welcher Classe die Für jeden in einem Civil - Jrrenhause untergebrachten wahnsinnigen Officier oder Mi-

Offw.ere und MUitar - Beam ' litär - Beamten sind die Alimentations - Kosten nach dem jeweilig bestehenden Ausmaße der
Ach . am, k. Nov. s . . . v/> 797. ersten Classe zu bezahlen.

L) deren A),lwen und Wa >. Dasselbe gilt auch von deren Witwen und Waisen , und es muß nach Verlauf eines

' jeden halben Jahres dem k. k. Hofkriegsrathe die Berechnung hierüber eingereicht werden.
. ) dieMannschaft vom Feld , Die Weiber und Kinder der Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts

Ausmaß d- r drit » ,. Classe verpflegt , und die Kosten ans
Kinder verpflegt werden . dem Mllltär - Fonde bestritten.

Hrch. am,7 . 3un . v .3. u,8 . , . Die Berechnungen hierüber müssen gerade von den Invaliden - Hauses - Commissionen
an die HofkriegSbuchhaltung eingesendet werden.

tz. , 52o3.

Jährliches Ausmasi jurAn , Weil die Irrenhäuser zwar die Bettwäsche für alle in der ersten Classe Verpflegten auf

Krankenhausfondes beyschaffen , wechseln und reinigen lassen , die Beyschaffung,
'̂) sur d.e gemüthskranken Reinigung und Ausbesserung der Kleidung und der Leibeswäsche aber nicht auf sich neh.

^ men , so haben seine Majestät für jeden in einem Civil - Jrrenhause untergebrachten , je-
Htch.um- 3. ^ ul. ö. , . i>,s -o. unbemittelten gemüthskranken Officier ohne Unterschied der Charge nebst den im

h. 15207  erwähnten Atzungskostsn zur Anschaffung und Unterhaltung der nöthigen Klei¬

dung und Wäsche , dann sonstigen kleinen Bedürfnisse einen Betrag von ein hundert,

Hierauf gebührt kein Pro - fünfzig Gulden  W . W - ohne Procenten - Zuschuß gnädigst zu bewilligen geruhet,

H^ 7 mb !scp, 3.ö. i) 3L̂ . deren gewissenhafte - Verwendung zudem angeführten Zwecke unter der Aufsicht und jedes¬
maligen Genehmigung des betreffenden General - Commando 'S zu geschehen hat , und wovon

Wem die allenfallsige Er - dasjenige , was etwa bey dem einen oder anderen erspart wird , dem Aerarium , und eigenr-

.736. l ' ch dE Invaliden - Fonde , welcher diese Auslage zu bestreiten har , zugute zu bringen ist.
Diese Bewilligung besteht aber nur für unbemittelte gemüthSkranke Officiere in den Civil-

Irrenhäusern , und darf auf solche nicht angewendet werden , welche selbst ein solches Ver¬
mögen besitzen , wovon diese »5o fl. hergettommen werden können.

tz. 1620c ).

(d für di- gemüthskranken Für die mit Gemüthskrankheiten befallenen mittellosen OfficierS - Witwen und Wüi-

jst Anschaffung und Unterhaltung der Kleidung und LeibeSwäsche , dann zu sonstigen
kleinen Bedürfnissen ein jährlicher Cameral - Beyrrag von e i n . h u n d e r r Gulden bewilli¬

get , wogegen die etwa von solchen Personen bezogen werdenden Caineral - Pensionen und
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Gnadengehalte , in so weit sie dasjenige , was ihnen von dem vorstehenden Bezüge wirklich

zu Theil wird , nicht übersteigen , dem Camerale zu gute zu bleiben haben.
Was hieran bey einer Witwe und Waise in Ersparung gebracht wird , muß dem Aera-

rium verrechnet werden.

§. 16210.

Mit der nach dem im § . 16207 . über die Verpflegung der Officiers - Witwen und " eiche Eingaben hierüber

Waisen in dem Ausmaße der ersten Classe nach Verlauf eines jeden halben Jahres dem k. k. ^" ^ ähr.g «u iieren, sind,

Hofkriegsrarhe zu überreichenden Berechnung ist auch eine solche über das obige Pausch-
geld einzurercheu , auf welche der Ersatz des aus der Kriegs - Cassa für das betreffende halbe
Jahr zu leistenden Vorschusses durch den k. k. Hofkriegsrath aus dem Cameral - Aerarium
eingehohlet werden wird.

§ . 16211.

Die betreffenden General - Cominanden haben auf die gewissenhafte Verwendung des die General- So»»-

vorbemerkten Pau,chgeldes genaue Auf,chr zu halten , und daS/enrge , was hiervon erspart Hkth.am ^ . Jun . s .s. v -ö. ,.
wird , dem Cameral - Aerarium zugute  zu bringen , mithin in der Berechnung , die der k.

k. Hofkammer mitgetheilt werden wird , ausweisen zu lassen.

H. 16213.

Wenn die Pension die für einen im Invaliden - Hause befindlichen Officier erfordere ueverrestc
. . . .. . .. . .. . - der charaklermähigen Pension

lichen Heilungs - und Unterhaltungskosten uberffelgr , ,0 ist der erübrigte Rest hieran ent - ^ geschehe» Hac.
weder den Vertrags - oder gesetzmäßig unter seiner Vorsorge stehenden Angehörigen , in so Hkth.amrs . rluz. s,, . 033,7.

weit sie darauf Anspruch haben , hinaus zu zahlen , das davon aber sonst erübrigende , wenn
er unverehelichet , kinderlos und keiner solchen Verpflichtung unterworfen ist , unter derVor-

sorge des Curarors aufzubewahren , und , wo thunlich , fruchtbringend anzulegen , bey sei¬
ner Wisdergenesung ihm selbst einzuhändigen , bey seinem vor derselben erfolgten Tode aber

dessen Erben zuzustellen.

? §. 16216.

Wahnsinnige Militär - Individuen sind bey ihrer erfolgten Heilung , wenn es Inva - reconvalescirtcn

liden sind , immer m jenes Invaliden - Haus zurück zu schicken, woher ,le gekommen sind ; tritte aus dem 3rrenhause ab.
gehören sie aber in den Stand eines Regiments oder Corps , und ist zu befürchten , daß sie , »»geben ,md.
wenn ihretwegen erst noch eine weitere Anfrage geschehen müßte , bey einem längeren Auf - Hklh.«m3o. Sep . s . i . o ^ .

enthalte im Jrrenhause in die vorige Krankheit zurück fallen könnten , so sind solche einst¬
weilen in das Wiener GarnisonS - Spital zu übernehme,,.

b. 16214.

In den Invaliden - Häusern und in dem Garnisons - Spitals müssen dieselben dennoch Was bierbey die Invaliden»
eine geraume Zeit unter der ärztlichen Aufsicht und Pflege so gehalten werden , als ob fle ^ Garnisons-

sich noch Uli Irrenhause befanden ^ well die Erfahrung lehret , daß , einige wenige Arten H,th. am -. Oer. s<.7. 0 4°hü.
abgerechnet , die Geisteszerrüttung öfteren , sehr beträchtlichen Rückfällen unterlieget , und

diese Krankheitsgattung gar oft nur einiger Maßen besänftiget , selten aber ganz gehohen
ist , wenn sie gleich geheilet zu seyn schien , oder als solche angegeben wurde.

Nur die von dem respicirenden Arzte im Invaliden - Hause oder dem Garnisons -Spi-

tale weiter und länger ausdauernden Beobachtungen des in der Neconvalescenz befindlichen
Irrekranken müssen bestimmen , ob der Kranke sich selbst überlassen bleiben kann , ob ' er keine

weitere ärztliche Behandlung mehr nothwendig hat , und ob er sein beobachtetes Individuum
als geheilt angeben darf . ,

La»d xvi. 2tj *



vö I -XII . Hauptstück . IX . A b sch u r r t.

Unterbringung taubstummer
Soldatenkinder in das Wie¬
ner Taubstummen - Institut.
Hkth. am - 3. Feb- 617. v 794.

Wie sich bey den Gränzern
zu benehmen ist.
Hkth. am 16. Nov. 8,5 . u 4936.

Was bey Gesuchen um die
Aufnahme taubstummer Kin¬
der in das Institut zu beob¬
achten ist.
Hkth. am 6. Jul . 6,5 . R 2949.

Welche Kinder zur Aufnah¬
me nicht geeignet sind.
Hkth.am 2, . Apr. » >6. 0 r,k8.

Alter der aufzunehmenden
Kinder. ^
Hkth. amr3 . Fcb. 817. v 794.

Beobachtung bey Trans-
portirunq taubstummer Kin¬
der in das Institut.
Hkth. am 3o. Nov . 816 .V 653?.

"Ocftere Untersuchung der
Militär - Instituts - Knaben
durch die Invaliden - Hauses-
Commission.
Hkth. am »3. Feb. 617. v 794.

VIII.  Abschnitt.
Von der Versorgung der Soldatenkinder im Wiener

Taubstummen - Institute.
H. 3iZ2i5.

Wenn für ein S 0 ldat en ki n d in dem Wiener T a u bstum m en - I nsti tute ein

unentgeldlicher Staatsstiftungsplatz nicht erlanget , auch solches in die durch das privilegirte
Großhandlung - Gremium oder den adeligen Damenverein zu besetzenden Platze nicht

eingebracht werden kann , so werden der , nach in jedem solchen Falle eingehohlter besonde¬
ren hofkriegsräthlichen Bewilligung , jeweilig zu entrichtende Kostgeldsbetrag und die gleich

beyin Eintritte auf kleine Anschaffungen zu erlegenden 25 Gulden W . W - aus den Fonds-
Geldern zur Milderung der Leiden und Belohnung , des k. k. Militärs bestritten.

h . 16216.

Bey Gränzern wird diese Auslage aus dem Proventen - Fonde geleistet . . . -

§. 1621 '//

Beym Einschreiten um die' Aufnahme eines Soldatenkindes ' in das Institut sind -je¬

derzeit der Taufschein , das ärztliche Zeugniß über die körperliche Beschaffenheit , ingleichen
über die überstandsne Blatternkrankheit und die Fähigkeit zum Lernen vorzulegen.

H . 16216.

Blödsinnige taubstumme Kinder sind daher zur Aufnahme in das Institut nicht geeignet.

H. 162,y.

Die Zeit der Aufnahme eines Kindes besteht vom 6ten bis zum i 2ten Jahre seines
Lebens.

tz. 16220.

Die von einem entfernten Orte in dieses Institut zur Aufnahme bestimmten Kinder

müssen unter guter Aufsicht,  und in so fern sich keine unentgeldliche Gelegenheit darbiethet,
mittelst Vorspann in Conto des Aerariums an ihre Bestimmung abgehen gemacht werden . Zur

Verpflegung während der Transportirung sind in den deutschen Provinzen täglich 6 Kreuzer,

nebst den landesüblichen Theuerungs - und Fleischbeyträgen , wovon aber die tägliche halbe
Brot - Portion mit zu bestreiten ist , bemessen.

h . 16221.

Ueber den Zustand der taubstummen Kinder , deren Verpflegung und

Fortschritte im Unterrichte,  hat sich die Wiener Invaliden - Hauses - Commission
mittelst des dem Commandanten latus angestellten Stabs - Officiers öfters die Überzeu¬

gung zu verschaffen , und darüber durch das General - Commando dem Hofkriegsrathe den
Bericht zu erstatten.

Stiftung für blinde Mili¬
tär-Kinder;

IX . A b schni t t.
Bon der Ausbildung der Militär - Blinde ».

§ . 16222.

AuS den zur Unterstützung des Militärs eingehenden Gaben , welche nicht mit einer

bestimmten Hinweisung auf den allgemeinen Invaliden - Fond oder auf den neuen Invali¬
den - Unterstützungs » Vereins - Fond , oder auf Privat - Aushülfs - Cassen der Invaliden-

Häuser Vorkommen , wird nach und nach ein Fond gebildet , aus dessen Interessen die Unter¬

richts-  und sonstigen Kosten für ganz blinde , der deutschen Sprache vollkommen mächtige



Soldatenkinder in dem für blinde Kinder überhaupt bereits bestehenden Institute werden

bestritten werden können.
tz. 16228.

Der Unterricht in diesem Institute wird in sechs nach einander folgende Jahre einge-
theilet , und erstrecket sich auf Religions - Lehre , Kopfrechnen , Musik und Entwickelung

mechanischer Fertigkeiten in gemeinen Lebensverrichtungen , um weniger von fremder Hülfe

abzuhängen , für andere Menschen brauchbar zu werden , und um sich durch Handarbeit

selbst etwas erwerben zu können , nachdem dieselben vorher so viel als möglich auch zu allen
häuslichen Arbeiten im Institute angeleitet und verwendet worden sind , den Umgang mit

Feuer und Licht ausgenommen.
H. 16224.

Außer der Blindheit müssen die in -das Blinden - Institut ausgenommen werdenden
Knaben und Mädchen sonst ohne körperliche Gebrechen seyn , worüber , so wie über die über-

ftandene Blatternkrankheit und die Bildungsfähigkeit ein militärärztliches Zeugniß beyzu-

bringen ist.
tz. 16226.

Zur Aufnahme sind Kinder zwischen dem 7 ten und i5ten Jahre geeignet , sie dürfen

aber mit der Blindheit nicht zugleich Blödsinn verbinden.
H. 1622b.

Um auf diejenigen von ihnen , welche vorzüglich dazu , als geeignet anerkannt werden,

Sorge zu tragen , ist von den sämmtlichen Truppen , Corps und sonstigen Militär -Branschen
halbjährig mit Ende Aprills und Ende Oktobers eines jeden Jahres eine Eingabe  nach
dem bcyfolgenden Formulare vollständig verfaßt und mit Beziehung auf die derselben beyge-

fügten umständlichen Anmerkungen genau entsprechend dem Vorgesetzten General - Commando,
und von diesem das Totale hierüber unter oberkriegscommissariatischer Fertigung dem Hof-

kriegsrathe zu unterlegen.
Findet sich kein Kind , welches nach den vorgeschriebenen Bedingungen vorgeschlagen

werden kann , so ist wenigstens die leere Eingabe einzuschicken.
h. 16227.

Wird sich nach dieser Anmerkung nicht geachtet , und werden dennoch nicht ganz er¬
blindete Kinder in das Institut abgeschickt , so hat der die gänzliche Erblindung desselben

irriger Weise bestätigende Arzt , nebst einem durch sein vorgesetztes Regiments - oder Corps-

Commando erhaltenden nachdrücklichen Verweise über seinen Leichtsinn , das Aerarium hin¬

sichtlich der aufgelaufenen Unkosten zu entschädigen , und ist erforderlichen Falls zu diesem
Ende mit einem Drittel - Gage - Abzüge zu belegen.

H. 16226.

Wird ein zur Aufnahme bestimmtes blindes Kind aus einer anderweitigen österreichi¬

schen Provinz in das Blinden - Institut gebracht , so hat solches unter guter Aufsicht , und,
wenn es keine unentgeldliche Gelegenh 'eit zu dessen Hierhertransportirung gibt , mittelst

Vorspann in Conto des Aerariums zu geschehen.

Die Verpflegung besteht täglich in 5 Kreuzern nebst den landesüblichen Theuerungs-

und Fleischbeyträgen und »/2  Portion Brot , welche hiervon zu bestreiten ist.
H. 1622 «.) . V

Die Invaliden, - Haus - Commission zu Wien hat sich öfters im Monathe durch emen

zum eigenen Hausesstande gehörigen Officier von der Behandlung der Kinder in dem Blin¬
den - Institute zu überzeugen , und sowohl hierüber , als auch über den Fortgang in dem

daselbst erhaltenen Unterrichte , am Ende eines jeden Monathes den Bericht dem Gencral-

Commando und dieses dem Hofkriegsrathe zu erstatten.

worin der Unterricht in dem

Blinden - Institute bestehet;

physische und moralische Ei¬

genschaften der aufzunchmen-
den Kinder;

Alter derselben;

Formular der dicßfallsigen
Eingabe.

Hkth. am 3. Jun . 816. v 1779.

Was zu geschehen hat , wenn
nicht ganz erblindete Kinder

in dasInstitut abgegeben wer¬
den.

Hkth-am Apr. 6, 7, u , 327.

Transportirnng solcher Kin¬
der aus entfernten Provinzen-
Hkth . am3o . Nov . 6,6 . 06767.

Dorzunehmende Visitatio¬
nen der Militär - Kinder von

Seite der Invaliden - Hauses-
EvniMission.

Hkth. am - 7- 2ul . 6>7. v 4603.



I 10 I -Xll . Hauptstück . X . Abschnitt . Von der adeligen Dameustiftung zu Innsbruck in Tyrol.

F ormular . N.  N . General - Cvmmando.

V e r z e i ch n i ß
blinder Kinder , deren Aeltern Officiere / Mrlitär - Beamte oder Soldaten vom Feldwebel und . Wachtmeister ab¬

wärts sind.

A. n m e r k u n gt Es sind in dieses Derzeichniß nur allein auf beyden Augen ganz blinde Knaben aufzunehmen , sie

mögen schon blind geboren , oder erst seit der Geburt erblindet seyn.

X . Abschnitt.
Von der adeligen DamenstifLung zu Innsbruck

in Tyrol.
§. »5s3o.

Von ver Wiedertzerstellung Vermöge einer allerhöchsten Entschließung vom soten Aprill » L »6 haben Seine Ma¬

rcs InnsbcuU . r Damenst, f- ^br Kaiser dle Wiederherstellung des kaiserl . königl . Damenstiftes zu Innsbruck in

Lyrol in Gemäßheit des Stiftbriefes und der Satzungen der allerdurchlauchtigsten Stiftennn

Maria Theresia Majestät glorreichen Gedächtnisses und dessen wirkliche Einführung am ersten

November »8 »b allergnädigst bewilliget.
§. »623 ».

Eriftungü - CoillMlssäre; Der jeweilige Landes - Gouverneur in Tyrol und Vorarlberg ist erster , und der Tyro-

ler Appellations - Gerichts - Präsident zmeyter Stiftung - - Commissär.
tz. »6232.

Ahnenprobe ; Jede Candidatinn muß die vorgeschriebene Ahnenprobe Herstellen , welche darin be¬

steht , daß dieselbe sechzehn Ahnen , nähmlich acht von väterlicher , und eben so viele von
mütterlicher Seite , dergestalt ausweisen muß , daß die ersteren noch ritter - und stiftSmäßrg

seyn muffen.
, tz. »5»33.

Verfassung d«t d.eliiallügtn Die Eingaben über die Candidatinnen für ' dieses Damenstift müssen immer genau

Hfch-Mv̂ i. Zuu. L.ü. x,g, ^. " ach dem folgenden Formulare verfaßt , und dem kaiserl . königl . Hofkriegsrathe zur Ent¬
schließung unterlegt werden.



11»LXII. Hauptstück . XI. Abschnitt . Von der Haller Damenftiftung in Tyrol.

Formular . _ N . N . Regiment (Bataillon .)

O-ualifications - Eingabe

Sign . N . N . am - . ten - - - i8 . .
N - N . , Oberst - und Regiments - oder Corps - CommandanL.

X !. A b schni t t.

Von der Haller Damenstiftung in Tyrol.
H. i5s34.

Seine Majestät der Kaiser haben mittelst allerhöchster Entschließung vom i5 . Oktober Regulirung der HallerDa-

,8ib die Regulirung der Haller Damenstiftung in Tyrol  beyder Abtheilun-
gen und die Vereinigung der dreßfallsigen Fonds -Verwaltung , welche diebetreffenden landes¬
fürstlichen Renk - und Cameral - Aemter in Tyrol und das Camera ! - Zahlamt zu Innsbruck
zu besorgen haben , gnädigst ausgesprochen.

H. l6235.
Die ursprüngliche Anzahl der Stiftungsplätze  bestehet in 4 > Präbenden Anzahl der Stiftsplätze,

für eingebvlne adelige Tyrolerinnen , und 2Ü Präbenden für deutsch - erbländifche adelige Can - Hkth. am 3. Dec. 816. ^ 3̂ 4.
didacinnen , zusammen also in 6 <) Präbenden zu 4 «o fl. , dann in i4Erziehungs - und 12 lebens - ». >, .s. May 8.3. 8,304.
länglichen Unterhalts -Scipendlsn für Tochter unadeüger Beamten und adeliger Aelrern ( ohne » » 4- 3ul . 8.6. 8,634.
jedoch Ahnenprode von ihneai zu fordern ) ; wenn der Vater im Civile wenigstens als wirkli¬
cher landeöfürstlicher Nach , und im Militär wo nicht als Stabs - Officier , doch als Haupt¬
mann mit Auszeichnung gedient har , zur Hälfte für ryrolische , und zur Hälfte für deutsch-
erbländlsche Candidatinnen nach dem vormahligen Maßstabe . Cs haben demnach alle Compe-
tentinnen entweder eine legale Abschrift ihrer Adels - Diploms , oder in Ermangelung dessen

die vorschriftmäßige Bestätigung des Adels von einer kompetenten Behörde , welche den Besitz
desselben zu bestätigen im Grande ist , beyzubringen . Die Väter der um solche Präbenden Ty-
roter Abrheilung sich meldenden Com ^erentinnen müssen in der Regel der Tyroler landftän-



1»L

Msetzungsvorschlä-ie.
Hkth.am Der- ör6. K 3iü4.

LXII . Hauptstück . XI . Abschnitt . Von der Haller Damenstiftung in Tyros.

bischen Matrikel einverleibt seyn , weil sich Seme Majestät nur im Wege der Gnade über den
Mangel der Matrikel - Eigenschaft zu disponiren vorzubehalten geruhet haben.

tz. 15236 .

Alle diese Stiftungsplatze gleich vollständig zu besetzen / lassen die Kräfte des wiederher¬
gestellten vereinigten Fondes nicht zu , sondern es sind die dießfallsigen Vorschläge nur nach
dem Maße des sich zeigenden jährlichen disponiblen Überschusses zu machen und bis zur Voll¬

zähligkeit der 69 großen Präbenden die Erziehungs - und Unterhalts - Stipendien ganz ein¬
zuziehen . ' , .

tz. 16237.

Um diese Stiftung aber so viel möglich ihrer Vollkommenheit zu nähern , werden die

Präbenden und Stipendien beyder Abtheilungen vom Militär - Jahre 1817 , das ist : vom
i sten November 1816 angefangen , nach ihrem ursprünglich vollen Ausmaße in klingender

Münze nach dem Zwanzig - Gulden - Fuße ausbezahlt.
h. »5233 .

Für die Präbenden der Tyroler Abtheilung  sind ausschließend berufen:
- s . Vorzugsweise Töchter der in die ständische Matrikel einverleibten Familien.

d . Töchter adeliger Tyroler Familien , wenn sie auch nicht in die Matrikel einverleibt sind.
e . Töchter von auch nicht adeligen Tyroler Familien , sobald der Vater im Civil -Dienste

den Rang eines wirklichen k. k. Rathes , im Militär aber jenen eines Stabs -Officiers

oder wirklichen Hauptmannes erworben hat und von ausgezeichneten Verdiensten ist
und war.

Für die Stiftplätze der deutsch - erbländ ischen Abtheilung
sind berufen:

a . Töchter von adeligen Familien des k. k. österreichischen Kaiserstaates.
b . Töchter von auch nicht adeligen Familien , deren Vater in den oben liter . e bemerkten

Dienstes - CategoUen gestanden sind.

h. 16239.
Die mit den Taufscheinen , den Moralitäts - und Mittellosigkeits - Zeugnissen instruir-

ten Gesuche sind , und zwar solche für Plätze der Tyroler Abtheilung bey dem Landes -Guber-
nium in Lyrol , für jene der deutsch - erblandischen Abtheilung aber bey der Central - Organi-

sirungs - Hof - Commission einzureichen.
H. 16240.

Bey den vom Militär hierzu aspirirenden Candidatinnen muß , nebst den obigen Zeug¬

nissen , dem General - Commando noch eine eigene , nach dem folgenden Formulare verfaßte

Lualifications - Eingabe  eingereicht werden , um solche dem k. k. Hofkriegsrathe
zur weiteren Verfügung überreichen zu können.



Formular.

I . XU . Hauptstück . XU . Abschnitt . Von dem Hernalser Officiers - Töchter - Jnstirute.

N . N . Regiment oder Corps-

QualificaLions- Eingabe
über nachstehende, in die Haller Damenstifkung aspirirende Candidatinn.

T a u s - und Z u u a h m e

der

Candidatinn.
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Anmerkung.

8i' bn . N . am - . ien . . 18 . .
R . N . Regiments - ober Corps - Co .nmanbant.

XII . Sl b sch ni t t.
Bo » dem Hernalser Officiers - Tochter - Institute.

§. 16241.

Ulli den einer Versorgung würdigen und dürftigen Officiers - Töchtern hierzu die Ge -' Errichtung des Hernalscr-L>f
legenheit zu verschaffen / wurde im Jahre 1776 ein eigenes Institut  errichtet , welches
sich Anfangs in St . Polten befand , spärer aber nach HernalS in ein eigenes vom Staate
hierzu gewidmetes Gebäude übersetze wurde.

H. 16242 .

Es fährt den Nahmen K . K - Offl c i e r s - Tö ch te r - I n st it u t zu Hernals,

und steht unrer der unmittelbaren Leitung und Aufsicht des k. k. HofkrisgSratheS , daher auch

alle Berichte directe dahin stylisirt werden müssen.
tz. 16243.

Der Stand des Hauses  besteht aus einer Ober - und zwey Untervorsteherinnen,
nebst dem nöthigen weiblichen Dienst - Personale , welche alle die Kost unentgeldlich voinIn¬
stitute erhalten.

h. 16244.

Die G ebüh  r derselben ist in dem XII . H a u p t stücke enthalten , welches von dem ^ -bül,r.
c?» . , . . . . ^ , —-7' Hkth.nni ri!. Mai? 6 5<is8.
Tracramente  Hände t . - .. . ch - , ^ /^ „ - " » - S. .) >0 . L, 5. 1. 7-»ü.

h. 16246.
Den G eld - Er fordern iß -- Aufsatz  überreicht das Institut nach der Anleitung Woher das Institut die mo

des §. 16242 an den k. k. Hofkriegsrath , und faßt sonach die monatliche Geld - Dotation ^
aus dem Universal - Kriegszahlamte - ' Suh . an>. Apr. öo3. n -»63.

Band rvr . 2 g

sichre - Tochter - Instituts.
HAh. am S. Aust. 77 S.

Unter wessen (Leitung eS
steht.
Hkth. MN3. Mä '-j !lo3.

Stand des Hauses;



I-XH. Hauptstück.  XII.  Abschnitt.r,4

Wir viere Oniciers - Toch¬
ter in dem Institute unterhal¬
ten werden müssen-
Hlth . nm L. Aug . 77Ü.

Wann über gcsammte In¬
stituts - Ausladen Sie Rech¬
nung , dann wohin zu legen
Ist. Was sich Se . Majestät
Vorbehalten haben.
Hkth. am 7. Aug . 6>o. 6-7»̂ ?-

Welche Individuen in das
Institut , und wann auch Töch¬
ter der Auditoren und Rech¬
nungsführer in dasselbe aus¬
genommen werden können.
Hkih-am 5. Aug . 77b. .

» » >3.Dec . 799.0  11723.
>, » iö . Iän . ö >5. k, >oü,
>. » , 5. Vlärz ö iö. Is 987.
» >» >c>. Apr .. 3 i8. Il 996,

Festgesetztes Normal - Alter
zur Aufnahme der Kinder.
Hkth. am 7, Jan - 778. <L r.

» » >ö. Jan- 8 ,5. I - 106.

Wie die Eingabe zu verfas¬
sen ist.
Hkth. am »0. Aug . öoZ.

§. 16246.

Zur Gründung dieses Instituts ist ein eigenes Capital von dem allerhöchsten Stifter
dergestalt gnädigst gewidmet worden, . daß davon eine Anzahl von 26 Officiers - Töchtern mit
der nöthigen Kost und Kleidung versehen , im Lesen , Schreiben , Rechnen , in der Religion,

in fremden Sprachen , im Nahen , Stricken u . s. w. , dann in sonstigen feineren weiblichen
Hand - und Hausarbeiten unterrichtet werden müssen.

h. 16247.

Gesammte Auslagen des Institutes müssen jährlich verrechnet und an den k. k. Hof¬
kriegsrath verläßlich und bestimmt ausgewiesen werden , um daraus zu entnehmen , wie hoch
ein Zögling des Jahres zu stehen komme , da sich Seine Majestät Vorbehalten haben , nebib
den obigen Strftlingen auch noch einige in besonders rücksichtöwürdigen Fallen auf Rechnung

allerhöchstihrer Privat - Cassen in das Institut zu geben , um daselbst vorschriftmäßig erzogen

zu werden , und das allenfallsige Superplus hierauf zuzuschießen.
h. 16248.

In das Institut können ausschließlich nur Töchter solcher Officiere , welche wirklich mit

dem Degen dienen oder gedient haben , wenn diese sich anders noch während der Zeit ihrer
acriven Dienstleistung verehelichet haben , ausgenommen werden . Nur dann , wenn keine der

vorbemerkten Töchter zur Aufnahme mehr vorhanden sind , dürfen auch Töchter von Auditoren

und Rechnungsführern hierzu angetragen werden . Die Töchter von Civilisten sind zur Auf¬
nahme in dieses Institut überhaupt nicht geeignet . >

h. »6249.
Als Normal - Alter  für die Aufnahme der Mädchen in das Institut ist das zurück

gelegte sechste bis zum zehnten Jahre fest gesetzt.
Jene , welche das rote Jahr bereits überschritten haben , dürfen nicht mehr ausgenom¬

men werden.

h. 16260.
Wie von den Regimentern die Eingabe über die zur Aufnahme vorzumerkenden Mäd¬

chen verfasset werden muß , zeigt das nachfolgende Formular , und es darf von dem General-

Commando keme derley Eingabe mehr angenommen und an den Hofkriegsrath einbefördert
werden , in welcher nicht eine jede der Rubriken vollständig und verläßlich erschöpft ist.

h. 16261.
Beschreibung der Rubriken.

Hkkk. am 20. Aug. öc>3.
» » 3o. Iän . ö, 3. I- 106.
» » i ». März 8 >S. L, 827,
» «, 3 1. Aug. Ki8. I<229 ,̂

Die rfte , 2te und 3 te Rubrik bedürfen keiner weiteren Erklärung.

In der 4ten ist anzuführen , bey welchen Regimentern oder CorpS und wie lange bey
einem jeden , folglich wie viele Jahre der Vater im Ganzen gedienet hgt.

In der 5 ten ist bestimmt und zugleich auch anzuführen , ob er vorzügliche und ausge¬
zeichnete , besonders aber solche Verdienste habe , die er sich vor dem Feinde erwarb , ob er

endlich seiner Schuldigkeit im Dienste Genüge geleistet , folglich gut gedient habe.
Sollte der Vater gar keine besonderen Verdienste h^ berr , oder von einer üblen Conduite

feyn , so lst dieses hier ebenfalls getreu anzumerken.

In der 6ten ist zu sagen , ob der Officier noch wirklich dient , oder ob und seit welcher
Zeit er pensionirt ist , wieviel er an Pension beziehe , und ob er einen Charakter nur aä
kionoi -68 bekleide , ob und wann er gestorben ist.

In diesem Falle , ob er vor dem Feinde geblieben oder an den unmittelbaren Folgen
seiner Blessuren oder sonst eines natürlichen Todes gestorben ist.

Die 7te Rubrik braucht keine Erklärung , nur ist das Leben oder der schon erfolgte Tod
der Mutter verläßlich anzumerken.

. Die 8te Rubrik setzt voraus , daß die Mutter Witwe ist , und in diesem Falle ist genau

zu bestimmen , ob und welche Pension sie bezieht , oder warum sie in keinem Pensions - Ge¬
nüsse steht , und ob>, dann in welchem Betrage , ein jedes der Kinder , oder wie viele derselben,
eine Pension genießen.
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Sollte die Mutter sich inzwischen verehelichet haben , so muß dieses ebenfalls angemer-
ket werden.

Zn der yten Rubrik ist zu erklären , ob und in welchem Betrage eine Heiraths - Cau.

tion inne liegt , oder aus welcher Ursache keine vorhanden ist , dann ob die Aeltern auch sonst
noch ein großes , geringes oder gar kein Vermögen besitzen.

Die rote , Lite , rste und i 3 te Rubrik erklären sich von selbst.

Der i4ten Rubrik ist der Taufschein , der r 5 ten das Schulzeugniß , und der löten das

ärztliche Zeugniß zuzulegen.

Das Letztere muß auch die Aufklärung geben , ob das Mädchen die natürlichen Blattern
überstanden oder mit gutem Erfolge vaccinirt worden ist. Ä

Zeder Feldarzt hat bey der Ausstellung eines Zeugnisses über die physische Tauglichkeit

einer Aspirantin » zur Vormerkung um Aufnahme in das Institut die etwa bemerkten , wenn

schon nicht bedeutend scheinenden Fehler oder defectuose Anlagen ausdrücklich nebst seinem
Urtheile über ihre Bedeutenheit anzuführen , weil im,vorkommenden Falle nur dann um dir

Nachsicht des einem Feldarzte zur Last fallenden Unkostenersatzes eingeschritten werden kann,
wenn der Defect , weßhalb die Aufgenommene in der Folge als untauglich erkannt wird , in

dem Zeugnisse angemerkt war.
In der L7teu Rubrik ist die Zahl der außer der vorzumerkenden Töchter noch vorhan¬

denen Kinder separirt  auszuweisen , und von diesen sind die schon versorgten oder noch un¬

versorgten Kinder in die folgenden 4 Rubriken mit dem Kopfe auszusetzen.

H. 16252.

Die Vormerkung hierüber wird beym k. k. HofkriegSrathe geführt , und das Institut hat

stets solche Zöglinge an der Hand zu haben , um , wenn es verlangt wird , in adelige Häuser

' zur Erziehung der Jugend mit der vollen Erzielung des Endzweckes des Institutes gegeben
werden zu können.

§. 16263.

Wenn zum Institute vorgemerkte Officiers - Töchter inzwischen anderswo versorgt ?wer¬
den , oder vor ihrer Unterbringung sterben , so müssen dieselben aus derMormerkung gebracht,
und eben so auch die sich in Ansehung der Aeltern solcher Officiers - Töchter entweder durch

Ableben des einen oder anderen Theiles , oder durch eine mehrmahlige Heirath des im Wit¬
wenstande gewesenen Varers oder der Mutter sich ergebenden Veränderungen in dem Vor-
merkungs - Protokolle angemerkt werden.

Die Vorgesetzten Militär - Behörden haben daher zu diesem Ende jedes Mahl dem k. k.

HofkriegSrathe über jede solche Veränderung , es mögen solche Töchter oder rücksichrlich Mütter

in dem Genüsse einer Militär - Pension stehen oder nicht , die Anzeige sogleich zu erstatten.

§. ' 16264.

Hat ein Zögling eine solche Stimmung des Herzens , die biegsam , überhaupt aber Wenn ein neuer Zögling i»

so beschaffen ist , daß sie für ihren Beruf zu bilden und darnach zu leiten seyn kann , so ist die- E -r»en kann̂ ausgenommen
selbe nach der Bestimmung des k. k. Hofkriegsrathes bey sich ergebender Gelegenheit in einen Hkth. am . -. Jän . ^ ' . o . 74
vacanten Platz aufzunehmen , wenn Seine Majestät der Kaiser , allerhöchstwelchem die Ver-
leihung dieser Stiftungsplätze zusteht , solche aus der Allerhächstdenselben bey eiliem sich er¬

ledigenden Platze vom Hofkriegsrathe vorgelegt werdenden Prä ^ otirungs - Liste über sämmt-
liche vorgemerkte Competentinnen auszuwählen geruhen sollten.

§. 16266.

Unter den zur Aufnahme in Antrag gebrachten , übrigens gleiche Eigenschaften besitzen¬

den Mädchen verdienen jene den Vorzug , welche von beyden Aeltern verwaiset sind ; dann

folgen jene , deren Vater , und zuletzt solche , deren Mutter verstorben ist.
Van » xvi . Zo *

Wer die Bemerkung führt,
und welche Zöglinge das In«
stitut stets an der Hand zu ha¬
ben hat.
Hkth. am - - - 2 än. 791. 0 - 74

und - 7S.

Evidenthaltung der vorge¬
merkten Officiers- Töchter und
Beobachtung für die Militär-
Behörden bey sich ergebenden
Veränderungen.
Hkth. am >5. 2 ul. 7S9 .0  goS».

» » L. Dec . 6o3. 1,4 4̂4-

Hkth.am »-. Der. üig. di34- ,.

Vorzüge derOfficicrs -Töch.
ter in Bezug auf ihre Auf¬
nahme in das 2usiirut.
Hkth. ani S. Aug- 77S.
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Probejahr.
Hkth. am r5. Oct . 786.

» » 7 . May7dS . 6891 ^.

Was bey dem Eintritte der
zur Ausnahme bestimmt --« Of-
ficierS - Töchter zu beobachten
ist-
Hkth. am 8. May 8 >5. 61945.

» 3 >. Aug . 8 >6. di 2294.

Festgesetztes Normal - Alter
zum Austritte aus dem In¬
stitute ;

welche über das Normal-
Alter im Institute bleiben dür¬
fen;

wem die diestfallsige Bestim¬
mung überlassen ist.
Hkth. am >6. Nov. 786. 67,23.

Ausstattung der Zöglings
bcym Austritte aus dem In¬
stitute.
Hkth . am 7- Aug . 8,0. 6 7249.

» » »8 . Jan . 8 , 5. b, lab.

» » 22 . Apr . 8 , 5.6 1679.

lb-XII. Hauptstück.  XII.  Abschnitt.

H. »5256.
Wird ein Mädchen in das Institut ausgenommen , so muß es nach der in der Wiener-

Neustädter Militär - Akademie eingeführten Ordnung ein Probejahr bestehen , nach dessen Ver¬
lauf jene Mädchen , bey welchen weder genügsame Talente , noch der zur guten Erziehung er¬

forderliche Charakter wahrzunehmen ist , ihren Aeltern oder Verwandten zurück gegeben
werden sollen.

§ . 16267.

Officiers - Töchter , welche zur Aufnahme in daS Institut geeignet sind , haben bey ihrem
Eintritte in dasselbe jederzeit e-n ordnungsmäßig ausgestelltes Regiments - oder feldärztliches

Zeugniß über ihre körperliche Angemessenheit für dasselbe beyzubringen.
Es darf aber ein sonach zur Aufnahme in das Institut bestimmtes Mädchen , bey welchem

bey der vor ihrer Absendung vorzunehmenden neuerlichen ärztlichen Untersuchung überhaupt

Gebrechen entdeckt werden , wenn solche nach der Erklärung des untersuchenden Arztes die
Aspirantin », für den Zweck der Hernalser Officiers - Töchter - Instituts - Bildung zur Erziehung

weiblicher Jugend auch nicht absolure untauglich machen , nichr gleich in das Institut abge-
sendet werden , sondern es ist dieser Fall vorerst den» Vorgesetzten General - Commando anzu¬

zeigen . Das General - Commando hat alsdann zu verfügen , daß das Mädchen noch vorher
de >n dirigirenden Stabsärzte , oder , wo dieses nicht thunlich ist , einem k. k. Kreisärzte vorge-

stsllt werde , um über derselben Tauglichkeit für das Institut ein auszufertigen . Nur
wenn auch dieses Bauers für die Tauglichkeit lautet , darf ein solches Mädchen in das Institut

abgesendet werden , wobey jedoch zugleich die Erklärungen der Lerzte dem Hofkriegsrathe

vorzulegen sind.
In Ermangelung eines solchen Zeugnisses aber ist erforderlich , daß dieselben von den,

bey dern Institute bestellten Doctor der Arzeneykunde und Chirurgie gehörig visitirt , und des¬
sen ausgestelltes Zeugniß hierüber sonach dem Hofkriegsrathe eingesendet werde.

tz. 16268.

Das festgesetzte Alter zum Austritte für die Mädchen ist das zwanzigste Lebensjahr,

wenn sie sich die nöthigen Eigenschaften und Kenntnisse beygeleget haben , um der Erziehung
der adeligen weiblichen Jugend gehörig vorstehen zu können.

H. 16261 ) .

Jene unter ihnen , welche sich hinlänglich ausgebildet haben , um im Hause selbst nütz¬

liche Dienste leisten zu können , dürfen bis zu einer anderweitigen , ihrer Bestimmung an¬
gemessenen Unterbringung beybehalten werden.

h . 16260.

Dieses ist aber lediglich der Beurtheilung der Obervorsteherinn überlassen , nachdem sie

die Fähigkeiten und Eigenschaften der ihrer Obsorge anvertrauten Jugend am besten zu un¬

terscheiden »rissen muß.
Dem k. k. Hofkriegsrathe muß aber jedes Mahl die Anzeige erstattet werden.

§ . 16261.

Die in das Institut eintretenden Zöglinge haben an einer so genannten ersten Aus¬

stattung kein Ausmaß , sondern die Instituts - Obervorsteherinn hat lediglich die Sorge auf

sich, ihnen das allenfalls gleich bey ihrem Eintritte Nöthige alsogleich von den Instituts -Geldern
anzuschaffen , rvohl aber ist für jeden austretenden Zögling ein Ausstattungsbetrag von zwei¬

hundert fünfzig Gulden bewilliget ; nebftdem ist es auch der Obervorsteherinn überlassen , die
Zöglinge mit Kleider , Wäsche und anderen Kleinigkeiten zu versehen , daß sie allenthalben

anständig und ehrbar erscheinen können.
Dieses gilt aber nur für die ärarischen Stiftlinge.

Rücksichtlich derjenigen hingegen , für welche das jeweilige Kostgeld bezahlt wird , liegt

die Ausstattung denen ob , welche für ihren Unterhalt überhaupt sorgen.
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§ . »5262.

Jene in diesem Institute erzogenen Officiers - Töchter , welche nach vollen sechs dem

Erziehungsgeschäfte gewidmeten Jahren vermöge beygebrachter legalen Zeugnisse dienstunfähig
werden , und sich über das Eine und Andere mit legalen Dokumenten ausweisen , erhalten eine

jährliche Pension von Ein hundert fünfzig Gulden , um welche bey Seiner Majestät einge¬

schritten werden kann.
tz. i5263.

In so fern Aeltern um die Überlassung ihrer Töchter aus dem Institute zur Erziehung

ihrer zu Hause befindlichen Kinder ansuchen , kommt eS zuerst auf die Erhebung an , ob und
in wie weit die Sicherheit vorhanden sey , daß dadurch im Allgemeinen die auf die Bildung und

Widmung der Zöglinge zur Erziehung der adeligen Jugend gerichtete Absicht erreicht sey , und

nicht etwa unter solchen Anträgen bloß der Wunsch der Aeltern verborgen liege , ihren Töch¬
tern die den als Gouvernanten ausgemustert werdenden Mädchen eingestandenen oben berühr¬

ten Vortheile zuzuwenden.

Wann die im Institute er¬
zogenen Mädchen und in wel¬
chem Betrage eine jährliche
Pension erhalten können.
Hkth. am 4. May 796.

» » >8. Iän . 8,5 . 1, 10k.

Worauf bey der Ausmuste¬
rung der Zöglinge vorzüglich
Rücksicht genommen werden
must , wenn die Aeltern ihre
Töchter zur Erziehung ihrer
übrigen Kinder verlangen.
Hkth . am »5. Oct . 786.

» » 7. May 798. 6,19,4.
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LXII . HaupLstück . XIII . Abschnitt . Von dem Civil - Mädchen - Pensionate.

XIII. Abschnitt.

Von dem Civil - Mädchen - Pensionate-
tz. 16264.

Nebst dem Hernalser Officiers - Töchter - Institute besteht auch noch für Civil - Par - welche Mädchen das
t eyen  unter dein Nahmen Civ i l - Mäd  ch en - Pe  n fi  0 n at  eine Verforgungsanstalt,

welche au - schließend für dieKinder jenerAeltern bestimmt ist , die in unmittelbaren Staats - ,
mithin auch in Militär - Diensten wirklich stehen , oder gestanden sind.

H. 16266.

Zn den Aufnahmsgesuchen muß das Alter des Mädchens , die Zahl der übrigen ver - ^ Auf>,ahmsgrs»che
sorgten oder unversorgten Geschwister , der Betrag der Besoldung oder Pension des Vaters

ooer der Mutter , das Vermögen der Aeltern oder des Kindes , wenn eö verwaiset ist , und

die Zahl der Dienstjahre des Vaters glaubwürdig und bestimmt angegeben werden ; auch
darf das ärztliche Zeugniß über die vollkommenen Gefundheilsumstände und die überstan-
dene Blatternkrankheit nicht fehlen.

tz. 16266.

Bey der Auswahl wird auf die Dienstjahre und Auszeichnung des Vaters , auf die Was bn, dev Auswahl der
Zahl seiner Kinder , auf seine Mittellosigkeit , auf erlittene unverschuldete Unglücksfälle zu berücksichtigen ist;

das Augenmerk getragen . Mit auffallenden Gebrechen behaftete Mädchen dürfen nicht aus¬
genommen werden.

tz. 16367.

Überhaupt wird den Waisen der Vorzug gegeben ; nach diesen aber auf die von einem Verzug der Mädch » unter
der Aeltern verwaiseten und unter diesen hauptsächlich auf die mutterlosen Kinder eine be- ^
sondere Rücksicht genommen.

tz. 16268.

Da die Mädchen , welche entweder gar zu jung oder in ihrem Alter schon zu weit vor¬

gerückt , jene für den Pensionats - Unterricht noch nicht empfänglich , diese dazu nicht mehr
ganz geeignet fimd, und da dieselben alles das , was in jeder Rücksicht zu ihren künftigen
Berufögeschäften erforderlich seyn kann , innerhalb 8 bis 10 Jahren vollkommen zu erlernen

un Stande seyn müssen , so darf , wenn nicht besondere Umstände eintreten , kein Mädchen
unter acht und nicht über zehn Jahre ihres Alters in das Pensionat ausgenommen , und
darin nie länger , als acht oder zehn Jahre gelassen werden.

in welchem Alter die Mäd¬

chen ausgenommen werden,
und wenn sie auszutreten ha¬
ben ; 1

tz. 1626c ).

Vor der Aufnahme soll jedes Mädchen über seine Fähigkeiten , in Gegenwart des Ober - der Aufnahme in, das 2n-

aufsehers der deutschen Schulen und der Vorsteherinn , von dem Religions - und pädaaoai - ^ ^ 1'Eung der

sch-n Lehrer W° HI g -prüf - t , dessen Gesundheit von dem Arzte genau untersucht , und jenes

vDr allen anderen in Vorschlag gebracht werden , welches vorzügliche Talente besitzt , zugleich
auch mit dem Gesundheits - und Dürftigkeitszeugnisse versehen ist.

Befindet sich die Candidakinn nicht in Wien , so hat sie die dießfallsigen Zeugnisse
von ihrem OrtSpsarrer , dem dortiges Schul - Director und dem Kreisärzte beyzubringen.

tz. 16270.
Alle ohne Ausnahme müssen den Revers vom Vater oder Vormunde beybringen , daß welchen Revers die Aeltern

si- di - Tochter - der Mündel , wenn ihre Ausbildung oollendet seyn wird , u,S Lehrerin»
oder Erzieherin » durch 6 Jahre verwenden lassen wollen.

tz. 16271.

Der Äusstattungsbetrag für die nach der fysiemisirten Zeit aus dem Institute als Er - Ausstattungssetrag.
zreherinnerr tretenden Zöglinge besteht in zwey hundert fünfzig Gulden.
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Welche Maschen aus dem
Institute zu .entfernen sind.
Hrth . am -6. Ncw. So».

« » >«. 2ui , öoö.

Aeesoequng armer Solda¬
tenmädchen im Wiener Wai¬
senhause.
Hkrh. am y. Apr - 3.v -ävy-

Alter der aufzunehinenden
Mädchen.
Hkkh. am S. May s»4- v - lor.

ZweS der Erziehung im
Waisenhause;

Termin , bis zu welchem
Jahre die Gvldatcnmädchen
in dieser Versorgung bleiben
können.
Hkth. am 9. Apr. Sn . V »Hog.

Erfordernisse zur Aufnahme
in das Waisenhaus;

Vorzüge unter den aufzu¬
nehinenden Mädchen.
Hkth. an> S. Ala,- 3, -j. i> , ><>, ..

Prüfung der diesifallsigen
Eingaben durch das betreffen¬
de General - C ommando,
Hkth. am 9. Apr . N" . u ,409.

H. 16272.

Sollte ein bey dem Eintritte gesund befundenes Mädchen mit auffallenden körper¬

lichen Gebrechen befallen werden ', und ungeachtet der angewendeten Hülfe nicht geheilet wer¬
den können , so muß dasselbe aus dem Institute entfernt werden . Dieses gilt auch für

diejenigen , welche keine guten Fortschritte machen , und nach erfolgter Ermahnung sich nicht

gebessert haben sollten.

XIV.  Abschnitt.

Von dem Waisenhause zu -Wie ».
§. 16278.

Zur Versorgung armer Soldatenmädchen haben Seine Majestät der Kaiser dem In¬

validen - Fonde ein Capital überlassen , wovon das Interesse zur Aufnahme derselben in dem
Wiener Waisenhause fortlaufend verwendet werden soll.

»5274.

Die Aufnahmsfähigkeit der Mädchen für dieses Institut beginnt mit dem 7ten Jahre;

es können aber auch 8 - , 9 - , ,0 - , 11 - und 12jährige ausgenommen werden ; haben sie
aber das i2te Jahr überschritten , so können nur außerordentliche Umstande eine Ausnahme

zulässig machen.
, Z. 16276.

Der Zweck der Erziehung in diesem Waisenhause geht dahin , brauchbare und redliche

Dienstmädchen zu bilden.

s H. 16276 ..

Mädchen , welche mit dem 7ten Jahre ausgenommen werden , können bis zum i6ten

Jahre in dem Institute bleiben , wenn sie nicht , was gewöhnlich ist , früher einen passenden
Dienst finden.

§. 16277.
Um in das Waisenhaus ausgenommen zu werden , müssen d'.e Mädchen vorzüglich gut

gesittet und körperlich gesund seyn.
Kranke , unheilbare , stockblinde , Laube u . d. gl . werden ausgeschlossen , k. inesweges

aber solche , welche bloß einen unglücklichen Wuchs haben , stottern oder schielen ; denn sie
können doch geschickt und brauchbar werden.

Auffallende Ungestaltet , sind jedoch mit der Einrichtung eines solchen Erziehungs - In¬

stitutes nicht vereinbarlich ..
h. 16278.

Bey der Beurtheilung über die Aufnahmsfähigkeit solcher Militär - Mädchen sind fol¬

gende Puncle zu berücksichtigen:
. «) Vater - und zugleich mutterlose Waisen haben vor allen den Vorzug . Nach diesen «olge .r

!i ) die mutterlosen Mädchen , deren Vater noch am Leben , und aus diesen vorzügl .u)
diejenigen , welche noch die meisten unversorgten Geschwister haben . Eist nach diesen

e) solche Mädchen , deren Vater nicht mehr , wohl aber dis Mutter noch lebt , und die
unversorgt sind . Endlich

ck) solche Mädchen , deren Aelten , noch leben , aber viele unversorgte Geschwister haben,
und deren Aeltern einer besonderen Hülse bedürfen.

h. 16279.

Nach diesen Grundsätzen sind die Eingaben , wozu das Formular folget , strenge zu

beurtheilen , und von dein betreffenden General - Comniando nach genommener Einsist r der

Taufscheine und ärztlichen Zeugnisse , welche letzt -re auch über die überstandene Krankheit
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der natürlichen oder geimpften Blattern die Bestätigung enthalten muß , keine anderen

Mädchen vorzuschlagen , als welche erklärter Maßen vollkommen zur Aufnahme geeignet sind.
§ . 16260.

Die Anzahl der auf ärarische Kosten in diesem Waisenhause zu unterhaltenden Sol - Anzahl der Soldatenmäv-
.0 * ' ^ ' chen im Waisenhause,

datentochter ist auf neunzehn fest gesetzt . ^ h. am -6. N°v. g. . . vzg .z.
H. 16281.

Der Vorschlag zur Besetzung dieser Plätze steht von den Feldtruppen und sonstigen Wem der Befetzungsvor-

Brauschen einem jeden Landes - General - Commando , für die Artillerie aber dem Haupt - schlag zusteh er.

zeugamte zu , welches allein mehr als zehn Mädchen vorschlagen darf.
Z. 16282.

Die vorerwähnten Eingaben haben alle Jahre mit Ende Octobers bey dem k. k. Hof - wann die Eingabe bey dem

kriegSrathe einzulangen , und es ist in denselben auch zugleich anzumerken , welche von den Hoktt-egvrathe e.nzu.ang.n
im nächst voraus gegangenen Total - Verzeichnisse ausgewiesenen Soldatenmädchen und auf Hkeh-am s. May s .z. v,, <„ .

welche Weise seither in Abgang gekommen sind , damit diese auch beym Hofkriegsrathe aus
der Vormerkung gebracht werden können.

h. 16283.

Wenn ein solches Mädchen nach Wien gebracht werden muß , um in das Waisenhaus Beobachtungenbey Trans-

abgegeben zu werden , so ist solches unter der Aufsicht emes wohlgejitteten Soldatenweibes , von ^ entfernten Station nach
dem man überzeugt seyn kann , daß es das Mädchen unter Weges gut behandeln und besor - Wien;

gen werde , nach Wien abzusenden , und an das niederösterreichische General -Commando an¬

zuweisen , welches das Mädchen an das Waisenhaus abzugeben , den Stand derselben evident
zu halten , und , so oft sich ein Platz öffnet , solches dem Hofkriegsrathe anzuzeigen hat,
damit der Wiederbesetzung wegen das Nöthige eingeleitet werden könne . . '

§. 16264.

Die Verpflegungskosten für das Mädchen bis zum Tage der Uebernahme desselben in Verpflegung der Mädchen
das Institut laufen auf Rechnung deS Militär - Fondes nach demjenigen Ausmaße , welches ^ '
in der Abhandlung beym ^ ten Abschnitte des 3 5 stenHauprstückes über
die Regiments - Knaben - E r ziehungshäuser  in Ansehung der Soldarenknaben,

die in ein entferntes Erziehungshaus geschickt werden , umständlicher aus einander gesetzt iss.
h. 16286.

DaS zur Begleitung mitgegebene Soldatenweib hat zu seiner Subsistenz auf die Lage Gebühr des das Mädchen

des Hin - und Rückweges die Gebühr eines gemeinen Infanteristen an Löhnung , Flerich - ^ Sowatenweibes -,
beytrag , Brotgeld und Schlafkreuzer , wo dieser zu entrichten ist , zu erhalten.

H. 16266.
Bey der Absendung oder Uebergabe eines solchen Mädchens in das Waisenhaus ist eine ^ Beobachtungen ben der ue-

Revisions - Liste mit dem Taufscheine und ärztlichen Zeugnisse über die körperliche Beschaff ^ "cNon"

fenheit , und daß es schon die Blatternkrankheit überstanden habe , mitzuschicken , ohne welche HNh. am -. Oct. s . , . uzg -s. ^
Documente es nicht angenommen wird.

Band rvi.
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Formular  _

Ausweis

über die zur Aufnahme kn das Wiener Waisenhaus vorzuschlagenden Mädchen.

i
Frnv und Verpflegung der

in die uLlvil«Versorgungsort»
unlergebruchren Militär -.Wel-
der und Kinder.
Hkth. am >o. Dec . 76J.

>» » 20. Aug. 791. 66787.

Ällgemet .ie Benennung die»
ser Versorgungsorte , und wel¬
che Individuen daselbst unter-
gedrachr werden rönnen.
Hkrh. am 2. Jul . 769-

Beobachtung für die Ge¬
neral - Commanden bey jenen
Platzen , wo dieselben das Prä-
seutalions -Recht haben , hin¬
sichtlich der Vormerkung und
Besetzung;

E»  ist -in  eigener Fond dazu bestimmt, um  mühselig - Militär - Weiber

und K,über von den entfallenden Interessen in die für solche unalüE-
l . ch- M - n sch- n gewidmeten V - rsorgung - orte unterju bring - n , derenV -r-
psiegung ,,ch nach dem Local - Preise der Lebensmittel richtet.

§. »5263 .

Diese Versorgung - - -«- nennt man  S i - ch - nhäu ser , und sie sind vorzüglich da »
bestimmt , solch- g -br -chlich- und d- f-etuos - Weiber und Kinder , welche gar keine Arbeit

mehr verrichten können , und wegen ihre - Alter - oder besonderer körperlichen Gebrechlichkeit
auch - u,er besseren Wartung bedürfen , dahin um - rzubring -n , und zugleich di- mit scheuhaf-
ten Ueb - lu behafteten Leute au - den Augen de- Publicum - zu entfernen.

§. »626 ^ -

lieber di - dem Militär gewidmeten Platze in einigen Civil - Versorgung - Hausern der

öst- rr - .ch.sch-n Monarchie , über welche den betreffenden Londes - E -mral .- Lommanden auch
d° S Präsentation - - Recht zusteht , hat da «se,b ° - ine so r tlaufe n d e V or me rk u ng
über di - dazu g - - ign - r ° n Weiber und Kinder  z » unterhalten , und di- Einlei¬

tung zu treffen , das! keiner dieser Plätze von jemand Anderen , al - dem General - Commando,
besetzt werde , oder unbesetzt bleibe.
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h . »5s hv.

Wenn aber die Besetzung eines solchen Platzes nach gepflogenem Einvernehmen mit
der Landesstelle wegen Unzulänglichkeit des Versorgungs - Fondes auf einige Zeit unterblei¬

ben müßte , so muß sich das General - Commando in diesem Falle das Besetzungsrecht , wenn

solches in wohlfeileren Zeiten wieder -unbeschränkt ausführbar würde , ausdrücklich Vorbehalten.
H. 16291.

Die Atzungs - und TranSports - Kosten der mit scheuhaften Nebeln Behafteten und in
die Invaliden - Häuser nach vorher gegangener höherer Bewilligung zur weiteren Unterbrin¬
gung in die Siechenhäuser abgeschickt werdenden Individuen sind ausschließlich auf Rechnung
des von weiland Seiner Majestät Kaiser Joseph dem 11, e^cindirten Fonds jährlicher 6000 fl.

anzuweisen.
tz. 16292.

Im Siechenhause selbst erhalten sie die nöthige Verpflegung , Wartung und Kleidung

nach der Sitte des Landes , wo sie eingetheilt werden.
Der Atzungsbetrag wird nach den jeweiligen Local - Preisen bestimmt , und an Orten,

wo das Militär keine eigenen Stiftungen besitzt , von dem im vorher gehenden Paragraph-
bemerkten Fonds bestritten.

XVI.  Abschnitt.
Vou der Theresianischen Militär -Waisen - Stiftung zu

Linz in Ober - Oesterreich.
§. 1629.3.

Die Lheresianische Militär - Waisen - Stiftung  war ursprünglich eine

Erziehungsanstalt , welche im Jahre 177 » noch wirklich bestand , späterhin aber aufgelöset
wurde , seit welcher Zeit dis Stiftungsbeträge den Aeltern oder Vormündern der diese Pfrün¬

de genießenden Kinder bar auf die Hand gezahlet werden.
tz. 16294.

Die Regimenter , Bataillone und Corps haben dem niederösterreichischen General -Com-

mando von halb zu halb Jahr die dazu geeigneten Soldatenkinder beyderley Geschlechtes mit¬
telst der nach dem Formulare ^ zu verfassenden Consignation  unter Zulegung der

Taufscheine und der ärztlichen Zeugnisse über ihre körperliche Beschaffenheit anzuzeigen.
H. 16296.'

Jeder Stiftling , welcher vorgeschlagen wird , um den Stiftungsgenuß zu erhalten,

muß ein Soldatenkind seyn , und das sechste Lebensjahr zurück gelegt habsk.
§. 19296.

Den ganz älternlosen Waisen wird der Vorzug vor jenen , welche nur von einem der

beyden Aeltern verwaiset sind , gegeben.
§. 16297.

Die Stiftung selbst begreift nur zwanzig Plätze , von denen zehn für Knaben und eben

so viele für Mädchen gewidmet sind.
' H. 16298.

ES bestehen drey Stiftungs - Classen,

und zwar zu 4 Z flz )
zu 36  fl . ? in Wiener Währung jährlich.

und zu 3 c> fl. )
H. 16299.

Der Stiftungsgenuß für die Präsentirten fängt sogleich nach dem im §. 16296 bestimm¬
ten Normal - Alter an , und eS beziehen die Knaben von dieser Zeit an bis zum zurück ge-

32  *

wss be» Nichtbesetzung eines
solchen Platzes zu geschehen
hat.
Hkth . am 2. Sep . k>>i . u

Auf wessen Rechnung die
Atzungs - und TrauSportS -Ko-
sten den in die Siechenhäuser
abgeschickt werdenden Indi»
viduen anzuweisen sind.
Hkth . am3o . 3un . Voll. N' 90.

Verpflegung , Wartung und
Bekleidung im Siechenhaufe
selbst.
Hkth. am - ' . Apr . 766.

» -, 5.Sep . ö,, . ii32 >y.
-» » Apr. SiS . v

rhereflanischs Militär -Wai¬
sen - Stiftung ;

welche Eingabe die Regi¬
menter und Eorps zu ver¬
fassen , und wohin sie dieselbe
einzureichen haben;

Eigenschaften eines Stift-
liuges;

Vorzüge der Waisen unter
einander;

Anzahl der Stiftungsplätze;

Stiftungs - Tlasse » ;

Anfang und Beendigung
des Sciftungsgeuusses.

DauL LV1.
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Wicderbefetzung eines erle-
diäten Stifkungsplntzes.
Hkrh am »b. Jan . 8,2 . v , 82.

Worauf das n. ö. Gene¬
ral - und das Linzer Militär-
Kommando §u wachen haben.
Htth . amö . Sepk . 8 >, . v 8617,

Entstehung des Dereins-
Fondes;

Hauptstäck. XVII. Abschnitt»

segten zwölften Jahre das Stipendium nach der ersten , mit dem Eintritte in das i3te Jahr

aber bis nach erreichtem ibten Jahre , wo der Genuß ganz aufzuhören hat , nach der zwey-
ten , und die Mädchen ohne Unterschied vom 6ten bis einschlüffig dem zurück gelegten »5ten
Jahre nach der drittrn Elaste.

tz. >53oo.

Ein Platz , welcher durch den Austritt eines 'Stiftlings offen wird , muß immer durch ein
Kind des nähmlichen Geschlechtes wieder besetzt werden.

tz. »53oi.
Das niederösterreichische General - und Linzer Militär - Commando haben sich stets in

der Kennmiß des Ganzen dieser Stiftungs - Stipendien zu erhalten , und jede auf was im¬
mer für eine Art sich hierbey ergebende Veränderung höheren Ortes anzuzeigen.

Formular  Bataillon oder Corps.

N . N . Regiment ._

V e r z e ichniß
jener Knaben und Mädchen , welche zur Aufnahme in die Theresianische Militär - Waisen-

Stiftung zu Linz in Ober - Oesterreich geeignet sind.

XVII.  Abschnitt.

Won dem Jnvaliden -Unterstühllngs -DereinS -Fonde.
«K ^

§. »63o2.

Es hat sich aus den verschiedenen Standen der Bewohner Wiens ein Verein  gebil¬
det , um durch die Zusammenwirkung aller von dem Gefühle der innigsten Freude und
Dankbarkeit gleich beseelten Unterthanen der Provinz Oesterreich unter der Enns ein Denk-
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mahl zu stiften , welches den allbekannten landesväterlichen Gesinnungen Seiner Majestät

entsprechen , die charakterischen Züge der Haupt - und Residenz - Stadt sowohl , als der gan¬
zen Provinz , nähmlich Hang zur Wohlthä 'tigkeit , Dankbarkeit gegen ihre Mitbürger , und

Anhänglichkeit gegen ihren Monarchen , neuerdings ans Licht setzen , den höchst jnerkwür-

digen Tag der siegreichen Zurückkunft Seiner Majestät des Kaisers Franz deS I . und somit

die dankbare Anerkennung des Heldenmuthes der österreichischen Krieger der Nachwelt für
ewige Zeiten gegenwärtig halten wird.

§. i 53 o 3 .

Um diese verschiedenen Zwecke zu vereinigen , hat der Verein bey dem Entwürfe des

Planes zur Stiftung eines diesen glücklichen Tag verewigenden Denkmahles sich auf die An¬
sicht beschränket , daß Oesterreich die Rückkehr seines ewigen Wohlstandes , daS Wiederauf¬

leben seiner ausgebreiteten Industrie und seine künftige mächtige Selbstständigkeit nur den
weisen , festen und mit der größten Selbstbeherrschung vollbrachten Beschlüssen seines für
das Wohl aller seiner Völker gleich bekümmerten allergnädigsten Kaisers und dem in den

merkwürdigen Feldzügen der Jahre »8 »3  und »814 neuerdings erprobten Heldenmuthe sei¬

ner tapferen Krieger , welche für ihre übrigen Mitbürger ihr Blut opferten , und den alten
österreichischen National - Ruhm neuerdings befestigten , zu verdanken habe-

H. 16804.

Es wurden einzelne Wohlthäter oder Corporationen zu Subscriptionen auf Beyträge
in Wiener Währung eingeladen , um aus denselben ein Capital zusammen zu bringen , wovon

die abfallenden jährlichen Zinsen ausschließungsweise nur auf besondere Unterstützungen öster¬
reichischer Invaliden für ewige Zeiten verwendet werden dürfen.

tz. i 53 o6 .

Der durch diese Subscriptionen zusammen gebrachte Total - Betrag wird in drey ver¬
schiedene Classen kleiner Stiftungs - Eapitalien zu 2000 , 1000 und 600 Gulden abgetheilr.

§. »53 ob.

Sämmtliche Stiftungs - Capitalien werden gegen jährliche Verzinsung zu fünf vom
Hundert auf Realitäten mit vollständiger gesetzmäßiger Pupillar - Sicherheit angeleget , wo¬
für der Verein mit der strengsten Gewissenhaftigkeit sorgen wird.

§. 16307.

DaS von einem Stiftungs - Capirale per 2000 Gulden abfallende jährliche Interesse

pr . 100 fl. wird als ein Unterstützungsbeytrag für einen m den k. k. österreichischen Dien¬
sten invalid gewordenen bedürftigen Officier bestimmt.

§. »53 o 6 .

Ein Stiftungs - Capital von 1000 Gulden hat die Bestimmung , daß von dem jähr¬
lichen Interesse pr . Zo Gulden ein invalider Unter - Officier oder ein sehr mühseliger gemei-

. ner Invalide eine außerordentliche Aushülfe erhalte.

H. r 53 oc) .

Das von einem kleineren Stiftungs - Capitale pr . 600 Gulden abfallende jährliche In¬
teresse mit 25  fl . wird überhaupt zur Unterstützung eines Invaliden , der nicht zu einer der
vorbenannten zwey Categorien gehört , gewidmet.

tz. r 53 ic >.

Jeder in den österreichisch kaiserlichen Militär - Diensten invalid gewordene Officier

oder Soldat , ohne irgend einen Unterschied , er mag in oder außer einem Jnvaliden -Hause
in der Monarchie domiciliren , ist geeignet , aus einer dieser drey Stiftungen nach Ver¬
schiedenheit seiner Categorie betheilet zu werden , und da diese Unterstützungsbeyträ 'ge auS

dem Vereins - Fonde nur allein eine außerordentliche Beyhülfe sind , so darf solche auch in

die systemmäßige Gebühr , welche diese Individuen beziehen , nicht eingerechnet werden.

Ansichten daSey;

Zweck des Vereins »Fondes^

Eintheilung derStiftungs-
Capitaüen;

Anlegung derVereins ' FondS,
Capitalien;

Verwendung der jährlichen
Interessen von einem Stif-
tungs -Eapirale per , 000 Gul ->
den;

per ioo<r Gtilden r

und per 5oo Gulden.
Hlth . am >o. Iun . s >4>v >?76.

Wer auf diese Unterstützun¬
gen Anspruch hat.
Htkh. am >o. Zun . s>4-n -776.

» » »6, May 9 >5. 0,8 >6.
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Auch di« >8,5 invalid ge¬
wordenen Soldaten sind zu
diesen Unterstützungen geeig¬
net.
vkth . am >°. 2ul . 8,5 . V4,4S.

» » ly . Apr . 616 . O 336H.

Don welchem Zeitvuncte an
auch die in d. 2 . 8,3 , 8, -j und
6,5 nicht mitgewirkt habenden
invaliden Krieger an dieser
Snftung Lheil nehmen kön¬
nen.

Hkkh, ain >o. Jun . 6>4. v 177 Ü.

Eingaben über die in d. 2-
8,3 , »>§ und V,S invalid ge¬
wordenen Krieger.
Hkth-a« lo . Iul . üiS . v ^ i/sz.

PräseNtationS «Recht,

Annahme der Vcreins -Fonds-
Beytragc.
Hkth. am >0. Iun . JiH»O 27^6.

WaS hierbey besonders be¬
stimmt werden muß.
HktH. am »4. Oet . üiä . v 6Ü77.

Was ju beobachten ist, wenn
Devträge für den Vereins-
Fond bey einer Kriegs - Eassa
eingeben.
HktH. a« >S. No». 8lK N LLyy.

l -XII . Hauptftück . ^ VII . Abschnitt,

tz. »53 » ».

An diesen Unterstützungen können nicht nur allein die in den Jahren »8 »3 und 1814
invalid gewordenen Soldaten , sondern auch jene Antheil nehmen , welche in dem Jahre »8 »5
mit solchen ein gleiches Schicksal zu theilen hatten . Die in die Provincial - Invaliden - Ver¬

sorgung übertretenden derley Individuen sind von dieser Betheilung keinesweges ausgeschlossen.
§. »53 »2.

Erst dann , wenn seiner Zeit die Zahl der Stiftungen jene der von den oben benann¬

ten Feldzügen herrührenden noch lebenden,Invaliden übersteiget , können die jährlichen Zin¬
sen jener Stiftungs - Capitalien , worauf kein Invalide , der in den vorgedachten Jahren vor

dem Feinde gedienet hat , mehr angewiesen werden kann , auch zur Unterstützung der zu an¬
deren Zeiten in den österreichischen Diensten invalid gewordenen Officiere und Soldaten ver¬
wendet werden , nachdem die Absicht der wohlthätigen Stifter dahin gehet , daß diese Stif¬
tung ein permanenter Fond zur Unterstützung der mühseligsten und bedürftigsten Invaliden
der österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die fest gesetzten Stiftungsbedingnisse für
ewige Zeiten seyn solle.

§. »53 r3.
Um nun die Invaliden der Feldzüge vom Jahre »8 »3 und 1614 , und auch jene des

Feldzuges vom Jahre »6 »5 zur Belheilung aus dem Vereins - Foude gehörig vormerken,
und solche in einer genauen Evidenz zu erhalten , wurde das beyfolgends Formular hin¬
aus gegeben , nach welchem diese Verzeichnisse abthcilig über Officiere vom Hauptmanne und
Rittmeister , dann über die Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , zu ver¬
fassen sind.

z . »53 »^

Die Stifter leisten auf das P ^äsentationS - Recht Verzicht , und überlassen die Ver-

theilung der jährlichen Interessen von allen drey Classen dieser Invaliden - Stiftungs - Ca¬
pitalien nach ihrer Bestimmung Seiner Majestät dem Kaiser und Allerhöchsteren Thron¬
folgern , die nicht nur allein bey der jährlichen Verkeilung die freye Auswahl der zur Un¬

terstützung von ^diesen Stiftungen geeigneten Individuen haben , sondern nach Beschaffen¬
heit der Umstände das nähmliche Individuum öfters von einer oder der anderen dieser Stif¬
tungen betheilen , ja auch in Fällen , wo besondere Verdienste oder andere der allerhöchsten
Gnade würdige Rücksichten eintreten , einem pensionirten Officiere oder Invaliden die jähr¬

lichen Zinsen einer oder der anderen Stiftung lebenslänglich zum Genüsse überlassen können.
§. »5315.

Jeder Beytrag zur Ausmittelung solcher StiftungS - Capitalien , er mag auch noch so
klein seyn , wird von dem Vereine mit dem innigsten Danke angenommen , weil geringe

Beyträge minder verMöglicher Wohlthätcr dem Herzen Seiner Majestät eben so angenehm
sinh , als bedeutende , von den reicheren , edel denkenden Einwohnern zufließende Summen,
und weil nur Lurch eine allgemeine , den Kräften jedes Einzelnen angemessene Zusammen-
wirkung aller Stände diese Stiftung in ihren wohlthätigen Folgen die erwünschte möglichst

große Ausdehnung erhalten kann.
§. »53 »6.

Hierbey ist aber genau zu bemerken , daß dieser Beytrag lediglich für diesen , und nicht
für den allgemeinen Invaliden - Fond oder für die bey einer jeden Jnvaliden - Haus - Com¬
mission bestehende Aushülsö - Cassa gewidmet worden sey.

tz. »53 »7.

Wenn solche Beyträge für den Vereins - Fond bey irgend einer Kriegs - Cassa einfließev,
so müssen solche durch das Landes - General - Commando dem k. k. Hofkriegörathe zugesen¬
det werden , welcher sie an ihre Bestimmung leiten , und den hierüber von der Vereins -Cassa

ausgestellten Empfangsschein den Gebern mittelst deS nähmlichen General - Commando ' s zu-

kommen machen wird.
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§. i 63 r 3 .

Werden solche Beyträge aber ' von den Gebern oder einer politischen Behörde an die Ausnahme hier»-,»,

besagte Vereins - Cossa directe eingesendet , so ist deßwegen eine Anzeige an den Hofkriegs - Dec. 8.6. 07604.
rath zu erstatten nicht notwendig , weil der Vereins - Direction die Verrechnung der für die¬
sen Unterstützungs - Fond eingehenden Gelder selbst zustehet , und derselben auch die allge¬
meine Bekanntmachung dieser Gaben durch die Zeitungsblatter ganz allein Vorbehalten ist.

§. i 53 iy.
AuS den von einzelnen Wohlthätern oder Corporation -» an die Vereins - Caffa abge - Forminmg der Stiftungs-

führten Beyträgen wird der Verein nach den drey - fest gesetzten Classen Stiftungs -Capita-

lien zu 3000 / 1000 und 5 oo Gulden dergestalt formiren , daß zwischen diesen verschiedenen
Categorien ein Ebenmaß bestehe , und die minderen Stiftungsbeyträge im Verhältnisse ge¬
gen die höheren zahlreicher werden.

tz. »6820.

Wenn einzelne Wohlthäter oder ganze Corporationen ein oder mehrere StiftungS Ca¬
pitalien der drey bestimmten Classen zu sooo , 1000 oder 5 oo Gulden beyzutragen sich er¬

klären , so erhalten diese einzelnen Stiftungen für ewige Zeiten den Nahmen ihrer wohl-
tha 'tigen Stifter , mit dem dieselben nicht nur allein auf die Realitäten versichert , sondern
auch zu der allerhöchst vorzunehmenden Verkeilung der hiervon abfallenden Zinsen Seiner
Majestät in Vorschlag gebrach ! werden.

Benennung der einzelnen
Stiftungen nach ihren Stif¬
tern ;

§. »5321.
Wollte ein Einzelner oder auch eine Gesellschaft anstart deS baren Beytrages entwe - Welche Erläge zumVereins-

der ein mit pupillarmäßiger Sicherheit angelegtes , mit fünf vom Hundert verzinsliches Ca - brchan̂ werr ^
pital , oder emen mit eben dieser Sicherheit bereits bedeckreu jährlichen Fruchtgenuß zur Grün - Hkrh.am, ».2un . 6.4. o,776.

düng ' eines einzelnen oder mehrerer StiftungS - Capitalien der drey Classen oder auch zu
dem gemeinschaftlichen Stiftungs - Fonds auf ewige Zeiten überlassen , fo wird ein solcher
Beytrag jedem büren vollkommen gleich gehalten werden.

Auch können öffentliche FondS - Obligationen , wovon die Zinsen den jährlichen Frucht¬
genuß eines dieser drey Stiftungs - Capitalisn bedecken , von einzelnen Wohlthätern oder
Corporationen diesem StiftungS - Fonde für ewige Zeiten überlassen werden ; aus kleineren,
diesem wohlthätigen Zwecke gewidmeten , öffentlichen Fonds - Obligationen werden von dem

Vereine ebenfalls abgesonderte StiftungS - Capitalien mit dem jährlichen Erträgnisse von
100 , 5 c> und 26 Gulden formiret werden.

§. 16822.

Um aber bey dieser Stiftung mit dem schönen Zwecke , das traurige Schicksal der in - Teyenrichkeits-vA -rcheilung

valid gewordenen Krieger möglichst zu lindern , auch ein ewig bleibendes Denkmahl deS für ^
die österreichische Monarchie höchst merkwürdigen Tages zu gründen , an welchem Seine
Majestät der Kaiser und König in Höchstihre Residenz -Stadt glücklich zurück gekehrt sind , wel¬

ches am »6 tenJunius i 8 l 4  geschah , so ist festgesetzet worden , daß jährlich an diesem Tage
in jedem der Invaliden - Häuser zu Wien , Prag , Pest und Pettau ein feyerliches Hoch¬

amt abgehalren , und hierauf die Verkeilung der gestifteten jährlichen UnterstützungSbey-
träge an die nahmentlich dazu bestimmte invalide Mannschaft , in so weit sie in einem dieser

Invaliden - Häuser lebet , durch den Jnvaliden - Hauses - Commandanten , der eine kurze
Anrede über den Ursprung dieser Stiftung zu halten hat , und .wobey zu Wien , Prag und
Pest die commandirenden Generale gegenwärtig seyn sollen , welche die Landes - Negierungs-
Präsidenten oder ihre Stellvertreter dazu einzuladen haben , und wozu auch allenthalben
den wohlthätigen einzelnen Stiftern der Zutritt offen stehet , mit angemessener Feyerlichkeit
abgehalten werde.

Jenen Invaliden , welche außer den Invaliden - Häusern leben , und wegen der größe¬

ren Entfernung oder ihrer Leibesgebrechen dey der ihnen zugedachten feyerlichen Verleihung
in einem Invaliden - Hause zu erscheinen nicht im Stande sind , werden die ihnen von Sei-
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Auf welche Art diese Unter¬
stützungsbeträge den Officieren
zu erfolgen sind.
Hkth. am >6. May 6>5. v - 3»ü.

Nach jedesmahliger Verkei¬
lung musi der Jndividüal -Aus-
weis dem Hofkriegsrathe zur
Einsicht vorgelegt werden.
Hkth. am 2b. 2 un . 8 lb. v 8760.

Die Unterstützungsbeträge
sind bey einem früheren Aus¬
tritte , dann bey einem began-
genen .Verbrechen nicht auszu-
zahlen ..
Hkth. am 27.N0V. 3r6. v 6889.

Auch nicht bey dem Tode.
Hkth. am 3l . Oct . 6lö . v 6474.

Zeitliche Anstellungen schlie-
sien von dem Stiftungsge-
nuffe nicht aus.
Hkth. am 10. Jul . 8>S. 03689.

I . XII . Hauptstück.  XVH.  Abschnitt.

ner Majestät jährlich aus diesem Stiftungs - Fonds verliehenen Unterstützungsbeyträge

ebenfalls am »bten Junius eines jeden Jahres durch die nächste Militär -Behörde erhalten.
§. »5323 .

In so weit Officiere an dieser Stiftung Theil nehmen , haben diejenigen von ihnen,

welche in einem Invaliden - Hause leben , der Feyerlichkeit des erwähnten Tages ebenfalls
beyzuwohnen ; in Ansehung der übrigen , welche außer einem Invaliden - Hause leben , wer¬
den die General - Commanden die Einleitung treffen , das; ihnen das in dem betreffenden

Jahre Bewilligte am »bten Junius des nähmlichen Jahres , als dem immerwährenden Ge-

dächtnißrage , mittelst der Kriegs -.Cassa sicher erfolgt werde.
H. »5324»

Gleich nach geschehener Verkeilung ist der Individual - Ausweis dem Hofkriegsrathe

zur Einsicht vorzulegen , damit diese Hofstelle sich überzeugen könne , daß die Absicht des
Vereines vollkommen erreichet worden sey , und damit die Vormerkung , welche hierüber im

Ganzen geführet werden muß , daraus ergänzet werden könne.
h. »5325. -

Die bereits angewiesenen Unterstützungsbeträge solcher Individuen , welche noch vor

der ergangenen Bewilligung in Abgang gekommen sind , oder aber wegen begangener Ver¬
brechen noch vor dem Empfange derselben sich unwürdig gemacht haben , sind aus der dieß-
fallsigen Vormerkung zu bringen , mithin auch die für sie schon behobenen Unterstützungs¬
beträge zur Kriegs - Cassa zurück abzuführen , und dem Hofkriegsrathe hiervon die An¬

zeige zu erstatten.
tz. »5326.

Dasselbe hat auch zu geschehen , wenn ein Individuum früher stirbt , als ihm die Un¬

terstützung aus dem Vereins - Fonds zugedacht worden war , da in diesem Falle dessen Ver¬

lassenschaft hierauf keinen Anspruch machen kann.
h. »532̂ .

Eine bloß zeitliche Anstellung , wie zum Beyspiele bey einem Feldspitale und derglei¬

chen , schließt ein aus diesem Fonde betheiltes Individuum von dem Stiftungsgenusse nicht
aus , sondern der ihm zugedachte Betrag ist ihm mittelst seiner Vorgesetzten Behörde sicher

zuzusenden.
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Formular N . N-

V e r z e ichu iß
der pensionirten Officiere vom Hauptmanne oder Rittmeister abwärts , welche in den Feld¬
zügen i8r3, »814  oder 181 S gedienet haben , und dadurch realinvalid geworden sind, sie

mögen in einem Invaliden - Hause leben , oder die Pension außer demselben genießen.

Anmerkung.  Pensionirte Officiere , welche nicht wegen vollkommener , sondern nur wegen
zeitlicher Real - Invalidität in den Pensions - Stand übernommen wurden,
sind nicht dazu geeignet , in das vorstehende Verzeichmß ausgenommen zu
werden.

Formular L._ N . M . General - Commando.

B e r z e i chniß
der invaliden Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , welche in den Feldzü¬
gen der Jahre r6i3,  rNi ^ oder i8r5  gedienet haben , und dadurch realinvalid geworden
sind , sie mögen dermahl meinem Invaliden - Hause oder mitPatental - Verpflegung auf dem

Lande untergebracht seyn.
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Me sich di » Kriegs - Taffen

bei) eingehenden Geschenksgel¬
dern für Militär - Invaliden

zu benehmen haben i

was zu geschehen hat , wenn
Geschenks eingehen.
Hklh. am 19- 2lpr. S>6. L ro58.

Bekanntmachung derselben

an die Regimenter;

Eingaben dazu;

Repartition der Geschenke;

Art , wie die Truppen die
TeschenkLSeträge an sich zie¬

hen können;

wann die Regimenter solche

zn vskthcilen haben , und wie
sie sich hierüber gegen das Vor¬

gesetzte General - Kommando
auSweisen muffen;

was zu geschehen hat , wenn
die Geschenke Hey zu häufigen
Truppenbewegungen mit Si¬
cherheit nicht vertheilt werden
können;

XVIII.  Abschnitt.
Von den Geschenksgeldern.

h. l5328.

Jedermann , der für das Militär oder für die Militär - Invaliden ein Geschenk im
Gelds oder in Obligationen zu machen geneigt ist , kann solches gegen feldkriegscommis-

sariatische Anweisung bey der dein Geber zunächst befindlichen Militär - Cafsa gegen einen
dafür zu erhaltenden ordentlichen Uebernahmsschein erlegen . Jede Militär - Cassa ist ver¬
pflichtet , sie gegen Bescheinigung zu übernehmen , und von dem geschehenen Erläge un.
verzüglich dem Landes - General - Commando die Anzeige zu machen.

h. i532g.
Geschenke , sie mögen bey einem Armee - oder Landes - General - Commando entweder

für die Truppen im Allgemeinen , oder aber mir einer bestimmten Widmung eingehen,
müssen immer genau nach dem ausgesprochenen Willen der Geber verwendet werden.

h. i533o.
Um dieses zu bewirken , sind in einem jeden solchen Falle entweder der ganzen Armee,

oder aber dem gezeichneten Regiments , Bataillon , Corps , oder der sonstigen Bransche,

die eingegangenen patriotischen Gaben mit der Widmung und den etwannigen Nebenbe-
dlngnissen umständlich bekannt zu machen.

tz. i533r.

Hierüber haben dieselben nach dem folgenden Formulare i . die Eingabe über

die dazu vorzüglich geeigneten , würdigsten und dürftigsten Indivi¬
duen  zu verfassen , und dem Vorgesetzten General - Commando einzureichen.

tz. i5332.

Wie dieselben nun beym General - Commando einlangen , so sind sie zu sammeln , und

wenn sie sammtlich vorhanden sind , so wird von dem betreffenden General - Commando

nach Verhältniß der zur Vertheilung vorhandenen Summe und der hierzu vorgeschlagenen
Individuen zur Reparation geschritten.

tz. »5333.
Der hiernach entfallene Divident wird in der Haupt - Feld - Operations -, oder in fo

fern der k. k. Hofkriegsrath nicht etwa anderwärts darüber verfüget hätte , in der Landes-
KriegS - Cafsa depositirr , und das Regiment davon mit dem Auftrags in die Kenntniß ge¬
setzt , den anrepartirten Gesammtbetrag mittelst eines -zu bevollmächtigenden Officiers da¬
selbst erheben , und der Cassa die vorschriftmäßige Quittirung hierüber leisten zu lassen.

H. »533ss.
Wenn das Regiment das Geld bekommt , so hat der Commandant desselben die Ver¬

theilung in Gegenwart des respicirenden Feld - Kriegs - Commissä 'rs sogleich vorzunehmen,
und die vorschriftmüßig bestätigte V e r th eil u ng s - C 0 n si g na ti 0 n dem Vorgesetzten

Haupt -Armee - oder Landes - General - Commando einzubefördern , von wo aus solche mit ei-
ner Hauptübersicht  dem k. k. Hofkriegsraths zur Einsicht unterleget , und die Hof¬
stelle zugleich angegangen wird, diese patriotischen Geschenks mit Benennung der Geber,
m so fern sich dieselben das Letztere nicht ausdrücklich verbeihen haben , in den Zeitungen

ehrenvoll erwähnen , und solch- zugleich zur Kenntniß Seiner Majestät deS Kaisers brin¬
gen zu lassen.

h. , 5335.
Sind die Truppenbewegungen zu häufig , als daß mit Sicherheit auf eine pünclliche

Vertheilung der Geschenke gerechnet werden könnte , so ist damit bis zu mehrerer Ruhe un¬
ter den Truppen zuzuwarten.
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§. 15335.

Sollte «her dieses nicht erzielet werden können , oder das Haupt - Armee - General-
Commando nach hergeftelltem Frieden mit zu vielen anderweitigen dringenderen Geschäften

beschwert , und nach vollständiger Bearbeitung derselben , der Auflösung nahe seyn , so hat
dasselbe dem k. k. Hofkriegsrathe unter oderfeldkriegscoinmiffariatischer Bestätigung über
alle zur Zeit noch vorhandenen Geschenke einen Hau p tausweis  mit Benennung der
Journals - Artikel , unter welchen jede Geldpost in dein Haupt - Feld - Operations - Cassa-
Journale in Empfang erscheinet , vorzulegen , damit die Hofstelle hiervon in die Kennt,riß

gelange , und nach Umständen demjenigen Landes - General - Commando dem dieses Geschäft
fortzuführen aufgetragen wird , auch die Besorgung dieses wichtigen Geschäftszweiges anem¬
pfehlen könne.

h. 16337 .
Das Landes - General - Commando hat demnach sich mit dem noch bestehenden Armee-

General - Commando wegen der ordnungsmäßigen Uebergabe der deposttirten Geschenksgelder
von Seite der Haupt -Feld - Operations - Eassa an die Landes - Kriegs - Cafsa einzuvernehmen.

H. 15336.

Ist dieses geschehen , und die Abfuhr gehörig bewirket worden , so hat das überneh¬
mende General - Commando , damit der nach dem Dividenten auf gesammte mehrere , oder

eine der noch zu vertheilsnden Rubriken entfallende Betrag auf eine der Absicht der Geber
möglichst entsprechende Weise zur Verwendung gebracht , und an die hierzu geeigneten In¬
dividuen vertheilet werde , sich an nachstehende Direktive zu halten.

tz. i533y.
Alle jene Individuen , welche in den im tz. i533 , bemerkten früheren Regiments-

Eingaben enthalten sind , sich noch im disnstleistenden Stande desselben befinden , und zur
Betheilung in Antrag gebracht worden find , haben die anrepartirten Geldbeträge in Ge»
genwart des respicirenden Feld - Kriegs - CominiffärS Lar auf die Hand zu erhalten , und
den Empfang der anrepartirten Beträge in dem hierüber nach der Anlage  Nr . 2 , zu ver¬

fassenden Verth eilungs au s weise  zu bestätigen , welcher letztere sodann mit Ein¬
schluß der dießfallsigen EmgaLen dem General - Commando zur Unterlegung an den k. k.
Hofkriegsrath ungesäumt einzureichen ist.

h. ; 53 ^ o.

Hierbey ist zu bemerken , daß die Ausweise über die richtig bewirkte Benherlung der
betreffenden Beträge abtheilig für jede der zu vertheilenden Rubriken , für welche daS Re¬
giment einen Betrag erhalten hat , eingesendet , und daß die betheilten Individuen ins Be¬
sondere ansgewiesen werden müssen , und nicht eine Rubrik mit der anderen verwechselt
werden darf.

tz. 153/ji.

Da es nach dem Verlaufe der Kciegsjahre , wo die dießfallsigen Eingaben an das
bestandene Haupt - Armee - General - Commando eingesendct wurden , nur zu gewiß ist , daß
ein großer Theil der zur Betheilung in Antrag gebrachten Verwundeten oder Verstümmel¬
ten , welchen nach diesen Eingaben Geldbeträge anrepartirt worden sind , in der Zwischen-
zeit mir Abschied theils entlassen , theils in die Invaliden - Versorgung übersetzt , unwissend
wo , oder sonst in Abgang gebracht worden , dann verstorben sind , mithin in dem Stande
des Regiments sich nicht mehr befinden , so können dieselben anrepartirten Beträge nicht
dem Ungefähr oder einer zweifelhaften Bestimmung überlassen werden , sondern es ist:

§. »53 ^ 2.

über die in der Zwischenzeit verstorbenen , unwissend wo in Spitälern oder sonst in
Abgang gebrachten , mit Abschied entlassenen , verwundeten oder verstümmelten Individuen,
deren Betheilung theils nicht mehr in den Gränzen der Möglichkeit liegt , theils , in is
fern sie wirklich noch geschehen könnte , nur mit unendlicher Mühe , großem , Zeitaufwand^

rvi . Band *
F

>3»

Beobachtungen bey Auflö¬
sung des Haupt - Armee - Ge ¬
neral - Comrn »ndo's hinsicht¬
lich der Geschenlsgelder;

was hinsichtlichder Ucberga-
be der depositirten Geschenks¬
gelder zu beobachten ist;

weitere Beobachtung dabev;

Verfassung der Verthcitungs«
Consignationen;

Bt' oi !'ch:i-n N dol i y ;.

wie sich zu benehmen ist,
wenn vir zn bethcilendeMann¬
schaft sich nicht u- - r im Stan¬
de des Regiments befindet;

und wie solche auszuivrisew
ist;
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auf wrlche A; t und wohin
die nicht mehr zue Verthei»
lung geeigneten Beträge ab»
geführt werden müssen;

Ausweisung der inzwischen
in die Invaliden - Versorgung
übersetzten Mannschaft;

was die dießfallsige Consig»
Nation enthalten muß;

wohin die hierauf entfallen¬
den Beträge gegen Verlags»
Qnittungen abgeführt werden
müssen;

wohin diese Verlags - Quit¬
tungen zu überreichen sind;

Beobachtung Se» der Reparti-
r!on der Geschsnlsbeträge für
Witwen und Waisen der vor
dem Feinde gebliebenen Krie¬
ger überhaupt;

und vieler Schreiberey verbunden seyn müßte , ab,heilig für jede der zu vertheilenden Ru¬

briken eine Consignation  Nr . 3,  worin der Nähme deS zur Betheilung in Antrag
gebrachten Individuums , die Ursache , warum solches nach obiger Anführung nicht mehr ge¬
schehen kann , dann der demselben anrepatirte Geldbetrag in Conventions - Münze und m
Einlösungsscheinen nach dem Dividenten per Kopf , endlich die Summe des Betrages,
welcher auf diese Rubriken nicht mehr vertheilet werden kann , in Conventioms - Münze und
in Einlösungsscheinen ersichtlich seyn muß , zu verfassen und einzureichen.

tz. »6343.
Die Summe in ConventionS - Münze und in Einlösungsscheinen , welche nach

diesen für die betreffenden Rubriken zu verfassenden Consignationen entfällt , und nach obi¬
gen Grundsätzen nicht mehr vertheilet werden kann , ist zur Kriegs - Cassa in gleicher Mün¬
ze , so wie sie als Rest nach Abzug deS hiervon vertheilten Betrages übrig bleibt , gegen

eine auf die betreffende Kriegs - Cassa - Verwaltung lautende Verlags - Quittung oder gegen
einen Abfuhrsschein , dessen Betrag in Conventions - Münze oder Einlösungsscheinen mit
der Haupt -Summa , welche nicht mehr vertheilet werden kann , überein stimmen musi , ab¬

zuführen , und sodann mit der Consignation über die Individuen , welche nicht mehr bethei¬
let werden können , einzusenden.

h. i5344.
Die zur Betheilung in Antrag gebrachten Verwundeten oder Verstümmelten , welche

in der Zwischenzeit wegen ihrer Wunden in die Invaliden - Versorgung übersetzt wurden,
sind mittelst einer besonderen Consignation  Nr . 4  abtheilig für diese Rubriken aus¬
zuweisen.

h. 16346.
Die Consignationen müssen die Charge und den Nahmen des bethsilt werdenden In¬

dividuums , den anrspartirten Geldbetrag in Conventions - Münze und Einlösungsschei¬
nen , endlich das Invaliden - Haus , wohin dasselbe in der Zwischenzeit übersetzet worden
ist , enthalten.

H. 16346.
Die Beträge in Conventions - Münze und Einlösungsscheinen , welche diese in der

Zwischenzeit in die Invaliden - Versorgung übersetzte Mannschaft zu erhalten hat , sind
gleichfalls zur nächsten Kriegs - Cassa gegen eine zu Gunsten der betreffenden Invaliden-

Häuser , wo sich diese Mannschaft eben befindet , auf die betreffende Kriegs - Cassa , wo
das Invaliden - Haus den Betrag am nächsten abfassen kann , lautende Verlags - Quit¬
tung abzuführen.

tz. 16847.
Diese Verlags - Quittungen sind sodann dem Vorgesetzten General - Commando nebst

den vorgedachten Consignationen zur weiteren Aushändigungs - Veranlassung einzureichen,
damit die betreffenden Individuen auf dem kürzesten Wege mit den anrepartirten Beträgen
betheilt werden können , worüber sodann von Seite des betreffenden Invaliden - Hauses die
Verrheilungsausweise mit der beygefügten Empfangsbestätigung der Percipienten directe

dein vertheilenden General - Commando , oder aber die Ursache, warum die Invaliden nicht
mehr betheiler werden können , mit Anschluß der Verlags - Quittungen oder der Kriegs-
Cassa - Abfuhrsscheine über den zur nächsten Kriegs - Cassa abgeführten Geldbetrag anzu¬
zeigen sind.

H. 16846.
In Hinsicht der zu berheilenden Witwen und Waisen der vor dem Feinde gebliebenen

Krieger überhaupt ist zu beobachten , daß dieselben doch einiger Maßen über den Verlust

ihrer Männer und Väter durch die anrspartirten Gaben entschädiget werden.
Es ist daher eine Witwe ohne Kinder mit Einem Antheile ; eine Witwe mit einem

Kinde mit zwey Antheilen , und so forr nach dem Dividenten der betreffenden Rubrik zu
berheilen.
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§. »534y»
In so fern nun dem Regiments die Existenz und die Ubication dieser zu betheilenden

Witwen und Waisen vermöge der Verlassenschafts - Abhandlungen bekannt ist , hat daS- ^ ^ gimenes -Bezirke,
selbe diese Vertheilung entweder selbst zu bewirken , den Witwen und der Vormundschaft
der ganz alternlosen Waisen den anrepartirten Geldbetrag gegen Bescheinigung zu erfol¬
gen , oder aber sich wegen Betheilung dieser in dem Regiments - Bezirke oder dessen Nähe
nicht mehr aufhaltenden Weiber und Kinder an das Vorgesetzte General - Coinmando zu

wenden , damit dieselben durch die politischen Behörden mit diesen Beträgen auf dem kür¬
zesten und sichersten Wege betheilet werden können , worüber die mit den Empfangsbestä¬
tigungen versehenen Consignationen gleichfalls einzureichen sind.

tz. »535o.

Alle jene Witwen und Waisen jedoch , von welchen das Regiment durch die in der ^Eselben oefin-
Zwischenzeit erfolgten Dislocations - Veränderungen oder sonst herbey geführten Umstände
in Hinsicht ihrer Existenz oder Ubication nicht mehr in der Kenntniß stehet , und welche
nur mit vielem Umtriebe und endloser Schreiberey eruirt und mit den Geschenken betheilet
werden konnten , hat das Regiment von der Anzahl der zu Betheilenden gleich auszuschei¬
den , über solche ein nahmentliches Verzeichniß  Nr . 5 mit den anrepartirten Geld¬
beträgen zu verfassen , die hiernach ausfallende Summe zur nächsten Kriegs - Cassa gegen eine
auf die Kriegs - Cassa - Verwaltung des Landes , wo die Vertheilung bewirkt wurde , lautende
Verlags - Quittung oder Kriegs - Casss - Abfuhrsschein abzuführen , Und diese sodann mit den
Verzeichnissen einzureichen.

H. »535 ». ,

Eben dieses gilt auch von Betheilunz der zurück gelassenen Weiber und Kinder der in VEilung der zurück§e-
r,- ^ . küssencn Weiber und Kinder

das Feld geruckten Soldaten . der IN das Feld gerückten Sol¬
daten.

tz. 1635s . Htth. amrg . rlpr. o,6. vioS8.

Hinsichtlich der freywilligen Beyträ 'ge an Wein für das Erforderniß der gesunden Mann - Wie die freyw-mgen Ben -

schaft sowohl , als der Spitäler ist bestimmt , daß die solcher Gestalt eingegangenen Ge - ^ en m^ ssnV " ^
schenke theils in die Militär - Verpflegs -Magazine , und vorzüglich in jene der Festungen,
theils , wo diese Magazine zu weit entlegen sind , auch an die Kcllereyen der nächsten
Herrschaften in Camerali zur Abfuhr angewiesen werden.

h. »5353.

Es ist aber auch nothwendig , daß bey den vorerwähnten Cameral - Kellereyen eigene Aufstellungen von Kont,-offo-
Militär - Officiere aufgestellet werden , welche unter der Leitung der betreffenden , ohnehin
durch Stabs - Officiere oder Rittmeister controlUrt werdenden Haupt - Magazine von den cher Rapporte;

eingehenden Weinlieferungen mittelst wöchentlicher Rapporte die a^ aupt - VerpflegS - Maga¬
zins - Rechnungsführer , und diese mittelst der gleichzeitigen Total - Rapporte ihres Bezirkes
das Vorgesetzte General - Commando ununterbrochen in der Kenntniß der eingeliesert wer¬
denden Wein - Quantitäten erhalten.

§ . »5354.
Damit übrigens sowohl bey der Uebernahme , als auch in der Folge bey der Versen - besondere Bestimmungen

düng dieser Weine , alle erforderliche Vorsicht angewendet werde , um dieses kostspielige
Getränk in gutem Stande zu erhalten , und eben so an die Bestimmung zu bringen , zur Armee;
müssen in jedem Orte , wo Einlieferungen Statt finden , sachkundige Werkmeister gegen
Entrichtung des an solchen Orten gewöhnlichen Handwerkstaglohnes , jedoch nur auf die
Zeit des strengsten Erfordernisses zu Hülse genommen , und vorzüglich darauf gesehen wer¬
den , daß nur haltbare Weingattungen in gut beschaffenen Transports - Fässern , über den
Beulen und Zapfen mit Ueberlegblech versehen , und so kennbar als dauerhaft versiegelt,
zum Transporte bestimmt wnden.
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wir die zusammen gesetzten
Wein -Transporte zu sammeln
und an ihre Bestimmung ab-

zusenden sins;

es ist auch jedem Transporte
ein Binder beyzugeben , und

B sttmmung der Zehrungsko-
stcn für denselden :

wie dk - Versendung dieser

Weine zu bewirken ist;

Die Fuhren sind so wohlfeil

als möglich zu behandeln.
Hkth . am 7- 2ul . 8r ». ä . 3üü ».

Ueber die während deS Lau¬

fes eines Monathes zur Ver¬
wendung gebrachten Geschenke
ist dem Hofkriegsrathe alleMo-
nathe ein Ausweis zur Ein¬

sicht vorzulegen;

wie sich mit Geschenken zu
benehmen ist . welche keine

specirllr Widmung für Spi-
kälcr und SrziehungShguser
haben.
Hkth.am-S. 2an. 8», . L 3,6.

Solche sind gleichfalls gegen

den Hoftriegsrath auszuwei«
sen.

Hkth . am 3, .De - . b . J . v5L - ,.

L.XH . Haupt  stück . XVIII . Abschnitt.

h. »5355.

Jeder solche Transport ist in einem Hauptorte ju sammeln / dann unter der Aussicht

eines vertrauten Feldwebels / Führers oder Verpsiegsbäckers unter der Bedeckung emer
für die Wachposten , welche in den Futter - und Nacht - Stationen zur Verhürhuna,aller Ein¬

griffe und Verfälschung des Weines aufzustellen sind , zureichenden Zahl von Mannschaft

abzuschicken. ^
§. »5356«

Ferner ist jedem dergestalt gesammelten Transporte auch em des Bindsrhandwerles
und der Wein - Conservation gut kundiges Individuum , dessen Redlichkeit und Sachkennt-

niß von Seite der betreffenden Civil - Obrigkeit genügend bestätiget wird , b-yzugeben , wo¬
für demselben sowohl auf die Zeit des Transportes und auf die mit drey Mecken täglich zu

berechnende Nückkehrsfrift » Gulden Zo Kreuzer W . W . an Laggeld nebst der imc derEscorte-
Mannschaft gemeinschaftlich zu genießen habenden Bequartierung bezahlt werden kann.

§ . , 5357.

Die Spedition selbst kann nur mittelst gedungener Fuhren besorget werden , weck lue

Vorspann für diese Transporte nicht angewendet werden kann.
§. , 535ll.

Die Behandlung dieser Fuhren haben die Haupt -Vsrpflegs - Magazine unter Mit¬

wirkung der Civil - Jurisdiction und unter pflichtmäßigem Bestreben für dw Erzielung der
besten Vsrtheile des Aerariums zu pflegen , und dein General - Commando die errerchren
Bedingniffe zur Approbation vorzulegen.

§. , 535c ).

Ueber die Verwendung aller zur Unterstützung der Armee überhaupt , dann für Kranke

Mid Verwundete , oder für Witwen und Waisen der vor dem Feinde gebliebenen Krieger,

ins Besondere den Truppen vom Hofkriegsrathe zugewiesenen Geschenke sowohl m barem
Gelde als Victualien ist der gedachten Hofstelle mittelst des Haupt -- Armee - und Landes -Ge-
neral -Commando ' s alle Monathe nach dem neben stehenden Formulare Nr . 6 em A u s -v e l s

vorzulegen , um dieselben mittelst der öffentlichen Zeitungsblatter zur Kenntnis ; des » u r-
cums bringen , und die Geber von der rechtlichen Gebahrung hiermit überzeugen zu können.

h. , 536o.

In so fern die für das Militär eingehenden Geschenke nicht speciell von dein Geber

für die Spitäler oder Regiments - Knaben - Erziehungshäuser - ergeg - ben werden , sind sol¬

che zur Subsistenz - Erleichterung der Mannschaft lediglich an dieselbe zu vertheckcn , und
wo zu geringe Quantitäten eine Verteilung nicht zulassen , sind sie bis zur Uebcrkommung
einer angemessenen Quantität aufzubewahren.

H. , 536 ».

Auch über derley Hey Truppen oder Erziehungshäufern eingegangene milde Beytrage

haben die Divisions - Commandanten von den unterstehenden Truppen und Branchen alle
Monathe die Particularien zu sammeln , und mittelst eines nach dem folgenden Horn,u are

Nr . 7  verfaßten , von dem betreffenden Herrn Divisionär gefertigten Haupto -rze .chm -
ses dem Vorgesetzten General - Commando sammtden dießfallsig -n Parttcular - Verwendungs-
Ausweisen zur Zusammenstellung des dem Hofkriegsrathe vorzulegenden Haup . - uinma
riums immer mit »Stem eines jeden folgenden Monathes zu überreichen ..
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Formular Nr. N . N . Regiment . Bataillon.

Eonsig Nation
über die im letzten Feldzuge todt gebliebenen , verwundeten und verstümmelten Krieger , dann deren Witwen und

Waisen.

Formular Nr . 2. N . N . Regiment.

Vertheilungöauöweis
über die für die in der Schlacht bey N . eingegangenen und vertheilten Armee - Geschenksgclder.

LZ V

Nähme.

Anrepartirter Vetheilungs-
betrag.

Conventions-

Münze.

fl. kr.

Einlösungs¬

scheine.

kr.

Ausbezahlter Geldbetrag.

Conventions-

Münze.

fi. kr.

Einlösungs¬

scheine.

kr.

Empfangsbestätigung.

8iZn . N . am . . ten . . . . . 6 . . N . N . , Rechnungsführer.
N . N . Oberst . Revidirt und richtig befunden . 8iZn . wie oben.

N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.
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Formular Nr . 3.

LLII . Haupistück . XVM . Abschnitt.

N . N . Regiment.

Cons i gna t Lon
über die noch vor der Betheilung Verstorbenen , unwissend wo in Spitalern oder sonst in Abgang Gebrachten,

mit Abschied Entlassenen , Verwundeten oder Verstümmelten.

L) 2 )

Nahmen.

Anrepartirter Geld¬
betrag.

ConventionS-

Münze.

fl. kr.

Einlösungs¬

scheine.

Ursache,

warum die Betheilung nicht

mehr vor sich gehen kann.

fl. kr.

Nicht mehr zu vertheilender
Geldbetrag.

,ConventionS - x Einlösungs-

Münze . ^ scheine.

fl- kr. fl. kr.

Dieser Betrag

wurde abge¬

führt zur N .N.

Kriegs -Casse.

SiZit . N . am . . ten . . . »9 . .
Revidirt und richtig befunden.

N . N . , Oberst.

N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Formular Nr. N . N . Regiment.

C o 11s i g n a t i o n
über die wegen ihrer inzwischen erfolgten Uebersetzung in die Invaliden - Versorgung mit den anrepartirten Ge-

schenköbetragen nicht mehr betheilet werden könnenden verwundeten oder verstümmelten Krieger.

§

;Anrepartirter Geldbetrag.

ahmen.
Conventions-

Münze.

fl. kr.

Einlösungs¬

scheine.

fl- kr.

Nähme des Jnvaliden-

Hauseö , wohin der Mann

übersehet wurde.

Auf welche Kriegs - Cafsa die

über den nebenstehenden Be¬

trag ausgestellte Verlags

Quittung lautet.

8iZn . N . am . . ten . . . . »9 . .
Viäi : N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

N . N - , Oberst.
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N. N. Regiment.Formular ' Nr . S.

C 0 ns i gna L i 0 n
über die Witwen und Waisen , welche wegen ihres unbekannten Aufenthaltsortes mit den anreparirten Geldbe¬

trägen nicht betheilet werden konnten.

Nähme

des Vaters.
der Mutter

oder

Kinder.

Anrepartirter Geld¬

betrag per — fl. —

kr. — per Kopf.

Zur Kriegs - Cassa gegen Ver¬
lags - Quittung auf die Kriegs-
Cassa des Landes , wo die Ne-
partition vor sich ging , abge»

führter Betrag.

Conventions-
Münze.

fl. kr.

Einlösungs¬
scheine.

Anmerkung.

fl. kr.

8 iAn. N . am ten . . . 18 . .

Vicki : Feld - Kriegs - Commissar.

N . N . , Oberst.

Formular Nr . t). K. K. Haupt - Armee - General - Com mando.

Ausweis
über die im Monathe N .18 . . vorgskommenen und verwendeten baren oder sonstigen Beträge zur Unterstützung

der Armeen überhaupt , oder für Kranken und Verwundete , oder für Witwen und Waisen der vor dem Feinde
todt gebliebenen.

Hier werden die in dem jedesmahligen hofkriegsrathlichen Die Verwendung muß postenweise mit Anfüh-

Rescripte eigens enthaltenen Widmungen der Beyrrage po - rung der Verheilten und des Amheiles aus der
stenweise aufgeführet , und damit wird die jenseitige Ver - Betheilung ausgewiescn werden.
Wendung ebenfalls postenweise in Verbindung gebracht.

Der erste Ausweis hat die Zeit von dem Ausbruche des Krieges bis zu Ende des betreffenden Monathes zu
enthalten ; vom 1, des darauf folgenden aber angefangen , müssen diese Ausweise monathlich dem Hofkriegsrathe ein¬
gesendet werden . Der Zweck davon ist , das Publicum von der Verwendung solcher Beytrage durch die Wiener - Zei¬

tung in die volle Kenntniß zu setzen, wozu diese Ausweise nothwendig sind.
8 iZn. N . am . . ten . . . :8 . . N . N . / Ober - Kriegs - Commissar.

Band xvi . 35
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Fornullar Nr . - . ??. N . Infanterie - Regiment od,i- <Irzs «hnngshaus.

P artic u lar - Auswei s
über die im Laufe des Monathes eingegangenen freywilligen Beyträge.

Zu Formular Nr . 7.  N . N . Neqkment.

Auswei s
über die bewirkte Vertheilung der im Monathe N . N . für die Mannschaft des obigen Regimentes vom Feld¬

webel abwärts eingegangenen Geschenke an barem Gelds und Victualien.



VondenGeschenkägeldern.

N. N - General - Commaudo.Zu Formular Nr . 7.

S n m m a r i li m
über die bey den unterstehenden Truppen oder Erziehungshä'usern im Laufe des Monathes N. einHegangenen milden Beiträge.
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XIX.  Abschnitt.
Von der Provincial - Invaliden - Versorgung.

Zweck der Provincial »2n»
validen - Versorgung.

Hkth. amr6 . Lct . 8,ö . v 6 ĵ<x».

Allgemeiner Aufruf.
Hkth. am 7. Nov . ö>5.

Wai de» Provincieir . Be-
börden bekannt gegeben wer¬
den muß;

Obliegenbeit der Jnvaliden-

Hausss - Commission hierbey;

Form.

provinjenweise Verfassung
dieses Ausweises;

h. »536s.

Die außerordentliche Kraftentwickelung und die großen Ereignisse , welche den ewig
denkwürdigen Krieg der Jahre »8 »3 , 1614 und »8 »5 auszeichnen , mußten in dem k. k.

Kriegsheere eine bedeutende Zahl Invaliden erzeugen , welche in Verbindung mit den aus
dem vorher gegangenen beynahe zwanzigjährigen Kriege vorhandenen , den Staats - Lassen

eine fast unerschwingliche Last verursachen.
Seine Majestät der Kaiser , von dem sehnlichen Wunsche beseelt , das Schicksal der

verstümmelten oder sonst zum NahrungSerwerbe untauglich gewordenen Krieger möglichst zu
verbessern , haben mit vielem Vergnügen wahrgenommen , daß zu dem durch Sammlung
sich gebildeten Unterstützungs - Vereins - Fonds reichliche Beyträge einslossen . '

Dieses glänzende Beyspiel , die reichen Erfahrungen von den patriotischen und zur

Wohlthätigkeit stets geneigten Gesinnungen Ihrer getreuen Unterthanen ; und der Wunsch,
den Invaliden , ohne übermäßige Belastung der Staats - Cassen , die thunlichsten Vortheile

zu verschaffen , haben Allerhöchstdieselben , in Rücksicht des eintretenden Umstandes , daß die
Zahl der Invaliden sich sehr hoch beläuft , die eingegangenen , obschon reichlichen Beyträge,
aber auch bey der kärglichsten Betheilung , weit unter dem Bedürfnisse stehen , und die vor¬
handenen Invaliden - Häuser nur bey sechs tausend Menschen fassen können , zu dem Be¬
schlüsse bewogen , die Dominien und Gemeinden zu der Erklärung auffordern zu lassen , ob
und was sie für die von ihnen gestellten , in den Kriegs - Epochen der Jahre »8 »3 , 1814
»8 »5 invalid gewordenen Soldaten aus eigenem guten Willen , ohne ihnen dabey den ge¬

ringsten Zwang aufzulegen , zu thun geneigt sind.
H. »5363.

Diese letztere Bedingung ist als unerläßlich vorausgesetzt , und die Landesstellen haben

die erwähnte Aufforderung in einem das Gemüth der Landesbewohner eben so sehr erre¬
genden , als den Willen derselben unbeschränkt lassenden Aufrufe zu erlassen.

§. »5364.

Weil der eigentliche Wunsch der Staats - Verwaltung dahin gerichtet ist , den größeren
Theil der Invaliden in der Provincial - Versorgung zu wissen , so müssen den Provincial-

Behörden in voraus die Nahmen der aus ihrer Mitte gestellten , und in den Feldzügen der
erwähnten drey Jahre realinvalid gewordenen Soldaten , nebst der Gebühr , welche einem
jeden aus ihnen systemmäßig zukommt , er mag schon in einem Invaliden - Hause befindlich

und gegenwärtig zeitlich beurlaubt , oder ein Patental - Invalide seyn , bekannt gegeben wer¬
den , damit sie sich über das Maß der ihren Kräften angemessenen Wohlthätigkeit und über
die Art der Ausführung weiter zu berathen und zu entschließen im Stande seyn können.

Z. »5365.

Zu diesem Ende müssen die Invaliden - Häuser , mit Hülfe der Transferirungs - und
Superarbitrirungs - Listen , dann der sonstigen Standes - und Gebührs - Documente , über

die , theils im Invaliden - Hause gegenwärtig , theils zeitlich Beurlaubten , theils in der Pa¬
tental - Verpflegung stehenden Invaliden vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , aus der

Classe derjenigen , welche entweder von Obrigkeiten aus dem Bevölkerungsstande eigens ge¬
stellt worden sind , oder Ausländer - Capitulanten waren , und in den Kriegen der erwähnten
drey Jahre realinvalid wurden , einen Ausweis nach dem folgenden Formulare verfassen,
welcher in Ansehung der Verläßlichkeit von dem respicirenden Feld - Kriegs - Commissär nach

voraus gegangener genauen Revision eigens und besonders mitbestätiget werden muß.
h. »5366.

Dieser Ausweis  muß , seinem Zwecke gemäß , in Ansehung der invaliden Inländer

und ihrer Geburtsorte für eine jede der inländischen Provinzen abtheilig verfaßt werden , weil
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er bestimmt ist , derjenigen Provinz , deren Eingebor ne er enthält , zur Provincial - Versor¬

gung mitgetheilet zu werden.
tz. 16367.

Ausländer - Invaliden und derley Capitulanten werden in dem Ausweise jener inländi¬

schen Provinz , in welcher sie leben , ausgenommen.
H. i 5368 .

Solche Invaliden hingegen , welche wegen körperlicher Gebrechen ganz unbehrilflich
sind , eines Leiters oder einer besonderen Pflege bedürfen , und ganz arbeitsunfähig sind,
dürfen der Provincial - Versorgung nicht zugemuthr t werden , sondern sind in den Invaliden-

Hausern zu belassen , weil sie dem Landmanne zu sehr zur Last fallen , und der eben so nö-
thigen , als verdienten Wartung und Pflege zu ihrer" Kränkung entbehren würden.

tz. i 536 y.
Sobald die .Ausweise abtheilig nach Provinzen verfaßt sind , hat Las General - Com-

mando , in dessen Bezirk das Invaliden - Haus liegt , denjenigen Ausweis , der dessen eigene
Provinz betrifft , der Landesbehörde , von den übrigen Ausweisen aber ein Pars dem¬

jenigen General - Commando , dessen Provinz er betrifft , zur M .ittheilung an dessen Lan¬
desbehörde zuzustellen , und das zweyte Pare in den Acten zur jed .wmahligen weiteren Ein¬

sicht und Auskunftserstattung zurück zu behalten , mithin von dem eigenem Invaliden -Hause

die Ausweise zweifach zu erlangen.
§. i53^o.

Die Dominien werden sich sonach für sich, und nach abgehalNsner Berathung mit den
Gemeinden für diese , zu erklären haben , ob , was , und welchen Invaliden sie eine Unter¬
stützung zu geben Willens sind ? Ob dieselbe in Naturalien , oder in jährlicher Abreichung
eines bestimmten Geldbetrages , oder in einem für eine bestimmte , den Kräften des Mannes
angemessene Arbeit abzureichendem Lohne bestehen soll.

Dabey versteht es sich jedoch von selbst , daß , wenn es in einer Gemeinde , oder auf

einer Herrschaft ( einem Gute ) keine Invaliden dieser Art gäbe , die Erklärung auch aufUn-
terthanen anderer Herrschaften , oder auch auf invalid gewordene Ausländer - Capitulanten

lauten könne , welche ihnen nach ihrem Wunsche nahmentlich bekannt gemacht werden würden.
tz. 1537z.

Den Kreis - Aemtern liegt ob , alle Erklärungen der Dominien , Gemeinden und Par¬
teyen in ein ordentliches Verzeichniß zu bringen , die Erklärungen im Amte genau aufzu-

bewahren , und ein zweytes Verzeichniß mit Bemerkung der Beyträge und Verbindlichkeiten,

zu denen sich erklärt worden ist , der Landesstelle ohne Verzug einzusenden , welche sodann
einen Total - Ausweis  durch die Provincial - Staats - Buchhaltung ebenfalls sogleich ver¬

fassen zu lassen , und der vereinigten Hofkanzelley vorzulegen haben wird.
tz. 16372.

Die Detail - Ausführung dieser Maßregeln bleibt dann die Pflicht der Landesstelle,

im stäten Einvernehmen mit dem General - Commando , worauf vorzüglich darauf hingear¬
beitet werden muß , daß alles das , was zu Widersprüchen und Gehässigkeiten Anlaß geben,

oder die Geber in eine nachträgliche Verlegenheit bringen könnte , sorgfältig vernneden und
in dieser wichtigen eben so sehr die Erleichterung deö Aerars , als die Verbesserung des Zu¬
standes der verdienten Invaliden bezweckenden Anstalt , das Möglichste in kürzester Zeit er¬

reichet , gleichförmig und fest begründet , und zu einer größtmöglichsten Vollkommenheit ge¬
bracht werde.

§. 16873.
Zur schnelleren Schlichtung der Provincial - Invaliden - Versorgungsgeschafte , und weil

der Noten - Wechsel zwischen den hierbei) intervenirenden Civil - und Militär - Behörden nicht
immer schnell genug seyn kann , ist eine gemischte Commission ausgestellt worden , welche

aus Mitgliedern der Landesstelle und des General - Commando ' s zu bestehen hat.

141

Beobachtung dabey;

welche Invaliden der Pro¬
vincial »Versorgung nicht ju-
gewiesen werten dürfen;

was mit dem provinzenwcise
verfaßten Ausweise z» gesche¬
hen hat.
Hklh. am - 5. Oct . 6,5 . Uhsvo.

Wie sich die Dominien ju
erklären haben;

was die KrciSämter dabey
»u bewirken haben.
Hkth. am 7. Nov . 8,5.

Wem die Detail - Ausfüb«
rung der Provincial - Versor¬
gung überlassen wurde.
Hkth.am 3, . Dec , 6,7 . v 7663.

Aufstellung eigener Com¬
missionen.
Hrrh. am - 0. Oct . 6,7 . v 58oy.
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Wie sich hinsichtlich dieser
Commissionen beymLinzer Mi¬
litär -Kommando zu benehmen
ist.
Hkrh. am 4- May 8,8 . v 163- .

Dem Willen der Geber muß
auf das genaueste entsprechen
»Verden:

»vNrauf ben den Erklärun¬
gen vorzüglich gesehen werden
musi.
Hkth. am ro . Oct . 617. v 5609»

Von Seite des General - Coirmrando 'S muß der jeweilige Oberfeld - Kriegs - Commiffär
und Conscriptions - Director dabey erscheinen.

§. »6874.
Weil aber Zusammentretungen einer gemischten , aus Mitgliedern der ob der Ennsi-

schen Landes - Negierung und des Niederösterreichischen General - Commando bestehen sollen¬
den Commission , wegen ihrer Entlegenheit über Gegenstände des Provincial - Jnvaliden-
Versorgungsgeschaftes nicht abgehalten werden können , .so ist zu jener Mitwirkung und ge¬
meinschaftlichen Zusammentretung mit der ob der Ennsischen Landssstelle das stabile Militär-
Commando in Linz , durch das Niederösterreichische General - Commando solcher Gestalt
förmlich delegirt worden , daß es dabey jene Obliegenheiten , dort Landes , welche in den
übrigen Provinzen den General - Commanden zugewiesen sind , jedoch nicht selbstständig,
sondern nur im Wege der Delegation , und unter dem fortwährenden Einstusse des Vorge¬
setzten General - Commando versehe.

H. 16879.
Es ist und bleibt ein Hauptgrundsatz , daß dem Willen der Geber auf das Genaueste

entsprochen werden müsse.

Ist daher dieser Wille in den Erklärungen mit einer Bedingung , in Beziehung auf
die Person oder auf das Verhaltniß des Invaliden in Verbindung gesetzt worden , so muß
diese Bedingung selbst , wenn sie auch noch so schwer auszuführen wäre , genau berücksichtiget
und zu ihrer sicheren Erfüllung die zweckmäßigsten Maßregeln getroffen werden . Dasselbe
gilt von den unbedingten Erklärungen , mithin auch von den ein fr" - allemahl oder sonst
unbedingt erklärten Beyträgen.

tz. 1.6876.

Hierbey muß jedoch genau unterschieden werden:
а) ob sie nach den Erklärungen der Geber , ausdrücklich nur für Invaliden aus den Feld¬

zügen der Jahre 1618 , 1814 und 1816 , oder aber

б ) für Invaliden aus den früheren Feldzügen , oder endlich

6) ob sie für den allgemeinen Invaliden - Fond , nähmlich bloß zur Erleichterung des Aera-
riums , welches auf die Ausgaben des Invaliden - Fondes Zuschüsse leisten muß , ge¬
widmet sind.

Wenn einige Erklärungen der Geber hierüber nicht deutlich genug sind , so müssen sie
durch dieselben erst noch näher und erschöpfender bestimmt werden.

In den beyden ersteren Fällen , wenn es nähmlich Beyträge für Invaliden der Jahre
1818 , 1814 und 1816 , oder für Invaliden der früheren Feldzüge betrifft , geht der Wille
und die Absicht der Geber entweder dahin , daß sie solche Beyträge den nähmlichen Invali¬
den , welche von ihnen in die Versorgung genommen werden , selbst abzureichen gedenken,
und dahin hat die Staats - Verwaltung keinen Einstuß zu nehmen , oder der Wille der Geber

geht dahin , daß solche Invaliden , welche an der eigentlichen Provincial - Versorgung keinen
Anrheil nehmen , dennoch mittelst der Beyträge einige Unterstützung und Verbesserung ihrer
Umstände genießen , sie mögen nun im Patental Stande oder in einem Jnvaliden -Hause selbst
leben.

Diese letztgedachren Beyträge sino der in dem betreffenden Invaliden - Haufe bestehen¬
den Privat - Aushülfs - Eaffa ausschließlich dazu zu widmen , daß davon Zulagen ausdrücklich
nur an solche Individuen zu bestreiten sind , und daß also daselbst für diese Classe von In¬
validen ein eigenes Grundbuch angelegt und sorgfältig unterhalten werden müsse.

Unbestimmt zu welcher Provincial - Versorgungs - Anstalt eingehende Beyträge sind
ebenfalls zu diesem Zwecke der Privat - Aushülfs - Cassa gewidmet.

In den: dritten Falle , wenn nähmlich die Beyträge bloß den alten allgemeinen Jnvaliden-
Fond betreffen , mithin eigentlich zur Erleichterung des Aerariums bestimmt werden , haben
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solche Boyträge dem Wunschr der Geber gemäß dem Invaliden - Fonds zu gute zu kom¬
men , und müssen also dahin mittelst der nächsten Kriegs - Cassa abgeführt werden.

Bare Geldbeträge müssen in den ack 1», und o. bemerkten Fällen in Obligationen um-

gesetzet , und die Zulagen aus den Interessen bestritten werden.
h. >5877.

Die zur Provincial - Versorgung eingehenden öffentlichen Fonds -Obligationen müssen,
in so weit sie nicht schon auf diesen VersorgungS - Fond lauten , eigens auf ihn umgeschrie¬
ben werden.

tz. 18378.

Bey der jährlichen Widmung der Unterstützungsgelder muß besonders auch auf jene
Invaliden Rücksicht genommen werden , welche , weil sie etwa nur auf einige Zeit ganz,

oder nur mittelst Beyträgen in die Privat - Versorgung übernommen wurden , nach Verlauf
dieser Zeit in die Patental - oder Invaliden - Haus - Verpflegung zurücktreten.

H. 1637g.

Bey der Wahl zur Betheilung zwischen Haus - und Patental - Invaliden verdienen

letztere , unter sonst gleichen Umständen deßwegen den Vorzug / weil die Haus - Invaliden
in ihrer Versorgung schon mehr begünstiget sind , mithin einer weiteren Unterstützung weni¬
ger bedürfen.

§ . i538o.

Die gemeinschaftliche Commission hat eine genaue Controlle über dieJnvaliden - HaufeS-
Commission hinsichtlich der Geschäftsleitung zu führen , folglich diese strenge und mittelst eige¬
ner Einsicht zu untersuchen , wovon der Befund in das Commissions - Protocoll aufzuneh¬

men und auszuweisen ist , ob , wo und mit welcher Sicherheit die Capitalien angelegt sind,
ob die jährlichen Beyträge richtig eingeflossen und gleichfalls nutzzinslich angelegt worden sind,
ob keine Interessen ausstehen , wie sie verwendet , vertheilet und verrechnet worden sind , ob
die kreisweisen Stammbücher über die Invaliden , über die Geber und Gebühren richtig ge¬

führt , und nach den vorgefallenen Veränderungen berichtigt worden sind , und ob sonst alle
Ordnung eingehalten werde.

Dieses Commissions - Protocoll muß daS Gubernium mit seinen eigenen Bemerkungen

jährlich der vereinigten böhmisch - österreichischen Hofkanzelley zur Einsicht vorlegen.
h. i636 >.

Das Gubernium hat sich zur Erzielung einer der Gesammtzahl der Invaliden mög¬

lichst nahe kommenden Versorgung zu bestreben , auch noch für jene Invaliden , welche noch

nicht betheilet werden konnten , Unterstützungen zu Stande zu bringen , und den erprobten
guten Geist der Bewohner des österreichischen Kaiserstaates dahin zu lenken.

H. i6382.

Bey den Kreisämtern müssen Stammbücher über alle in ihrem Kreise befindlichen
und verpflegten Invaliden , über die Geber und Gebühren geführt , dann die Veränderun¬
gen darin jedes Mahl angedeutet und vierteljährig angezeigt werden.

Desgleichen ist auch auf die richtige Führung der Gcbührsbücher , welche in den

Händen der Invaliden sind , durch Zu - und Abschreiben gehörig zw sehen.
h. 16383.

In jenen Fällen , wo über zweifelhafte oder streitige Gebühren , eine Amtshandlung

einzutreten hat , darf diese in keinem anderen als im gütlichen Wege eingeleitet und durch¬
geführt werden , damit diese wohlthätige Anstalt nicht durch zu großen Ernst und durch
Schärfe eine schiefe Richtung erhalte.

h. 15364.

Der k. k. Hofkriegsrath und die vereinigte böhmisch - österreichische Hofkanzelley legen
einen vorzüglichen Werth darauf , daß bey den jährlichen Conseriptions - Revisionen , auch

auf den Stand , die Gebühr und die Verhältnisse , der in der Provincial - Versorgung ste-

Vehandlunq der für den Pro-

vincial -Nersoi gungs -Fond ein,
gebenden öffentlichen Fonds-
Obligationen ;

worauf bey der jährlichen
Widmung der Unrerstüizungs-
gelderBedacht genommen wer¬
den muff;

unter welchen Rücksichten

die Verheilung zwischen Haus¬
und Patental , Invaliden zu
geschehen hat;

ControMrung der Jnvali-
den - Hauses - Commission;

Obliegenheit des Guberni-
ums;

Obliegenheiten der Kreisäm,
ter:

Venebmcn in streitigen Fäl¬
len ;

Was bey den jährlichen Con-
scriptjons - Revisionen zu be¬
obachten ist.
Hkih . am 'l i . <? eg . ü>7. N 5336
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Wie die Dominien die zur
Provincial - Versorgung zu
übernehmen wünschenden In¬
validen an sich bringen können.
Hkth. aNIir . May 3>7. v Löbl.

>» » lä , Feb>3 :3, O 8o3.

SchnelleZuweisung der In¬
validen in die Provincial -Ber-
sorgvng;

diese Zuweisung darf nicht
im geringsten gehemmt wer¬
den.
Hklh. am >6. Oct . 8-S. v 55>7.

Jever in die Provincigl -Der-
sorgung tretende Mann er¬
halt eine Neseroatwns - Urkun»
de;

Sowohl der Ucbernehmer
des Invaliden in die Provin-
cial -Versorgun ^ als der über¬
nommene Invalide , kann von
seiner wechselseitig. ,: Verbind¬
lichkeit zurück treten;

aus der Provincial - Versor¬
gung dürfen die Invaliden
nicht einberufen werden , und
was ben denHeirachen dersel¬
ben zu besbachten ist;

LXll. H- upLstäck. XIX. Abschnitt.

henden Invaliden gehörig gesehen , und über den Befund relationirt werde ; ein Gegenstand,

welcher hauptsächlich auch in den Geschäftskreis des im Lande angestellten Oberfeld - KriegS-
Commissärs und deS Conscriptions - Directors gehörig ist , und welche daher diesen Punct

ihrer Obliegenheit zur pflichtmäßigen Beobachtung sich gegenwärtig zu halten haben.

§. , 6365.
Dasjenige Dominium rc. welches sich entschließt , einen Invaliden , welchen es entweder

aus dem weiters befolgenden Formular Ickt . L . verfaßten Ausweise , welcher nur die Be¬

schreibung eines einzigen Invaliden darstellen darf , als zu Civil -Diensten noch geeignet oder
sonst erst kennen lernte , oder ben es sonst schon persönlich kannte , aber nicht zugleich schon

bey ihm gegenwärtig ist , in die Versorgung zu übernehmen , dieses hat ihm durch das Kreis¬
amt , wohin die Listen über solche Invaliden gelanget sind , zu verlangen.

Von dort nimmt die Sache den Zug an die Landesstelle , in Ungarn an die Statt¬

halter ^ , sodann an das Landes - General - Commando , und zuletzt an die Commission des¬
jenigen Invaliden - Hauses , in dessen Stande der betreffende Invalid geführt wird , welche
die Zuweisung desselben sogleich zu veranlassen hat.

h. »5366.

Derjenige , wer er auch sey , welcher sich, in so weit es an ihm liegt , eine Verspä¬

tung oder gar eine Saumseligkeit in Zuweisung der verlangten Invaliden zur Provincial»
Versorgung zu Schulden kommen lassen würde , muß daüber unnachsichtlich und strenge be¬

strafet werden.
Das General - Commando hat hierauf besonders aufmerksam zu seyn , daher so bald

irgend eine Landes - Behörde , ein Dominium , Jurisdiction , oder ein Privat einen oder
rnehrere Invaliden nahmentlich , oder überhaupt immer , oder nur zeitlich und auf unbestimm¬
te Zeit in die eigene Versorgung zu übernehmen verlangt , nicht nur sogleich alles dießfalls

Nöthige zu veranlassen , und daß dieses geschehen sey, zu erwiedern , sondern auch daraufzu

halten , daß dem Verlangen , so wie es angeordnet wurde , gehörig willfahret werde.

tz. i538 ^ .
Selbst der Umstand , daß vielleicht einige der in die Provincial - Versorgung abgege¬

benen Invaliden wieder in die Militär - Invaliden - Versorgung unter Beziehung auf ihre

für einen solchen Fall vorgesehene Reservations - Urkunden , mit welcher ein jeder dahin an¬

gehender Mann versehen werden muß , zurückkommen , darf dasjenige , was zur Beförderung

und Beschleunigung der ProvinciallInvaliden -Versorgung gereicht , auf keine Werse hemmen.

H. i6366.
Um aber jedes Zwangsverhältniß zu beheben , und alles bloß auf den guten und freyen

Willen des Gebers beruhen zu lassen , steht es jedem Theile , dem Uebernehmer sowohl , als

dem Uebernommenen , frey , von seiner gegenseitigen Verpflichtung , wenn sie auch auf Lebens

lang oder eine bestimmte längere Zeit eingegangen seyn sollte , wieder zurück zu treten.
Die Auflösung einer solchen Versorgung muß jedoch mit Bekanntgebung der Grün¬

de , die dazu bestimmen , dem betreffenden Kreisamce , und von diesen weiters der Landes-

sielle angezeigt werden , damit solches gehörig vorgemerkt , wegen der Aerarial « Verpflegung
des Invaliden nach Umständen das Nöthige verfüget , und in besonderen Fällen zur Kennt-

niß der höheren Behörden gebracht werden könne.

§ »536y.
Der Staat begibt sich alles Rechtes zur Einberufung eines einmahl in die Provincial-

Invaliden - Versorgung übergetretenen Invaliden auf so lange , als er in dieser Verjorgung
stehet , und eS beschränke ! sich der Einfluß der Militär - Behörde auf solche Invaliden bloß
allein darauf , daß sie, weil sie nicht aufhören zum Stande der mit Reservations -Urkunden ver¬

sehenen Invaliden zu gehören , auch während der Zeit der Provincial - Versorgung nicht
ohne Erlaubniß deS Landes - General - Commando heirathen dürfen.
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§. i53go.
Unter den Invaliden befinden sich auch mehrere im Schreiben und Rechnen vollkom¬

men geübte und sonst sehr geschickte Feldwebel und Wachtmeister , die der Ober - Offi-
«iers - Charge zunächst waren , ihre Stelle manches Mahl vertreten haben , und daher eine
besondere Rücksicht und mehrere Auszeichnung vor den übrigen Invaliden verdienen.

Da sie zu besseren Dienststellen im Civile , nähmlich zu solchen , welche pensionirten

subalternen Officieren verliehen zu werden pflegen , vollkommen tauglich sind , so hat nicht
nur die Landesstelle auf sie in vorkommenden Erledigungsfallen solcher geeigneten Dienst¬

pläne den nöthigen Bedacht zu nehmen , sondern auch den unterstehenden Staatsbehörden
die dießfallsige vorzügliche Berücksichtigung zur Pflicht zu machen , und den städtischen und

ständischen , dann Privat -Behörden eine solche gleichartige Vorsorge ganz besonders zu empfehlen.
H.

Der einmahl in die Provincial - Versorgung übernommene Invalid muß sich bestreben,

durch ein ordentliches , ruhiges und dankbares Betragen das Wohlwollen desjenigen , an
welchen er gewiesen ist , zu erwerben , und dadurch einer lebenslänglichen guten Versorgung
sich zu versichern , welches eigentlich von seinem Benehmen abhängen wird ; denn von Seite
derjenigen , von welchen sie ganz freywillig als wohlverdiente tapfere und in dem großen Dienste
des Vaterlandes invalid gewordene Krieger zur eigenen Versorgung verlangt worden sind,
läßt es sich mit voller Zuverlässigkeit erwarten , daß sie ihren Pfleglingen mit unausgesetzter
Liebe , Schonung , Hülfe und Unterstützung beystehen , mithin jeden Anlaß sorgfältig ver¬
meiden werden , welcher eine Unzufriedenheit mit ihrer Lage zur Folge haben könnte.

Behandlung der invalid *»
Feldwebel und Wachtmeister,
welche Ober -Officiers -Stellen
sä iliwriin versehen haben,
hinsichtlich derProvincial -Der«
sorgung.
Hkth . am 3o. Sep . 8l7 . 1r LJ37.

Wie sich die in die Provin¬
cial - Versorgung übernomme¬
nen Invaliden zu benehmen
haben.
Hkth . am »6. Oct . 9 >ü. vL5 »7.

Formular Invaliden - Hauses - Commission zu N . N.

A u ö w e i ö

über die zum Stande des obigen Invaliden - Hauses gehörige , entweder daselbst gegenwär¬
tige , zeitlich beurlaubte , oder patentmaß -g verpflegte invalide Mannschaft , welche in den

Feldzügen der Jahre r 8 r 3 , 1814 oder r 8 r 5 realinvalid geworden ist.

8iZn. N . am

Band LVi.

ten . . . 18 . .

Fertigung der Mitglieder der Invaliden - Hauses - Commission.

3?
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Formular 8.

LXII. Hauptstück. XX. Abschnitt.

N . N . General - Comma ndo.

A u s weis

über nachbenannte Invaliden , welche als tauglich für einen Civil - Dienst zur
vorgeschlagen werden.

Vormerkung

8i § n . N . am . . ren . . . linker meiner Bestätigung N . N.

Bey Vesehutig der beytti Ci-
vüe Lkledî cen minderenStel-
l II sind die I -Ivnliden vorzüg¬
lich zu berückttchtigen..
Hkth. am >7. Mästj 6o4-L 9^9.

» » 22 . May 3o6 . 1, 2326.
» » 25 . Jan . 8,8 . v H93.
» » 12. Marz 8,8 . N 788.
» » 7 . May 8,6 . K 1272.

Welche Civil - Stellen hier¬
unter verstanden werden,
Akty . am - 0. Apr . 8, §.

" »lo . 2ul . 8l7.

Welche Eigenschaften die
zu .einer Eivil - Bedienstung
Aspirirenden haben müssen.
Hkrh. am 4- llpr . 9,6 . N 804.

» » - 9. May 816. il,2 ^4.
» » >9-Dec . 8,6.
» » i 5.Jan . 6,7 . 17g.
» » »7. Jan . 8,7.
» » >o. Jul . 817.
" » 25. 2än . 8>8. l) ^93.

AllerhochsteEntschließung vom
3>. Dec . 6,6.

XX . Abschnitt.

Won der Unterbringung der Invaliden in Civil- Dienste.
§. i53y2.

Vermöge allerhöchster Entschließung Seiner Majestät des Kaisers muß bey LZesetzum
erledigter kleiner Civil - Stellen auf die in der Invaliden - Verpflegung stehenden Jndividu^
vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts vorzügliche Rücksichr genommen werden.

tz. r5Zy3.

Hierher gehören die erledigten Kanzelley - Diener - , Hausdiener - , Hauskrlechts - , di
Bancal - und Tabak - Aufsehers - , Wegmauths - , Schrankenziehers - , dann die Gefangen
Wärters - Stellen im Civile , die Capellen - Diener - Stellen bey dem Feld - Superior.

§. r53c )4.

Zu Kanzellisten und anderen minderen Stellen , wenn sie dazu geeignet sind , Kan¬
als Kanzelley - Diener , dürfen nur invalide oder ausgediente verdienstliche , des Lesens un

Schreibens wohlkundige und gut conduisirte , aber noch tüchtige Feldwebel und Wachtmei
ster , zu Hausdieners - Stellen die obigen Eigenschaften in sich vereinigenden Corporale , un!
zu Hausknechts - Stellen noch robuste und starke Gemeine in die Vormerkung genommeiwerden.

Zu Bancal - uud Tabak - Aufsehers - Diensten dürfen nur vollkommen brauchbare
und daher kerne solchen Invaliden angenommen werden , welche mit Brust - Defecten , im

merwahrendem Husten , schwachen Augen und dergleichen behaftet sind ; auch besteht de
Eumciatz , dap Militaristen nur dazumahl zu solchen Diensten angestellt werden dürfen

wenn ,-e weingelber vierzig Lebensjahre zählen , und noch von guten Kräften und dauerhaf
nr Ge,undheit ,ind . Die zu Gefangenwärters - Stellen gelangen wollenden halbinvalidei
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Leute müssen vertraut , mit den für den beschwerlichen Dienst nöthigen physischen Kräften

versehen , dem Trünke nicht ergeben , und nach der Beschaffenheit des Landes , wo sie Dienste

leisten wollen , auch der Sprache kundig seyn.
Die Feld -Superioren müssen einen für die Assistenz bey den Kirchen -Functionen die Fä¬

higkeit und in Rücksicht ihrer bewährten Treue das nothige Vertrauen besitzenden Real - In¬
validen zum Capellen - Diener erhalten.

§. 16896.

Die Entlassung der Mannschaft gegen Offerte auf mindere öffentliche Bedienstungen

kann gleich von dem betreffenden General - Commando entschieden werden , nur muß die

Halb -Invalidität der Entlassungswerber durch das voraus gegangene Superarbitrium bestä¬
tiget worden seyn.

tz. 16896.
Die Landwehrpflichtigkeit hindert keinen Mann , in was immer für Civil - Verhält¬

nisse zu treten . Sind Landwehrmänner vermöge ihrer neuen Verhältnisse zur Leistung der

Landwehrflicht nicht mehr geeignet , so sind solche bey der jährlichen Musterung oder Re¬
vision aus der Landwehr ordnungsmäßig auszuroliren , und der Ersatz für die >elben auf die
vorgeschriebene Art zu leisten . .

§. 16397.
Bey Vergebung der im i ' - SZqZ erwähnten Di - nstplätz - muß stet » auf halbinvalid - Artil¬

leristen , wenn solche sonst d, - geforderten Eigenschaften für den ju vergebenden Platz besitzen,
der vorzügliche Bedacht genommen werden.

h. 16898.

Um diesem allerhöchsten Befehle bey jeder Gelegenheit die genaue Folge leisten zu können,
haben daher die General - Commanden in vierteljährigen Verzeichnissen die zur Versorgung
'bestimmten und nach der voran gegangenen Superarbitrirung zu CivibDiensten tauglichen In¬

dividuen nach dem Formulare ^ , mit Beylegung der Qualifications - Listen , der Eameral -- und

Bancal - Behörde bekannt zu geben.

h. 16399.

Jene Soldaten , welche wegen Ueberkommung eines kleinen Civil - Dienstes entlassen
wurden , diesen Dienst aber hernach entweder selbst verlassen , oder verlieren , müssen von der

betreffenden Civil - Behörde wieder an das Militär abgegeben werden.
H. 16400.

Dieses betrifft aber nur die kleinen Bedienstungen im eigentlichen Sinne des Wörter,,

nähmlich solche , bey welchen voraus gesetzt werden kann , daß der Mann den Dlenst zum Vor¬
wände gebrauchen will , um seine Entlassung vom Militär zu bekommen , und auf dreje Art ohne

Erfüllung schwererer Entlassungsbedingnisse seine Freyheit,auch mit AufopferMg seines Dien¬

stes zu erhalten.
H. 16401.

Für die Gerichtsdiener und andere bessere Dienstesstellen , welche ohnehin meistens
nur an Unter - Officiere verliehen werden , ist die in den H. tz. 16899 und 16400 erwähnte

Anordnung nicht anwendbar.
h. 16402.

Den im Civil - Dienste untergebrachten Invaliden darf von dem Tage ihrer neuen An¬

stellung weder der Genuß im Invaliden - Hause , noch der Patental - Gehalt mehr erfolgt , son¬
dern es müssen denselben Reservations - Urkunden ausgehändigt werden ; nur dann , wenn

das Erträgniß des erhaltenen Civil - Dienstes , dieser mag nun provisorisch oder statutsmaßig
seyn , den zuletzt genossenen Invaliden - Gehalt nicht wenigstens um Ein Drittel überstergt,
kann demselben das hierauf Abgängige als Personal - Zulage erfolget , und in Hinsicht der

Ausgleichung mit dem Militär ganz dasjenige beobachtet werden , was in Ansehung des den
36 *

Band xvi.

Wer die Entlassung auf
mindere Eivil - Dienste bewil¬

ligen kann.
Hkth. am -s -Märj S-g. u,i 47.

Diesifallsige Behandlung der
Landwehrpflichtigen.
Hkth. am »s. Äpr - 817. U >678.

Auf welche Individuen Sey

Vergebung der Civil - Bedien¬
stungen besondere Rücksicht zu
nehmen ist;

was den General - Com,

manden diesifalls zu veran¬
lassen obliegt.
Hkth. am >7- 2än . 8l >. v >7,

In welchem Falle entlasse¬
ne Militär - Individuen wie¬
der an Las Militär abgegeben
werden müssen.
Hkth. am >-. Feb . 807. u 4«3.

, Welche Militär -Individuen
solches vorzüglich betrifft;

Ausnahme hiervon.
Hkth.am »8. Apr - 607. o >67,.

Wann bey den im Civile
angcstellten Invaliden der In¬
validen - Genuß oder der Pa-
tental -Gchalt e,„gezogen wer¬
den muß.
Hkth. am >K. Aug - 8 >>. v3S73.

» » 3. Apr- 8, §. O I l6 >,
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In welchem Falle die in ei¬
ne Aeearial - Civil - Bedien«

stung übergetretenen Militärs,
dann ihre Weiber und Kinder

Pensions - und provisionsfähig
sind.

Allerhöchste Entschließung am
>l . Lct . 810.

Hkth . am S. Aug - 6 »3. L 8894.

Wann dieses nicht Statt fin¬
det.

Hkth. «M S. Aug . 3 , 3. O 3Ü9>s.

Behandlung der auf alle
Militär, - Veneficien Verzicht
geleistet habenden Individuen
bey ihrer D >e» stuntaugl >chkeit

vor Verlauf der zehnjährigen
Civil - Dienstleistung.
H?th . cm 9. Oct . 79S . 6 950,.

>» >» 5. Aug . 8 >3. 6 369 -j«

Wodurch zugleich mit der
Eivil -Ansiellung auch dasIn-
validen - Beneficiunl verloren
gebt.
Hkth. aw ». Sep . 3oo.

Halbjährige Ausweisung der
durck die Civil -Anstellung für
den Invaliden - Fond sich er¬
gebenden Ersparung.
Hkih . am »5. 2NN . S09 . I. 198.

I .XII . Hauptstäck . XX . Abschnitt . Von der Unterbringung der Invaliden im Civil -Dienste.

im Civile eingestellten pensionirten Officiere aus der Civil - Cassa vorschußweise bezahlten
Mehrdrittels vorgeschrieben rst.

§. 16408.

Solchen ehemahligen Militär - Individuen , welche alS Halb - oder Real - Invaliden
eine Civil - Anstellung erhalten haben , wird bey ihrer eigenen oder ihrer Gattinnen erfol¬
genden Pensionirung oder Provisionirung die Militär - Dienstzeit in dem Falle mit eingerech¬
net , wenn sie unmittelbar aus der Militär - in die Civil -Dienstleistung übertreten . Ist die¬
ses der Fall , so sind sowohl die Männer bey dem Eintritte ihrer Dienstuntauglichkeit , als
die Witwen nach dem Tode zur Erhaltung einer Pension oder Provision aus dem Camerale

geeignet , wenn die Militär - und Civil - Dienstleistung zusammen zehn Jahre und darüber
beträgt.

H. 16404.
Wenn aber die Militär - und Civil - Dienste solcher unmittelbar übertretenen Invali¬

den zusammen 10 Jahre nicht erreichen , oder wenn das in Civil - Dienste getretene Indivi¬
duum vorher schon mit einem Invaliden - Genüsse betheilet war , und dann vor Verlauf einer
zehnjährigen Civil - Dienstleistung undienstbar werden oder sterben sollte , erhält weder der
Mann , noch im letzten Falle die Witwe eine Pension oder Provision aus dem Camerale ,
sondern die Männer haben im Falle ihrer früheren Undienstbarkeit in die Invaliden - Ver¬
sorgung zurück zu treten , und die zu keiner Pension oder Provision geeigneten Witwen er¬

halten einen drey msnathlichen Betrag des von ihrem Gatten bezogenen Civil - Gehaltes als
Abfertigung , haben aber auf das Dienst - Gratiale keinen Anspruch zu machen.

tz. 16406.

Die vor ihrem Eintritte in eine Civil - Dienstleistung auf alle Militär -Beneficnm Ver¬
zicht geleistet habenden Individuen können auch nicht in die Invaliden - Versorgung zurück
treten , sondern erhalten , wenn sie vor Verlauf einer zehnjährigen Civil - Dienstleistung
untauglich werden , einen Iahresgehalt als Abfertigung aus dem Camerale . Dasselbe gilt
auch von den Weibern und Kindern , nur mit einem minderen Abfertigungsbetrage.

tz. 16406.

Verbrechen , welche in Folge der eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung den Verlust
der Civil - Anstellung zur Folge haben , ziehen auch den Verlust des allenfallsigen Invaliden-
Beneficmmö nach sich.

h. 16407.
Ueber die im Civil - Dienste untergebrachren Invaliden und die dadurch für den Invali¬

den - Fond sich ergebene Ersparung ist dem k. k. Hofkriegsrathe mit Ende eines jeden halben

Militär - Jahres ein Ausweis vorzulegen , und darin die Mannschaft vom Feldwebel uns
Wachtmeister abwärts chargenweise summarisch aufzuführen . Die Rubriken hierzu sind fol¬
gende : Anzahl der Köpfe . — Charge.  Die jährliche Ersparung beträgt an der In
validen - Verpflegung . . . fi. . . kr.
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Formular s .. _ N . N . Grneral -Cornrnando.

V e r z e i ch n i ß
der nachfolgenden , vermöge ärztlichen Befundes zu . . Diensten tauglich befundenen Mannschaft.

8izn . N . am . . ten r8 . .
N . N . , Feld - Kriegs - Sekretär.

XXI.  Abschnitt.
Von der Interimal -Versorgnugs ' Anstalt.

Z. r 64 <»6 .

Die Interims l - Versorgungen  in den Militär - Invaliden - Hausern bestehen:

a . für jene Soldatenkinder , welche mutterlos sind, und deren Vater dem Rufe des Dien¬

stes in daS Feld folgen mußten , ohne für ihre zurück gelassenen Kinder selbst Sorge
tragen zu können.
Noch mehr aber

d . für solche Waisen , welche keine Aelrern mehr haben , sondern dem Elende und der

Verwilderung preis gegeben wären.
h. »5409.

Die Verpflegsgebühr  für ein solches Kind in der Jnterimal - Versorgung des

Invaliden - Hauses besteht m täglichen vier und einem halben Kreuzer.
tz. »64 *0.

Die Verpflegung solcher hülflosen Soldatenkinder darf in keine stabile Versorgung auSar-

ten , und muß un Hause , nicht aber bey Aeltern oder Verwandten , verzehrt werden.
§. i54 " .

Diese Kinder sind , wenn sie größer werden , zum Lernen thätigst anzuhalten , und un¬

ter dis fleißigeren Prämien auszutheilen , welche in Lesebüchelchen bestehen , und aus der

Privat - AuShülfs - Lassa angeschafft , werden sollen.
H. »5412.

Auch in der Muster - Relation der Invaliden - Häuser ist über den Unterricht , welchen

die Kinder in der Normal - Schule erhalten , und welchen Fortgang sie daselbst machen , um¬
ständlich zu relationiren , und in der Relation zugleich die Anzahl der Kinder , welche von

Zweck Vor InreriMiU- ver¬
sorg unq! in den Muitär - In¬
validen - Häusern.
Hkrh, am 3o. D ec. 8 ,5. 0  7910.

Verpflegögebühr eines Kin-
des in der Interims ! - Ver¬
sorgung des Wiener Invali¬
den- Hauses.
Hkth. am -6. Jul . 8 >II. O 3>äo.

Die Inkecimal « VerpfleqS-
anstalt ist keine stadile Ver¬
sorgung.
Hkth. am >. Dct . 811. v goök.

» » i, . Jan . 8,3 . U bH.

Die Kinder stad thätigst zum
Lernen anzubalten , und den
fleißigen Prämien auszuthri-
len.
Hkrh.am»».März8,3.0 »1,9.

Hierüber ist auch in den Mu¬
ster - Relationen die Spruche
zu führen.
Hkth . aM »2. 3äii . L,3 . U üg.
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Anderweitige Unterbringung
der in der Interimal - Dersor,
gung befindlichen übergroßen
Anzahl Soldatenkinder.
Hkth. am s- Dec. s 5̂. v 73öS.

Auf welchen Fond Der-
pflegs - , Vorspann - und son¬
stige Transportirungs - Kosten
aufzurechnensind.
Hkth. attiSo. Jun . Sog. 'lV 90.

Einhohlung der Bedeckung
über die Supererrogate.
Hkth. am »6>2ul . öi3 . v3i4 ->'

Verfassung der Eingabe zur
Aufnahme in diese Versor¬
gung.
Hkth am 3o. Dec . 8>5. i) 79- 0.

I ^XII . Hauptstück . XXI . Abschnitt . Von der Interimal - Versorgung - Anstalt.

Monath zu Monath die Schule besucht haben , in Entgegenhaltung der Zahl jener Kinder,

welche in der Versorgung sind, mit Anführung ihres Alters auszuweisen ; zugleich sind der
Relation auch Probeschriften der besseren Schüler zur Einsicht zuzulegen.

h. r54i3.

Bey einer allzu großen Ueberzahl der in der Interimal - Verpflegung der Jnvaliden-

Hauser befindlichen Soldatenkinder sind solche bey Handwerkern , Fabrikanten , bey sonsti¬
gen Privaten , oder auch , wenn sie tauglich sind, in die Regiments - Knaben -Erziehungshäü-
ser , bey ersteren jedoch nur gegen die Reverse der gänzlichen Uebernahme in die Versorgung
unterzubringen.

h. 16414.

Für die mit hofkriegsräthlicher Bewilligung in ein Invaliden - Haus zur Erziehung
in der Interimal - Versorgungsanstalt oder aus derselben in ein Regiments - Erziehungshaus

abgeschickten unmündigen und verwaiseten Soldatenkinder sind die ausgemessene Verpflegung,
die Vorspann und der sonstige Transports - Aufwand nicht auf den Invaliden -, sondern auf
den currenten Militär - Fond aufzurechnen.

H. 16416.

Wenn durch die Theuerung an 'den Beköstigungsauslagen für die Interimal - Versor¬

gung ein Supererrogat entsteht , so ist alle Monathe die Bedeckung darüber durch das Ge¬
neral - Commando beym Hofkriegsrarhe nachzusuchen.

h. 16416.

Wie übrigens die Truppen und Invaliden - Häuser zur Aufnahme der Kinder in die

Interimal - Versorgung die Eingabe  zu verfassen haben , dieses gibt daS folgende For¬

mular zu entnehmen.

Formular

C 0 n s i g n a t i 0 n
über nachbenannten , zur Aufnahme in die Interimal - Versorgung geeigneten Knaben.

Tauf - und Zunahmen.
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8igu . N. am ten 18 N. N. , Commandant.
M N. , Feld- Kriegs- Commiffär.
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XXII.  Abschnitt.

Won den Stiftungen für gebrechliche Soldatenweiber und Kinder.

litär - Individuen erseht wer«
den können.

Hkth. am ». Sept -8>i . v 3700.ihre lebenslängliche Versorgung erhalten.

§. >64 r8.
Diese sind:

In dem Viertel Ober - Manhards - Berg:

3. Zu Stift Zweitel  für vier Weiber und ein Kind in freyer Wohnung und tägli - ^ D- V' - -
chen 6V4 kr.

I») Zu Markt L a n g en l 0 iS für ein Weib und ein Kind in täglichen 6 kr., freyer Woh¬

nung - dem nöthigen Holze und Lichte, jedoch muß jedes mit einem Bettgewande selbst
versehen seyn.

e) Zu Stadt Z wette!  für zwey Weiber und zwey Kinder in täglichen 6 kr. und freyer
Wohnung , dann b Ellen Leinwand.

ä ) Zu Stadt Horn  für ein Weib in vollkommener Verpflegung , das ist : in Nahrung,
Holz und Kleidung.

e ) Zu Gmund  für ein Weib in täglichen 6kr . , freyer Wohnung und Holz.
l ) Zu Markt Thaya  unter der Herrschaft Waidhofen  für ein Weib und zwey Kin¬

der in jährlichen 23 Gulden 1g V» kr. , in 4 Vr Achtel - Metzen Weitzen , 7 V« Metzen ,

Korn , 5 '/2 Achtel -Metzen Gerste , 2 V, Achtel Erbsen , » Achtel - Centner Schmalz , r
Küffel Salz , 2 V- Klafter Holz , und alle 2 Jahre in neuer Kleidung.

§ ) Zu Stadr Waidhofen an der Thaya  für drey Weiber und ein Kind in tägli¬
chen 6kr . , Kleidung und Holz.

K) Zu Weitra  für drey Weiber .und ein Kind in täglichen b kr.

H. r 641 y.

In dem Viertel Unter - Manhards - Berg

bestehen derley Pfründen:

3) Zu Korneuburg  für zwey Weiber in täglichen7 kr. , freyer Wohnung, Holz, 2mD. u. M. B.;
Kleidung , ärztlichen Hülfe und Medikamenten.

k ) Zu Stocke r,a u für zwey Weiber in täglichen 9 kr. , freyer Wohnung und Holz.
e ) Zu Notz für ein Weib in täglichen s4kr . , freyer Wohnung , Holz und Kleidung,
ä ) Zu Laa für drey Weiber in täglichen b kr- , freyer Wohnung, ' Holz und Kleidung.
e ) Zu Mistelbach  für ein Weib jährlich in i Gulden , 812 Laib Brot , 104 Pfund

Rindfleisch , 2 Eimer 24 '/ . Maß Mein , 78 Maß Weitzcmmehl , iVr Maß gestampf¬

ter Gerste , 9 V, Maß Hirse , eben so vieffan Erbsen und Linsen , »3 Vs Pf . Schmalz,

r Küffel Salz , 9 kr. Beytrag auf Kraut , Holz und Licht , Seife zum Waschen , alle
b Jahre einen Mantel und freye Wohnung.

2) Zu Zi sters d orf für vier Weiber in täglichen»vkr.
Z) Zu Groß - Enzersdorf  für zwey Weiber in täglichen 6 kr. , freyer Wohnung,

Holz ,̂ ärztlicher Hülfe und Medicamenten.

tz. 16420.

In dem Viertel Ober - Wien er - Wald:

s ) Zu Sch eibs  für ein Weib in täglichen 5 kr ., freyer Wohnung , Holz , Ärztlicher Hül ; 2m D. O. W. W. ;
fe , und alle zweyte Lage die Milch von Einer Kuh.



i Sr

2m D, U. W . W.
Hktb.aM »H. März 8v3. I. >3i8.

Groß - Armenhaus - Pfrün¬
den.
Hkth. am 3«. Jul . 61H. v 8678.

Präscntations - Neckte.
Hkth. am 2». Oct . 8,3 . U /j5ro.

» » », Aug . 8>8, v ry55.
» -» 7. Märj8lg . v 837.

Was das n . ö. General-
Conimando bey Besetzung der-
ley Pfründen zu beobachten
hat;

!Verfassung der dießfallsigen
Eingaben.
Hkth. am -L- Märj8o3 . L,3 >8.

I . XII . Hauptstück.  XXII . Abschnitt.

1.) Zu Tulln für drey Weiber und ein Kind in täglichen3 bis 9 kr. , freyer Wohnung
und Holz.

h . »542 ».

In dem Viertel Unter -- Wiener - Wal d:

3 ) Zu Baden  für zwey Weiber in täglichen 7kr . , freyer Wohnung , Licht , Kleidung,

Besitzung und unentgeldlicher Behandlung im Erkrankungsfalle.

L) Zu Berchtoldsdorf  für zwey Weiber in täglichen 7 kr., freyer Wohnung , Holz,
Licht , auch einigen Kleidungsstücken , ärztlicher Hülfe und Medicamenten.

e ) Zu Enzersdorf  für ein Weib in freyer Wohnung , Kost , Holz , Licht , Klei¬
dung , Wäsche , ärztlicher Hülfe und Medicamenten.

ä ) Zu Kettenhof  für ein Weib in täglichen 3 kr . , freyer Wohnung , Holz und jähr¬
lichen 3 fl . 3 o kr. Interessen , dann ärztlicher Hülfe und »Medicamenten.

e ) Zu Kirchschlag  für zwey Weiber in freyer Wohnung , Holz , Licht , ärztlicher Hül¬
fe , und im Zureichungsfalle eine halbe Geld - Portion.

5) Zu Neunkirchen  für zwey Weiber in täglichen 12 kr. , freyer Wohnung, Holz,
Licht , ärztlicher Hülfe und Medicamenten.

x ) Zu Landegg  unter der Herrschaft Pottendorf  für ein Weib in monachlichen
1 fl. 3 o kr. , freyer Wohnung und Holz.

§. 16422.

Nebst den vorgedachten bestehen noch 26 für Soldatenweiber im hiesigen Großarmen-

Hause gewidmete Pfründen , deren jede von daher täglich kr. zu beziehen haben.
h. 16423.

Das Präsentations - Recht über alle diese Pfründen stehet dem nieder -österreichischen
General - Commando zu, und es erhalten die mit einer derselben betheilten Individuen einen

oberkriegscommissariatischen unterfertigten Anweisungsbogen . Bey Concurrirung alter erwerbs.

unfähiger Soldatenweiber zu Civil - Stiftungen und Pfründen ist sich ganz nach jener Norm

zu benehmen , welche für alle anderen Individuen ausgesprochen ist , die sich mit ihnen in

gleicher Lage befinden , und mit denen sie in eine Categorie gehören . Hierauf sind sie, in so
fern besondere Pfründen für Soldatenweiber bestehen , oder noch errichtet werden , mit den¬
selben zu betheilen , und sie werden auch, in sofern sie die erforderlichen Eigenschaften besitzen,
auf andere Civil - Armenpfründen Anspruch zu machen haben , außer dem aber ganz wie an¬

dere Dürftige , welche einer Unterstützung oder Versorgung würdig sind, zu behandeln seyn.
§. 16424.

Bey Besetzung der offenen Pfründen zur Versorgung der gebrechlichen Soldatenweiber
und Kinder hat das General- Commando mit Nachdruck darauf zu halten , daß dieser Ver¬

sorgungsanftalt nichts entgehe , sondern vielmehr getrachtet werde , auch solche Weiber und
Kinder , für welche etwa eine Atzung bezahlet werden muß , in unentgeldliche Pfründen

einzubringen . ^
§. 16426.

Ueber die zu einer oder der anderen dieser Pfründen aspirirenden Witwen und Kinder

sind alle halbe Jahre die Eingaben von sämmtlichen Regimentern , Batail¬
lon en  u nd Co rp  s nach dem folgenden Formulare zu verfassen und einzureichen.



Von der Stiftung für gebrechliche Soldaten weiber und Kinde

Formular Nr . "' i . N . N . Regiment.

C o n s i g n a Li o n
über die zu einer Civil - Versorgung geeignet befundenen Soldatenweiber.

N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissä 'r.

Formular Nr . 2. N . N . Re giment.

C 0 ns i gn a t i 0 n
über die zu einer Civil - Versorgung geeigneten Soldatenkinder.

N . N . , General - Major . ^ N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.
39Bans Lvi.
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Zweck der Pottendorfer
Spinn - Fabrik ;

Erfordernisse zur Aufnahme
in dieses Institut r

woher das Kind gebürtig
und von welHer Religion es
scyn müsse;

Alter;

Revers , don die Aeltern ei¬

nes solchen Mädchens auszu-
stellen haben.

Hkth. aM3o, Nov. 811 .v Hg83«

Beobachtungen ben erreich¬
tem Normal - Alter.

Hkch. am 16. Der . 6 -5. 0  7- 56-

Wem die Besetzung der Plätze
in diesem Institute zusteht;

Verfassung der diegfallsigen
Eingabe.
Hkch. am 3«. Nov. 3n . v4y63.

XXIII . Abs ch n Lt t.

Won der Versorgung in der Pottendorfer Spinn - Fabrik.

§. 16426.

Die privilegirte S p inn - Fabri k zu Pottend orf in N ieder - Oesse r-
reich V . U . W . W . hat ein Kind er  h aus  errichtet , in welches Soldatenkinder unent-
geldlich ausgenommen werden , und zwar unter nachfolgenden Bedingnissen:

tz. 16427.

Das Kind muß entweder eine Waise seyn , oder solchen Aeltern gehören , welchen ent¬
weder wegen ihrer zahlreichen Familie oder wegen eigener Armuth die Ernährung und Erzie¬
hung ihres Kindes zu beschwerlich fallt . Diese Umstande müssen durch obrigkeitliche Zeugnisse
erwiesen werden.

§. »5428.

Dasselbe muß in einer der österreichischen Provinzen ohne Ausnahme geboren und von
katholischer Religion seyn , weil in diesem Institute kein anderer als der katholische Reli¬
gions - Unterricht Statt findet.

§. 1642 «) .
Das Kind darf nicht unter acht , und nicht über zwölf Jahre alt seyn ; es darf kein

körperliches , die Arbeitsfähigkeit verminderndes Gebrechen haben ; es muß gesund und ein¬

geimpft worden seyn.
§. 16480.

Aeltern und Vormünder müssen sich reversiren , die Kinder bis zum , 5 . Jahre in der

Anstalt zu lassen , weil sie , bis sie die Arbeitsfertigkeit erlangen , der Fabrik Schaden brin¬

gen / und ein stäter Wechsel der Kinder für die Fabrik zu nachtheilig wäre.
Jedoch wird in außerordentlichen Fällen , wo - ine besondere Versorgung des Kindes

erweislich ist , auch während dieser fest gesetzten Zeit der Austritt gestartet.
§. 16481.

Vor der Aufnahme in dieses Institut müssen die Aeltern oder Vormünder eines sol¬

chen Kindes vernommen werden , ob sie damit einverstanden sind , daß ihre Töchter , falls
sie vor ihrem noch erreichten 15 . Lebensjahre aus dem Institute nicht selbst zurück genommen

würden , und mit denselben keinen anderen Ausweg wüßten , in einem anständigen Hause
durch die Verwendung der Instituts - Direction in einen Privat - Dienst untergebracht wür¬
den , worüber sie sich schriftlich , in Beyseyn zweyer Zeugen und unter deren Mitbeftätigung,
ohne Vorbehalt zu erklären haben«

H. 16482.

Die Unternehmer dieses Institutes haben Sr . Majestät die Besetzung von 24 Plätzen
in diesem Kinderhause Vorbehalten , und Aüerhöchstdieselben haben diese 24 Plätze für Töch¬
ter verdienstvoller Unter - Officiere und Gemeinen huldreichst zu widmen geruhet.

' Z. i5433.
Die Eingabe über die Soldaten Mädchen,  welche für dieses Institut in

Vorschlag gebracht werden , hat folgende Rubriken  zu erhalten und gehörig auszuweisen.
Nr . 1 Regiment oder Corps des Vaters.

» 2 Charge » »
» 3 Nähme » »

» 4 Verdienst » »

» 6 Nähme . des Mädchens.
» b Jahre alt . » »

» 7 Religion . » »
» 8 Geburtsort oder Land » »
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Nr . 9 Ob es der deutschen Sprache mächtig ist.
» io Körperliche Beschaffenheit , und ob es eingeimpft worden ist.

» 11  Ob der Vater noch lebt , oder
» »s ob die Mutter.

» i3 Ob das Mädchen von beyden Aeltern verwaiset ist.

» i 4  Ob noch mehrere Geschwister desselben versorgt oder unversorgt vorhanden sind?
» 15 Ob das Mädchen dieser Hülfe bedarf , und derselben würdig ist.

» r 6 Ob sich die Aeltern oder der Vormund reversiret haben , das Mädchen bis zum
»5 . Jahre ihres Alters in der Anstalt zu lassen.

Am Schluffe dieser halbjährig einzureichenden Eingabe ist folgende Clausel : »Die

Richtigkeit dieses Ausweises wird als Resultat der voraus gegangenen Untersuchung hiermit
bestätiget, « aufzuführen , und von dem Regiments - oder Corps - Commandanten zu unter¬
fertigen.

H. »§ 434 .

Die von auswärts stehenden Regimentern , Corps oder Branschen in das Institut aus¬

genommen werdenden Mädchen müssen unter der Aufsicht eines gut gesitteten Soldatenwei-
bes , von dem das betreffende General - Commando überzeugt seyn kann , daß es die Mäd¬
chen unter Weges gut behandeln und besorgen werde , an das Nieder - Oester . General -Com-
mando abgesendet , und der Tag des Abganges vorläufig bekannt gemacht werden.

155

Beobachtungen ben Trans¬
portirung der Mädchen l» das
Institut;

tz. »5436.

Sobald ein solches Mädchen in Wien eintrrfft , wird es übernommen , und wenn das¬
selbe mit den gehörigen Dokumenten versehen ist, dem jeweiligen Direktor dieser Fabrik zur

weiteren Abgabe nach Pottendorf vorgestellet.

Uebrraake cines Mädchens
Mi die Institut - . Directisn;

H. »5436,

Die VerpflegSkosten für ein Mädchen bis zum Tage der Uebernahme laufen auf Rech - Verpflegung eines solchen

nung des kurrenten Militär - Fondes nach demjenigen Ausmaße , welches in der Abhand-

ung beym 7 . Abschnitte des 35 . Hauptstückes über die Regiments -Kn a-
benerziehungshäuser  in Ansehung der Soldatenkinder , die in ein entferntes Erzie-

hungshaus geschickt werden , umständlich aus einander gesetzt ist.

H. 16437.
Jedes ein oder mehrere Mädchen begleitendes Soldatenweib hat auf die Tage der Her - Gebühr des ein solches Mäv-

und Rückreise die Gebühr eines gemeinen Infanteristen an Löhnung , Fleischbeytrag , Brot - «-olsaken.

gelb und Schlafkreuzer , wo dieser zu entrichten ist , zu erhalten . , 6,g.

XXIV.  Abschnitt.
Von den Militär - Stiftungen.

Von der Stiftung Weiland Sr . Majestät Kaiser Franz des I. für die bey aller-

höchstseinem Infanterie - Regiments invalid gewordenen Leute.

H. »5439.
Seine Majestät Kaiser Franz der  I . hat vermöge seiner letztwilligen Anordnung Zweck der Kaiser- Franzcns-

dem Invaliden - Institute Ein Mahl hundert tausend Gulden als ein perpetuirliches Stif - ^SUftungsurkunde vom -u
tungs - Capital dergestalt gewidmet , daß von den hiervon abfallenden Interessen die Invali - Dec. 765.

den allerhöchstihres hinterlassenen Infanterie - Regiments , welche sowohl schon wirklich inder Mh . ann-b. Iim . g,, . o ,775.
Invaliden - Verpffegung sich befinden , als jene , welche künftig aus dem besagten Regimente,

Band Lvr . 40  *
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E

i5b

Ueber die Fortdauer der Stif¬

tung.
Hkth . am ib . Dct . 6o5 . l5 3iy5<

so lange solches bestehen wird , dahin kommen , verpflegt , und denselben vom Feldwebel an
über den ordinären Invaliden - Gehalt i kr. W . W . beygelegt werde.

H. 16439.
Diese tägliche Zulage hat auch dann fortzudauern , wenn die damit betheilten Invali¬

den zur Feldspitals - Dienstleistung beygezogen werden , hört aber auf , wenn sie zu Garnisons¬
oder sonstigen Militär - Diensten verwendet , oder in eine andere Stiftung aufgenommen wer¬

den , und ihr daselbst extraordinärgenießender Unterhalt vorbesagte , aus allerhöchstem Vermächt¬
nisse erwachsende Gebühr übersteigt , oder gleichstem.

§ . 16440.

Welche Individuen auf die - Auf diesen Stiftungsgenuß haben aber - jene , welche zwar in dem benannten Regimen-

se Zulage keinen Anspruch ha- ^ gedient haben , und von diesem zu einem anderen Regiments übersetzet worden sind , keinen
ben.

Hkth.am >6. Iun. 8,, , v »775 . Anspruch.

L.

Einrichtung der Stiftung
und Dertheilung der jährlichen
Interessen für Invalide » .
Hkth . am - ä. Feb - 808 . 1. 659 .

» » - h. Iul . 8l I. v 3 ro -j.

Diese Zulage ist für die »1
ältesten Invaliden im Haufe
bestimmt;

Von der Stiftung für die 12 ältesten Invaliden.
Z. 16441.

Einige Menschenfreunde,  die sch jede öffentliche Bekanntmachung verbrechen,
haben im Jahre 1L08 bey Gelegenheit des allerhöchsten Geburtöfestes Sr . Majestät Kaiser

Franz des I . ein Capital von drey tausend Gulden in fünf - , rückstchtlich nach dem Fi¬
nanz - Patente vom soten Februar 1811 in 2 ^ 2 percentigen Hofkammer - Obligationen zum

Behufe der im Wiener Invaliden - Hause befindlichen Mannschaft dergestalt gewidmet , daß
von den davon abfallenden Interessen zwölf Invaliden mit einer täglichen Zulage von r kr.

bethcilr , von den 2 kr. aber , welche über diesen Betrag der Zulage jährlich noch übrig blei¬

ben , jedem der betheilten 12 Invaliden alle Jahre am iLten Februar , als dem Geburtsfest«
Sr . Majestät , noch besonders zehn Kreuzer W . W . abgereichet werden sollen , um sich damit

einen frohen Tag machen zu können.

H. 16442.
Diese Zulage ist für die zwölf ältesten Invaliden des Hauses bestimmt , und denselben

auch dann abzureichen , wenn sie schon wirklich mir einem anderweitigen Stifrungsgenuffe be-
rheilt wären , indem bestimmt voraus zu setzen ist , daß sich diese Leute durch Arbeit nichts
mehr verdienen können , und daher immer am ersten dieser Wohlthat würdig und bedürf¬

tig sind.

tz. »6448.
Bey einem derley erledigten Stiftungsplatze hat die Invaliden - Hauses - Commission

dem n . öst. General - Commando jedes Mahl die Anzeige zu erstatten , und den folgenden
ältesten Invaliden für diesen Platz in Vorschlag zu bringen.

6 .

Von der StistungSzulage Seiner Majestät Kaiser Franz des I. für
17 Invaliden.
h. 16444.

Widmung eines Betrages Seine Majestät der Kaiser haben eine Summa von vier tausend Gulden Banco - Zettel

va" d"kn°Oim"Wiener̂ Invaü - aus der Allerhöchsten Privat - Cassa als ein allergnädigstes Geschenk für das ^Wiener Jnva-
ben »Hause . - .
Allerhöchste Entschließung am lldeN - Haus gewldmer.

-8. Feb/Loö. ^ „h. l5446.
Stiftung . Eapitak . Für diesen baren Geldbetrag wurden nach der Allerhöchsten Anordnung Obligationen

Hkth. am b. Apr. 8°8. O^ ,87 im gesammten -Betrage von vier tausend zwry hundert fünfzig Gulden eingehandelt.

Was die Invaliden »Haus»
Eommission bey einem erle»
digten Stiftungsplahe zu de»
»Sachten hat»

V



Von den Militär - Stiftungen.

h. »6446.

Die hiervon abfallenden , nach dem Finanz - Patente vomsostenFebruar igii  auf die

Hälfte reducirten Interessen per 106 fl. ,5  kr . W . W . werden an siebzehn würdige und dürf¬
tige Invaliden als eine permanente Zulage von täglich einem Kreuzer vertheilt , weil dadurch
die allerhöchste Absicht sicherer erreicht wird , als wenn die dießfallsigen Interessen an dem Ge¬

burtstage Seiner Majestät unter die genannte Zahl von Invaliden auf Ein Mahl vertheilt
würde.

tz. »6447.
Dem landescommandirenden Generale steht die Besetzung dieser Stiftungsplätze zu.

Derselbe hat sich daher bey der Oeffnung eines solchen Platzes einige Invaliden von Seite

der Hauses - Commission Vorschlägen zu lassen , und den von ihm als den am würdigsten hier¬
zu erkannt werdenden Mann in diesen Genuß einzubringen.

Eben dieses gilt auch in Ansehung des Betrages , der jährlich von den Interessen er¬
übrigt wird.

v.

Don der Stiftungszulage , welche von den im Jahre 1808 am Geburtsfeste
Seiner Majestät Franz des I . eingegangenen Geschenkögeldern für alle In¬

validen - Häuser gestiftet wurde.

§. 16446.

Diese von den für diesen Zweck eingegangenen beträchtlichen Geschenken eingehandelten
fünf - und nach dem Finanz - Patente vom 2osten Februar i 3 n 2 >/ , procentigen Staats-

Obligationen per 24,226 fl. , nebst 2 Obligationen per ioc > fl. zu 4 , rücksichtlich 21/, abfal¬
lenden jährlichen Interessen von 121 y fl. , werden zu immerwährenden Zulagen von täglich
1 kr. für die in sämmtlichen Invaliden - Häusern befindlichen 100 würdigsten und bedürftig¬
sten , zugleich aber auch noch mit keiner Zulage betheilten Invaliden nach dem Verhältnisse
des espectiven Standes der Invaliden - Häuser bestimmt.

§. 16449.
Der landescommandirende General hat die bestimmte Zahl der ihm von dem betreffen¬

den Invaliden - Hause vorgeschlagen werdenden Invaliden zu wählen , und die auf die eine

oder andere Art inzwischen abgegangenen Leute zu ersetzen ; eben so bleibt ihm auch die Ver-
theilung der jährlich erübrigten Interessen von 1 fl. 10 kr. W . W . überlassen.

L.

Von der fürstlich BaLLhiany- Strattman'schen Stiftung,

>67

Wie die Dertheilung der
Zulage zu geschehen hat.
Hkth.am »2. März 9c>8. 1. , «94.

Wem die Vergebung der
sich erledigenden Stiftungs-
Plätze zusteht.
Hkth.am - 3. März Sog. k- >oN-j.

» -» 6. Apr . Sog. ^ , 267
und ny5.

Wie die Dertheilung der In«
teressen von den , 8og ringe,
gangenen Geschenken vor sich
zu gehen hat.
Hkth.am 23. März 808. 1. ,«,94.

x >» 6. ?spr . 808. t , 1,87
und " y?.

» - - 9- Jul . 8>>. v 3,c-4.

Wem solche zusiebt.
Hkth. am ü. Apr . S»8. 1- . ,87

i und >2y8.
» " >>. MaySoS . l . , 78t-

h. 164ZV.
Dre,e Stiftung , welche in einem Capitale von vier und fünfzig tausend Gulden besteht Zweck der Batthian,ischen

die auf den Herrschaften Trautmanödorf und Getzendorf versichert sind , ist nach der letzt- Sprung ; .

willigen Anordnung des Stifters Fürsten Carl von Batrhiany vom 11. November 1770
für eilf arme verwitwete Officiers - Frauen gewidmet.

§. 16461.

Die von dem gedachten Capitale abfallenden fünfprocentigen Interessen werden viertel - G tift«mgs, Interessen;

jährig aus den Güterrenten ausgehoben , und der Stiftungsgenuß getreu und ungesäumt ge¬
gen Quittung bezahlet.

Sollte sich der jeweilige Besitzer dieses zu thun weigern , so ist er hierzu gerichtlich , so
wie auch zum Schaden - und Unkostenersatze zu verhalten.

h. 16462.

Zum Genüsse dieser Stiftung ist jede Witwe von was immer für einer Nation geeig - Auswahl »er Stisttinge;

net , nur muß der Mann derselben in wirklichen k. k. österreichischen Militär - Diensten ge-
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ftorben , und dieselbe sonst mir keinen Mitteln / noch einer Staats - oder  sonstigen Pension
versehen seyn.

Sie kann auch , diesen Genuß in was immer für einem Theile der österreichischen Erb-
ftaaten verzehren.

H. 16463.
wem der Vorzug bey glei- Bey gleichen Verhältnissen gebührr jenen Officiers - Witwen der Vorzug / welche sich

.en ^ kch,.it!»ssen gebührt , ^ Erstlich Batthianyschen Familie als nahe , oder auch nur entfernte Verwandte durch ihre

eigene oder auch durch die Geburt ihrer verstorbenen Männer auszuweisen im Stande / und

zugleich in Ansehung ihrer erweislichen Armuth dieser Stiftung würdig sind.

h. 16464.
Osucgenhel 'ren der Stif . Die Stiftungsgenossen haben keine andere Obliegenheit auf sich / als für den Stifter,

dessen Familie / und für den Landesfürsten / so wie auch sämmtliche österreichische Untertha»
nen zu bethen.

Jene / die sich in Wien befinden / müssen jährlich den i8ten Aprill zum Gedächtnisse

des Sterbesalles ihres Stifters in der Pfarrkirche der Benediktiner zu den Schotten bey
einer eigens gestifteten heiligen Messe um 10 Uhr früh unausbleiblich erscheine » / die Abwe¬
senden hingegen an eben diesem Tage in einer Kirche ihres Aufenthaltsortes nach der nahm-
lichen Intention eine heilige Messe hören.

Stileungsjeichen

wem das Venennungsrecht
zusteht.
Hkth. am it . AUz. 7S-1.

h. 16466.

Einer in diese Stiftung einrretenden Officiers - Witwe wird ein an einer dunkel¬
blauen Masche hängender S tiftsp  f en  n ig  sogleich bei) ihrem Eintritte übergeben werden,

welchen dieselbe beständig an der rechten Brust zu tragen hat . Bey ihrem Austritte oder To¬
de muß er zurück gestsllst werden.

h. 16466.

Die jedesmahlige Benennung der Officiers - Witwen / welche diese Pension zu genießen,

haben / ist der fürstlich Batthianyschen Familie für beständig überlassen.

Von der Stiftung des Feldmarschall - Lieutenants Grafen Browne.

§. 16467.

Zweck der Browue 'schen Stif - Vermöge letztwilliger Anordnung des Feldmarschall - Lieutenants Grafen von Browne

^ vom 3 ten Julius 1784 vermachte derselbe dem dazumahl neu errichteten Armen - Institute

inrt den 27. 3ul . 78/,. über Abschlag einiger Legate sein ganzes Vermögen dergestalt als Universal - Erben / daß das-

Hlth. am3. . May 7SS. selhe als eine ewige Stiftung unzertheilt verbleiben / das davon abfallende Interesse aber jähr¬
lich unter die Armen in und vor der Stadt Wien / jedoch keinesweges zu 2 , 4 , 6 oder 8 kr./
wie es mit dem sonstigen Almosen zu geschehen pflegt / sondern auf eine Art vertheilt werden

solle / daß damit verschiedenen / nicht durch übles Betragen / sondern durch andere Unfälle ver¬

unglückten Bürgern oder anderen Norhleidenden / wessen Standes / Alters und Geschlechtes sie

auch seyn mögen / thätig geholfen werde / mir einem Worte nützliche , arbeitsame und brauch¬
bare Unterthanen dadurch erzielet werden.

H. 16466.
Stiftungs -Sapitalund Ans- Das reine Stiftungsvermögen besteht in Ein Mahl hundert Ein tausend Acht hundert

frrtigung sesSufHricfes , sechs und zwanzig Gulden ( i0l,8s6 st. ) in Obligationen , welche bey der hofkriegsräthlichen

Depositen - Administration in Deposito sich befinden , und darüber von Weiland Ihrer hoch-

seligen Majestät Kaiser Josephs des II . in vorzüglicher Handhabung dieser Stiftung im Jah¬
re 1786 am 3 1. May ein Stiftbrief in zwey gleichlautenden Epemplaren ausgeferriget wur¬

de , wovon das eine bey dem k. k. Hofkriegsrathe , das zweyte bey dem in Nieder - Oester-
reich bestehenden 3 uäioio ckelegato irälitave niixto als der betreffenden Personal - Abhand-
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Verteilung °dcr Stiftung-
Interessen.

uMs >-May 795.

Wie die Derthcilungsvorl-
schlage einjureichen , dieSug«
tungsbetrage abzufassen und

lungs - Instanz , eine vidimirte Abschrift davon über dem Wiener Armen - Institute zur guten
Versicherung zugestellt worden ist.

tz. 16464.
Die Verteilung der von diesem Stiftungs - Capitale abfallenden Interessen hat in ^

der Art zu geschehen , daß zu der einen Hälfte dieses jährlichen Interessen -- Betrages von dem

k. k. Hofkriegsrathe einige Nothdürftige der im H. 10467 erwähnten Absicht entsprechende
Individuen vorgeschlagen , und mit bestimmten Aushülfen betheilt , die andere Hälfte hinge¬

gen der Disposition des Civil -- Armen - Institutes überlassen werde.
H. 16460.

Bey den von dem jeweiligen Stiftungs - Curator an das llnstieiuni oelö ^ atum inili-
tsi ' o rnixtuin halbjährig zu erstattenden Betheilungsvorschlägen muy derselbe alle Umstän¬

de , vorzüglich aber den Grad der Noth eines jeden genau erheben und erforschen , und be- hintan zu bezahlen sind,
sonders darauf bedacht seyn , daß derben Betrag erhaltende Nvthleidends dadurch in einen

nahrungsfähigen Stand gesetzet werde.
Er muß in dem erstattenden Vorschläge seine Meinung gewissenhaft beysetzen , und sol¬

chen ordentlich documentiren , d. h. : dem Vorschläge alle jene Gesuche , welche ihm zu seiner gut¬
achtlichen Aeußerung und Erhebung der Umstände von der Militär - Gerichtsstelle zugemittelt
werden , beylegen , und die etwa dem Gesuche ermangelnden , von der Ortsobrigkeit bestä¬

tigten Zeugnisse der Hauseigenthümer oder Arbeitsgeber anschließen . Das lluäieium ste-

bsAstuin imliterre rnixtuin unterlegt sodann den ganzen Vorschlag , wenn dasselbe dagegen nach
reiflicher Ueberlegung nichts einzuwenden findet , dem k. k. Hofkriegsrathe zur Bestätigung , wo
sodann , wenn diese erfolgt , der Stiftungs - Curator den Auftrag erhalt , den entfallenden

Gesamüitbetrag bey dem Nieder - Oesterreichischen Provincial - Zahlamte zu erheben , und att
die Parteyen gegen Empfangsbestätigung hinaus zu zahlen , worüber er sich fodann bey Le¬
gung der Rechnung gehörig ausweisen muß.

Alle Individuen , welche bey einer Verkeilung wegen Unzulänglichkeit des Interessen-

betrages keinen Antheil nehmen können , werden , wenn sie die erforderlichen Eigenschaften
zu dieser Stiftung besitzen , für die nächste Betheilung in der Vormerkung gehalten , die übri¬
gen aber gleich directe abgewiesen.

O.

Von der Gräflich Cordua ' schen Stiftung.

H. 16461.

Nach der letztwilligen Anordnung der verstorbenen Feldmarschalls - Witwe Maria

Elisabetha Gräfin » von Cord  u a vom 20 . October 1776 , und publicirt am 2c).
November 1780 sind die jährlichen Interessen von ihrem hinterlassenen Vermögen zur Unterhal¬
tung solcher armen k. k. Militärs - ,besonders Fähnrichs - Witwen und Waisen zu verwenden,

welche weder selbst ein auch nur geringes Vermögen besitzen , noch sonst eine Pension zu ge¬
nießen haben.

§. 16462.
Die von dem bey dem k. k. Hofkriegsrathe deposttirten Capitale nach dem Finanz - Pa¬

tente vom 20 . Februar 1811 auf die Hälfte reducirten Interessen betragen neun hundert Gul¬
den Wiener Währung.

tz. 16468.
Nach dem Willen der Stifterinn soll jede Witwe jährlich zwey hundert Gulden , jede

Weise aber Ein hundert Gulden jährlich erhalten . ,
h. 16464.

Hieraus folgt daher von selbst , daß an dieser Stiftung nur vier Witwen , und Eins
Waise Antheil nehmen können . -

Zweck derT -wdua ' schen Stif¬
tung.
Hkth. am - g. Dec . goy. ^ »g-io-

» » 10. Jul- 810.

Betrag der jährlichen In¬
teressen-
Hkth. am lo -Iul . 610.

Wie groß die Stiftung ^-
jpräbendrn sind.
Hkth . am g. Iun -8 ' -. 0r3 ->>.

LW 'e viele Witwen und Wai¬
sen hieran Thcil nehmen ton¬
nen.
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Wem die Besetzung der er«
ledigtcn StiftungSplütze zu-
steht.
Hkth- attt »». Jul . 6o <>.

>» » i/j. Aug. öo î. -̂3oy5.
» » i ? . Oct . 6o5 . I. /joHi.
,» » 5. May 8° 3. L 1687 .
» » 22. Iun. 8n3. Il 2ij47-
>» ,> 26 . Iun . 8oS . 1^2519.
^ » i2 . Dec . Zi?- ^ 7612.
» » 18. Nov . 9 >7. 2 7286.
» » 6. Feb. 813, v 617.

Bestimmung Ser Gerveth-
schen Stiftung.
Hkth. am 3. May 7' S.

Verwendung der Stiftungs-
Interessen.
Hkth . am 8. May 7> 5.

» -» 29 . Jul . 3 i I. L z - o-j.

Wem die Vergebung der
Stiftung zusteht.
Hkrh. am 8 . May - »S.

Zweck der Stiftung für Ei¬
nen verdienstvollen Invali¬
den ;

Wie die Interessen zu behe,
ben sind.
Hkth . am 17- März612 . v g55 .

Stiftung für die beyAspern
invalid gewordeneMannschaft;

h. i 5465 .

Die Besetzung der erledigten Stiftungsplatze steht dem k. k. Hofkriegsrathe zu, wohin

das n . öst. lludiemm deloAatum militai '6 mixtum einverstandlrch mit dem zur Besorgung
der Stiftungsangelegenheiren ex OMeio aufgestellten Curator jedes Mahl den Vorschlag

zu erstatten , und eben so auch den Tod oder Austritt einer Stiftungsgenossinn anzuzei¬
gen hat.

N.

Von der Peter Gerveth ' schen Stiftung.

h. 16466.

Der Handelsmann Peter Gerveth  hat für zwey gebrechliche Invaliden eine Stif¬
tung errichtet , und dazu ein Capital von zwey tausend vier hundert Gulden in Obligationen

gewidmet.
Z. »6467.

Die hiervon nach dem Finanz - Patente vom 20 . Februar 1811 nur zur Hälfte abfal¬
lenden Interesten werden für die oben bemerkten zwey Mann als eine Stistungszulage mit

täglichen drey Kreuzern Wiener Währung in die Verwendung gebracht.
H. 16466.

Bey dem Abgänge eines Stifrungsgenosten steht die Wisdsrbesetzung dieses Stiftungs¬

platzes dem Wiener Invaliden - Hause zu . ^

I.

Von der Geschenksstiftung für Einen verdienstvollen Invaliden.

§. 16469.

Ein Unbenannter hat dem k. k. Hofkriegsrarhe eine zweyprocentige Hofkammer - Obli¬

gation von 600 fl. als ein freywilliges Geschenk mit der Bestimmung überreicht , daß die
jährlichen Interessen davon Einein verdienstlichen Invaliden  des Wiener Invali¬
den - Hauses , welcher wegen Gebrechlichkeit sich nichts erwerben kann , und in keinem Snsrungs-
genusse stehet , vertheilet werden sollen.

h. 16470.

Diese Obligation ist auf den Invaliden - Fond umgeschrieben , der hofkriegsräthlrchen

Depositen -- Administration zur Aufbewahrung übergeben , und dem Universal - Kriegszahlam-
te die Weisung ertheilt worden , die abfallenden Interessen von Zeit zu Zeit zu erheben , und
der Wiener Invaliden - Hauses - Commission auf Anmelden gegen Empfangsbescheinigung zu

erfolgen.

K-

Von der Stiftung für die am 21 . und 22 . May 1609 m der Schlacht von Aspern
realinvalid gewordene Mannschaft.

tz. »5471.

Diese Geschenksgelder  sind zu jährlichen Zulagen für die in der Schlacht bey

Aspern vom 21 . und 22 . May 1809 realmvalid gewordene k. k. Mannschaft , welche die mei¬
sten unversorgten Kinder zu ernähren hat , oder sonst die meiste Rücksicht verdienet , in der

.Invaliden - Versorgung stehet , und diese in den Häusern oder mittelst Patental - Urkunden au¬
ßer denselben genießet , gewidmet.

Die mit Reservations - Urkunden entlassenen Leute sind davon aus dem Grunde ausge¬

schlossen, weil man bey ihnen voraus setzec, daß sie einer solchen Unterstützung nicht be¬

dürfen.
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Stiftungs -Capitasi und In¬
teressen ;

wie viele Invalide » hieran
Lheil nehmen können:

wer sie in Vorschlag zu brin¬
gen hat;

Intercslar -Ersparungen dür¬
fen nicht State findenss

was zu geschehen hat , wenn
in einem Haufe kein geeigne¬
ter Mann mehr vorhanden ist.
Hkth. am >6. Leb-v > v Hoi.

§ 16472.
Das Stiftungs - Capital besteht theils in Banco - , theils in Hofkammer - Obligationen

in dem Gesammtbetrage von s 533 o fl. , wovon die jährlichen Interessen 671 fl. 6644 kr.
Wiener Währung betragen.

h. 16473.

Hieran nehmen sieben und zwanzig I , validen der im Z. »6471 erwähnten Gattungen

in den bestehenden vier Invaliden - Häusern von der Claffe derjenigen Thsil , welche die Ver¬

pflegung im Hause genießen.
H. 16474.

Die Invaliden - Hauses - Commissionen haben die bestimmte Anzahl Invaliden hierzu
in Vorschlag zu bringen , und denselben die monathlich bemessene Zulage , so lange sie leben
und aus der Invaliden - Versorgung nicht austreten , bar auf die Hand zu bezahlen.

Wenn einer von ihnen abgängig wird , so hat das General - Commando an seine Stel¬

le einen anderen geeigneten Mann zu wählen und betheilen zu lassen.
tz. 16476.

Intercalar - Ersparungen von der Zeit des Abganges bis zur Wiederbesetzung der Stel¬

le dürfen nicht gemacht werden , sondern der Nachfolgende hat die Zulage von dem Tage des
Austrittes seines Vorgängers zu erhalten.

H. 16476.
. Wenn in dem einen oder anderen Invaliden - Hause keine der bemerkten,in der Schlacht

von Aspern verwundet und dadurch realinvalid gewordenen Mannschaft mehr vorhanden wä¬
re, so ist davon dem Hofkriegsrathe die Anzeige zu erstatten , damir die Zulage einem solchen
zum Stande eines anderen Invaliden - Hauses gehörigen Invaliden , und wenn auch daselbst
keiner mehr sich befände , einem aus dem Patental - Invaliden - Stande zugewendet werden
könne.

I..
Von der Hauptmann Kappel 'schen Stiftung.

Z- 16477.

Martin Kappel,  k . k. Hauptmann , welcher am 26 . May 1607 zu Ried im Kappclsche Stiftung.
Inn - Viertel im PensionS - Stande verstorben ist , hat . in seinem unter dem 26 . Aprill
errichteten Testamente H. 1 von seinem in 6Ü00 fl. bestandenen Capitale , welches beym k. k.

Hofkriegsrathe depositirt ist , eine Stiftung zu dein Ende errichtet , daß von den abfal¬

lenden Interessen dieses Capitals zu ewigen Zeiten krüppelhafte und nicht durch ihre eigene
Schuld verarmte Individuen unterhalten werden sollen.

H. 16478.
Der ursprüngliche fünfprocentige Interessen - Betrag bestand in 272 fl. , und nach Ab¬

zug eines auf verfallende Unkosten bemessenen Betrages von zwölf Gulden noch in 260

fl. Banco - Zettel , woran drey Individuen , ein jedes mit 6b fl. 40 kr. Bancozettel , Antheil Stftbrf . an, Jan . voy
nehmen konnten . Hfth. am -s. 2 ul. «>».v, 837.

Mit dem Finanz - Patente vom 2osten Februar 1811 wurden aber die Interessen der
Obligationen auf die Hälfte reducirt , daher den Theilnehmern auch nur die Hälfte des ur¬
sprünglichen Unterstützungsbetrages mit 48 fl. 20 kr. W . W . erfolget werden konnte.

Bey dem im Jahre 1812 erfolgten Austritte eines in die Invaliden - Versorgung getrete¬

nen Stiftlinges wurde dessen Platz dergestalt eingezogen , daß die von ihm bezogenen
43  fl. 20 kr. W. W. unter die noch übrigen zwey Stifrlinqe zu gleichen Lheilen vertheilt,
und somit ein jeder um die Hälfte mehr , mithin von diesem Zeitpuncte an jährlich fünf
und sechzig Gulden erhält.

Band LVi. 4i

2S. Dcc . 809. , 777.

Ausmaß der Stiftungske-
träqe und Zahl ver Stiftlinge.
Hkth.am 3>. Auq . 608. 1,3339.
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h. 16479.

Aufstellung eines Stiftungs- Für diese Stiftung ist ein eigener Curator aufgestellt , welcher dieses ohnehin Ukbe-

Hktb"am3 >.Aug. 8°g. i>3339. deutende Geschäft aus Menschenliebe zum Besten der armen Stiftlioge unentgeldlich auf
. » » ,, . Sep>8o3.i. 3Lo5. sich zu nehmen , und lediglich auf Correspondenz - Kosten von den Stiftungs - Interessen

» >6.May8,8 . v,996 . Gu ^ en W . W ., zu beziehen hat , weil im widrigen Falle die Stiftungs - Interessen
durch das Linzer - Militär - Commando erhoben , und zu den dortigen VerlagSgeldern der
Wiener Kriegs - Cassa abgeführt , den Stiftungen aber aus derselben oder jener Kriegs-
Cassa erfolgt werden würden , wo sie sich aufhalten werden.

§. 16460.

Wem die Auswadi und Be- Die Auswahl und Benennung der Stiftlinge steht allein dem k. k- Hofkriegsrathe zu,
stimmung der S .-,klinge-u. Nieder - Oester , stuäieio äeleALto militari mixto aber ist die Befugniß eingeräumet,

Hkrh. am 3, . Aug . 806. 1,3339 . zu den erledigten Stiftungsplätzen von den sich meldenden Competenten , nach gepflogenem
» » 4. M §» 6 .3. v 1760. Einvernehmen mit dem Stifrungs - Curator , die hierzu würdigsten der genannten Hof-

I - ' L," 0 -3-9 stelle in Vorschlag zu bringen . Eben so muß auch das 3uäieium äelöAaMm militare mix¬
tum von der in Abgangbringung eines Stiftlinges jedes Mahl die Anzeige erstatten.

Von der Stiftung von dem Officiers -- Corps des Infanterie - Neglments Baron
von Kerpen.

§. 16481.
Errichtung der Kerpen 'schen

Stiftung.
Hkth. am ' S. F >ch. 8o8.

Das Officiers - Corps des Infanterie - Regiments Baron von
Kerpen  Nr . 49 hat dem Wiener Invaliden - Hause eine fünfpercentige Banco - Obli¬
gation per Ein tausend drey hundert Gulden unter der Bedingniß cedirt und als Eigen-
rhum übergeben , daß diese bey der hofkriegsräthlichen Depositen - Administration aufbe¬
wahrte Obligation unter keinem Vorwände aufgekündet , oder in der Absicht , das Capital

bey Privaten auf höhere Zinsen anzulegen , verkauft werde.

H. 16462.
Wie die Stiftung , - Inte

reffen «usbezahlt werden müs¬
sen.
H,lh. am iL. Fcb-8i,8.

>> » «9. Jul . L, 1 O 3-oH.

Von den jährlichen Zinsen dieses Capitals , welche nach dem Finanz - Patente vom
20 . Februar 1811 auf zwey und V2 Procent herab gesetzt wurden , und daher in zwey und
dreyßig Gulden 3 o kr. W . W . bestehen , sollen fünf Invaliden vom Feldwebel abwärcs,
dann Spiel - und Zimmerleute täglich eine Zulage von Einem kr. W . W - erhalten , wo¬
durch nachfolgende Auslage entsteht:

Für 5 Invaliden zu 1 kr. , macht täglich 5 kr . , im Jahre . . . . 3 o fl. 26 kr.
Alle Jahre am Geburtstage Sr . Majestät des Kaisers und Königs

Franz des I . ist den 5 Invaliden , nebst der täglichen , noch einem jeden eine
Zulage von fünf und zwanzig Kreuzern , in einem Schaltjahre aber jedem eine
Zulage von vier und zwanzig Kreuzern auf die Hand zu zahlen , macht . . 2 fl. 6 kr.

Zusammen 32  fl . 3 c> kr.

b. 16480.
W lchc Invaliden Hieran Diese fünf Invaliden müssen bey dem Infanterie - Regiments Baron Kerpen inva-

Tve,l nehmen können ; lid geworden seyn . — Invaliden von anderen Regimentern haben nur dann diese Zulage

zu erhalten , wenn keine Invaliden von dem Regiments Kerpen vorhanden sind ; diese kön¬
nen aber nur so lange daran Theil nehmen , bis Invaliden des besagten Regiments wieder
in das Invaliden - Haus einrücken.

H. 16484.
wie tarne diese Zulage ei- Wird einer dieser fünf Invaliden in das Invaliden - Haus einer anderen Provinz trans-

fcrirt , so hat derselbe dennoch diese bestimmte Zulage zu beziehen , da solche jedem lebens-
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länglich verbleibt , und nur durch zuerkannte Strafe oder sonstiger Ursachen wegen verloren
geht , und einem anderen Manne verliehen werden kann.

H. 16465.

Die Wahl der fünf Invaliden des Regiments Kerpen , welche diese Zulage erhalten

sollen , ist der Wiener Invaliden - Hauses - Commission ausschließlich überlassen , nur kann
dieselbe im Falle , daß kein Invalide vom Negimente Kerpen vorhanden ist , keinem Manne
eines anderen Regiments diese Zulage bestimmen , bevor solches nicht mit den Jnvaliden-

Häusern der übrigen Provinzen Rücksprache gepflogen hat , ob kein Invalide vom Regi¬
ments Kerpen vorhanden sey. Sind ihrer vorhanden , so ist ihnen nach Anhandlassung des
, 6463 . Paragraphes diese Zulage zu geben ; rm entgegen gesetzten Falle aber können nach
demselben Paragraphe diese Zulage einstweilen Invaliden von anderen Regimentern zeit-

§. 1S466.

Die Wiener Invaliden - Hauses - Commission hat alle Jahre im Monathe Februar

dem Regiments -- Commando von Baron Kerpen Infanterie mittelst Note jene fünf Inva¬
liden nahmentlich zu eröffnen , welche diese Zusage genießen.

h. 16487.

Das Regiment Baron Kerpen behält sich auch vor , einen oder anderen Regiments-
Invaliden der Invaliden - Hauses - Commission als Exspectanten anzuempfehlen.

In diesem Falle muß derselbe in die Stelle , welche zunächst erlediget wird , ohne

Verweigerung eingebracht werden.

N.
Von der Franz von Köchlyschen Stiftung.

tz. 16486.

Der gewesene HofkriegSrath und Feld - Artillerie - Oberst Franz von Köchly

hat in seinem unter dem 2 . Junius 1783 errichteten Testamente ein StiftungS - Capital

in Obligationen zu fünf , und nach der Herabsetzung durch daS Finanz - Patent zu 2 ^ 2 Pro¬
cent , per 18,140 fl. , welches in dem Depvsito der Studien - und Stiftungs - Haupt-
Cassa erliegt , für arme Kinder der Hofkriegskanzelley - Beamten gewidmet.

h. 1646 «) .

Von dem dießfallstgen Interessen - Ertrage werden vier arme Kinder der Hofkriegs-

kanzelley - Beamten männlichen oder weiblichen Geschlechtes , erstere für den Fall , als sie
sich den Studien widmen , bis zur vorschriftmäßigen Beendigung ihrer Studien , sonst aber

bis zum 2osten , letztere aber bis zum i8ten Jahre jährlich mit Ein hundert Gulden betheilet.

H. 16490.

Das Benennungsrecht hat der k. k. HofkriegSrath , den Vorschlag macht der jewei¬
lige Stiftungs - Administrator , und die Landesregierung erläßt die Zahlungsanweisung.

O.

Von der Fürst Liech Lenste in' schen Stiftung.
h. 16491.

Der Feldmarschall - Lieutenant Johann Fürst zu Liechtenstein  hat im Jahre
1603 für 5 o Invaliden eine tägliche Zulage von 2 kr. bewilliget , und dabey angeordnet,
daß hierzu vorzüglich jene Mannschaft , welche bey seinem Husaren - Negimente Nr . 7 , derge¬
stalt realinvalid gewordenist , daß sie sich nichts mehr verdienen können , gewählt werden soll.

§. 16492.
Das Benennnngsrecht dieser Invaliden steht den betreffenden Invaliden - Haufes-

Commissionen zu.

ik >3

wem die Wahl derselben über¬
lassen ist;

das Regiment Kerpen Ist von
der Besetzung der Stiftungs¬
plätze jährlich in die Kennt«
lliß zu setzen;

was sich daS Regiment vor.
behält . -
Stftbrf . am >ö. Feb . s°8.

Errichtung der Köchlyschen
Stiftung.
Stftbrf . am >8. März 800.
Hkth. am «y. 2 ul. g >1, v g, «,z.

Verkeilung der Interessen ;

wem das Venennungsrecht
justeht.
Stftbrf . am >6. März 800.

Errichtung der LichtensteM'«
scheu Stiftungen;

wem das Venennungsrecht
zusteht.
Hlth . am 8. § eb. 80,.
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Mikos ' schr Stiftung;

Wem die Verleihung der¬
selben justeht;

was l>ey dem Absterben einer
Stiftungs -Genossinn undbey
Wiederbelebung dieses Platzes
zu geschehen hat.
Hkth. am r, . 2un . 8o5. ^ ro85.

Mirtelmayer 'sche Stiftung.
Hlth . am 3o. Apr 8o3.

Stiftungs - Capital und In¬
teressen ;

in welchen Beträgen die Zu¬
lagen dieser Stiftung beste¬
hen.
Stftbrf . am 3° . Apr . 6°3.
Hkth. am 29. Iul . 8,1 , v 320^.

Obliegenheiten der Stift-
linge;

wem die Vergebung der
Stiftungsplätze justeht.
Stftbrf . am 3o. Apr . 8o3.

Niederländer Douceur-
H t̂b. am >3. Jan 7g>. K 637.

" » 7 - Iul . 3lo . il iSiy,

Welche Militärs hierauf An¬
spruch haben.
Hkth. gm r5. Jan . 7y>. s ÜZ7,

LXII . H au p r stück . XHV . Abschnitt.

' - ' ? .

Von der Graf Mi ko S' sch en Stiftung.
H. 16498.

Diese Stiftung ist für arme pensionsfähige Ossiciers - Witwen gewidmet.
^ b- »5494 .

Deren Verleihung steht den Nieder - Oesterreichischen Landständen in der Person des
jeweiligen Landes - Untermarschalles zu.

H. 16496.

Zur Hintanhaltung von Ungebühren bey dem Bezüge dieser Stiftung muß das Nie¬
der - Oesterreichische lluclioinni clelöAatuin imilitni '6 iiaixtuni als die competente Militär -Ab-

handlungs - und Personal - Instanz den Lldministrator dieser Stiftung von dem jeweiligen
Ableben einer solchen Stiftungsgenossinn verständigen , dagegen aber die in deren Platz ein¬
rückende Officiers - Witwe der vorbedachten Militär - Behörde bekannt gemacht , und jede
dießfallsige Veränderung von dieser dem k. k. Hofkriegsruthe angezeigt werden.

z y-
Von der M a LLh i a S Mittel m a y er sch en Stiftung.

§. 15496.

Der Dom - Organist bey St . Stephan , Matthias Mittelmayer,  hat in dein
Wiener Militär - Invaliden - Hause eine Stiftung für zwölf Invaliden  errichtet,

wovon 6 Mann aus Ober - und eben so viel aus Nieder - Oesterreich gebürtig , vorzüglich
aber in dem Jahre 1792 bis 1602 dienstuntauglich geworden .seyn müssen.

h. »6497.

DH Stiftungs - Capital besteht in 6078 fl. Obligationen zu vier , rückstchtlich zwey
Procenten Interessen nach dem Finanz - Patente vom 20 . Februar 1611.

H. 16 «96.

Von diesem Interessen - Betrage jährlicher 100 fl. 27 '/ .. kr. W . W . erhalten die Ober-

Oesterreicher an Zulage täglich einen und einen halben Kreuzer , die aus Nieder -Oesterreich
gebürtigen aber täglich einen Kreuzer zu ihrem ordinären Invaliden - Tractamenre.

Nebst diesem bekommen diese 12 Mann am Neujahr -Stage ohne Unterschied ein jeder
3o Kreuzer, und zu Ostern 20 Kreuzer W. W. als exrraordmär.

H. 16499.

Diese zwölf Invaliden müssen täglich diey Mahl ein Vater unser und ein Ave Maria,
so wie auch „ Ehre sey Gott dein Vater , und dem Sohne , und dein heiligen Geiste,

„als er war im Anfänge , jetzt und allerwelle , und zu ewigen Zeiten . Amen ." andächtig
belhen , und daher in dein Invaliden - Hause untergebrachc seyn . >

H. 16600.

Die Vergebung der Stiftungsplätze steht bey dem Tode oder dem Austritte eines

Stiftlinges auS dem Hause dem niederösterreichijchen General - Commando zu.

k.
Von dem Niederländer Douceur.

H. 16601.

Das Niederländer Douceur  ist eine besondere , zum Invaliden - Tractamenre

nicht gehörige Gratification , und besteht jährlich in achtzehn Gulden W . W.
H. 16602.

Hierauf haben alle jene Militärs Anspruch , welche in den Stand der Invaliden ( d.

i . : in die Invaliden - Versorgung ) übertreten , ( sie mögen in den Häusern untergebracht,
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oder mit Patental - oder Reservations - Urkunden versehen seyn) , aus den ehemaligen k. k.
österreichischen Niederlanden gebürtig sind , während der ganzen Zerr der Unruhen in den

Niederlanden bey den Wallonen - Regimentern gedient haben , und dem höchsten Erzhause
treu verblieben sind.

H. i65c>3.
Die Anweisung deS 'Niederländer Douceurs für Invaliden darf auf Einschreiten , der

General - Commanden nur vom Hofkriegsrathe geschehen , welchem Einschreiten , nebst der
Superarbitrirungs - Liste des vorgeschlagenen Unter - Officiers oder Gemeinen , auch das

Zeugniß seines ehemahligen Regiments , daß er ein geborner Niederländer sey , in der Re¬
volution in den Niederlanden ununterbrochen und treu gegen die Insurgenten gedient , und
sich immer rechtschaffen betragen habe , beyliegen muß.

tz. 16604.

Wenn ein im Genüsse des Niederländer Douceurs stehender Invalide in Civil -Dienste
Übertritt , so hört der Bezug dieses Douceurs von der Zeit dieses Uebertrittes auf.

8.

Von der Maria Anna Ost r ath ' sch en Stiftung.
§. »65o6.

Die Geburtshelferinn Maria Anna Ostrath  zu Mailand hat in dem Wiener
Militär - Invaliden - Hause für einen daselbst befindlichen k. k. Invaliden eine Stiftung er¬

richtet , um diesem Invaliden durch einige Beyhülfe dis Empfindung seines körperlichen

Elendes so viel als möglich zu mildern , und auf seine übrige Lebenszeit durchweine Zulage
zu seinem gewöhnlichen Invaliden - Tractamente mehrere Bequemlichkeit zu verschaffen.

h. 155o6.
Das dießfallsige Stiftungs - Capital bestehet in einer Banco - Obligation per Ein tau¬

send Gulden zu ff , rücksichtlich 2 Procenten.
'h. 16607. >

Die hiervon nach dem Finanz - Patente vom 20 . Februar »8n abfallenden Inte¬
ressen von zwanzig Gulden sind Einem im Wiener Invaliden - Hause befindlichen , in k. k.

Kriegsdiensten durch erhaltene schwere Vlessuren oder Verstümmelung zu allen weiteren Dien¬

sten , so wie zu allem Nahrungserwerbe oder Nebenverdienste unfähig gemachten , invali¬

den Soldaten vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , als §ine Zulage vierteljährig mit
fünf Gulden abzureichen.

* H. 16608.
Der diese Zulage genießende Invalide muß der katholischen Religion zugethan , ein

gottesfürchtiger Mann seyn , und sich der Stifterinn in seinem Gebethe dankbar erinnern,

auch nach Zulassung seiner Leibesumstände , doch ohne ausdrückliche Verbindlichkeit , den
gemeinschaftlichen Andachrsverrichlungen und vorzüglich den von den Thavonachschen Stift¬

ungen verrichtet werdenden Gebethen mit beywohnen , in welcher Rücksicht dieser Invalide

stets im Hause anwesend seyn muß.
tz. 1660g.

Die jedesmahlige Auswahl und Erneuerung eines derley Individuums zur Einsetzung

in diesen Zulagsgenuß steht dem Nieder - Oesterreichischen General - Commando zu.

1-.

Hkth. «M,4 . Sep . 8o5. n 367/j.
» » 7. 3 ul . 8lo . N. 1819.
» » >5. Oct . 8,,.

Wie um diese Zulage ein»
zuschreiten ist, uns wer solche
anzuweisen hat.
Hkth. am i - . Iun . 8i i . O ^ Zo.

Aufhören des Bezuges die¬
ses Douceurs.
Hkth . am iS. Iän . 791. O S37.

» » Fetz. 11 64,.

Sstrath 'sche Stiftung;

Stiftungs - Capital.
Stftbrf . am >. 3ul . 798.

Zulage , und wer hieran
Theil nehmen kann.
Stftbrf . ani >. Jul . 798.
Hkth. am 29. Jul . öi -. N öro -j.

Obliegenheiten für den die»
se Stiftung genieüenden In¬
validen.

Stftbrf . am >. 2 »!. 798.

Präseiitalions - Nechk.
Stftbrf . am >. Jul . 79S.

Von der Matthias Oswald ' sch en Stiftung.
§. »6610.

Der Ober - Kriegs - Commissär Matthias Oswald  hat in seiner unter dem 12 . Oswakd'lche Sn/tun .,.
November 1710 errichteten letztwilligen Anordnung zur Erhaltung und Verpflegung armer Stt -enf. ö. Jur -. 7,7.

Soldaten in dem Wiener Invaliden - Hause ein Capital von 3 ooofl . Obligationen gewidmet.
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h. »55n.
Van den di-ßfallsig-n , nach dem Finanz - Patente «am - ° st-n F -b' U"° - s . . NM

Theil nehmen können. Hälfte entfallenden Interessen werden drey Mann , ein leder täglich Mit drey re z
Stftbrf . am 8. 2un . 7 -7. ^

Hkth-arn ry. 2ul . S>>. 0 ' »°4. ^ ,ZZl2

Wem die Vergebung der Das Recht der Vergebung der erledigten Ntiftungsplatze steht den Erben oes seligen

Stjftplähe justeht. Stifters , und in deren Ermangelung der Wiener Invaliden - Hauses - Commission zu.Stftbrf . am S. 2 un. 7 -7.
V.

Revena'sche Stiftung.
Stftbrf . am >3. Dec . 7>3.

Stiftung zustebt.
Sefbrf . am >3. Dec . 7 -2.

Röqcr'sche Stiftung.
Stftbrf . am »»- Aug. 808.
Hkth. «M 5,Nov . Sog. L 3885.

Von der Nicolaus Nevena ' schen Stiftung.
H. i55i3.

D » bürgerliche Handelsmann Ni - alauS R - v - na  hat vermöge seine- Testamen-
»s »am >4- September -7 >3 für zw-P gebrechliche Invaliden - in- Stiftung -rr .chl-t , un
dazu -in Capital «an zn>-S tanf-nd «i-r hund -rt Guld -n in Obl,gat, °n°n g-nndm-t.

§. 155 r4.

a» S .N.UN-S- Di - hi«r«°n nach de.» Finanz - Patent - «an, - osten Februar -s - ' -UV H °'k» abfa >-
J „ ,« -ss-n werden für di- oben bemerkten zw. y Mann - l- -u, - Sttftnngszulage tägl .-

ch-r drey Kreuzer W . W . in di- B -rw-ndnng gebracht.
! A. 155 15.

W-m ti - -u -eg-ba», der B -p den, Abgang - eines StiftungSgenaffe » steht di- Wi -d-rbes- tzung diese» Stiftung - ..

platzeS der Wiener Invaliden- Hauses- Commission zu.
V.

Don der Major Röger ' schen Stiftung.
§. , 55,6.

Johann Christoph Roger,  k . k. pensionirter Major , welcher unter dem iSten
Jänn « . 8° 3 zn Wien gestarben ist , hat in s-.n-m unter dem - nst-n D --°N'b°r - Son -r.
üL -°°°n , unter dem . 5 .°» Jänner -8oZ publi-irten Testamente «an s-m-m, über Abzug
der Legate , übrig gebliebenen Vermögen ein- Stiftung zur Unterstützung und zu,n Behuf-
ür E - Nachl - id-nd- errichtet , w°rnb-r der Stiftbrief unter d°m- 2si-n August. 8° 8 °°n

dem Ni -d. röst-rr- ichisch-n änüi °inm ä - Iozatnm militano mixtum « nchtet , und «an
k. k. Hofkriegsrathe unter dem 7. November 18c>9 bestätigt wurde.

H. »6617 .

Di - Verleihung dieser Stiftung steht dem ni-d« °st« r-ichisch-n änäicinm äolaß - mm
^mi . tnnInnt -rd °r 0 b°r-ei.ungderMi ..tär-
«b der Camp -t-nt die -rfarde -lich-n E.g-nfchaft-n b-sttze, um ,hm d.e e Lah that zufl.e -n
zu lassen; nur muß über jeden neuen Stiftling früher dies- Qnal . f . eat , a n S- E >».
gäbe  höheren Ortes unterlegt werden.

§ . 15518.

Zu dieser Stiftung sind «arzüglich bleffir.e und -strupi-te subalterne Offi-i-re «am
Ober - Lieutenant abwärts berufen , welch- außer chrer P -nstan per 200  fl . -m- an e>w->
ttgen Zuflüsse, St -ftung -n ad« Unt -rstStznng-n haben , auch m ke.nem Jn °°kd-n - Hau,-
untcrgebracht sind , und ihre Pension im Inland - beziehe».

H. i55iy.

ES können nur zwölf nach dem Ermessen der stiftungS- erl-ihend-n Behörde g--ign-.°

Offi-i-r- daran Theil nehmen , wie sie früh « , b-»°r d,- CapttaIs -^ nt -, -,,-n mch
F,nanz - Pat -nt ° °m 2° . Februar >Sm auf di°H - lft ° ««-mindert wurden , aus 24  K °P,°»
bestanden harte.

Wem die Drleihung der
Stiftung zusteht.
Stftbrf . aM22.Aug -iSoö.
Hkth. am 22. Oct . 6c>3. U 3758.

„ >. 5. Nov . 8- 8 . U 3885.

» » 7. Oct . 8-0. v 57,0.

Welche Qfficiere daran Therl
nrbnrcn können. ^
LUH. al» 4. 2un . 3ob. U 262-' .

„ » »4, 2un . 8ob. -a3»75.
Stftbrf . am 22. Aug. 806.
HUb.am 3. .März 8 , 0.^ 2698.

„ „ , 6 . Aug . 8 >. . v35 . 5.
» Oct. 8. >. v 433-.
„ » , 3.Aug . b -r . r»3348.

Zilbl verselben-
Stftbrf . am >4. 2ul . 8-5. v

4290.
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§. »5520.
Der jährliche Stiftungsbetrag besteht in Ein hundert Gulden.

H. r552 ».^
Wenn aber einer der Stiftlinge mittlerweile durch eine Erbschaft oderauf eine andere Art

ein Vermögen erhalten sollte , wodurch seine Umstande wesentlich verbessert würden , so ver¬

liert derselbe ohne Weiters den StiftungSgenüß.

tz. »5522.
Bey jeder Erledigung eines Stiftungs Platzes ist solches in den

Zeitungen edictaliter bekanntzu machen,  damit auch auswärtige hierzu ge¬
eignete Individuen hiervon Kenntniß erhalten , und sich gehörig melden , daher in dieVcr-
merkung genommen werden können.

H. »5523.
Rücksichtlich des Invaliden - Hauses verordnete der Stifter , daß jährlich und zwar an

seinem Sterbetage , Ein hundert Gulden den in Wien befindlichen Invaliden , hiermit »oo
Köpfen , jedem Ein Gulden  auf die Hand von dem JnvaUdsn - Hauses - Commando der¬
gestalt zu vertheilen seyen, daß die Vertheilung tourweise geschehe, hiermit alle Jahre andere
Individuen hieran Theil nehmen können.

§. »552/z.
Sollte der Staat mit dieser Stiftung die entfernteste Abänderung treffen , so fällt das

ganze Stiftungs - Capitalj,der lutherisch - evangelischen Gemeinde und der Akademie der bil¬
denden Künste bey St . Anna in Wien zu gleichen Theilen als ein freyes Eigenchum zu.

H. »5525.
Die Jntercalar - Stiftungsbeträge von dem Tage der Erledigung bis zur Wiederbe¬

setzung eines Platzes werden zur Bestreitung der verschiedenen Stifcungsauslagen auf Post-
Porto , Stämpel u . s. w - in der Voraussetzung jedoch gewidmet , daß jeder Mißbrauch , der

durch die Einführung solcher unverhältnißmäßigen Jntercalarien bey dieser Stiftung eintreten
könnte , gehörig hintan gehalten werde.

§. »5526.
Ueber das gesammte im hofkriegsräthlichen Depositum befindliche Stiftungsvermögen

sowohl , als auch über die Verwendung der Interessen , hat der ausgestellte Stiftungs - Cu-

rator , wofür derselbe jährlich 200 st. aus der Stiftung bezieht , an das üuäiemm ckeleAu-
tuin militare mixtum jährlich mit Ende Octobers die Rechnung zu legen , wo solche von

dem als Rechnungs - Revisor aufgestellten Feld - Kriegs - Commissärgeprüfet und ihm bey deren
Richtigbefindung das Absolutorium mit dem gewöhnlichen Vorbehalte , oder aber die entdeck¬
ten Gebrechen zur Berichtigung zugestellet werden.

Für die Liquidität sind der betreffende revidirsnde Feld - Kriegs -- Commissär und das
^uärnium ckoleZatum militaue mixtum verantwortlich.

H. »5537.
Das 3u 8 ieium äeleAutum militaro mixtum in Wien hat über die diese Stiftung

genießenden Officiere eine genaue Vormerkung zu unterhalten , und dis Länder - General-

Commanden sind angewiesen , die mit derley Individuen sich ergebenden jeweiligen Verän¬
derungen demselben unverweilt zu eröffnen.

W,

Von der Pfarrer Franz Roitzschen Stiftung.
H. »6628.

Der Pfarrer Franz Noitz  hat mr Jahre »8o8 ein Capital von »000 Gulden für

die hinteplassenen Witwen und Waisen der im Felde vor dem Feinde gebliebenen Soldaten
legirk.

,6 -7

Wie hoch sich die jährlichen
Stiftungsdeträge belaufen.
Stktbrf . am 2, . Aug - 8n8.
Hktb . am >ä- Jul . 8> 5. N

Wann der Genug der Stif¬
tung verloren gehe.
StflSrf . am 22 ' Aug . 808.

Die erledigten Stiftungs-
pl iyr sind mittelst der Zeitun¬

gen bekannt zu machen.
Siftbrf . am 22 . Aug . 6c>».

am 1. Scpt . 806 . L »7:-.7.
-, >, 16 . Sep . 806 . t >.j<>-7'.

Wie die Vertheilung der für
das Wiener Invaliden - Haus
bestimmten >><- Gulden jähr¬
lich zu geschehen hat;

wem das S ' iftungS - Capi¬
tal zuzufallen hat , wenn der
Staat damit eine Verände¬

rung vornehmen wollte.
Stjrbrf . am 22 . Aug . 8«8.

WaS mit den Interralar-

Deträgen zu geschehen har.
Hkth. üLi3l>. Nov. 8,7 . V722Ü.

Legung der Rechnungen und
deren Liquid wring.
Hkth. am 5. Aug. 812. 1) 2972.

Evidenthaltung dcS Stan¬
des der Slifttmge.
Hirtz , am - . Nev . 611 . Ii !j5 .j2.

» » 3o. Rov. 61>. O .-786.

Ursprung der RoitzschcnStis-
tung.
Hkrh. am -7 Oct . 808 . u 358 .. .
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An welche Individuen diese
Stiftungs -Interessen verthei¬
let werden.
Hkth . am -ä. tsiov. 8 >,. v §878.

» » 17- Oct . 818 . L, 3b3o.

Wem das Präsentations-
Recht zusichet.
Htth . am >7. Oct . 8 -8. r , 3L8c>.

Wie die Eingaben zu ver¬
fassen sind.
Hlth . am 17. Oct. 6o3. 368 o.

» >, 7 . Iun . 610 . O 3Z,r.

§ . , 552 g.

Das hiervon nach dem Finanz - Patente mit jährlich 2S fl. abfallende Interesse wird
jedes Mahl an zwey der würdigsten und dürftigsten , vorzüglich aber der mit unversorgten'
Kindern belasteten Witwen jener Categorie zu gleichen Theilen zugewendet.

h. , 553o.
Das Präsentations - Recht  hierüber steht dem k. k. HcfkriegSrathe zu.

§. , 553,.
Die General - Commanden haben daher über diese Witwen die ordentlichen,

alle Verhältnisse umständlich erschöpfenden Eingaben  nach dem folgen¬

den Formulare zu verfassen und der Hofstelle jährlich mit Ende Oktobers zu unterlegen , da¬
mit sodann , wenn diese Eingaben von allen General - Commanden beysammen seyn werden,
die Auswahl mit Bestand getroffen werden kann.

Formular.
K. K. General - Commando.

V e r z e ichniß
derjenigen Witwen , deren Männer vom Feldwebelund Wachtmeister abwärts vor dem Feinde

geblieben , und zur Betheilung mit dem Interesse des Pfarrers Roitzschen Legates
geeignet sind.

.̂. —

Regiment oder

Corps.

Char¬
ge

Nah.
me

Näh¬
me Alter

des Mannes. der Witwe.

8

S

L

N

der Witwe.

-Ob die Kinder

noch am Leben

und versorgt

oderunversorgt

sind.

Dermahliger

Aufenthaltsort

der Witwe.

8 iZn . N . am . . ten , 3 .. N . N . , Ober -Feld -Kriegs -Commissär.

L.

Von der S che l l e nd u r g'  s che n Stiftung.

h. »5532.
wi- virlc Invaliden -m d,r Von der S ch e l l s N b u r g ' sch e N Stiftung  sollen beständig Ein hundert, »,

S .-hellcnburq'sä,-n Stiftung - ^2diensten untauglich gewordene und daher verabschiedete Sol-

Tbcil nehmen können.̂ d a t e N,  und zwar ein jeder jährlich fünfzig und nach dem Finanz - Patente vom 20 . Februar
»8 , » rücksichtlich fünf und zwanzig Gulden erhalten , wozu das Capital Mlt Em Mahl hun¬

dert tausend Gulden beym k. k. Hofkriegsrathe depositirt ist.
h. , 5533.

W- L-cs-lb-n gcbürtik seyn Zwey Drittel der obigen Anzahl müssen krainerischer Nation , oder in deren Ermang ».

müssen. lung aus Steyermark oder Kärnthen , die übrigen aber aus dem Warasdiner und Carlstädter

Generalate gebairtig und in wirklichen Feldzügen invalid geworden seyn , weil eben diese Gränz-
Su 'rbrf . am r. Nos . 7b«.
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soldaten das Herzogtum Krain und Inner -- Oesterreich gegen alle feindlichen Anfälle zu be¬

schützen verbunden sind.
h. , 553 ^ .

Weil diese letzteren in ihrem Vaterlande wohlfeiler leben können , so sollen sie dort ver¬
bleiben , ihr Unterhalt nach Bedürfniß abgemessen , und in der Zahl so viele , als der jähr¬
liche Interessen - Betrag von acht hundert fünf und zwanzig Gulden zuläßt , verpflege werden.
Dagegen haben die übrigen Invaliden aus Krain rc. in dem Invaliden - Hause zu Pettau die
institutsmäßige Versorgung zu genießen , und sind hinsichtlich des Invaliden - Gehaltes , deS
BroteS , Service 's und der Kleidung ebenso zu behandeln , wie es die Hausordnung mir
sich bringt.

§« 15535.

Diese Sriftlinge müssen in einem eigenen Srifrungs - Protokolle verzeichnet , die sich
erledigenden Plätze sobald als möglich ersetzt , und die Sriftungsgenossen , welche ein eigenes
Stiftungszeichen zu tragen haben , selbst ermahnt werden , daß sie täglich für das durchlauch¬
tigste Erzhaus und den Stifter bethen sollen.

h. i5535.

Da endlich viele Officiers - Witwen illyrischer Nation in großer Armuth leben , und der
Sinn und die Meinung des Srifcers auch auf solche verlassene Officiers - Witwen gerichtet
war , so wurde auch hierzu ein Capital von vier und zwanzig tausend Gulden gewidmet , wo¬
von das mit zwölf hundert und rücksichtlich nach dem Finanz - Patente voin 20 . Februar i8ir
mit sechs hundert Gulden abfallende Interesse beständig zum Unterhalte zwölf armer bedürf¬
tiger Witwen solcher Officisre , welche in österreichischen Kriegsdiensten verstorben sind , ange¬
wendet wird.

§. »5537.
Die Witwen krainerischer Narion haben jederzeit den Vorzug vor allen anderen , und

können dieses Almosen in den Erblanden , wo es ihnen gefällig ist , beziehen.

tz. r5538.

Das Benennungsrecht haben sich Seins Majestät selbst Vorbehalten , wohin daher der
Hofkriegsrath jederzeit den Vorschlag zu erstatten , im klebrigen aber zu wachen hat , daß bey
jeder Auszahlung dieser Gelder das Ubicariyms - und Lebsnszeugniß der Verheilten deygebiacht
werde.

tz. r553 <) .
Aus den Srifrungsersparnissen werden Almofenbeträge an- dürftige Witwen von inva¬

lider Mannschaft erfolgt.
Diese Beträge bestanden früher in 10 st.
Seit der Erscheinung deS Finanz - Patentes vom 2osten Februar »3n darf aber höch¬

stens der Betrag von fünf Gulden W . W . per Kopf auf Ein Mahl abgereichr werden.

S L.

Von der S chu Lcerw e i n' schen Stiftung.

tz. r 55 ^ 0.

Von dem Hauptmann Schütter wein ' scheu Stiftung s - C apitale  Fnd
die Interessen von jährlich vierzig vier Gulden zur Vertheilung unter solche arme Militär-

Witwen und Waisen , die zur Erlangung einer Militär - Pension nicht dis Eigenschaft haben,,
gewidmet.

h. 1554r»

Dieser Genuß bleibt den einmahl damit Betheilten lebenslänglich , und .' mur auf den
Fall , daß Stiftungsgenossen verstorben waren , oder sich ihre Vermögensumstände merklich
gebessert hätten , kann das General - Commando einem anderen hierzu geeignetem Individuum

VgndLVl . 45

Derselben Aufenthalt.
Stftbrf . am >. Nov . 750.
Hkth. am >2. May 3>>. r>iy8s.

Vormerkung und Besetzung
der Stiftplqtze.
Seftbrf . am >. Nov . 7S0.

Welche Officiers - Witwen
an dieser Stiftung noch Theil
nehmen können.
Stftbcf . am i . Nov . 760.
Hkth. am 4. Scpt -8o5. l. 3,33.

» » 12. May öi >. v 1980.

! Vorzug , der krainerischen
Witwen

wem das LenennungSrecht
zustchr.^
Stfrl -rf . am >. Nov . 72«.

Derlüettung der Stjftungs-
erwar :nffe an Witwen und ln»
valide Mannschaft-
Hkth . am 4 . Sept . 3o5 . k. ,333.

Zweck derSchntterwein ' schrn
Stiftung, . .
Hkrh. am 2ö, Oct . öu3. 1. 5>ü6.

„ » ä. Apr . öiü . V >432.

TZWie lange der Stiftungs-
genutz dauert.
Hkth . am 2». Oct . 8o3. k. s . t.ü.

» » ä. Apr . 8>8. 1) >43,,
„ „ , 8. Aug , ö>3. l).33/ ^,



Wann die Stiftungsbettüge
ausbezahlt werden,
Hkth. aMrö . Oct . 6o3. 1- 5iK5.

„ » ö. Apr -8,8 . 1) iHZr«

Errichtung der Stahrem-
berg ' schcn Stiftung.
Stftbrf . am >. May 7- 4-

Welche Zulage der Stif-
tnngSgenosse zu erhalten hat.
Stfrbrf . am -. May 7- 4-
Hkth. am,9 . Jul . 3 , i . v Z,o4.

Wem das PräsentationS-
«lecht zustehr.
Stftbrf . am >. 77lay7-4.

Errichtung »er Thavonath '-
schen Stiftung.
Stftbrf . am >6. FeS. 73a.

Wie viele Individuen hier¬
an Theil nehmen können.
Hkth. am ro. Teb. 8l3 >v 5y3.

Was sie für Eigenschaften
haben müssen.
Hkth. am >5. Feh . 804. L 5/j4.

» >» r3 . Der . 810. il 4»6i,

Benennung der ThaMbreen;

Stiftungszcichen;

Obliegenheiten der Stift-
linge.
Stftbrf . am »6. Fek . 780.

Behandlung der zur Feld-
spitalsdienstleistung sder Wa-
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solche verleihe .-. / muß aber dem k. k. Hofkriegsrathe von jeder solchen Veränderung die An¬
zeige erstatten.

Der Stand der Stiftlinge muß gehörig evident gehalten werden.
tz. 16642.

Die einzelnen Stiftungsbeträge werden alle Jahre mit Ende Oktobers bey der Wiener

Invaliden - Cassa gegen die vorschriftmäßig bestätigten Quittungen den Percipienten hintan
bezahlet.

1)Ir.

Von der gräflich von S tahremb erg ' schen Stiftung.
§. »6643.

Der Feldmarschall Guido Graf von Stahremberg  hat im Jahre î r̂ eine
Stiftung  von Ein tausend Gulden errichtet.

h. 16644.
Das davon abfallende , nach dem Finanz - Patente vom 2o . Februar 1811 aufdieHälfte

reducirte fünfpereenrige Interesse wird für einen gebrechlichen Invaliden des Wiener Inva¬

liden - Hauses als eine Zulage von täglich 3 Kreuzern W . W . verwendet.
§. 16646.

Das Präsentations - Recht  zu dieser Stiftung übet die Wiener Jnvaliden-

Haufts - Commission.
ee.

Von der freyherrlich von Thavonath ' sch en Stiftung.
h. 16646.

Der Hofkammerrath Ferdinand Freyherr von Thavonath  hat in seinem
unter dem 8 . December 1726 errichteten und den 7 . Julius 1726 publicirten Testameme die

Invaliden zu Universal - Erben seines ganzen hinterlassenen Vermögens eingesetzet.
§. 16647.

An dieser Stiftung können zwey hundert neun und fünfzig Köpfe Theil nehmen , und
jeder Mann erhalt den vollen Stiftungsgenuß täglich mit 10 Kreuzern W . W.

§. 16648.

Es sind aber keine anderen , als verwundete und durch langwierige Kriegsdienste , dann

hohes Alter zu einem anderen Nahrungserweröe unfähige Invaliden zu wählen , wie auch
unter gleichen Verhältnissen die aus Oesterreich gebürtigen den übrigen vorzuziehen seyn werden.

Auf invalide Artilleristen ist hierbey besondere Rücksicht zu nehmen.
§. 1664 «) .

Diese Stiftlinge sind in eigene Chambreen eingetheilr , welche nach dem Nahmen des

Stifters Thavonath ' sche Chambreen heißen.
tz. 16660.

Eben so muß jeder solche Stiftungsgenoffe das freyherrlich Thavonath 'sche Wapen,

auf einem eigenen Schilde an dem Rocke angeheftet , tragen , um ihn von anderen gleich un¬

terscheiden zu können.
' §. 16661.

Sämmtliche diese Stiftung genießende Invaliden müssen Früh und Abends zu einer
bestimmten Zeit sich in der Hauseskirche versammeln , und zum Gedächtnisse für den Stifter

und dessen Familie die sieben Bußpsalmen , zehn Vater unser und Ave Maria , nebst dem so

genannten Glauben (Creäo ) , andächtig bethen.
H. 16662.

Die zur Feldspitalsdienstleistung commandirten Stiftlinge können , wenn sie sich auch nicht

täglich zweyMahl zur Andacht versammeln , doch dieseAndacht ganz wohl einzeln verrichten , wobey
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auch noch die Rücksichten eintreten , daß es nicht von ihnen abhänget , den Feldspitalsdienst
anzunehmen oder abzulehnen.

Es kann ihnen daher nach erfolgter Eintheilung dazu die deßwegen nicht mögliche Er¬

füllung der Bedingniß des täglichen zweymahligen Verfammelns zum Gebethe eben so wenig

zum Nachtheile gereichen , als jenen , welche auf Wachen in oder außer dem Hause comman-
dirt , oder welche krank sind , ohne deßwegen aus dem Stiftungsgenuffe zu treten-

tz. i 5563 .

Jntercalar - Ersparungen , welche sich zwischen der Zeit der Oeffnung und Wiederbe¬

setzung eines Scifrungsplatzes ergeben könnten , dürfen nicht gemacht werden , sondern der

Nachfolger hat von dem Lage der Erledigung des Platzes in den Stiftungsgenuß seines Vor¬
gängers einzutreten , und derrespicirende Feld - Kriegs - Commiffär hat genau darauf zu sehen,
daß kein Mann dabey verkürzet werde.

Aus dem Gesagten folgt auch , daß keine Anweisungen auf zeitliche Aushülfen ä Conto

eines Thavonath ' schen Ersparungs - Fondes Statt haben können.
H. 1565 g.

Die Vorschläge zur Besetzung der erledigten Stiftungsplätze  hat
die Wiener Invaliden - Commission zu erstatten , und das General - Lommando darüber nach
Anhandlassung des h. 16648 die Genehmigung zu ertheilen.

ckö.
Von der gräflich Weltz ' schen Stiftung.

H. »5555 .

Ferdinand Graf von Welt z,  k . k. Kämmerer und n . ö. Regierungsrath , hat im

Jahre ibgg ein Capital von 2400 fl. in Obligationen mit der Bestimmung hinterlegt , daß
die davon abfallenden jährlichen Interessen Einem im Invaliden - Hause untergebrachten Manne

und Einem Weibe in täglichen Portionen vertheilet werden.
H. 16666.

Diese bestehen , da die Interessen des Capitals vermöge deS allerhöchsten Finanz - Pa¬
tentes vom 20 . Februar 1811 auf die Hälfte herab gesetzt worden sind , für den Mann in
4 Kreuzern als täglicher Löhnung und i '/ -- kr. als Zulage , zusammen täglich in 5 -/-. kr. W . W .,
wovon 4 ^ 2 Kr . aus dieser Stiftung , dann r Kr . W . W . , nebst Brot , Service und Mon¬
tur , aus dem Invaliden - Fonds bestritten werden.

Das Weib hingegen erhält täglich 4V - Kr . W . W . ganz aus dieser Stiftung.
H. 16667.

Das PräsentationS - Recht  steht dem n. ö. General - Commando zu , da solches

bey der Auflösung des zur Zeit der Errichtung dieser Stiftung bestandenen Armenhauses dem¬
selben zugewiesen wurde.

66 .

Von der Z e p p e n fe l d' sche n Stiftung.
§. 15668 .

Das Capital der Zeppenfeld ' sch en Stiftung  besteht in 6000 fl. Obligationen,

wovon die abfallenden , nach dem Finanz - Patente vom 20 . Februar 1611 auf die Hälfte re-
ducirten Interessen an vier Mann des Wiener Invaliden - Hauses,  welche sich
wegen Alters und körperlicher Gebrechen nichts mehr verdienen können , in täglichen Zulagen
von 4 Kr . per Kopf abgereicht werden.

H. »556 <).
Das Recht zur V ergebung der  S t ist u ng  s p la ' tze bey sich ergebenden Oeff-

nungen steht der Wiener Invaliden - Hauses - Commission zu.
Band rvl. 44 *

' 7 »

che« colnmandirten , dann kram
ken Stifrlinge.
Hkth. am . 6. Qct . 6--5. L g .9S.

» » 4. Sep . 8,, , n 3309. ,

Jntercalar - Ersparungen;
Aushülfe davon,
tzkth. am - --. Feb. 8,3 . v 59I.

Wer die Mannschaft zu die,
serStiftung vorzuschlagen und
die Genehmigung zu erthci-
len hat.
Hkrh. am -S. Feb . 804. 1. 544.

Zweck der Weltz' schen Stif¬
tung.
Stftbrf . am »>. Aug . 699.

Wie hoch sich die Stiftungs¬
beträge belaufen.
Hkth. am »9. Jul . 8. .. v 3, -.4.-

Wem das Präsenlations --
Recht zusteht.
Stftbrf . am »-- Aug. 699.

Zweck der Zeppenfeld ' schcm
Stiftung.
Stftbrf . am 31. Jän . 73y.
Hfth . am - 9. Jul . 8 , >. v 3. ->4.

Wem die Vergebung der
Stiftungsplätze zustebt.
Stftbrf . am 3-. Jän . 739..
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Stiftung der adeligen Ar-
eieren »Leib- Garde;

wem dasPräsentations - und
Destätigungsrecht zustcht;

Rosenfeld ' sche Stiftung;

wem die Vergebung des
Stiftungsplatzes zusteht;

Zweck der Sodroipo 'schen
Stiftung , und wem das Be¬
nennungsrecht justehet ; ^

Zweck der Dieffenbach 'schen
Stiftung , und wem das Dor¬
schlagsrecht justeht;

Ziveck einer anderweitigen
Dieffenbach 'schen Stiftung ,
und wem das Vorschlagsrecht
justeht;

ßsterhajnfche Stiftung , und
wem das Verleihungerccht ju»
sieht;

L.XII . Hauprstück.  XXIV.  Abschnitt.

sf.
Stiftung der adeligen Arcieren - Leib - Garde.

h. , 556o.

Das Capitalder Stiftung der adeligen Ar c iere n - Lei b - G arde ist 6000  fl.
Die Zinsen hiervon sind zu Stipendien für 4  würdige Gardisten - Kinder bestimmt.
Das Arcieren - Leib - Garde - Commando hat das Präfentations - und das Obersthof-

meisteramt das Bestätigungsrecht.

88'

Stiftung des Franz Battistig von Rosenfeld.
h. , 556,.

Das Stiftungs -Capitaldes Franz Battistig von  R o se n fe ld  besteht in »4o fl.
Den Stifrungsgenuß jährlicher 3 fl. 33 kr. W - W . verleihet der jeweilige Oberste deS

Infanterie - Regiments Nr . 3 » einem verdienstvollen , verheiratheten , mit Kindern beladenen
Gemeinen dieses Regiments jährlich am 6 . Oetober , als dem Lage , wo Görz im Jahre , 8,3
wieder an die österreichische Monarchie zurück gelangte.

k!,.

Stiftung deö Franz Grafen Codroipo.
§. , 5562.

Die Stiftung des Franz Grafen von Codroipo  besteht in jährlichen

ioo fl. zur Ausstattung vier armer Soldatenmädchen . Das illyrisch - innerösterreichische Gene¬
ral - Commundo hat das Benennungsrecht hierzu.

Stiftung des Hofkriegö - Agenten Franz Georg Dieffenbach.
h. »55b 3.

Die Widmung ist für einen verheiratheten Mann deS Infanterie - Regiments Nr . s,

welcher sich in den Feldzügen der Jahre , 8,3 oder 18,4  ausgezeichnet hat , und in der Folge
für einen anderen Invaliden dieses Regiments vom Feldwebel abwärts mit jährlichen 27  fl.
3o kr. W . W.

Das Vorschlagsrechr hat das Infanterie - Regiment Nr . 2 .
Ilk.

Stiftung des H ofkr iegs - Ag en Len FranzGeorg Dieffenbach.
h. , 5564«

Diese Stiftung ist für einen Mann , welcher in dem Feldzuge deö Jahres , 8,5 sich

vorzüglich ausgezeichnet hat und invalid geworden ist ; und in der Folge für einen sonstigen
mit Kindern belasteten Invaliden vom Wachtmeister abwärts des Kürassier - Regiments Nr . ,

mit jährlichen 3o fl. W . W . , dann für eme Witwe eines verdienten ManneS vom Wacht¬
meister abwärts eben dieses Regimentes , welche mit Kindern beschwert ist , mit jährlichen

20  st . , 5 kr. W . W . errichtet.
Das Vcrfchlagsrecht steht dem Kürassier - Negimente Nr . 1 zu.

1!.

Stiftung des F . Z . M . Fürsten Nikolaus Esterhazy.
§. , 5565.

Das Stiftungs - Capital bestehet in 5,,5 <r fl.
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Die hiervon abfallenden Zinsen werden als Zulage für invalide Soldaten der ungari¬
schen National - Regimenter vom Unter - Officiere abwärts zu täglichen S kr. per Kopf verwendet.

Das Verleihungsrecht hat der Stifter , und nach ihm dessen Erben.

mm.

Stiftung des Obersten Fuchs von Canterberg.

Die Zin >en von dem Stiftungs - Capirale per 5 ooo fl. sind für fünf arme Soldaten - Santerberg'sche Stiftung:
knaben , welche in dem Ollmützer Seminarmm erzogen werden , gewidmet.

Das Ernennungsrecht ist dem jeweiligen Rector deS SeminariumS in Ollmütz wem das Srnennungsrecht
überlassen . überlassen ist;

rin.

Stiftung des Pfarrers Thomas Gergurevich.
tz. , 5567.

Die Zinsen von dem Stiftungs - Capitale per 2770 st. haben eine dre y fach e B estim - G -rgurcvich' fche Stiftung;

mung,  und zwar : zur Unterstützung für einen dem geistlichen Stande sich widmenden Jüng¬
ling aus der Verwandtschaft des Stifters ; für arme Witwen und Waisen ; und für mittel¬
lose Kranke in dem Neu - Kapellaner Pfarrbezirke mit Arzeneyen.

Die Vertheilung geschieht von dem jeweiligen Pfarrer zu Neu - Kapella in Stavonien . " " die Derthcilung über

Stiftung der Gräfinn Isabelle Golz.
§. r55bü.

Die Widmung der Zinsen von dem Stlftungö - Capitale per 2400 fl. ist für 4 arme Gischt Stiftung;
pensionsunfahige Militär - Ossiciers - Witwen.

Das Vorschlagsrecht besitzt das General - Eommando in Böhmen . wer das Dorschlagsrecht se-
sitzt;

??.

Stiftung des Bürgers Philipp Gruics.

§. »55by.
Die Zinsen von dem Stiftungs - Capitale per ' 8786 st. ^ 6 kr. sind für studierende Gruies 'schc Stiftung , un»

Jünglinge der griechisch nicht unrrten Religion gewidmet . ^ B« n >vungsrechtb-.

Der Erzbischof und Metropolit in Carlowitz hat das Verleihungsrecht.

11-

Stiftung des F . M . L. Baron Levenehr.
h» »5570.

Die Widmung ist für einen Invaliden des Dragoner - Regiments Nr . 4 mit jährlichen ^ »nehr'sche Stiftung;
i»o fl. W . W . , nebst Natural - Deputaten auf dem Gute Hallowaas in Böhmen.

Das Benennungsrecht besitzt das General - Eommando in Böhmen . wem das Benenuungsr.-cht
»usteht;

rr.

Stiftung des Anton Isidor Fürsten zu Lobkowitz.

§. »6671.

Die Widmung lst : von den Zinsen jährlicher »Lv fl. W . W . zwey , höchstens dreysol - Loblcwitz'^ e Sr,ft >.ng-

er Soldaten vom Unter - Osiiciere abwärts zubethcilen , welche in der Schlacht von Leipzig
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durch wen die Verleihung
derselben geschieht;

Molay ' sche Stiftung;

wer das Dorschlagsrecht be¬
sitzt-

Ncumann 'sche Stiftung;

durch wen die Vertheilung
und Auswahl zu geschehen hat;

Pijjinische Stiftung ;

wem das Verleihungkrecht
gebührt;

Plitzner ' sche Stiftung;

wer die Vertheilung dersel¬
ben zu besorgen hat»

PoLich ' sche Stiftung;

wem das Benennungsrecht
justeht;

L-XU. Hauptstück . XXIV. Abschnitt.

i 8 i 3 sich ausgezeichnet haben , und hieraus invalid geworden sind , und wenn einst keine Invali¬

den dieser Classe vorhanden seyn werden , für Kinder solcher Invaliden , die sich im Dienste
ausgezeichnet haben , als Beytrag zur Erziehung . Die Geeigneten können öfter betheilt werden.

Das Benennungsrecht besitzt das k. k. General -- Commando in Böhmen.

LS.

Stiftung des Oberst - Li eutenants Valentin Mollay.

H. 16Z72.

Die Stiftung ist für zwey pensionirte , vermögenslose , verdienstliche subalterne k. k. Offi-
ciere , vorzüglich solche , die in Mähren leben , mit jährlichen 92 si. 3 o kr. Conventions-
Münze für jeden.

Das Recht , hierzu vorzuschlagen , besitzt der jeweilige commandirende General in
Mähren und Schlesien.

1t.

Stiftung des Carl Neumann.

§. 16673.

Diese Stiftung hat die Bestimmung , daß die Zinsen von dem Capitale per 1000 fl.
an zwey Invaliden im Prager Invaliden - Hause vertheilet werden , welche dem ältesten In¬
validen an Jahren zunächst kommen.

Die Auswahl und Vertheilung geschieht vom Prager Invaliden - Hause.

uu.

Stiftung des Majors Orazio Pizzini von Tyrsberg.
H. 16674«

Die Widmung ist für sieben arme Witwen von k. k. Ossicieren mit jährlichen 76 fl.
56  kr . W . W . für jede.

Das Verleihungsrecht hat das General - Commando in Ungarn.

vv.

Stiftung der Oberlehrers - Witwe Susanna Plitzner.

tz. »6676.

Der Stiftungsgenuß besteht in jährlichen 10 fl. , die für arme Witwen , Waisen,
Hausarme und arme Schulkinder der Militär - Gränze bestimmt sind.

Die VerthUlung geschieht durch den Magistrat in Peterwardein.

Stiftung des Ober - Lieutenants Rodich von Berlknenkampf.

§. 16676.

Ihre Widmung besteht in dem , daß die Zinsen von dem Stiftungs - Capitale per
3ooo fl. als ein Stipendium Einem Knaben seiner Verwandtschaft zugewendet werden.

Das Benennungsrecht hat der Hauptmann Cyrillus Rodich vom Oguliner Gränz -Re-
gimente , und nach dessen Tod der von ihm hierzu Ernannte.
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XX.

Stiftung der Maria Victoria Rupp.

tz. 16677.
Die Zinsen von dem StifLungs - Capitale pr . 1000 fl. sind alternativ für einen Stu¬

denten der Heilkunde , oder für einen Cadetten von einem böhmischen Regiments bis zur
Beförderung gewidmet.

Dermahl haben die männlichen Rupp 'schen Descendenten das Benennungsrecht , in wel¬
ches nach deren Absterben das General - Commando in Böhmen tritt.

II-

Stiftung eines unbekannt seyn Wollenden.

§. »6676.

Sie ifl für neun Invaliden im Invaliden - Hause zu Pettau zu 22 fl. 1Z kr. W . W
für jeden , welche jedes Jahr am Geburtsfeste Seiner Majestät des Kaisers Franz des I.
zu vertheilen sind.

Die Stiftung wird von Joseph Bauer Edlen von Friedau , Inhaber der Herrschaft
Gutenberg und Friedau im Maröurger Kreise , und von dessen Nachkommen , dann aber von
dem jeweiligen Besitzer der Herrschaft Friedau verwaltet.

22.

Stiftung eines Vereines zu Teschen.
Z. 16679.

Die Widmung ist für drey Witwen solcher Soldaten des k. k. Infanterie - Regiments
Nr . Sb , welch- in dem Feldzug- der Jahr - , Si3 oder 1814 todk ged,jeden sind, für jede
lahrltch 2S si. W . W . auf lebenslänglich. In Ermangelung dessen werden d,- g-sammt-n Ca¬
pital «- Zinsen »°n 76 fl. an Soldatenwaisen diese- Regiment - zu ,S fl. jährlich , bis si- da-
Normal - Alter erreichen, j« widmen seyn.

Den Vorschlag hierzu macht das General - Commando in Mähren und Schlesien.

Stiftung eines Vereines zu Wiest.
' §. 16660.

Der Zweck dieser Stiftung ist : zehn vorzüglich tapfere Krieger der österreichischen Ar-
mee, vom Unter - Offici-re abwärrS , welche sich im Feldzug - de- Jahre - , 8,Z besonder« ver-
dient gemacht haben , Mit einer Pension jährlicher , 0° fl. W . W . leben- länglich so -N be-
th-il-n , daß nach dem Ableben eine« Betheilten dessen Pension den übrigen U-berleb-nden

znlalle , bi« der letzte di- g-s- mmten Zinsen de« Stiftung «- Capital -- auf seine Lebenstage
allein zu g-m-ß-n Hab- , i,ach dessen Tode die Hälfte der Zinsen zu Beyträgen für verdieMe
^ial .den von wenigstens täglichen 6 kr. per Kopf zu verwenden , die andere Hälfte aber
wieder zum Capital zu bringen wäre , UN, künftig , wenn ein dem letzten ähnlicher K,üeg aus-
bi-ch.n sollte , - ine gleiche Stiftung begründen zu können. g

Diese V -r - ,n - stiftung steht unter der Leitung de« k. k. HofkriegsratheS.

St -ftung des Vicariats zu Krummau in Böhmen.
§. 16681.

... T- - —""»---——-- - --.-.- -.. - LL " "- -
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Rupp'sche Stiftung;

wem d̂as Denennungsrecht
justeht;

Skiftun-sSeträgt eines Un¬
genannten;

wer di» Verwaltung dieser
Stiftung inne hat;

Teschener Stiftung;

wem das Dorschsagsrechr
jUsteht;

Stiftung eines Wiener Ver¬
eines;

Unter welcher Leitung die¬
selbe steht;

KrummauerVikariats,Stift
tung;
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„ -M d. . r>. --Mw«»--ch- Das B -n-nnungsr -cht steht nach dem Ableben de» Staat » - und Conferenz - Mimst - rS
zustehc; Feldmarschalls Fürsten Carl zu Schwarzenberg dessen männlichen Erden Zu.

cee.

Stiftung des Warasdmer - St . Georger Gränz - Infanterie - dtegunenls.
§. , 558s,

» « ME - « -. « « . Di - Widmung ist fS- j»vep der ümft -n und »nühseligstenS ' valid. » l̂ R -gim-n^
«er St !!,«-«! w-lch-m auch das V -rschlagSr-chk zusteht, wovon jeder am Lage d. » L rau» af

.«-m --- D°-.ch»., „ -ch. b »an. dei I. 20 fl. W. W. z« « h»l« n hat.
justeht ; ^

üäü.

Stiftung des Gina Wulko.
. §. , 558 ) .

2n„,,.a«° s, !,.«-«» Der Stifter widmete zur G-däch.nißfeper des . 7. O-tdb°>- -S' 7e - « ^ 7 ' ^
allerhöchsten Ankunft Sr . Majestät de» Kaiser» und Komg » s »au. ' - 7 ' 77 " ' '
Car-ita , von 4° ° - , in Convention » - Münz - , »»»ik der B -stunmung , d»° Z.nsen alle ^ - h. -
an dies. « Tage an t « » verdiente Soldaten der j-w-il-s dort,gen 'S « « ,«» t« °>!° g- ' -

,«,m t . - Er»-»-«,'., -rech- Da » flavonische General - Commando hat da» Ernrnnungs »echt.
gebühret;

Zweck der Stiftung der Wir-
ncr Großhändler;

Denrnriungsrecht;

Stiftungs ' Cnvital^

Stisrungs - blassen ;

besondere Vorzüge bcv die¬
sem Stiftungs - Genüsse.
Hkrh. am .b. May ü ' S. v rS . S.

Vorrückung in eine hoher«
Sliftungs - Classe-
Hklh- am -d. Oct . ü ' ä. ll 5,5 - .

XXV.  Abschnitt.

Bon der Stiftung des Gremiums der Wiener Großhändler.

tz. , 5584.

Da » Sr . miu « d - , Wiener Gr ° Shänd, - r hat «um bleibenden

Deukmahle der Feger der am »d. Jun . u » .3 -4 "k ° ' - ' 7,7 ° ^ ' 7"
Rückkehr Seiner Majestät de » Kai, - r » aus d - m Kr - - S° ,
Nd . n Stadt - in - Stiftung für B - dürft . ge , in den Felgen der ^
.8 . 3 und . 8 . 4 invalid gewordene , v°>h°i-ath - -° Offi - ie - e vom Hauptmann - un - .
Meister abwärts für ewige Zeiten gestiftet.

§. »5535.

Das  Benennungsrecht steht  Seiner Majestät dem Ka i se r und H o ch st-

ihren Thronfolgern zu.
§. ,5566.

Das Capital stehet unmittelbar unter der Verwaltung der Stiftung , wr.c.,e ^ o euch
fallsige Interesse alle Jahre an den k. k. Hofkriegsrath abgeben.

tz. , 5587 .

Die StiftungSb -yiräg - ' heilen flch m drey Claflen , nähmlich zu 3° ° , - ° ° »ud
Gulden Wiener Währung.

§. , 5568.

Ei» -' " mahl mit eiuem solchen St .f.ungsgenusse B °.h°-' -°r behält ^ ^ ^
bcy, und der von thm bezogene di-flfallflge Betrag geht auch, UN Fall - - r st» ,
hiruerlafsene Witwe über.

tz. , 5589 .

Ebenso rück- ein solche» Individuum , welche» - lnmah. - - dieser Stiftung °ch°.
Ed . n flb, »»ach »»»»d nach, w.e seine Vorgänger m de- letzten Sl ttung abgm'g.g »»» den,
Ui der Folge in eine höhere Stiftungö - Clafse 2vr.
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- 4 »

§. »55s)n.
Die Anweisung geschieht auS den ordinären currenten Geldern der 'Kriegs - Cassa , und

die Betheilung ist nicht , wie jene der Stiftung deS Invaliden - Unterstützung - Vereins-

FondeS , auf den 16 . Junius eines jeden JahreS beschränket , sondern hat , wo möglich , frü¬
her noch zu geschehen ; eS ist aber hierzu immer die besondere Bewilligung deS HofkriegSra-
thes abzuwarten.

Sollte sich in der Zwischenzeit eine Aenderung durch Uebersiedelung eines Betheilten

in eine andere Provinz der Monarchie ergeben haben , so ist dasjenige General - Commando,
in dessen Bezirk die Uebersiedelung geschah , sogleich davon zu benachrichtigen , und auch zu er¬

suchen, die Anweisung bey der eigenen Kriegs - Cassa zu bewirken , das Geschehene aber dem
Hofkriegsrathe anzuzeigen.

tz. >55ys.
Ueber die Erfolgung und den wirklichen Empfang deS Stiftungsgenusses ist der Hof¬

kriegsrath von dem betreffenden General - Commando immer gleich in die Kenntniß zu setzen,
damit die bey dieser Hofstelle im Ganzen geführt werdende Vormerkung gehörig ergänzet und

berichtiget werden könne.
§. »5 A<)3 .

Um nun die in den Feldzügen der Jahre r 8 i 3 und 1814 invalid gewordenen verhei-

ratheten Officiere zur Betheilung auS dieser Stiftung gehörig vorzumerken , und solche in einer

genauen Evidenz erhalten zu können , wurde das folgende Formular hinaus gegeben,

nach welchem daS dießfallsige Verzeichn iß  zu verfassen ist.

Wann die Dertheilung der
Stiftungs -Interessen und wo,
her zu geschehen hat.
Hkth.am -b. May tt-s . v,8,6.

Was sbey Uebersiedelungen
eines betheiltcn Individuums
zu veranlasse» ist ; ..

legale Ausweisung über die
geschehene Betheilung der
Slistungsgenossen.
Hkth. a»i 3o. Nov. 617. l) 71,4.

Eingabe über die zu dieser
Stiftung aspirirende » Officie-
re.
Hkth. «v, >°. 2ur. 6-5. v4 .zs.

VE LVt. 45



sindnichtgeeignet,indasvorstehendeVerzeichnißausgenommenzuwerden.
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'79l -XH . Hauptstück. XXVI . Abschnitt. Von den Unterstützungsgeldern.

XXVI.  Abschnitt.
Von den U u Le r st ü Hu n g s g e l d e r n.

tz. iSL ()4.

Ein jedes General - Commando in jenen Ländern , wo nur Papiergeld curstrt , kann an

wahrhaft dürftige und würdige Officiere , Militär - Beamte und Pensionisten , wie auch ande¬
ren Witwen « nd Waisen , in so weit diese ebenfalls wahrhaft dürftig und einer Unterstü¬

tzung nicht unwürdig sind, eine zeitliche Aushülfe aus ben currenten Militär - Geldern der un¬
terstehenden Kriegs - Lassen ohne weitere Anfrage beym k. k. Hofkriegsrathe anweisen.

Hiervon sind jene ausgenommen , welche quittirt haben , oder mit Convention ausge¬

treten sind , um so mehr also solche, die nie gedient haben , und deren Witwen und Waisen.

H. »55 ()5.
Der Verlag hierauf besteht seit dem Jahre »8 »6 für Nieder - Oesterreich in jährlichen

vier tausend , in den übrigen Provinzen aber in jährlichen zwey tausend Gulden , worauf
die General - Commanden , in so lange diese zeitliche Bewilligung dauert , in den monath-
lichen Gelderfordernißaufsatzen den Antrag zu machen haben.

§. i55y6.

Die zeitliche Aushülfe für ein Individuum darf den Betrag von fünfzig Gulden W . W.
auf Ein Mahl nicht übersteigen.

tz.
Die Zutheilung der bey dem General - Commando einlangenden Unterstützungsgesuche

hat , so fern das bittende Individuum nach seinem Standpunkte nicht etwa der näheren
und sicheren Beurtheilung seiner Verhältnisse wegen einem oder anderen Departement des

General - Commando 'ö der Geschäftsordnung wegen angehöret , immer an das politische Re¬
ferat zu geschehen.

tz. i55l )8.

Diese Gesuche sind mit genauer Beleuchtung aller Umstände in den Rathssitzungen vor,
zutragen und sohin zu entscheiden.

Jede Ausfertigung darüber , die von einem anderen Referate geschieht , ist vor der Ex¬
pedition dem politischen Departement zur Einsicht und Vormerkung mitzutheilen.

tz. i55gy.

Der politische Referent hat mit Ende eines jeden Monathes aus dieser Vormerkung
den Ausweis über die während desselben geschehenen Betheilunaen

nach dem folgenden Formulare ^ zu verfassen , und dem k. k. HofkriegSrathe zur Einsicht
vorzulegen.

tz. i6boo.

Die erste und zweyt e Rubrik  erklärt sich von selbst.

Jn,der dritten Rubrik Charge , Charakter und monarhliches oder
jährliches Einkommen  ist bey demjenigen Individuum , welches in gar keinem ärari¬

schen Genüsse stehet , die Ursache davon kurz aufzuführen . Zum Beyspiel : bey Witwen,
weil sie gegen Caution per . « . ss. . . . oder gegen Verzichts - Revers geheirathet haben.

Die vierte  Rubrik erkläret sich von selbst.

In die fünfte Rubrik  gehört die Zahl der Kinder . Zum Beyspiel : mit brey un.
versorgten Kindern , nähmlich Einem Sohne und zwey Töchtern , was aber von einem und dem

anderen Individuum besonders anzumerken ist . Zum Beyspiel : die eine Tochter N . N . ist

achtzehn Jahre alt , und durch einen unglücklichen Fall an der rechten Hand ganz estrupirt,
kommt in die Rubrik Alter und Familien - Verhältnisse,  welche immer genau und
mit Bestimmtheit ausgefüllet werden muß.

Barch XVL ' 4ü *

Wer auf eine zeitliche Geld¬
aushülfe Anspruch bat , und
welche davon ausgeschlossen

sind;

worin der jährliche Verlag

hierauf bestehet , und wie in
den Gelverfordermßaun 'äi- en

anzutragen ist;

höchstes Unterstützungsans-
maß.

Htth . anröo . 2 un. 8 >ö. v 39S «.

welches Departement des
General -Commando 's die Un¬

terstützungsgesuche zu bearbei¬
ten hat;

die Unterstühungsgesuche

müssen referirt werden;

Verfassung und Einsendung
eines Monathlichen Ausweises
über die vertheilten Unter¬

stützungsbeträge.
Hkth . am >7. Aug. 3 i 6.1 . i»6» ,.

Erklärung der Rubriken die¬
ses Ausweises.
Hkth - am >3. Apr . 8 >8. r, , 4,9.

-» » >7 . Aug - 8 >8. k- 6bo,»



»6c>

Für die nclffiqo Zusammen¬
stellung deü Ausweises bleibt
der politische Referent ver¬
antwortlich;

woher sich derselbe die Be-
t-elfe verschaffen muß.
Htth . am >7. Aug -öi 8. L Ü6or.

Unterfertigung des Auswei¬
ses;

Einsendungs - Termine und
Darirung desselben.
Htth . am >7. Aug . 8,8 . L56or.

L-L1I. Hauprstück.  XXVI.  Abschnitt.

In der Rubrik : ob eine Aus hülfe schon öfters Statt fand , und in

welchem Betrage , ist nebst dem schon Ein Mahl oder öfters erfolgten Unterstützungs-

betrage auch der jedesmahlige Datum der Zuerkennung und der entscheidende Beweggrund
kurz aufzuführen.

Die letzten drey Rubriken  bedürfen keiner besonderen Erklärung.
h. r56c »i.

Der politische Referent bleibt für die genaue Ausfüllung aller Rubriken , für die rich¬

tige Darstellung sowohl der Verhältnisse , als der Betheilungs - Motive speciell verantwortlich.
§. l5t >02.

Derselbe hat hierzu die Behelfe aus dem im Paragraphe i65y8 angeordneten Vor¬
trage in den Ratssitzungen und aus den zur Einsicht erhaltenen Ausfertigungen der übrigen
Departements , deren Referenten ihm bey Zusammenstellung des Ausweises die allenfalls
noch erforderlichen mehreren Aufklärungen mitzutheilen haben.

H. »56o3.
Den Ausweis  hat , nebst dem commandirenden General , auch der politische Refe¬

rent zu unterfertigen.
Von dem Ersteren hat die Urrterfertigung zu geschehen , weil demselben die Bewilli¬

gung und das Ausmaß des Betheilungsöetrages zusteht , von dem letzteren aber geschieht sie

als Bestätigung des vollständigen Zusammensatzes und der richtigen Darstellung.
h. 5ibo .̂ .

Diese Ausweise  sind immer längstens bis fünften des nächstfolgenden Monathes

an den Hofkriegsrath etnzusenden , und in denselben statt des üblichen SchlußtageS des be¬

treffenden Monathes der Tag , an welchen die Zusammenstellung des Ausweises wirklich

beendiget worden ist , als Datum desselben anzumerken.



K
«-r

Buchstabe.

Nummer.

Datum der Ausfertigung.

Regiment , Corps oder Dransche.

Charge , Charakter und monathliches oder jährli

cheS Einkommen.

Stand.

Gesundheitsumstände.

2llter und Familien - Verhältnisse.

Außerordentliche ^ besonders rücksichtswürdige und

von den betreffenden Behörden bestätigte Verhält¬

nisse, persönliche Noth und Dürftigkeit nach den

darüber veranlaßten Erhebuygen.

Ob eine Aushülfe schonsöfters Statt fand und in

welchem Betrage.
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